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Armee -Verordnungs- Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Zahrgang. Berlin, den 8. April 1867. Nr. 1.

Gedrudt und in Kommiffion bei &amp;. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbudhhandlung, Koditraße 69.

Dard das Armee-Berordnungs:Blatt,dejfenerfteNummerhiermit erfheint, werden fortan

alle zur allgemeinen Bublifation beftimmten Allerhöhften Kabinets»Ordres über Arnee- und Marine

Angelegenheiten, forie alle, igrem Yuhalte nah, dazu geeigneten generellen Erlajfe des Sriegs-Minifte-

riums, feiner Departements und Abtheilungen zur Kenntnig der Armee gebracht werden.

Die Königlihen General-:Kommandos erhalten je zmei, alle Übrigen Koımmando- und Militair-

Bermaltungs- Behörden, die Königlihen Dber-Präfidien und Regierungen, forwie die Zruppentheile bis

jur Kompagnie (aud) der Kandmwehr), Eskadron, refp. Batterie einfhlieglih, erhalten je ein Eremplar

bes Armee-Berordnungs- Blattes. Retteres erfheint nicht zu beftimmten Terminen, fondern je nad Be-

bürfniß und wird den Kommando- und Militair-, fowie den betreffenden Civil: Bermwaltungs- Behörden

unentgeldli per Poft direft zugefandt werden. Die für die Kompagnien beftinimten Eremplare empfan-

gen die betreffenden Bataillons- refp. Abtheilungs- und Landwehr: Bezirks: Kommandos, bie für die

Esfadrons beftimmten die Kavallerie- Regiments: Kommandos, die an die Batterien auszugebenden bie

Artillerie-AbtHeilungs-FKommandos Behufs meiterer BertHeilung.

Ein Abonnement auf da8 Armee-Berorbnungs:Blatt fan zur Zeit no nicht eröffnet werden.

Dagegen find einzelne Nummern beffelben käuflich burd) die Königliche Hofbudhhandlung von €. S. Mittler

und Sohn (Berlin, Kohftraße Nr. 69) zu beziehen und werden die Koften mit 2 Sgr. pro Drud-

bogen berechnet.
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Allerhöchite Verordnungen, Minifterial-Verfügungen ıc.
Nr. 1.

Betrifft die Ernennung don Zeng-Premier-Lientenants.

Sn Betracht der geteigerten Anforderungen, welde bei den veränderten Berhältnifien an das PBerfonal der
Artillerie» Depots geftelt werden müjfen, genchmige Ich, daß filt 20 Zeug - Lieutenant die Ernennung zu

eugs Premierstieutenontd bei Mir in Borfhlag gebradht und diefe Charge Anr die genannte Zahl von Zeug.
ffigieren beibehalten werde.

Berlin, den 8. Februar 1867.

gu. Wilhelm.
Un ben Kriegs. Minifter. gg. dv. Moon.

BVorftchende Allerhöhfte Kabinets-Drdre wird hierdurch zur Kenntniß der Urmee gebracht.
Berlin den 2. April 1867.

Der Kriegs-Minifter.
v. Roon.

95/8. 67. A. II.

Nr. 2,

Betrifft die Begeiänung, Dislocirung und Bertheilung der Fuß-Batterien ber Feld-Artillerie-
Regimenter.

Sa beftimme bierdurd,, daß für die Fuß-Batterien ber fämmtlihen Feld-Artillerie-Regimenter, nad Maß-
gabe der fortfchreitenden Bewaffnung derfelben mit Fa Oelchügen, die nadhftehende Begeihnung, Die.
locirung und Bertheilung in die Abtheilungen eintreten fol:

Abthei- Bezeichnung der Batterien Sarnifonen der Batterien

tung. biöherige. | zufünftige. bieherige. zulänftige.

Garde-Feld-Artilierie-Regiment.

B. 4pfündige Batterie 1. Gpfündige Batterie Berlin Berlin.
2. Gpfündige &gt; 2. 6pfündige &gt;» „ ,

ifte 1. Apfündige - 1. Apfündige = « .

2. Apfündige « 2. Apfündige . . .

3. 6pfündige Batterie 3. 6pfündige Batterie Berlin Berlin.
9te 4. Gpfündige = 4. 6pfündige = : .

3. 4pfündige 2 3. Apfilndige . . .

4. Apfündige . 4. Apfündige . . „

1. 6pfündige Batterie 5. Gpfündige Batterie Berlin Berlin.
3te 3. 12pfündige &gt;» 6. 6pfündige - . .

4. 12pfündige » 5. Apfündige . . .

6. Apfündige . 6. Apfündige . . .
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Bezeichnung der Batterien Oarnifonen der Batterien

Abthei,lung.

biöherige. zulünftige. bißherige. zulänftige.

Dftpreußiiches Feld-Artillerie-Negiment Nr. 1.

1. 6pfündige Batterie 1. Gpfündige Batterie Königsberg i. Pr. | Königsberg i. Pr.
1 2. 6pfündige . 2. 6pfündige : Danzig „
fe 1. 4pfündige . 1. Apfündige . Königsberg i. Br. a

2. Apfündige - 2. Apfündige . Danzig .

3. Epfündige Batterie 3. 6pfündige Batterie Oraudenz Orauben;.
9 4. 6pfündige s 4. 6pfündige . anzig .

vi 3. Apfündige - 3. Apfündige &gt; Oraudenz .
4. Apfündige &gt; 4. 4pfündige &gt; . .

3. 12pfündige Batterie 5. 6pfündige Batterie Oraubdenz Danzig
gt 4. 12pfündige s 6. 6pfündige . Königsberg i. Pr. .

‘ 6. Apfündige . 5. Apfündige + s .

6. Apfündige » 6. Apfündige = Danzig s

PBommerfches Held-Artillierie-Hegiment Ar. 2

1. 6pfündige Vatterle 1. Batterie Stettin Eolberg.
1 2. 6pfündige = 2. = Colberg s
fe 1. Apfündige . 1 . Stettin .

2. Apfündige . 2 . Colberg s

3. 6pfündige YVatterie 3. 6pfündige Batterie Etralfund Stralfund.
2 4. Gpfündige = 4. Gpfündige - Golberg s

te 3. Apfündige . 3. Apfündige ’ Stralfund .
4. Apfündige . 4. Apfündige . .

3. 12pfündige Batterie 5. 6pfündige Batterie Stralfund Stettin.
gt 4. 12pfündige . 6. Kpfändige . Stettin .

e 6. Apfündige s 6. Apfündige . . .

6. Apfündige . 6. Apfündige . Eolberg .

Brandenburgifches Feld-Artilerie-Regiment Nr. 3 (Beneral-Feldzeugmeilter).

1. Batterie 1. 6pfündige Batterie Wittenberg Torgau.
if 2. . 2. 6pfündige » orgau .

‘ 1. . 1. Apfündigee = Bittenberg .

2. . 2. Apfündige « Torgau .
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Bezeihnung der Batterien Sarnifon der Batterien

Abtheis
lung. bisherige. aufänftige. bisherige. zulänftige.

3. 6pfündige Batterie 3. Epfündige Batterie Dresden Yüterbogl.
2 4. Epfündige » 4. 6pflindige » Torgau .

e 3. Apfündige -» 3. Apfündige + Dreöden .

4. Apfündige . 4. 4pjündige ” „ .

3. 12pfündige Batterie 5. Gpfündige Batterie Dresden Wittenberg.
Mr 4. 12pfündige &gt; 6. 6pfündige = Wittenberg .

e 5. Apfündige ’ 9. 4pfündige . . a

6. Apfündige s 6. Apfündigee = Torgau .

Magdeburgifhes Feld-Artilerie-Negiment Nr. 4.

1. 6pfndige Batterie 1. 6pfündige Batterie Magdeburg Erfurt.
1 2. 6pfündide - 2. Gpiündige = Erfurt .

fe 1. 4pfündige . 1. Apfündige . Magdeburg .

2. Apfündige « 2. Apfündige » Erfurt .

3. 6pfündige Batterie 3. 6pfündige Batterie Drogbeburg Magdeburg.
2 4. 6pfündige . 4. Gpfündige . Erfurt s

ie 3. Ap:ündige 3. Apfündige &gt; Magdeburg .

4. Apfündige 4. Apfündige ‚ . .

3. 12pfündige Batterie 5. Gpfiludige Batterie Magdeburg Magdeburg
4, 12pfündige » 6. Gpfündige - .

äte 5. Apründige . 5. 4pfündige . . #

6. Apfündige ‚ 6. Apfündige . Erfurt »

Niederfälefifches Feld-Artilferie-Negiment Nr. 5.

1. 6pfündige Batterie 1. 6pfündige Batterie Ologaı Ologau
1 2. 6pfündige = 2. 6pfündige s Bofen .
fe 1. Apfündige . 1. Apfündige : Ologau .

2. dpfündie -» 2. Apfündige = Pofen .

3. 6pfündige Batterie 3. 6pfündige Batterie Bofen Bofen
Ste 4. Gpiündige = 4. 6pfündige » + .

3. Apfündige s 3. Apfündige * . .

4. Apfündige » 4. Apfündige . ‚ .

3. 1anfündige Batterie 5. 6pfiindige Batterie Pofen Pofen
3te 4. 12pfündig . 6. Epfündige Slogau .

5. aplindige. . 5. Apfündige » . ‚

6. Apfündige . 6. Apfündige + Bofen ‚
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Bezeichnung ber Batterien Oarnifonen der Batterien

Abthei-
ung. bisherige. zufünftige. ‚biöherige. zulünftige.

Säliefifges Feld-Artillerie-Regiment Nr. 6.

1. 6pffindige Batterie 1. 6pfündige Batterie Neiße Breslau
ıR 2. 6pfündige » 2. 6pfündige Breslau .

e 1. 4pfündige . 1. Apfündige . Neiße .

2. Apfündige = 2. 4pfündige . Breslau .

3. Batterie 3. 6pfündige Batterie Schweidnit Schweibnig
He 4. . 4. 6pfündige . redlau .

3. . 3. 4pfündige . Schmeibnik .

4. = 4. Apfündige » . ‚

3. 12pfündige Batterie 5. 6pfündige Batterie Schweidnig Neiße
3te 4. 12pfündige = 6. 6pfündige = Neiße .

5. Apfündige . 5. Apfündige -» = s

6. Apfündige . 6. dpfündige - Breslau .

Vefrphälifhes Feld-Artillerie-Regiment Nr. 7.

1. 6pfündige Batterie. 1. 6pfündige Batterie Münfter Wefel
1 2. 6pfündige 2. Gpfündige . MWefel .
Re 1. Apfündige . 1. Apfündige . Münfter .

2. Apfündige &gt; 2. Apfündige = Wefel .

3. Gpfündige Batterie 3. 6pfündige Batterie Minden Minden
a 4. Gpfündige + 4. 6pfündige = Weiel .

u 3. Apfündige = 3. Apfündige Minden .

4. Apfündige 4. Apfündige . . .

3. 12pfündige Batterie 5. 6pfündige Batterie Minden Münfter
4. 12pfündige - 6. Gpfündige -» Münfter .

öte 5. Apfündige . 5. Apfündige - . :

6. Apfündige ‚ 6. Apfündige = Defel .

Nheinifches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 8.

1. 6pfündige Batterie 1. 6pfündige Batterie Coblenz Eöln
1 2. 6pfündige . 2. Gpfündige . Cöln .
Re 1. Apfündige . 1. Apfündige . Coblenz .

2. Apfündige » 2. Apfündige + Eöln .
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Bezeichnung der Batterien Oarnifonen der Batterien
Abthei»

lung. a , rn .

bißherige. zulünftige. bisherige. aufänftige.

3. FAR Batterie 3. 6pfündige Batterie Ialic Yalid
Ote 4. 6pfün 4. 6pfündige » Eöln =

3. abfnndie 3. Apfündige = Yalid ,
4. Apfündige 4. Apfündige s . ’

1. 12pfünbige Batterie 5. Gpfündige Batterie Goblenz Coblenz
Ste 3. 12pfündige = 6. 6pfündige . Yalıd .

5. Apfündige 5. Apfündige + Goblenz .
6. Apfülndige . 6. 4pfündige + Eöln .

Feld-Artillerte-Negiment Nr. 9.

5. (Enfünbige) Batterie 1. 6pfündige Batterie Rendsburg Rendsburg
ifte 6. (6ptündige) . 2. Gpfündige s . ’

1. (4bfünbdige) . 1. 4pfündige . . ’

2. (12pfündige) + 2. Apfündige . . ’

7. (6pfündige) Batterie 3. 6pfündige Batterie Rendöburg . Rendsburg
2te 3. (12pfündige) = 3. Apfündige : : ’

4. (12pfündige) - 4. 4pfündige . . .

geld-Artilferie-Megiment Ar. 10.

1. (12pfündige) Batterie | 1. Gpfändige Batterie Stade Stade.
1 3. (12pfündige) 2. 6pfündige . =

Re 2. (4pfündige) . 1. 4pfüngige -

4. (12pfündige) 2. Apfündige = .

6. (12pfündige) Batterie | 8. epfündige Batterie Wunstorf Wunstorf..
9 7. 12 fündige) = 4. 6pfündig . ‚ F
te 5. (Apfündige) 3. Apf Indige : :

8. (Apfündige) 4. Apfündige . . .

10. (6pfündige) Batterie | 5. Spfündige Batterie Hannover Hannover.
dte 9. (12pfündige) = 5. 4pfündige = . .

Feld-Artillerie-Regiment Ar. 11.

2. (Epfünbige) Batterie 1. Spfündige Batterie Caffel Gaffel.
1 3. (6pfü ndige) . 2. 6pfünd ig x . .
Re 1. (glatte 6pfdge.) » 1. 4pf Undige . . ®

4. (dpfündige) +» 2. Apfündie . .
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Bezeihnung der Batterien Sarnifonen der Batterien.

Abthei-

fung. ißherige. zufänftige, + biöherige. zufänftige.

6. (12pfündige) Batterie 3. 6pfündige Batterie Wiesbaden Wiesbaden.
8. (Spfündige) 4. 6pfündige . =

2te 5. (12pfündige) . 3. Apfündige - . -

T. (glatte 6pfdge.) = 4, 4pfündige . . z

11. CEpfanbige) Batterie | 5. Gpfündige Batterie Mainz.12. (Gpfündige) s 6. Gpfündige Bean aM. Sranl urt 0/M.
äte 9. (4pfündige) s B. Apfündige = Mainz Maiing

10. (4pfündige) 6. Apfündige . .

Dei bem

als Ste;

Bei ald 2te;
ei

dem (Oeneral-Feldzeugmeifter),
dem

dem

dein

als Iten,
al® iften,
als 2ten;

Bei dem
al® 2te,

als 1fte

erhalten.
Die erforberlihen DislolationdBeränderungen der Batterien find nad Beendigung der biesjährigen

Artillerie Sehie «Uebungen vorzunehmen.riegs-Mlinifterium bat hiernad) das Weitere zu veranlaffen.
Bern, ben 28. jebruar 1867.

93 Milhelm.
. gg. dv. Moon.

An das Kriegs Dinifterium.

Borftchende Allerhöchfte Rabinetd-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebradt.

Berlin, den 2. Wpril 1867.

Kriegs » Dinifterium. Allgemeines Kriegs » Departement.

v. Bodbielsti. v. Rieff.
Nr. 385. 8. A. 2.
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Nr. 3.

Beirifft die Veränderungen der Bekleidung und Ausrüftung der Fußtruppen.

Huf den Mir Uber die Veränderungen der Belleidbung und Ausräftung ber Sußtruppen gehalt a
will'o4 bie beilommenden Proben: 8 8 Rang Baßteuppen gehaltenen Vortrag

a) des Helmes,
b) der fSeldmüte,
c) des Waffentods,
d) des Diantels,
8) des Manteltragend mit dem Grababzeidhen für Unteroffiziere und
f) des Korniftere

hierdurd; genehmigen und follen diefelben bei Fünftigen Nenbefhaffungen zu Grunde gelegt werden.
Gierbei eftimme Ich Wolgendes:

1) zu dem Helm ift_der Adler in der bißherigen Größe zu verwenden. Derfelbe ift fo zu _befeftigen,
daß er auf der Schirmnaht auffigt. — “Die aarbüfge behalten die bisherige Länge. Die Haar-

bufchtrichter find danady erforderlichen Fals entjprehend zu verlängern, fo daß der aufgeftedte Haar:
bufd mit der Schirmnaht abfchneidet.

2) Der Durchmeljer des Dedels der Yeldmüge ift um ". Zoll größer als der der Kopfmweite.
3) Die Waffenröde erhalten niedrige, weiche, für die Garde fchräg ausgefchnittene, für die Linie ab-

ee Fragen von echen® farbigem Tuch, weitere Uermel als bisher und Meiter unter
hlagenden Theil auf der Bruft. Die Snöpfe auf der Hermel-Patte des Brandenburgifhen Auf:

Ihlags find fo anzubringen, daß ber oberfte und unterfte Kropf mit der Batte abfchneiden. Die
Difigiere haben die Kragen ded neuen Modells erft gleichzeitig mit den bezüglichen Regimentern in
Tragung zu nehmen.

4) Die Farben der Stragenpatten und Ahfelllappen an den Mänteln bleiben die bisherigen.

5) Der Solytaften im Zornifter fällt fort. — Die Zahl der mitzuführenden Patronen wird, unter
Wegfall der Spiegel und Hülfen, für die Gemeinen von 60 auf 80 Stüd erhöht, für die Unter
offiziere auf 30 Stüd reducitt.

6) An Stelle der gefütterten Tuchhofen treten Tuchofen ohne Sutter nmebft Unterhofen, Tettere nad

er beifommenden Probe. Die hierdurch entftehenden Mehrloften find vom Yahre 1868 ab zum
tat. au bringen. .

TD) Den Zruppen wird geftattet, ftatt ber offenen, fhaftlofen Schuhe, unter Beibehalt der Lang:
Ihäftigen Stiefel, turzfhäftige Stiefel nad) der früher getragenen Probe anfertigen zu lafjen.

8) Es fol ihnen Überlaflen bleiben, den Boden des Brodbeutel® zu futtern und im Innern deilelben

eine Heine Tafhe anzubringen.
9) Die Aerte werden nicht mehr von den Dlannfhaften getragen, fondern am Batronenmagen an-

nebradht.
10) Das Kochgefchirr wird Tünftig auch bei Paraden ohne Beutel getragen.
11) Für fämmtlihe Feld» und €fagtruppen der Garde und Linie, melde ihren Dienft zu Fuß ver-

aidten, N Di afhen nad) der beigefügten Probe auf die Kriegaftärfe A conto bes Kriegsjahrs-tats zu beichaffen.
Ueber die dur Einführung der neuen Proben während des Uebergangs etwa entflchenden Ungleidh.-

möäßigleiten in der Belleibung und Ausrüftung ift hinweg zu fehen.
Das Kriegs-Minifterium hat hiernady das Weitere zu veranlaffen.

Berlin den 16. März 1867.

(g4.) Milhelm.
gge. dv. Roon.

An das Kriegs. Dinifterium.

Borftehende Allerhöchfte Kabinets»DrdrewirdhiermitzurKenntnigber Armee gebraht und babei
Solgerrdes beflimmt:
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1) &amp;8 werden künftig Im Zornifter verpadt:

ein Baar leinene refp. Drilic«Bofen,
ein Paar Unterhofen,

ein Hemde, eifein Baar mit Eifen und Nägel befhlagene Stiefel refp. Schuhe
Sußloppen oder ein Paar me 8 fe rein. Gäube,
eine Yeldmüge,
Nähzeug und ein wenig Iplidmaterial,
eine Büchfe mit Klauenfett,

wiebad,
a und Salz auf 3 Lage in Beuteln,

N Seabagfe tje20 Bwei Blehbüdhfen mit je atronen (merben in den Seitentafchen untergebradt),
die Büdfe mit den Refervetheilen (in der ZTafche unter der Ko elerttannen, ah)
der Nadelrohrreiniger.

Nur von einzelnen Mannfhaften nad Anordnung der Korporalfchaftsführer werden get :
eine Bugs und eine Sdmierbürfe 8 poraljähaftefäß gefvagen

eine Büchfe mit Stiefelfhmiere,
eine Knopfgabel,
ein Kammerreiniger.

Außer dem Zornifter bleiben fonad fort, außer dem überhaupt nicht mehr mitzuführenden Padet
mit Spiegeln und Hülfen,

Sohlen und Tlede, die auf den Wagen mitgeführt werden,
das Abrehnungsbud,
die Büdfe mit Schmierlad,
das Berbindezeug, weldes in der Hofentafche zu tragen ift,
die Tuchhandihun,
bie Obhrenllappen.

2) Die Tragezeit der Tuchhofen bleibt die bisherige. An Unterhofen werden 2 Paar pro Mann
auf 1'/a Sehr gewährt.

3) Die den Truppen either zugeftandene etatsmäßige Geldvergitung zur Belhaffung der Yuß-
belleidung erleidet dadurch, daß denfelben geftattet worden ft, flatt der Schuhe furzfchäftige
Stiefel nad der früher getragenen Probe anfertigen zu laffen, keine Uenderung.

4) Der Etatspreis des Brodbeutel$ bleibt gleihfall® unverändert.
5) Im welder Weife die Anbringung der Uerte an den Patronenmwagen zu erfolgen hat, darüber

wird noch befondere Mittheilung gemadt werden.

6) Die bei den Truppen vorhandenen nicht mehr stat@mäßigen Kohgefhirrbeutel find denfelben zur
Bermendung in ihrer Deconomie ohne Anrechnung zu belaffen.

7) Die Beichafung der Feldflafchen erfolgt Seitens der Truppen. Diefelben erhalten hierfür eine
Seldvergiltung von 10 Ser. pro Stüd, melde von den Korps-Futendanturen auf den Zit. 26,

Abfchnitt III. des Kriegsjahres: Etat anzumeifen ift. in Kontingent wird auf diefes Aus-
rüftungsftäd nicht gewährt, die Truppen haben vielmehr den etwa nöthig werdenden Erfag aus
eigenen Mitteln zu bewirken.

8) Die bezüglichen neuen Broben werden den Stöniglihen General« Kommandos binnen kürzefter
Frift yunehen. Die durdy diefelbenbedingten veränderten Etatöpreife und Materialienfäge werden
durd; die demmnädhft erfcheinenden neuen Belleidungs» pp. Etats befannt-gemacdht werden.

Berlin, den 2. April 1867.

uf

Kriegs-Dinifterium.
Im Uuftrage:

v. Stofd.
No. 459/38. 67. M. 0. D. 8.
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Ne. 4,

Betrifft die Unterffübung der Familien zum Dienf einberufener Mannihaften
der Erfah » Neferde.

Aur Hhren gemeinfgaftlihen Untrag vom 11. März db. 3. gencehmige Ih, daß den Yamilien der bei der
vorjährigen Dlobilmahung der Arnıce aus der Erfat»Meferve zu den Handmerter»Übtheilungeneingezogen
geroefenen Daunfhaften die ihnen nad dem Reglement vom 13. Auguft 1855 zuftehenden Unterftägungen
nicht bloß für die Dauer des mobilen Zuftandes der Armee, fondern bi8 zu der erft am 1. Dezember v. 9,

ftattgefundenen Eutlaffung ihrer Männer vefp. Bäter in die Heimath, gewährt werben dürfen.
Berlin, den 19. Mär) 1867.

3 Milhelm.
gacz. Schr. v. d. Hehydt. v. Roon. Graf zu Eulenburg.

Un die Dinifter der Yinanzen, des Krieges und 5 Innern.

Borfichende Allerböhfte Kabinets.Oxdre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
Berlin, den 29. März 1867.

Kriegs-Minifterium.
Im Uuftrage:

v. Stofd.

Nr. 5.

Betrifft die Anfegung des ben Dffizieren, Beamten und Soldaten der ehemaligen Grobherzoglig
‚reip. Landgraflig deifigen Truppen dom Großherzoge don Heilen berliehenen elddienfzeihens.

Sa beftimme, daß die Offiziere, Beamten und Soldaten, welche früher den Großherzoglic refp. Kandgräflid

genihen Truppen angehört haben, jept aber Preußifhe Unterthanen find, das vom Grofherzoge von Heilen
ür den Feldzug don 1866 geftiftete Welddienftzeihen anlegen dürfen. Die Liften der hiernad) Beredtigten

find von den Generals$tommandos, refp. den: Eivil-Adminiftrator von Heflen der Gencral-OrdendKommilflon
Bchufs der Afervation zu Überweifen. — Sie haben biernadh da8 Beitere zu veranlaffen. — Der Livil,

Adminiftrator von Hefjen und die Oeneral-DrdendRommiffion find benachrichtigt.
Berlin, den 23. März 1867.

ge. Milhelm.
, ggeg. v. Roon.

Un den Kriegs, und Dlarine-Minifter.
Borftchende Allerhöhfte Kabinets-Drbre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradt.

Berlin, den 28. März 1867.

Kriegs-Minifterium.
Im Auftrage.

vd. Podbielsti.
1047/3. A. K.D. la

Nr. 6.

Betrifft die definitive Zormirung der Londieehr-Batalllons-Stäamme in den Bezirken des 9., 10. und
11. Armee-Korps.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag beflimme Ich hlerdurh, daß mit dem 1. April diefes Jahres die Land»

tochr»Bataillond»StämmeiudenBezirkendeö9.,10.und 11. Armee+»Korpsdefinitivzuformirenfind.
Diefelben werden in gleicher Weife zufammengefegt, wie die Landwehr»Bataillons»Stämmeindenälteren
Urmee-Rorps-Bezirlen, bleiben jedod did auf Weiteres einen Unteroffizier f[hroäder als diefe. — Die Stämme
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der Landmwehr-Bataillone im Bezitt des 10. Armee-Korps, fowie das Randiwehr-Bataillon Caffel erhalten bie
Uniform der Infanterie-Hegimenter 73 bis 80, die de8 9. Armee-$orps, fowie die übrigen im Bezirke des
11. Armee»KorpsdieUniformderInfanterie»Regimenter Nr. BL did 88, fämmtlic jedod vorläufig ohne
Nummer und mit den Abzeichen der Yandiehr.

Das Kriegs,MinifteriumhathiernaddbaWeiterezuveranlaffen,auddie Etats für die neuen
Landroehr - Bataillond » Stämme näher fetzuftellen.

Berlin, den 28. März) 1867.

ga. Wilhelm.
a9. dv. Roon.

An das Kriegs. Minifterium.
Borftichende Allerhöchfte Kabinets » Drbre wird hierdurd mit folgenden Beflimmungen zur Kenntnif

ber Ürmee gebradt.
1) Die ald Udjutanten zu ben neuen Landmwehr-Bataillond-Stä jur Zeit fommanbdirten Linien.

Difigiere Tonnen vor dem 1. Dftober 1869 von ihrem Kommando nur unter Einwiligung desjenigen Öeneral;

Konımandos abberufen werden, zu deifeu Bezirke das betreffende Laubrmehr-Bataillon gehört.
Hr den Erfag der Mdjutanten, melde ihres Konımandos entbunden werden, bat das Iehtgedadhte

Seneral-Kommando zu forgen, und amar in der Pegel durd Kommandirung von Pinien-Dffizieren.
2) Diejenigen Unteroffiziere und Dannfcaften, melde biß jeht bei den neuen Landwehr: Bataillon»

Stämmen zur vorläufigen Bildung derfelben fommandirt waren, treten definitiv zu diefen über, foneit Died
die Gtats-Berhältniffe geftatten, und foweit nicht die Zurüdverfegung einzelner derfelben Seitens der König»
lihen General,ommandos 9., 10., refp. 11. Urmeesftorps gemünfcht werden follte. Legtere haben hierüber
den übrigen beteiligten Öeneral- Kommandos, von denen aud der etiwa erforderliche geeignete Erfog zu ges
ftellen ift, fhleunigf Mittheilung zu maden.

3). Der fernere Erfag der neuen Landmwebr-Bataillons- Stämme an Unteroffizieren und Mannfchaften,
erfolgt nach denfelben Srundfägen, wie in den älteren Armer-Korps. Bezirken.

4) Der Berpflegungd-Etat für die neuen Landwehr-Bataillons-Stämme ift den Königlichen General
Kommandos des 9., 10. und 11. Armee-Storps unterm 31. vorigen Monats direlt Überfandt worden.

Laf Die betreffenden Königlihen General» Kommandos werden erfuht, hiernadh das Weitere zu veran-
affen.

Berlin, den 5. April 1867.

Kriegs-Minifterium.
vb. Roon.

Nr. 1207/38. A.R.D. 1.

Nr. T.

Betrifft bie often der Stellvertretung Tür die zum Neidistage bes Norbbentfgen Bundes
gewählten Beamten.

Befhluß ad St..-M. Nr. 780.

Die KRoften der Stellvertretung für die aus Staatsfonds befoldeten Beamten während ihrer burd die An-
nahme einer Wahl zun Reichötage des Norddentihen Bundes herbeigeführten Verhinderung in Berrihtung
ibrer Amtsgefchäfte werden nicht aus Staatdfonde beftritten; e8 find vielmehr die Behörden von den Rellort«
Miniftern anzumeifen, von den zunädit fälligen Raten der Befoldung des vertretenen Beamten die erforder
lihen Beträge zur Deduna der Vertretungsloften zurüdzubehalten und zu vertvenden.

Berlin, den 19. Yebruar 1867.

Königliches Staats: Minifterium.
ges. Sf. v. Bismord. Frhr. dv. d. Hepdt. v. Roon. Grf. v. Igenplig. dv. Mühler.

Orf. zur Lippe. dv. Seldom. Grf. zu Eulenburg.
Vorftebender Befchluß wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebradt.

Berlin, den 29. März 1867.
Kriegs-Diinifterium, Mittteir-Dekonomier- Departement.

v. Stofd. Köllner.
686/8. M. 0. D. 1.



Nr. 8.

Dislefations » Veränderungen betreffend.

Sn ber Friedens, Dislolatton vom 10. Ditober v. I8. find in Tolge bezüglicer Allerhöhfter Beftimmungen
nachfichende weitere Veränderungen eingetreten, twelde hierdurch mit Barug auf die Belanntmahung des
Departements vom 2. Januar d. 9. (Nr. 21/1. A. I.), Militaiv Wochenblatt Nr. 1 von 1867 zur Senntniß
der Armee gebracht werden.

Garde,Rorpe.
Das 1. Garde-Ulanen-Regiment garnifonirt mit fämmtlihen 5 Esfabrons in Potsdam;

in B A da® 2. Garde-Ulanen- Regiment und 2. Garde» Dragoner- Regiment mit fämmtlihen 5 Eskabrons
in Berlin;

das Garde-Küraffier» egiment hat, an Stelle von Teltow, Rirdorf ald Garnifon für eine E6-
tadron angerwiefen erhalten.

I Urmee-Rorps.

Bon Anfang Dltober d. 36. ab wird das 5. Oftprengifhe Infanterie»RegimentNr.41mitdem
Stabe und 1. Bataillon in Königsberg i. Pr.,

mit dem 2. Bataillon in Pillau,
mit dem YFüfilier-Bataillon in Memel, und

bas 6. Dftpreugifche Infanterie»RegimentNr.43mitdemStabeund allen drei Bataillonen In
Königsberg i. Pr. dislocirt fein.

IL Armee: Korps.

&amp; om 1. Bommerfhen Ulanen » Regiment Nr. 4 ift eine Esladron von Schneidemühl nad Brom»
erg verlegt.

II. Armee-Korpe.

1) Der Stab des Dragoner,Pegiments Nr. 12 ift von Landsberg a. W. nad Frankfurt a. d. D.
verlegt worden.

2) Das Brandenburgifhe Hufaren-Regiment (Zietenfhe Hufaren) Nr. 3 fteht mit dem Gtabe und
4 Esladrons in Rathenow, mit einer Esladron in Frielad.

IV. Urmee-Korpe.

1) Bon den Garnifonen des Magdeburgifhen Hufaren- Regiments Nr. 10 ift Eisleben in Wegfall
gelommen und dafür Afchersleben mit 4 Esladrong belegt worden.

.. 2) Die 3. Abtheilung des Magdeburgifhen Beltungs»ArtillerieRegimentsNr.4hatErfurtals
Sarnifon angewicjen erhalten.

VI Urmee-Korps.

1) Bon der Belegung von Pitfhen mit ciner Eslabron des 2. Schlefifhen Dragoner»Regiments
Nr. 8 ift Ubftand genommen und dagegen Namslan mit 2 Estadrons diefe® Megiments belegt worden.

2) Dem Drogoner»RegimentNr.15iftanStellevonUjeft — Rofenberg, dem 2. Scteflfcen

en siment Nr. 6 an Stelle von Brankenftein — Ziegenhald als Sarnifon für je eine Esladronbermiefen.

3) Die_in Reobfhüg garnifonirende Esfadron des Sclefiihen Ufanen»RegimentsNr.2iftnad;

Sohran i. D.,©., die in Münfterberg ftehende Esladron bes 2. Schlefiihen Hufaren»RegimentsNr.6
na eobihün,
j eine der in Oblau in Garnifon befindlichen Esladrond des 1. Schlefifgen Hufaren»Regiments

Nr. 4 nad; DMünfterberg verlegt worden.
VO. Urmee:Korpe.

Boni Aa Ulanen»RegimentNr.5garnifonirertderStabund4Esladrons in Dijfek
dorf, wohingegen Welel ald Oarnifon für eine Esladron diefes Regiments weggefallen ift.

IX. Urmee-Korpe.

1) Bei dem 2. Brandenburgifchen UWlanen«RegimentNr.11iftMölln,beidemMagdeburgifchen
Dragoner-Regiment Nr. 6 Upenrade al® Garnifon für je cine Esfadron aufgegeben und dagegen Wandsbed
mit 2 Esladrons des erfteren und Tslensburg mit 3 Esladrond des lepieren Regiments belegt Torben.



2) Die 2. Fuß-Abtheilung des Feld-Artillerie-Hegiments Nr. 9 ift von Rendsburg nah Mölln dislochrt.

X. Armee-Rorpe.

1) Der Stab des Weftphälifchen Küraffier-Megiments Nr. 4 ift von Celle nach Verden verlegt.
2) Das 2. Weitphälifche Hufaren»RegimentNr.11garnifonirtmitdemStabeund 4 Esladrond

in Räneburg, mit einer Esladron in Uelzen.
_ ) Das 7. Weftphälifche Infanterie-RegimentNr.56fiehtmitdemStabe und 1. Bataillon in

©öttingen, mit dem 2. Bataillon in Nordhaufen, mit dem Füfilier-Bataillon in Heiligenftadt in Garnifon.
, 4) Bom Dragoner»RegimentNr.9werdenderStabundvier Eöladrond in Dönabräd garnifo-

niren, während Dteppen unbelegt bleibt.
) Bom Dragoner + Regiment Nr. 16 wird Nordheim mit 3 und Eimbed mit 3 .Esladrond

belegt werben,

XI. Armee-Rorpe.

1) Das Füftlier-Bataillon des Infanterie-Megiments Nr. 82 ift von Frankfurt a. M. nad Homburg,
.. . 2 die bisher in Waldau und DBettenhaufen in Carnifon geftandene reitende Batterie des fyeld-

Artillerie-Regiments Nr. 11 nad Fritlar verlegt worden:
Berlin, den 30. März 1867.

Rricgs-Dinifterium. Allgemeines Kriegs» Departement.
v. Podbielsti. dv, Karczemeti.

1196.23. A.La

Nr. 9.

Abänderung ber Borfärift für die Prüfung bon Miltteir-Bäcfenmadern in den Gewehrfabrilen, bom
1. September 1864.

Die Einführung der gezogenen Gefüge macht e8 erforderlich, Beftimmung zu treffen über die Anforderungen,

en nn Hr Zeughaus: Bühfenmaderftellen Hinfichtlich der Kenntnif und Behandlung diefer
efhüge zu ftellen find.

au diefem Ende wird die VBorfhrift für die Prüfung von Militair-Büchfenmadhern in den Gewehr.

fabrifen, vom 1. September 1864, wie folgt abgeändert:
1) 8.3. Das legte Alinea ift zu ftreichen und dafür zu fegen:

„Um Berädfidtigung bei Belegung von ie haus-Bücjenmaderftellen finden zu können, ift fernererforderlich, daf die Aspiranten nad) beitandener Waffen, Revifor- Prüfung, fobald die Auffor-
derung dazu an fle ergeht (8. 13) einen fehsmöcentlihen Kurfus in der Gefhüg-Gicherei zu
Spandau durdhmadhen und in demfelben darthun, daß fie fih die erforderliche Kenntniß in der
Einrihtung und Behandlung zc. der gezogenen Gejhüge erworben haben.“

2) 8. 13 sub d. am Schluffe ift hinzuzufügen:
„und der an den Verfchläfen gegogener Gefhüge vorlommenden Reparaturen.”

3) 8. 13. Das lette Alinea auf pag. 14 erhäft folgende Yaflung: .
„In Betreff der lepteren Kbeiten ift aber keinesfalls mehr als eine allgemeine Kenntnig zu ber:

langen, da zum praltifchen Erlernen der Arbeiten an glatten und gezogenen Gefhügen nur den
Bewerbern um offene Zeughausbücfenmacerftellen Gelegenheit gegeben werben fan.“ ,

BVorfichendes wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß fih da® unterzeichnete
Departement vorbehält, denjenigen Aspiranten, weldhe den Kurfus in der Gefchlig-Gieherei mit Erfolg
abfolvirt haben, fofern fie nicht in Spandau feldft domiciliren, in geeigneten älen und auf fpeziellen Une
trag eine Beihilfe zu den Reifeloften zu gewähren. n

Berlin, den 26. März 1867.

Kriege Minifterium. Wllgemeines Kriegs Departement.
v. Bodbielsti. v. Rieff

Ro. 59/1. A. K.D. I.
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Nr. 10.

Betrifft die Notirung nit verforgungsbereditinter Veteranen zur Aufnahme in die Inpalidenhänfer
zu Berlin und Stolp.

Unter Seaugnahme auf den Erlaf der unterzeichneten Abtheilung vum 30. Januar 1865 in Nr. 5 des Mili«
teir-Wochenblattes vom 4. \ebruar 1865 — Nr. 1718 — wird hierdurd; befannt gemadht, daß Ende März d. 9.

für das Invalidenhaus zu Berlin 22 Beteranen,
für das Invalidenhaus zu Stolp 9 Veteranen

al8 Erfpeltanten notirt waren.
Berlin, den 1. April 1867.

Kriegs-Vtinifterium, Abteilung für das Anvalidenwejen.
dv. Epel. v. Kichbad.

Ro. 59/4. 67. A. f.L

Nr. 11.

Betrifft das Erinnerungs-Strenz pro 1866.

Unter Be ugnahme auf die Belanntmahung vom 9. März cr. in Nr. 11 des Militair»Wocenblatteswird

darauf aufmertjam gemacht, daß auch für diejenigen Perfonen, welhe auf Grund der Allerhödften Kabinets-
Drdre vom 17. November pr. in folge freiwilliger Theilnahme an der Pflege Vermundeter und Stranfer

Anfprud; auf Verleihung des Erinnerungs-Kreuzeserheben,diebetreffendenLiftenultimodiefes Monate
bier abgefchloffen werden.

 Zugleid wird bemerkt, daß felbft Berfonen, melde einen ftatutenmäßig begründeten Anfprud auf
das Erinnerungs-Kreuz haben, zur Anlegung deffelben vor erfolgter Ueberweifung nicht befugt find.

Berlin, den 3. April 1867.

Kriegs-Minifterium.

m Muftrage:dv. Podbielsti.
Nr. 1184/33. A.K.D. 1.a

Nr. 12.

Militair: Wittwen-Kaffen-Angelegenbeit.
Sn Bolge der Vermechfelung der Firma der unterzeichneten General-Direltion mit der_Firma der General«

Direktion der Königlihen allgemeinen Wittwen » Berpflegungs«Anftaftfind_inneuererZeitöfterBriefeund
Seldfendungen der letteren Bchörde zugegangen, melde für die Militairs-Wittien-Benfions-Anftalt beftimmt
waren. GE wird daher hierdurd darauf aufnerlfam gemadt, daß alle auf Militair-Wittwen-Kaflen-Auge-
legenheiten Bezug babenden Briefe an die unterzeichnete, gemau anzugebende Yirma zu rihten, alle baaren
Seldfendungen in diefen Angelegenheiten aber an die Militair» Wittwen» Kaffe, 8 ofterfiraße im
Sagerbaule hierfelbht, zu adreffiren find. An _legtere Kaffe, nicht aber an die unterzeichnete Generals
Direltion, find auch, wie hierdurd; wiederholt in Erinnerung gebradt wird, bie von den ruppentheilen x.
balbjägrlich einzufendenden Beitragd-Berehnungen zu richten.

Berlin, den 25. Mär, 1867.

B/L. 67 General-Direktion der Königlih Preußifhen Mititair-Wittwen-PBenfions-Anftalt.
/L. 67. W.
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Nr. 13.

Batriotifge Beiträge für die Krlegs-Marine betreffend.
Am Anfhluß an die bisherigen bezüglihen Mittheilungen im Militair-Wodenblatt wird befannt gemadit,
daß an patriotifchen freiwilligen Beiträgen für die vaterländifche Kriegsmarine ferner eingegangenfu:

1) Un perfönliden Gaben.

Bon dem Heren Kommerzienrath Reihenheim, Beitrag pro 1867, 100 Thlr.

2) Aus Sammlungen.

Bon dem Siotten s Comit6 zu Bromberg 391 Thlr. 23 Sar. 8 Pf.; von dem Herrn Rechtsanwalt
Niemann zu Zehdenid8Thlr.; von dem aufgelöjten flotten» Bercin der Oranienburger Borftadt hierfeldft
107 Thlr. 9 Sgr. 5 Bi.; von dem Vorftande des Mageburger Flotten-Bereind 2402 Thlr.

Berlin, den 3. Upril 1867.

Marine-Minifterium.

v. NRicben.
8241. I.
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Armee - Verordnnungs- Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sadrgang. Berlin, den 20. April 1867. Nr...

Gedrudt und in Sommiffloen bei €. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbudhhandlung, Kodhftrake 69.

Nr. 14.
Betrifft die probiforifhe Regelung der Mefforiverhaltnifie im Ingenteur-Korps.

a genehmige die durch die General-Infpeltion des Ingenieur- Korps einftweilen „getroffenen AnordnungenBehufs probiforifcher Regelung der Rejfortverbältniffe im Sugenieur-Korps dahin,d
a) derIften Ingenieur» refp. der Iften Pionier» und Tten Seflungs-Infpeltion, das Bionier-Bataillon

Nr. 9 und die Befefligungen im Bezirk des IX. Armee-Storps,

b) der 3ten Ingenieur. rejp. der Iten Pionier: und 6ten Feftungs-Infpeltion, bie PBionier-Bataillone,
Nr. 10 und 11, fomie die- Küftenbefeftigungen im Bezirk des X. Armee-forps

unterftellt ©werben:8 Rriegs- Minifterium hat hiernady das Weitere zu veranlaffen.

Berlin, den 28. März 1867. ,

93 Milhelm.
An das Kriegs-Minifterium. ga. dv. Roon.

Vorftehende Allerhöchfte Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntnig der Armee gebradht.

Berlin, den 2. April 1867.

vieger Miniiterium.Auftroge:14/4. 67. A.La v "Bodbie sti.

Nr. 15.
Betrifft die mittels Allerhöchfter Kabinet3-Ordre dom 11. d. M. ernannten Esladrons-Chefs.

ahdem Ic heute % Perfonal-Beftimmungen für die bei der Kavallerie neuformirten 5ten Esladrond fe
babe, bemerle Ic} nod, daß e8 von der Beftimmung der zujtändigen Kommando»Behörden abhängig Tein ol
ob die heute ernannten Estadron-Chefs die dte oder eine andere Esladron erhalten.

Das Kriege-Minifterrum hat hiernad) das Erforderliche belannt zu maden.

Berlin den 11. April 1867. ,

g4- Wilhelm.
Un das Kriegs-Minifterium. gez. dv. Roon.

Borfichende Aerhödifte Rebinete-aorrewird hierdurch zur Kenntniß ber Urmee gebradit.Berlin den 17. April
kiege:«Minifterium,

Im Auftrnge:
619/4. A. I. a, v. Bodbielsti.
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Nr. 16.

Betrifft die diesjährige Dauer der Badezeit im Prenbifgen Milttair-Bade-Inftitut u Teplig.

uf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß die laut Drdre vom 29. Yanuar 1827 auf vier Mos
nate feftgefette Badezeit Iranker Soldaten im Preußifhen Militair-Bade-Inftitute zu Teplig für das Jahr
1867 ausnahmsmweife auf die fünf Dlonate, vom 1. Mai bis ultimo September ausgedehnt werde.

Berlin den 4. April 1867.

ga. Wilhelm..
An den Rriege-Minifter. age. v. Roon.

Die vorjtebende Allerhöchfte Kabinets:Drdre wird hierburd) zur allgemeinen Kenntniß der Armee

gebradit, mit dem Hinzufügen, baß die etwa nod; nachträglich zu madenden Borfchläge für die diesjährige
abeperiode ded Schleunigiten von den betheiligten Königlichen Generalsommanbos der Armee-Abtheilung B.

des Allgemeinen SKriegs-Departements zugufenden find.

Berlin, den 15. April 1867.

Kriegs: Minifterium. Allgemeines Kriegs-Departement.
dv. Bodbielstt. v. Hartmann.

No, 418/4. A. I. bs

Nr. 17.
Betrifft Die Mebungen don Dfflgieren und Unteroffigieren der Infanterie im Feld-Pionter-Dienft.

D 8 Kriegs-Minifterium beftimmt unter Bezugnahme auf feinen Erlaß vom 10. Yebruar 1854 (Mr. 750/1

A. K.D. 1) daß die Ucbungen von Offizieren und Unteroffizieren der Infanterie im Yeld-Pionierdienft in

diefem Jahre erft nad) dem 5ten Auguft ihren Anfang au nehmen haben,
Die ommandirten der in Yuremburg und Mainz garnifonirenden Hegimenter find fortan bei dem

Rheinifhen Pionier-Bataillon Nr. 8 vefp. dem Pionier-Bataillon Nr. 11, diejenigen bes See-Bataillons bet
dem Pionier-Bataillon Nr. 9, alle Übrigen lommandirten Offiziere und Unteroffiziere aber wie bisher bei dem
Pionier-Bataillon ihres betreffenden Armee-Sorps zu üben.

In Bezug auf die Zeitdauer der beregten Uebungen, forwie auf bie Anzahl und Auswahl der Kom-
mandirten bleiben die dieffeitigen Erlajfe vom 24. Aprif 1851 (Mr. 104/1 A.L.); 20. Sanıar 1862 (Mr. 181/1
A. I.) und 14. Januar 1866 (Mr. 237/1 A. I.) maßgebend.

Berlin, den 14. April 1867,

Kriegs-Dlinifterium.
v. Roon.

Nr. 99.5. A. Io.

Nr. 18,
Betrifft die Kommunikation der Geueral-Kommandos mit den Ober-Präfidien in Bezug auf den

Sarnifon-Bedhfel don Truppentheilen.

Das Kriegs Minifterium beftimmt, daß bei beabfihtigtem Garnifon-Wehfel von Truppentheilendendesfall-
gen Anträgen der General:Kommandos an das Fricge-Minifterium eine bezäglice Kommunikation mit dem

ber Präfidium der betreffenden Provinz vorhergehen muß.
Etwaige Seitens des Dber: Prafidiums gegen den intendirten GarmifonsWechfel erhobene Bedenken

find in den obenberegten Unträgen zur Sprache zu bringen.

Berlin, den 15. Upril 1867.

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

830/4. 67. A. l.a.
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Nr. 19.

Betrifft Die Ermittelung derjenigen Siudirenden der Kiefigen Königlihen Friedrig-Wilgelms-
Univerfität, welde in den feldzügen 1864 und 1866 geblieben find.

De afademifche Eenat der hiefigen Königlichen Friedrich. Wilhelmd-Univerfität hat befchloffen, zwei Tafeln
mit den Namen derjenigen Studirenden der genannten Königlichen Univerfität anfertigen zır fafjen, welde in
den Seldzügen 1864 und 1866 den Helbentob erlitten und dieje Tafeln in der Aula der Univerfität aufzuhängen.

In Folge des Seitens des genannten Senats aus obiger Veranlaffung an das Kriegs. Minifterium
gerichteten bezüglihen Antrages werden bie betreffenden Truppentheile hierdurch beauftragt, die Nationale der
dorbezeichneten Berfonen, einfäliehlich derjenigen, welde an den Folgen der erhalteuen Wunden fpäter verftor«
ben An, biö zum 30. d. M. und zwar direlt an die ÜUrnıce-Abtheilung A. einzureichen.

Berlin, den 3. Upril 1867.

Kriegs » Diinifterium. Allgemeines Kriegs» Departement.

Kor. dv. Karczemsti.
1233/3. 67. A. 1...

Nr. 20,
Betrifft Badeluren für franfe und derwundete Militalrs.

Won ber Herzoglichen Regierungs-Sommiffton für den Kurort Aleriebad und von dem Beflger des Sool-
bades Wittelind bei Halle find aud) in diefem Iahre an den genannten Babeorten für Irante und verwundete

Militaird verfchiedene Freiftellen, zum The mit Unterkunft und Verpflegung offerirt worden. Anmeldungen

zum Gebraud diefer Bäder find in der durd die Sriofte vom 21. Februar c. (Mititair-Wochenblatt Nr. 8)
und vom 27. sehruar c. borgefhriebenen Weife dem Königlichen General. Kommando IV. Armee: Korps zu
übermitteln, welches innerhalb der bezüglihen Dfierten Über die Zulaffung entfcheiden wird. In Betreff der
Reife und Pöhnungs-Kompetenzen, event. au de Belöftigungs-Zufhuffes für die zugelaffenen Leute des

Unteroffizier» und Gemeinen»StandesausdemBezirkde8Garbe-,IU., IV. und X. Armee-Ktorps gilt der
legtgenannte Erlaf.

Die genannte Regierungs-FKommiffion für Alcrisbad in Deffau bat and ihr vorjähriges Anerbieten,
den Alerius,Trintbrunnen unentgeldlicd an Königliche Razaretbe abzugeben, für diefes Jahr erneuert, was mit
Bezug auf den Erlaß vom 10. Auguft v. I. hierdurd befannt gemacht wird.

Berlin, den 8. April 1867.

Kriegs-Minifterium, Militair-Defonomie-Departement.

v. Sto Barısoli,
u ®.

No. 68/4. M. 0. D. 4.

Nr. 21.

Beränderungen im Beftande ber Preufiigen Telegraphen en den Zeltroum bom 1. Januar
ultimo März e. umfaflend.

Bogende von der Königlichen Telegraphen-Direltion mitgetheilte Nachtweifung über die im verflofienen Quar-
tale d. I. vorgelommenen Veränderungen im Beftande ıc. der Breußifchen Zelegraphen-Stationen wird hier-
durch) zur allgemeinen Stenntniß gebradt:

1) Neu erridtete Stationen.
Schöneberg," Moabit, Gefundbrunnen, Pankow mit vollem Tagesdienfte, Grüß, Neutomysl, Sten-

fherwo, St. Wendel und Efchmege mit befhränltem Tagesdicnfte.
2) Uebernommene vormals Holfteinfhe und Schleswigihe Stationen.

Altona, Flensburg, Kiel und Echleswig mit Zag- und Nadıtdienft, Igehoe, Neumänfter, Rendeburg
mit vollem Tagesdienft, Upenrade, Edernförde, Friedricheort, Haderstchen, Heiligenhafen, Hufum, Neuftadt,
Plön, Sonderburg, Ahrensboel, Auguftenburg, Bredftedt, Brunsbüttel, Berg, Cappeln, Ehriftiiansfeld, Dage-
bad, Degbül, Elmshorn, Eutin, Friedrihsftadt, Garding, Glüditadt, Öravenftein, Heide, Hoyer, Keitum,
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Kellinghufen, Ted, Fütjenburg, Lunden, Marne, Meldorf, Norburg, Nordftrand, Oldenburg, Pelworm, Pinne-
berg, Preeg, Segeberg, Tönningen, Tondern, Wilfter, Whd mit befchräntten ZLagesdienfte.

3) Uebernommene, ehemals Königlih Hannoverfhe Stationen.
Bremen, Emden, Hannover und Ringen mit Zags und Nadıtdienft, Selle, Curbafen, Göttingen,

©eeftemlinde, Hanrburg, Xeer, Lüneburg, Nienburg, Dönabriüd, Verden mit vollem Tagesdienfte, Aurich, Baß«
bed, Bramfcde, Bremervörde, Brunshaufen, Burtehude, Earolinenflel, Clausthal, Elenze, Dannenberg, Diep-
bofz, Dorun, Dodterfen, Duderftadt, Einbed, Efens, Yreibura, Sreeren, Hürftenau, Gifhorn, Goslar, Hameln,

gervenbaufen, Herzberg, Hildesheim, Hitader, Yauterberg, Küchom, Marienburg, Neuhaus, Norden, Nordhorn,
ordernei, Ofterode Harz, Dtterndorf, Dualenbrüd, Soltau, Stade, Uelzen, Uslar, Walsrode, Weener,

Wittmund mit befhränttem ZTagesbienfte.
4) Bei den Stationen zu Cottbus, Oraudenz, Boln. Liffe, Bodum, Quedlinburg, Dierfeburg und

Naumburg ift der volle Tageadienft eingeführt.
5) Bei Diyslomig mind der Nadıtdienft aufgehoben.

Berlin, den 9. April 1867.

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Kriegd-Departement.
v. Podbielsti. Slok.

220/4. A. II.

r. 22.

Die Bewilligung don Ehargenpferden an aggregirte Offiziere betreffend.

Den in neuerer Zeit aus den frühern Hannoverfchen refp. Heffifhen und Naffauifhen Truppen in den bief-

Kt Dienft Abernommenen Lieutenants der Kavallerie find Seitens bed Kriegs. Winifteriums aud in dem
alle Chargenpferde ausnahmemeifeberilligt worden, wenn die qu. Offiziere einem Savallerie-Hegiment aggres

girt find, im Uebrigen aber die in der Allerhödhften Drdre vom 24. Yanuar 1861, Hinflchts der &amp; la suite

der Ravallerie-Pegimenter geRelten Dffiziere, angenommenen Borausfegungen, in Betreff der Gemährung allerKompetenzen und der wirklihen Dienftleiftung in den Regimentern hutteen‘

nträge auf Berabfolgung von Erfagpferden für die nad) Borfteheubem abzugebenden Chargenpferde,

find motivirt an die unterzeichnete Abtheilung yu richten. In See anderer aggregirter Difiziere behält e#ei der Beftimmung in Triegsminifteriellen Erlaffe vom 20. Upril 1825, oa denfelben grundfäglic
Ehargenpferde nicht zuftchen, fein Bemenden.

Berlin, den 12. April 1867.

Kriegs-Minifterium, AbtHeilung für das Nemontewefen.
Abtheilungs-Chef Mengel.

abmwejend.
- No. 89/4. R. A.

Nr. 23.
Betrifft gewünfdte Mitteilungen Aber das Schidfal eines im vorjährigen feldzuge derwunbeten T. E.

öferreihiihen Dffiziers.
BDenufs Konftatirung des Todes des Dberft-Lieutenants Adolph Forfthuber Edler von Worftberg des l. L

SOften Infanterie-Regiments, Prinz von Holftein,Glüdsburg, wänfcht die Kaiferlih Defterreidifche Regierung
möglihft genaue Mittheilungen über das Scidfal des genannten Difizierd zu erhalten. Lenterer fol in der
Scdladt bri Königegrag zwifchen den Ortfhaften Masloved und Horenowes tödtlid verwundet, bereits [cb[o8
aus der Schlaht getragen und demnächft von den Seinigen auf dem Verbandplage zurüdgelaffen fein.

. Diejenigen Truppentheile ıc., twelhen hierüber Näheres befannt ift, werden erfucht, diesfällige Mit-
theilungen in urlundliher Fornı der unterzeichneten Wbtheilung fhleunigft zugehen zu laffen.

Berlin den 13. April 1867.

Allgemeines Kriegs. Departement, Armee-Abtheilung B.
v. Hartmann. v. Borried.

No. 59/4. 67. A. La.
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Armee - Perordnungs- Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Jahrgang. Berlin, den 1. Mai 1867. NM. 3.

Gedrudt und in Kommilfton bei €. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhendlung, Kodıftrage 69.

Nr. 24.
Betrifft Veränderungen In der Belleidung und Ausrüfung ber Armee.

Sn Berfolg Meiner Drdre vom 16. v. M., die Veränderungen ber Bekleidung und Ausräftnng der Fuß-
truppen betreffend, beftimme Ich: Die Generalität, die Flügel-Adjutanten, die Öffipiere des Kriegs, Minifte-
rium®, des Oeneraljtabed und der Adjutantur behalten den bisherigen Helmbefchlag und die Vorder und
Hinterfhirmgorm bei. Die Negiments:Chefs und die A la suite von Regimentern ftehenden Generale können

leihfalls diefen Helm beibehalten, haben aber den betreffenden Megiments- Üdler zu demfelben anzulegen.
as Kriegs. Minifterium hat hiernady da8 Weitere zu veranlafien.

Berlin, den 3. Ypril 1867.

ge. Wilhelm,
gu vd. Roon.

Un das Kriegs, Diinifterium.

Borftehende Allerhöchfte Kabinets-Orbre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

Berlin den 22. April 1867.

Kriegs-Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stofd.
No. 359/4. M. O0. D. 3.

Nr. 25.
Betrifft die Ergänzung der Dffiziere des fiehenden Heeres.

Ar den Mir gehaltenen Vortrag beftinme Ich, daß die Feftfegungen Meiner _Orbre vom 23. Auguft 1865

hinfitlid, der Ergänzung der Dffiziere des ftehenden Heeres au nad) dem 1. Ditober 1867 einftmeilen nod
in Kraft bleiben follen. Das Kriegs-Deinifterium hat hiernah das Weitere zu veranlaffen.

Berlin, den 11. April 1867.

ge. Wilhelm.
gg. d. Roon.

An das Friegs-Minifterium.

Die vorftehende Allerhöcfte Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebradt.

Berlin, den 15. April 1867.

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Kriegd- Departement.
v. Bobbielsti. v. Hartmann.

No. 417/4. 67. A.I.b.
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Nr. 26.
Betrifft den Miltteir-Gerigtsftand 1. der Köde und Kellner auf den In.Dienft geftelten Ariegsichifien.

Auf Hhren Vortrag beftimme Ih, daß die, auf Deinen in Dienft geftellten Kriegsichiffen Lontrattfich ale
Köche und Kellner angenommenen Civilperfonen von dem Augenblide ab, two die Schiffe auf ihren Erpedis
tionen die vaterläudifchen Geräjler verlajien, bi® zur Rüdfehr in diefelben, al® Berfonen des Soldatenftandes

im Range der Gemeinen zu betradten und während diefer Zeit, ebenfo wie diefe, den ftrafrehtliden Beflim-
mungen und dem Militair-Gerichtsftande unterworfen fein follen.

Berlin den 11. Wpril 1867.

gg. Wilhelm.
gs. dv. Roon.

An ben Kriegd- und Marine-Minifter.

BVorftehende Allerhöchfte Kabinet3-Drdre wirb hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebradt.

Berlin, den 15. Wpril 1867.

Marine Minifterium.d. Rieben.

No. 8614. V.

Nr. 27.
Betrifft die Heranziehung bon Dffizteren der Linien-Regimenter zu dem Kommando bei ber Edloh-

Garde. Kompagnle.
Sa befimme hierdurh: Zu dem Kommando bei der Schloß-Garde-Fompagnie können aud von den Linien:

Reginientern folde Dffigiere herangezogen werden, welde in Folge vor dem Yeinde erhaltener Wunden nod
der Schonung bedürfen. Ich beauftrage das Kriegs-Deinifterium hiernad; das Erforderlide befannt zu machen.

Berlin, den 13. April 1867.

ga. Wilhelm.
oge. dv. Roon.

An das Kriegs-Minifterium.

Borficehende Allerhöchfte Kabinets,Drbre wird hierdurch zur Renntniß der Armee gebradt.

Berlin, den 21. April 1867.

Kriegs-Minijterium.

Im Muftrage:No. 631/4. A. 1. a. v. PBodbielsti.

r. 28,

Betrifft den Wegfall der fonft erimmungsmüßigen Dienftleliung der Offiziere der Kriegsfgufen bei
den Truppen in diefem Jahre.

DI PM den Mir gehaltenen Vortrag will Ic genehmigen, daß in laufenden Jahre die Ausführung der fFeft«-
fegung des 8. 18 der Beflimmungen über die DOrganifation der Kriegsfchulen vom 21. Yuli 1859, mwonad)

die fommandırten Offiziere, Behufs Teilnahme on ben Herbftübungen, für den zrifdhen demabgelanfenen
und dem beainnenden Kurfus liegenden Zeitraum zu ihren Zruppentheilen zurädtreten und die Direltoren und
Kehrer an Truppentheile zur Dienftleiftung überwiefen werden follen, unterbleiben darf.

Berlin, den 18. Upril 1867.

og. Wilhelm.
gg. dv. Roon.

Un das Kriegs. Minifterium.
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Die vorftehende Allerhöhfte Kabinets-Drdre wird Hierdurch zur Kenntniß der Armee gebradt.

Berlin, den 23. April 1867.

Kriegs- Minifterium. Allgemeines Kriegs» Departement.
v. PBobdbielsti. db. Hartmann.

No. 617/4. 67. A. 1. b.

Nr. 29,
Betrifft Die Adfelküde für Beamte.

Ar den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ih, daß die Aerzte, Intendbantur- Beamten und Zahlmeifter
bei den Truppen, wenn fle ihre Garnifon Behufs Beimohnung von Weld-Manövern, oder im Falle eines
Ausnarfhes bei in Ausficht ftehenden kriegeriihen Bermwidelungen verlaflen, an Stelle der Epaulettes Achfel-
flüde nad} den beilommenden Proben anlegen fönnen. — In der Garmifon follen die qu. Achjelftüäde dagegen
niemal3 von ben vorgenannten VBeantten getragen werden. Yür alle Übrigen Beamten behält e6 bei den bie.
herigen Beflimmungen Über da8 Tragen der Epaulettes fein Bewenden und will Ich Dlir die Entfheidung

darüber, ob auch für diefe die Anlegung von Adfelftüden geboten ift, bie ya etwaigen Eintritt triegerifcher
Bermidelungen vorbehalten. — Das Kriege, Minifterium hat hiernad) das Weitere zu veranlaflen.

Berlin, den 20. April 1867. .

de. Wilhelm.
. dvd. Roon.

An das Kriegs, Minifterium. ao“

BVorftehende Allerhöhfte KabinetssDOrdre wird hierdurd mit dem DBemerken zur Kenninig der Urmee
gebradht, daß die bezüglichen Proben den Röniglihen General-Kommandos binnen Kurzem zugehen werden.

Berlin, den 23. April 1867.

Kriegs - Minifterium,

Im Yuftrage:
\ v. Stofd.

Ro. 878/4. 67. M. 0. D. 8.

Nr. 30.
Betrifft die Entloffung der Referven in diefem Iahre, die Berehnung bes Relruten- Bebarfs pro

1867,68 und die Sinfellung der Reiruten pro 1867,68.

Mit NAAdfiht darauf, daK die im nädften Jahre zur Entlafjung kommenden Mannfchaften ben diesjährigen

Selbaug mitgemadt haben, beflimme Ich, daß im Jahre 1867 die Neferven fämmtlicher Waffen, mit alleini-
ger Ausnahme de® Trains, um 2 Monate früher al8 gemöhnlic entlaffen werden. Aud; genchmige Ich, daß
im Jahre 1867 die NRelruten, mit Ausfhluß der nelernten Zäger, im Allgemeinen erft am 1. November zur
Einftelung fommen. SHiernad hat dad Kriege, Minifterium das Weitere zu veranlaflen.

Berlin den 10. November 1866.

ge: Wilhelm.
Un das Kriegs-Minifterium. gg. dv. Noon.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß, un
1) bei der Infanterie, den Jägern und Pionieren, forvie bei der Wrtillerie in den Jahren 1867 und 1868

fo viele Mannfchaften von ziweijähriger Dienftzeit zur Diöpofition beurlaubt werden dürfen, ald erfor,
ve if, um mit Einftelung der Relruten im Jahre 1869 zu dem regelmäßigen Erfag- Turnus zus
tüdyjufehren;

2) bei der Kavallerie bi8 auf Weiteres Yeine Beurlaubungen zur Diöpofltion der Regimenter mehr fattfinden;
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3) Die einjährig Sreimilligen bei der Kavallerie bis zur Höhe von 5 per Esladron auf die etatmäßige
Stärke in Anrechnung gebradt werden;

4) daß die Vergünftigungen Meiner Ordre vom 6. September v. 9. Hnftig aud allen den im Wege ber

gewöhnlichen Aushebung eingeftellten Kavalleriften bemwilligt werden dürfen, welde fid freimillig zu einem
vierten Dienfljahre verpflichten.

Berlin den 20, April 1867. .

sa. Wilhelm.
dd. dv. Moon.

An das Kriegs. Minifterium.

Die vorftchenden Alehöhften Kabinets-Drdres werben bierburd; zur Senntniß der Armee gebradt.
Auf Grund derfelben wird in Betreff der Entlaffungen zur Neferve pro 1867, der Serehnung des Kefruten-Bedarfs pro 1867/68 und ber Einftellung der Refruten pro 1867/68 Folgendes beftimmt

1) Die Entlafjung ber Nefernen pro 1867 findet bei fämmtlihen Truppentheilen mit Ausnahme dee
Trains, am 31. Juli d. 9. flatt

u dem gleichen Termine find bei der Infanterie, den Yägern, den Bionieren und bei der Artille-
tie fo viele Dannfaaften zur Dispofition zu beurlauben, al8 erforderlich ift, um die nadftehend bezeichnete

Bahl von Retruten einftelen zu können.
; iee Beurlaubung von Delonomie-Handiwerkern zur Dispofltion ber Truppentheile erfolgt erft EndeSeptember

? 2) Bei bedeutender Verfchiedenheit der Bufemmenfegung don Trupentheifen nad Iahrgängen inner-
holb beffelben Armee»Korps wird ben Königlihen GeneralsKommandos anheimgeftellt, Ausgleihungen durd-

Berfeung zu veranlaffen.3) In mwelher Weife die bei der Kavallerie nad dem 1. ischruar jeden Jahres eintretenden Man:

guements in Zukunft durd) ausgebildete Mannfcaften zu deden find, nachdem Beurlaubungen zur Dispofition

bei diefer wole nicht mehr ftattfinden, darüber bleibt reitere Beftimmung vorbehalten,
Die auf Grund der Allerhödften Kabinets-Drdre vom 31. Yanuar d. I. aus dem Bezirk bee

IX. Armee-Korps eingezogenen Nelruten bleiben bei den betreffenden Zuppentheifen bie uf Weiteres über
den Etat im Dienft.

5) Diejenigen re: der Kavallerie, welche fid) auf Grund der Allerhödften Kabinets-Ordre
vom 6. September vd. I., velp. des Paflus 4 der vorftehenden Allerhödften Kabinets.Ordre vom 20. d. M.

vu einem dten Dienftjahre berpflichtet haben oder nod; verpflichten werden, fcheiden awei Jahre früher als
ie Übrigen Mannfchaften ihrer Dienftalteröffaffe aus der Tandmwehr aus, und ift dies in deren Entlaffungs-

papieren rich u vermerlen6) Die Entlaffung der Train-Refruten erfolgt wie gewöhnlich, gegen ben 1. November diefed refp.

den 1. Mai künftigen Jahres.

Die Train. Stämme entlafjen ihre Üeferven erft gleichzeitig mit den mährend ber Sommerperiobe
Fe ala Relruten; dagegen find die Delonomie-Handwerler von den Train-Stämmen ult. Sulid.3. zuentlafien

[p) Bon jeder Esladron der gefammten Kavallerie find 3 Gemeine, von jeder Fuß-Batterie zivei

Kanoniere in der geit vom 1. Dltober diefed 5iß 1. April künftigen Jahres zu beurlauben, und die Stellen
derfelben ofen zu laffen.8) In der Zeit zwifhen dem 1. und 5. November diefes Jahres follen, und zwar nad Maafgabe
be&amp; bei der Siquidation für die Zruppentheile u beredynenden Bedarfs, Refruten eimgeftellt werden:

A. um Dienft mit der Waffe.
a) bei jedem Bataillon der älteren Garbde-Infanterie-Megimenter minbeftens 200 und hödjftens 225;
b) bei jedem Bataillon der jüngeren Garde-Infanterie-Regimenter, dem Garde-Schägen-Bataillon, "for

wie Ki iedem Bataillon der Linien» Infanterie-Meginienter und bei jedem Linien» Zäger- Bataillon180 b

e) bei ve Ya Sügen Satin eine durch die Infpeltion ber Jäger und Schüben fpeziell feftzuftel-
ende

d) bei jedem Kovallerie-Regiment 175 bi8 220 Relruten;
e) bei jeder Fuß-Batterie 34 bis 38, bei jederreitenden Batterie 28 bis 30 und bei jeder eltungs-

Kompagnie 30 big 34;
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f) bei jedem Pionier-Bataillon 170 bis 190;

g) bei jedem Zrain-Bataillon eine durch die "Train -Infpeltion zuvu bezeihnende Zahl von Mannfdaften
zu dreijähriger Dienftzeit, fowie im Herbft diefes und im Fr biahe des nächften Jahres (Ende April
tefp. Anfang Mai) je 88 Mann zu Hatbjähri nr „ausbiddung

In bie Sandichr Stämme werden Rekruten nicht el
Es mird bemerlt, vi die vorftehenden blen rausflättid aud für die Reteuten- EinfteDung bes

fünftigen Iahres maaßgebend ein iwerden, um au diefe Weife zu dem regelmäßigen Erfag-Turnus zurüdzu-
ommen

Delonomie-Handmwerler
find bei fämmtlihen Truppentheilen nad dem duchidhnittlihen Bedarf bei regelmäßigen dreijährigen Erfag-
Turnus einzuftellen.

9) Die etiva angenommenen breijährig Sreimilligen, bei der Kavallerie aud, die vorausfichtlich fi
meldenden einjährig Freiwilligen find bis zur Hohe von 5 per Estadron bei Feftftellung des Nelruten- Bes
darf in Anrechnung zu bringen.

Wenn mehrere Esladrons eines Kavallerie-Hegiment® in einer Garnifon zufammenftehen, fo hat in

Betreff der Anrechnung der einjäbrig Breimilligen auf die etatsmäßige Stärke event. eine Ausgleihung ziwi-

fhen diefen. Eöladrone ftattzufinden.bei einzelnen Savallerie-Regimentern in diefem Jahre außer bem gemöhnlichen Termin eingeftell-
ten einjährie Breimilligen, welde nad dem Erlaß des Kriegs. Minifteriumd vom 24. November 1866 bei

Bildung der dten Estadrons auf die etatsmäßige Kopfitärle angerechnet werden follten, find bei Berechnung

des Relruten-Bebarfe pro 1867/68 außer Betracht zu lafien.10) Dreijährig Freiwillige, mit Ausfhluß der gelernten Jäger, bürfen bei ben verfchiebenen Waffen
und Truppentheifen grundfäglich erft gleichzeitig mit den Erfah: Mannfchaften eingeftellt werden.

Sämmtlide Truppentheile der Armee haben auf Orund der vorftehenden Beltimmungen unverzüglich

ihre Erfop- Deberie- Nachmeifungen einzureichen
8 Kriegs-Minifterium ertwartet bie Eriap- Bedarfs-Nachmeifungen Seitens der Königlihen Gene-ral- Roınmandos fpäteftend bis zum 20. Mai

Berlin, den 29. April 1867.
Krlege-Minifterium.

. dv. Roon.

1009/4. A. La.

. 3l.

Betrifft Die prufbebung bon Rapitulationen der in die Armee übernommenen gewordenen Mannihaften
re ehemaligen Honnöperfchen Kaballerie, Artillerie und des Ingenieur«Korps.

Rır Befetinum von Zweifeln wird beftimmt, daß die Kapitulationen der auf Grund des Triegsminifteriellen

Erlaffed vom 10. Dezember vorigen Jahres in die Armee eingeftellten gerorbenen Mannfhaften der chemali-
gen hannöverfhen Kavallerie, Artillerie und des Ingenieur-Korps auf ihren Antrag durd) die betreffenden
Seneral-Kommandos aufgehoben werden können, jedod nur infoweit died mit dem dienftlihen Intereffe ver:
einbar i

it alls dic in Mede ftehenden Mannfoften demgemäß bei eintretender Dienftuntanglichleit oder bei

fhlehter Yührung zu entlaflen find, fo fann dies durd; Verfügung der betrefjenden Oeneral» Kommandos
eiheben und habeı jene Mannfehoften alsdann Feine anderen Anfprücde, als die auf eima erworbene Inva-

Üden-Benefigien zu erheben
Befinden fi Mannfcaften der bezeichneten Kategorie bei ihrer vorzeitigen Entlaffung nod in dienft-

pflihtigem Alter, fo ift mit ihnen demnähft nad) den allgemeinen Beftimmungen Über die allgemeine Mili-
tairdienftpfliht zu verfahren.

erlin, den 18, Mpril 1867.

Kriegs-Minifterium.
vd. Roon.

No. 284/4. A. l.a.
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Ne. 32,
Betrifft den Fortfoll der Uebungen mit dem gezogenen Infanterie-Sewehr M/39.

Das Kriegs-Minifterium beftimnt unter Bezugnahme auf feinen Erlaß vom 18. März 1860 (Mr. 109/2. A.I.),

daß Uebungen mit dem gezogenen Infanterie-Gewehr M,39 fortan nicht ftattzufinden haben.
ifot egen Abgabe der Gewehre M/39 und der bezüglihen Deunition werden weitere Beflimmungen

nachfolgen.

Berlin, den 20. April 1867.

Kriegs- Wintfterium.
dv. Roon.

No. 584/83. A. I. a.

Nr. 33.
Betrifft den Anjprud der Zahlmeifter Ifter Klafle auf einen dienfifreien Burfcen.

&amp;; find Zmeifel darüber entftanden, ob nad den Triegaminiftericlen Erlafje vom 26. Januar 1855

(Mr. 470/1 55. A. 1.) audy die bei den Unterridtd-Inftituten, der Central» Tum-Anftalt, Militair-Schieß-
Säule :c. fungirenden Zahlmeifter Anfpruch auf einen dienftfreien Burfchen haben.

Zur Befeitigung biefer Zmeifel wird der vorallegirte Erlaf hiermit dahin erläutert, daß fämmtlichen

Zahlmeiftern Ifter Klaffe ein dienftfreier Burfche zufteht.
Bezüglich Geftellung der qu. Burfchen bleiben die Feftfegungen des Hriegs-Minifterial-Erlaffes vom

31. Yuguft 1857 Nr. 721,8. A. K. D. I. maßgebend.

Berlin, den 21. April 1867.

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

Nr. 686/83. A.l.a.

Nr. 3:

Betrifft die Zahlung der Gefreiten- und Kapitulanten-Bulage an die Sefreiten- Stapitulanten bei ben
Radallerie- Regimentern. .

Mir Bezug auf feinen Erlaß vom 20. Septenber v. 3. (Nr. 467/9. 66. A. 1.)
etreffend die durch Allerhöcfte Kabinets-Ordre vom 6. defjelben Monats aufgehobene Befchränkung

der Zahl der Kapitulanten bei den Kavallerie:Regimentern,
bringt das SKriegs-Minifteriun zur Behebung von Zweifeln hierdurd zur Kenntniß, daß denjenigen Ka.
pitulanten, welche zugleich ©efreite find oder fpäter zu folchen ernannt werden, neben der Kapitulanten-Yulage

auch die Öefreiten- Zulage unter der Degrenzung zu gewähren ift, daß die Zahl der Gefreiten, einfchließlich
der Oefreiten-Kapitulanten, die Etatszahl von 75 per Regiment nicht überfteigen darf.

Eine Anrechnung der Oefreiten:KapitulantenmitdoppelterZulageaufdenEtatberÖefreitender
Art, daß für jeden Gefreiten-Kapitulanten ein Gefreiter zu manquiren hat, findet nicht mehr ftatt.

Berlin, den 29. April 1867.

Kriege: Minifterium.
v. Roon.

No. 439/4. 67. A. I. 8.
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Nr. 35.
Betrifft die Berfesung von Bühfenmadern.

Berufs Bermeibung von Nadıtbeilen und meisläuftigleiten wird beftimmt, dag Büchfenmader die in Gemäß
heit des Grlafjed vom 6. Juli 1860 Nr. 156,7. A. K. D. II. von einem Infanterie-Bataillon zu einen Kar

vollerie-Reniment verfegt werden, zu ihrer neuen Beflimnung erft dann entlaffen werden dürfen, menn fie
nad) dem Urtheil der Waffen-Reparatur-Rommiffion, ben kontraltlichen Verpflichtungen und Leiftungen gegen
ihren biöherigen ZQruppentheil in vollem Umfange genügt haben.

Berlin, den 20. April 1867. "

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Kriegs-Departement.
vd. Bobbielsli. v. Kieff,

77T

Nr. 36.
Betrifft Badekuren für Milttairs.

Sn Folge einer patristifchen Dfierte lönnen in diefem Jahre Iranfe Dannfchaften vom Feldiwebel abwärts
aus dem Bereich des VIII. und XI. Urmee-Korps unter den in dem Erlaffe vom 27. Februar c. feftgefegten

Bedingungen und Modalitäten zum Gebraudy der Fichtennadel- Bäder in Braunfels zugelaffen werden, mas

den betheiigten Kommandos und Militair-Aerzten mit dem Bemerlen bierdurd; befannt gemacht wird, dafj die
bezäglihen Unmeldungen dem Königlichen General-Konmando VII. Armee-Korps auf dem Inftanzeniege,
ech, dur Bermittelung des Königlihen Seneral-Kommandos XI. Armee-Forps zur weiteren Veranlaffung
zu überfenden find.

Berlin den 20. Wpril 1867.

Kriegs-Minifterium. Militair-Delonomie-Departe
v. Stofd. Krienes.

No. 668/

Nr. 3.
Betrifft die Ertheilung unenigeltligen Schreibunterrihts an Inbalide aus dem borjährigen Kriege.

8 find dem Kriege-Minifterium Anerbietungen zur Ertheilung unentgeltlihen Schreibunterriäts an bie i

Berlin fi) aufhaltenden Invaliden aus dem befähigen Kriege zugegangen:
1) vom Herrn Profeffor Maas, Behrenftraße Pr. 24 hierfeldft,
2) vom Herrn Kalligraphen Rudolph Fir, Schioßplab Nr. 11 bierfelbft.

Der Erftere, mweldjer ähnlihe patriotifche Anerbieten fchon früher gemadt, übernimmt aud die Für-
Ist für Ph ung des nöthigen Schreibmateriald umd verzichtet auf Ueberweifung eines befonderen Lolalsr obigen Zwed.

8 Invalide, weldhe von diefen Anerbieten Gebrauch machen wollen, haben fih im Dienftlolal der unter-

zeichneten Abtheilung unter Borzeigung ihrer Militair- Papiere perfönli oder fhriftlih, in legterem Fall
unter Angabe ihrer Wohnung zu melden. , ,

ie vefp. Truppentherle werben hierdurch noch befonderd veranlaßt, obige Anerbieten zur Kenntnif
der betreffenden Invaliden zu bringen.

Berlin den 17. April 1867.

Kriegs-Diinifterium. Abtheilung für das Invalidenwefen.
v. Epel. v. Richbad.

No. 29/4. A. f. 1.
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Ne. 38.
BWohlihätigfeit betreffend.

Der Königliche Hoflieferant und Kommifftons-Rath, Herr Johann Hoff, Neue Wilelmöftrage Nr. 1 hier
felbft, weldyer durd) feine patriotifhe Mitdtpätigleit gegen Veteranen und Invaliden dem Kriegs. Minifterium

jhon zu wiederholten Danfbezeugungen Beranlafjung gegeben, (en bemfelben unterm 21. ‘Dezember dv. I.wiederum eine Summe von 50 Thlen. mit der Beftimmung zugefandt, folhe zum Weihnachtöfefte an 10 In-

validen a vertheilen.
In eedeffen neaus‚giefer©abe den ehemaligen Soldaten 5 Thlr.,

2) erifen Die Dods Hierfelbft . .5b +
3) Johann Heintih Pohlmann zu Reu-Ruppin . .5B +

2 Karl Friedrid Wilhelm Bauer hierfelbft. . 5 -:
riedrih Hader zu Neu-Ruppin . ‚5 -:

D udolph FäAillgrafzuNeu-uppin b &gt;»
Auguft Sriedrid Wilhelm Beilfuß zu Dangerom, Kr. Getentgum B »

3 Gottfried Weidner zu Derben, Kreis SerihomII 5 »
2) Keinnid Möhring an Danzig. 5 «10) Ehriftian Dbft hierfelbft. 5 +

" berhaupt 50 Thlr.T
bewilligt worden, wie dad Kriegs-Minifterium, inbem ed im Namen der Befchenkten dem Geber danlt, hiermit
zur öffentlihen Kenntniß bringt.

Berlin, den 13. April 1867.

Kriegs-Minifterium. Abtheilung für das Invalidenmwefen.
v. Ekel. v. Sirdbad).

No. 766/4. A. f. 1.

Nr. 39,
Berichtigung.

Sn Nr. 1 d8 Armee-Berorbnungs-Blatted vom 8. April c. ift Seite 13 Beile 10 von oben ftatt:
„Nordheim mit 2 und Eimbed mit 3 Esfadrons"

„Nordheim mit 3 und Eimbed mit 2 Eslabrond.”

Berlin, den 13. April 1867.

Allgemeines Kriegs» Departement. Armee-Abtheilung A.
v. Karcgewsli._ Bronfart v. Scellendorff

zu lefen:

No. 511/4. A. I.a.
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Armee - VPerordnungs- Diatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Jahrgang. Berlin, den 11. Mai 1867. Nr. 4.

Gedrudt und in Rommilfion bei &amp;. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kodftrake 69.

Nr. 40.
Betrifft Die Deurlaubungen aus ben Inbaliden-Infituten.

Mi 13 auf die Beflimmungenee8. 7 de8 Meglements Über die Geldverpflegung der Truppen im Frieden vom 7. April 1853,
des . 52 ded Meglemients Über die Natural-Berpflegung der Truppen im Frieden vom 13. Mai 1858

und

des 8. 284 des Meglements Über die Belleidung ber Truppen im Tsrieden vom 18. Yanıtar 1855,
enehmige Ich, daf den auf unbeftimmte Zeit beurlaubten Unteroffizieren und Mannfchaften der Invaliden-

Bäufer und Invaliden-Kompagnien außer dem Solde und dem Klein-Montirungs-Gelde aud da8 Brodgeld

und ein Paufchquantum als Bergätigung für Groß: Montirungsftüde gewährt werde.
Das Kriegs-Minifterium hat hiernad, das Weitere zu veranlaffen.

Berlin, den 21. März 1867.

ge. Wilhelm.
ng. v. Roon.

An das Kriegs. Minifterium.

Borfiehende Allerhöhte Kabinets-Drdre wird mit nachftehenden Bemerkungen zur Senntniß ber
Armee gebradt.

1) Die auf Grund der Erlaffe der Übtheilung für das Invalidbenmwefen vom 28. Ianıar 1864 und 20. Yuli
1865 zu beantrogenden Aufnahmen von Veteranen aus den Feldzügen von 1813,15 in Invaliden-Iujtitute

er in Zulunft unter dauernder Beurlaubung erfolgen, wenn die wirklihe Aufnahme nicht befondersemünfdht wird.

2) We  Mfellun bes Baufaquantume ald Vergütung für Groß-Montirungs-Städe an die zu Beur-
laubenden wird feitens des Königlihen Militair-Del ie»‘Depart 18 das Erforderliche veranlaßt

werden. Diefe Dergätung, fo wie da8 Brodgeld, ift vom 1. April d. I. ab zahlbar.
3) Die von den Invalidenhdufern zu beurlaubenden Mannfcaften werben feitens der Königlichen Konıman-

danturen in ber Heimath mit ihren Gebührniffen in gleicher Weife abgefunden, tie dicß bereits feiten®
der Invaliden-Kompagnien in Anfcyung der von denfelben beurlaubten Deaunfcaften gefcicht.

4) Ueber Anträge auf dauernde Beurlaubung aus den Invalidenhäufern entfcheidet das Kriegs: Minifterium

Abeheilung für das Invaliden-Wefen, desgleihen über Anträge wegen Wiederaufnahme vefp. Aufnahme
der Beurlaubten in die Invalidenhäufer.

Die Anträge legter Art find von den Beurlaubten nicht an das heimathlide Landwehr-Bezirls.Koms-
mando fondern an die Königliche Kommandantur ded Invalidenhaufes zu richten.

Berlin, den 2. Mai 1867.

Kriegs-Drinifterium.
m Auftrage:

v. Epel.
No. 773/4. A. f. 1.
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Nr. 4.

Betrifft die Rofen für Beförberung Ei ahbierne Se enter oder Tommandirter Offiziere
Aır den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ih, daß die Koften für Beförderung der DienfXpferde einzeln

verfeßter oder lommandirter Offiziere auf Eifenbahnen und Damp Pf allgemein in dem Eile auf bie
Staatslafje Übernommen werden dürfen, oo die zurldzulegende Entjernnng 20 Meilen und darüber beträgt.
Das Kriegs, Minifterium hat dad Weitere hiernady zu veranlafjen.

Berlin, den 25. April 1867.

gg. Wilhelm.
gu. vd. Roon.

An das Kriegs-Minifterium.

Borftehende Allerhöchfte Kabinets.Ordre wird hierdurch mit nachfolgenden Erläuterungen zur Kenntnig
ber Armee gebradtt.

Den betreffenden Offizieren werden nur bie wirklich gezahlten Transportloften in Orenzen ber ben
Eifenbahn-Bermwaltungen nady den beftehenben Verträgen vefp. nah dem Weglement für die Beförderung von
Truppen ıc. auf den Staats. Eifenbahnen zuftchenden Säge, und zwar auf foviel Pferde erfiattet, ald den
Dffizieren in der vor der Verfegung refp. dem Kommando innegehabten Stelle Nationen lompetirten.

Außer diefen Koften dürfen
beim Transport von 1 bis 3 Pferden für einen Pferberärter,
beim Transport von 4 bis 6 Pferden für zwei Pferbemwärter,
beim Zransport von mehr ald 6 Pferden für drei Pferdemwärter

die Beförberungstoften nad) den ermäßigten Sägen in Ausgabe pafliren.
Die vorftiehende Allerhöhhfte Ordre lommt von jegt ab in Anwendung.

Berlin, den 7. Mai 1867.

Kriegs-Mintfterium.
Im Auftrage:

v. Stof 8
No. 1145/4. 67. M. 0. D. 2.

Nr. 42,
Betrifft die Uniform ber Garde-Randwehr-Kavallerie-Dffisiere.

Seine Majeftät der König haben dur) Allerhöächfte Kabinets-Ordre von 20. April c. zu befehlengerubt:
daß diejenigen Offiziere der Provinzial » Landwehr»Kavallerie,welchewährendderMobilmahungbeieinem
Regiment der Garde-Kavallerie Dienfte geleiftet haben und demnädhft zur Garde-Landrehr-Kavallerie verfegt

[m die Uniform desjenigen Garde-Kavallerie-Regiments anzulegen haben, bei weldhem fie in dem mobilen
erhältnifle ftanden.

ie wird hiermit zur Senntniß der Armee gebradtt.

Berlin den 8. Mai 1867.

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

Nr. 901/4. A. 1. a.

Nr. 43.

Betrifft den Ben der Geräthihaften und Materialien zur Selbftanfertigung, von Patronen im
elde, ou8 der siriegs-Ausrüftung der Infanterie, Iüger und Echügen.

Machen beftimmt morben ift, daß die nach dem Etat der Gervehr-Munition für die Kriegs.Chargirung, zur

Ausrüftung eined Infanterie, Jäger- und Schügen-Bataillons bisher gehörig gemwefenen Padete &amp; 30 Yang-
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blei-Zündfpiegel und 36 Patronenhälfen, Lünftig nicht mehr ind Feld mitgenommen werben follen, fommen aud)
die im Abfchnitt IX. der Vorfchrift zur Fertigung der Patronen für Zündnadel-Sciemwaflen vom Juni 1861

verzeichneten Geräthfhaften und Materialien zur Setbft-Unfertigung von Patronen im Felde, aus ber Kriegd-
Men ng ber in Rede ftehenden Bataillone in Yortfall und ift der erwähnte Abfchnitt jener Vorfchrift zu

reichen.

Diejenigen ice Bataillone, welche die qu. Geräthfchaften und Materialien nod nicht befchafft
haben, haben die Beihaffung zu unterlaffen vefp. die aufgegebenen bezüglichen Beftellungen, fomeit e8 angeht

rüdgängig zu maden.
Berlin, den 24. April 1867.

"Kriege-Minifterium. Allgemeines $riegs- Departement.
v. Bodbielsti. dv. Rieff.

No. 904/4 A. 2.

r. 44,

Betrifft die Nabmwelfungen von den bei der Militeir-Bebölferung vorlommenden Geburten,
Tronungen und Sterbefällen.

Die Nachrichten von den bei der Militair-Bevölferung vorlonımenden Geburten, Trauungen und Sterbefällen

find in Zukunft von Seiten der evangelifchen Mititaiv»Geiftlihen und mit der Wilitair-Sxclforge beauftragten
Eivil-Geiftlihen berfelben Konfeffion nit mehr ben Königlichen Regierungen, fondern alljährlich zum 1. der
bruar den Königlihen General» Kommandos einzureichen, welde die Vollzählichkeit der Nachmeilungen dur)
die Militair-Oberprediger prüfen und die Eingaben demnädft an das Königliche ftatiftifche Bürcau gelangen
la

Für das Jahr 1866 find die qu. Nahmeifungen biß zum 1. Juli d. I. den Königlichen General»
Kommandos einzureichen, zu mwelhem Ziwede das Ratiftifche Blreau die erforderliche Anzahl von Formularen

den General-Kommandos zur Vertheilung an die Beiftlihen demnädft zufenden wird. .

Um die „Liften“ mit abfoluter Oenauigfeit zu erhalten, hat jeder Truppentheil in Zufunft aljährlid
bis znm 1. fyebruar und pro 1866 nadträglih 5i6 zum 1. Juli d. I. die Nachmeifungen aufzuftellen für

biejenigen Individuen, welche nicht zur evangelifhen oder vömifclatholifhen Kirche gehören, alfo ın den Ein-
gaben der Geiftlihen Erwähnung nit gefunden haben.

u diefem Zmede wird in der Anlage das in den vorkommenden feltenen fällen zu benußenbe,
nur für jene Leute abweichenden Religionsbelenntniffes auszufällende Formular befannt gemadt.

Berlin, den 21. April 1867.

Kriegs- Minifterium. Üllgemeines Kriegö-Departement.
dv. Bobdbielsti. v. Hartmann.

No. 516/4. 67. A.Lb.

Lifte der Geburten, Sterbefälle und Teanungen, daboo. en nee ec für das Jahr 1866.in der tlitairgemeinbe zu

A. Geburten (mit Einfhluß ber Todtgeborenen).

Geburts- | Bor und Zuname Stand des |ehelih oder at ber Oeburt,
Monat. des Geborenen. Sefäledt. Cehelichen) Vaterd. | unchelic. ob einfach, Zwillinge,

Drillinge ıc.



B. Lifte ber Berfiorbenen

1.

Sterbe:

Monat.

2.

Bor: und Zuname.

B.

es

fhledht.

4. -

Stellung. Religion
5

bei aktiven Miliaire, |

Rang und Lruppentheil.

bei Militair- Angehörigen cfr. Beer
BVerhäftniß derfelben uml ',

Familienhaupt. 3 fungen.



(incl Tobtgeborenen).

6. T. B.

Bamilien- | Beedr Todesurfadhen Bemerkungen.
ch. Sener- efr. Demer-| cfr. Bemerkungen.

tungen. tungen.

ad. Kolonne 5. Rur im Galle abwelgenten Belenntniffed außyufünen,

ad. Kolonne 6. Mel Erwadienen: ob verheirathet, underbeirathet, ver

wittwet, gefgieben. Bet Kindern unter ein Jahr Ift noch anzugeben, 05

ebellä oder unchelih geboren.

ad. Kolonne 7. Bel Kindern die in bemfelben Iahre geboren und ge«

florben find, If der Monat ber Geburt, fonft Iediglih da® Geburtsjahr

anzugeben; ift ber Geburtömonat und Tag unbelannt, fo genügt, wenn

bei den 1 Jahr alt geflorbenen: 1066

bei den 2 Jahr alt geftorbenen: 1865 ıc,

als Geburtsjahr eingetragen wird.

ad. Kolonne 8. Bei Eintragung der Zoded-Urfagen IA bie für bie Tar

belle der Geburten, Sterbefälle und Trauungen eingeführte Romenclatur

su beadien.

Durch äufere Gewalt: Bon Beindesgand, Gelbfimord, Mord und

Todtfhlag, Hinrihtung, Unglüdsfal

Altersfhmäche.
Lebensfhmähe bald nad der Geburt.

Todtgeborenen.
In der SchwangerfhaftoderimSindbettgeftorben.
Innere acute Krankheiten:

Cholera, Muhr, Epphus, Wechfelficher, Eharlah, Mafern, Keuhhuften,

Ropfrankpelt, Milybrand, fporabifges gaftrifh -nerndfes fiber, akuter
NRheumatiäunun,ftothlauf, Zeligewebönerhärtung ber Kinder, Brehburchfall

(fporadifhe Cholera, Durgfall der Kinder) Entzündung des Behirns, Ent-

sündung ber Buftrößre (heutige Bräune) Entzündung ber Lungen unb ber

Pleura, Entzündung de&amp; Herzen®, be BDaucfelle, ber Leber, ber Hart

wertzeuge, ber Gelclechtsorgane, der Blutgefäße (Phlebitie) Poden, Waf-

ferien.

Innere Hronifche Krankheiten: organtfhe Rranfgeiten bed Gehirns,
be# Rüdenmarks, bes Herzens, der großen Gefäße (Uneurpsmen), ber Lun»

gen, ber Leber, be Magens und Darmfanald, fonftige organifde Krant-

heiten des Unterleibe, Gtorbut, Blutfledentrankheit, Waflerfuht, Sid,

Gteintzankheit, Harnrubr, Gkrofeln und Rhayitis, Pungenfhwindfudt,

Krebs, hronifhe Bergiftung, Entkräftung, Zehrfleber, felbRändiger Starr-

Prampf (Zetanus, Zrismns ber Kinder) Epilepfle, Eflampfle ber Kinder,

Gäuferwahnfinn, andere Gelfiedfranfheiten.

Blögliche Krankheitsgufälle: SchienfGlagfluß, Cungen- und Henldten
Nervenfhlag (töbtlihe Ohnmayıt), Auptur eine® Inneren Orga

Heußere Krankheiten: Karies und Mekrofe, ronifge ekabang ber,

Gelente, Brndeinflemmung, Karbımkel, Waflertrebt (Roma), Hospitalbrand,

Alteröbranb, Vereiterung bes Zellgemebe®, töbtliher Wudgang von dhirars

pifgen Operationen (Berblatung ıc.).

Unbeftimmte Krankheiten.
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C. OSetraute,

Monat der Des Bräntigams Der Braut Angabe der Eivil-Paro-

Trauın hie, welder die Braut
8 Vor: und Zuname, Alter. Bor- und Zuname. Alter. angehört hat.

Nr, 45.
Betrifft die Fehleuungen der Allerhöäften Kabinets-Drdre dom 6. Yuguft 1820 wegen Beigräntung

des Garnifon-Wagidienftes.
Das Kriegs: Minifterium ficht fi veranlaßt, im Anfchluß an die Allerhöhfte Rabinets-Ordre vom 6. Auguft
1820 wegen Belchräntung ded Garnifon.Wachtdienftes, hierdurch Folgendes zu beflimmen:

Die in Gemäßeit des Baff, 1 der beregten Allerhöcften Drdre bei gefüllten Bulver-Dagazinen, großen
Rafien, großen Poftämtern, Militeir-Strafanftalten 2c. zu gebenden und dort nad) Mafgabe des obmaltenden

Bedärfniffes feither ausgeftellt gemefenen Wadtpoften dürlen nur in dem alle eingezogen werden, wenn aud) die
zuftändige Vermwaltungs-Behörde folhe für entbehrlich eraditet.

Differiren die Anfihten der Meilitairs und der Civilbehörde in Deaug auf die Entbehrlichkeit der
qu. Wadhtpoften, fo ift über das Sachverhältniß an das Kriege-Minifterium zu berichten.

Berlin den 2, Mai 1867.

Kriegs - Minifterin

In Dertretung:vd. Podbielski,

Nr. 46.

Beriätigung.
Sn Nr. 8 des Armee-Berordnungs-Blattes find folgende Berichtigungen nadzutragen:

1) Im Erlaf des Kriegs, Diinifteriums vom 29. April c. Nr. 1009/4. A. I. a. muß Baffus 9 lauten:
Die etwa angenommenen dreijährig Wreiwilligen, bei der Kavallerie au die vorausfihtlic, fidh mel:

denden einjährig Freiwilligen bi8 zur Höhe von 5 per Eöfadron, find bei Feftftellung u. f. w.
2) Im reiten Alinea der Verfügung des Kriegs- Minifteriums vom 18. April c. Nr. 284/4. A. I. a. if

da8 Wort „bengemäß” zu ftreichen.

Berlin, den 3. Mai 1867.

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Kriegs-Departemment.
v. Bodbielsti. dv. Karczemafi.

Nr. 47.
Belleidungs-Angelegenhetten der Armee beireffend.

Maiden dur Ullerhöhfte Kabinets- Drdre vom 16. März db. 9. für die Mannfchaften ber Fuß-

truppen eine neue Helnprobe emanirt worden ift, haben Seine 'Majeflät ber König unterm 2. diefes Donate

eine gleiche Probe aud) für die betreffenden Offiziere Allerhöchft zu genehmigen geruht.
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guglelä haben Seine Majeftät hinfihts des Sites des Helmes beftimmt, daß berjelbe Yı Bol
Über den Ohren und der Borderfdhirm nit den Augenbraunen abfhneidend getragen werden foll.

Dies wird mit dem Bemerken zur Senntniß der Armee gebracht, daß den Königlichen General. Kom»
mando® eine Probe des neuen Offizier elme in den nädhjften Tagen zugefandt werden wird. "

Berlin, den 4. Diai 1867. :

Kriegs: Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stojd,
No. 75/5. M. 0. D. 3.

Nr. 48,
Belleidungs-Angelegenheit der Armee betreffend.

Sur Befeitigung erhobener Zweifel wird zur Kenntnißg ber Urmee gebracht, daß bie durdy die Allerhödfteabinetö-Drdre vom 16. März c. für die Garde vorgefchriebene abgelihrägte Korm des Waffenrod » Kragen

bei allen geftidten Kragen in Anwendung zu bringen ift.

Berlin, den 7. Mai 1867.

Kriegs: Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stofd.
No. 129/06. 67. M. 0. D. 3.

Nr. 49.
Betreffend die in Mühren gefundene Tofchenubr,

Aus Anloß der im Militair- Wochenblatt de 1867, Seite 7 Nr. 2093 abgedrudten Aufforderung vom

20. Dezember v. I. find dem unterzeichneten Departement von verfciedenen ruppeneheiien Anmeldungen über
den Berluft von Tafchenuhren während des vorjährigen Weldzugs zugegangen. In Erledigung diefer Anmels

dungen wird nunmehr befannt gemad, daß die zwifchen Hofterlig und Diiglig in Mähren gefundene goldene
Eylinder-Uhr als Eigenthum eines Dffizierd ded Magdeburgifchen Feld Ürtillerie- Regiments Nr. 4 erlannt
und demfelben zurüdgegeben worden ift.

Berlin, den 4. Dlai 1867.

. Kriegs Minifterium. Allgemeines Sriegs- Departement.
v. Bodbielstli. dv. Hartmann.

No. 879/4. A. 1. b.

Nr. 50.
Betrifft Sendungen nah Suhl.

&amp;; ift mehrfach vorgelommen, daß an die Gewehr» Revifions-Kommifflon zu Suhl addreffirte Sendungen

aus den öftlihen Provinzen auf der Eifenbahn Über Weimar und Erfurt bid Gotha gegangen, und von
dort auf dem Sandivege nad Suhl weiter befördert find. Da fid herauegefteit hat, dah die Koften des
Zransports fich geringer ftellen, wenn die diesfälligen Sendungen nur bis Erfurt auf der Thüringer Eifen-
bahn gehen, und von dort auf dem Landwege nad Suhl weiter befördert werden, fo werben die Königlichen
Truppen und Behörden veranlaft, Künftig, in vorlommenden fällen, die nad) Suhl zu verfendenden Militair
Effelten am Aufgabe-Orte nur bi8 Erfurt lartiren zu laffen, und auf dem Fradhtbriefe zu vermerten, daß
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ber Weitertransport nad Suhl durd ben der Güter: Expedition in Erfurt dur die Direltion der Gewehr-
Babrit dafelöft ein für allemal bezeichneten Frachtunternehmer auf ben Randmwege zu erfolgen habe.

Berlin den 7. Mai 1867.

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Bobbielsti. dv. Rieff.

Nr. 206/56. 67. A.K.D.2.

Nr. 51.

Betrifft bie Neberweifung einer Summe don 4200 ah. an bie Stiftung für unbemittelte Inhaber
des eifernen Streuzes.

Das Komitee alter Krieger bierfelbft hat dur den Königlihen Oeneral-Fieutenant a. D. Herrn dv. Webern

Ercellenz den Ueberfhuß der zur Begehung der Feier des 6Ojährigen Dienftjubiläiums Seiner Majeftät des
Königs eingegangenen Beiträge mit 4200 Thlr. in 4 procentigen Mentenbriefen dem Kriegs. Dinifterium
Übermwiefen, weldes diefe Summe UAllerhöhftem Befehle zufolge der am 1. Januar 1857 gegründeten Yubel-
ftiftung „Ar unbemittelte Juhaber des eifernen Kreuzes vom eldmebel abwärts“ einverleibt hat. ‘Dies wird
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebradt.

Berlin, den 29. April 1867.

Kriegs-Minifterium.
In Vertretung

v. Bodbielsti.
No. 1682/4. A. £ 1.

Nr. 52.
Betrifft die Notirung nit berforgungsberechtigter Beteranen zur Aufnahıne in die Indalidenhänfer

zu Berlin und Stolp.

Unter Bezugnahme auf den Erlaß der unterzeichneten Abtheilung vum 30. Sanuar 1865 in Nr. 5 des Mili-
tair-Wocenblattes vom 4. {Februar 1865 — Nr. 1718 — wird hierdurch befannt gemadt, daß ult. April c.

für das Invalidenhaus zu Berlin 12 Veteranen,
für das Ynpalidenhaus zu Stolp 9 DVeteranen

ald Erpeltanten notirt waren. -

Berlin den 7. Mai 1867.

Kriegs-Minifterium, Abteilung für das Anvalidenwefen.
dv. Epel. v. Kirhbad.

No. 88/5. A. f. 1.

Nr. 53.
Betrifft den Meilenzeiger für die Königliche Saarbrüder- und Ahein-Rahe-Eifenbahn,

Der veltifigiete Dleilenzeiger für die Königliche Saarbrüder: und Rhein Nahe» Eifenbahn wird in Nadfte-
hendem zur allgemeinen Kenntniß gebradt.

Berlin den 18. April 1867.

Kriegs-Minifterium. Militair-Dekonomie-Departement.
v. Stofd. Bilde.

48/4 M.O.D. 2.
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Armee-Verordnungs-Dilatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Jahrgang. Berlin, den 28. Mai 1867. Nr.B.

Gedrudt und in Kommilflon bei €. ©. Mittler &amp; Sohn, Königlihe Hofbuhhandlung, Rocftrake 69.

Nr. 54.

Belleidungs- Angelegenheiten der Armee betreffend.

Auf den Mir in Betreff der Beränderungen der Belteibung und Ausräftung der Kavallerie gehaltenen Bor»
trag beftimme Ich im Anfhluß an Meine Drdre vom 16. März diefes Yahres Folgendes:

1) Sämmtlihe Küraffier-Regimenter erhalten vom Jahre 1868 ab ald etatsmäßige Wein und Fußbelleidung:
weiße Kirfeyhofen,
lange Altbrandenburgifhe Stiefel mit Unfhnal-Eporen und
Sofen von graumelirtem QTuche ohne Lederbefag,

nad den für Mein Reginent der Gardes du Corps beftehenden Proben.
2) Die Waffenröde der Dragoner, der reitenden Artillerie und des berittenen Traing find nad der für

die Waffenröde der Zruppen zu {zuß gegebenen Probe anzufertigen.
3) Die Drogoner behalten den biöherigen Helm bei, wogegen die reitende Artillerie den Helm nad) der für

die Sußtruppen ertheilten Brobe — mit Kugelauffag — anzulegen bat.

4) An Stelle der bisherigen Probe des Czaplas für Ulanen tritt die anliegende neue Probe. Der Ueberzu
faut fort. Die mit Halenvorrichtung zu verfehende Rabatte von farbigem Tud) dient nur als Raradeitüd

6) Yu Betreff der in Borfchlag gebrachten Veränderungen der Bein- und Wußbelleidung bei den Ulanen,
Dragonern und Hufaren will Ih Weir die Entfcheidung nod vorbehalten.

6) Sämmtlie berittene Mannfchaften erhalten als zweite itußbelleidung niedrige, fchaftlofe Schuhe nad} ber
jeigefügten Probe. Desgleihen vom Jahre 1868 ab Unterhofen nah dem Schnitt der beilommenden

Probe, wogegen die Etallhoje in der Kriegsausräitung fortfällt, in der fFriedensausräftung aber verbleibt.ie neue Ge der Teldmäge für Infanterie ift in ihren Dimenfionen fortan aud) für die gefanmte

Ravallerie, die reitende Artillerie und den Train mafjgebend.
Bei füämmtlihen Kavallerie-Regimentern erhalten die Startouchen Tünftig bie Größe und innere Einrich-

tung wie die beifolgende Probe. Die Küraffiere tragen und befeftigen die Kartoudhe in der von dem

Oarde-Räraffier- Regiment vorgefchlagenen Weife, jedoch fo, daß die Mitte derfelben ungefähr da zu liegen
tommt, mo der Border- unb Hinter-stüraß zufammenftofen.

9) Die Munition wird bei den Küraffieren und Ulanen auf 1O Patronen, bei den Dragonern und Hufaren
auf 20 pro Kopf verringert.

10) Die Ulanen tragen dad Piftol länftig an einer an der Feibbinde anzubringenden ledernen Tafche nad)
der beifommenden Brobe. Die Peibbinde ift zu diefem Behufe, um ihr mehr Haltbarfeit zu geben, mit

Leder zu futtern. Das Kolbenbledh des Fiftols erhält- einen Ring, in weldem vermittelit eines Fara-

binerhalen® ein an dem Kartoucde-Bandolier anzubringender Riemen befefligt wird nad Art der beige-
ügten Probe. ‘Die Unteroffiziere der Dragoner und Hufaren tragen das Piftol in derfelden Weife an

Säbelloppel reip. an der Scärpe.

11) Das Gepäd der Küraffiere modificirt fih, unter Beibehalt der deutfchen Sattelung und Wegfall des
Mantelfade, der beiden Piftolenhalftern und der Federtafche nad der beilommenden Grobe.

Bei den Ulanen, Dragonern und Hufaren gelangt da8 Gepäd ungarifcher Sattelung nad) ber gleich.
falls beigefügten Probe zur Einführung.
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Die Blätter des ungerifähen Sattelbod8 erhalten, um das Drüden ber Pferde zu vermeiden, zum

Anfchnallen eingerichtete Polfter wie die beilommende Probe.
Das Hauptgeftell erleidet bei den Küraffieren, Ulanen, Dragonern und Hufaren eine, durd die beigeflgte
Probe erfichtlicd geniachte Aenderung dahin, baß der Nafenriemen fortfällt, und am Badenflüd nur eine
Scnalle angebradjt wird md zwar auf der linken Seite.

Ferner find leichtere Kandaren und flatt der bisherigen breiten Kinnletten die doppelten englifchen
Kinntetten zu verwenden. In Stelle der bisherigen Tangglieder und Einlegehalen treten ederhalen.

13) Der Obergurt, roelher von Gurtband, ftatt von Leder anzufertigen ift, erhält die yarbe des Grundtudhe
ber Chabraque.. Der Untergurt befteht aus Schnurgurt.

14) Dergeltterziemen wird ftetS gerollt an derSalfter getragen und zwar auf der linlen Seite des Pferdes.
15) Der Brodbeutel kommt bei der gefammten Kavallerie in Wegfall. An deffen Stelle tritt ein zweiter

Sreßbeutel, für welche lettere die beilommende Probe maßgebend ift.
16) Es fol den Kapvallerie-Hegimentern nad; wie vor Überlajjen bleiben, ob fie da8 Halen»Gepäd ober das

Niemen-Gepäd einführen wollen.
Die bezeichneten Proben treten erft bei Hänftigen Neubefchaffungen in Ottigleit. Ueber bie burd

beren Einführung während des Ueberganges entfiehenden Ungleihmäßigleiten in der Belleidung und Aus-

rüftung ift Hinmegpufehen:Berlin, den 25. April 1867.

1»=

ieNr

u

gg. Wilhelm.
An das Kriegs-Minifterium. 9943. d. Roon.

Sofgend Borftchende Allerhöcfte Kabinets-Drbre wird hiermit zur Kenntniß ber Armee gebradt und bazu
olgendeö bemerlt:
1) An Unterhofen werden pro Dann 2 Paar gewährt, deren Tragezeit vorläufig auf 1’ Yahr feftgefett wirb.
2) Bei den Küraffieren verliert dic Kartouche ihre Vefeftigung am hinteren Küroß und wird der Art dur

den rechten Küraßriemen befeftigt, daß diefer Über das untere Ende des anderen Theil des Bandoliere
gelegt und dann erft mit dem linken Kürafriemen zugefchnallt wird. Bei der Entnahme von Patronen
aus der Kartouche ift e8 geftattet, diefelbe auf dem rechten Stüraßriemen vorzufcieben.

Um ferner das Bandolier auf der linken Schulter feftzuhalten und das Scheuern des Uniformlrageng
auf diefer Seite zu verhindern, wird der Stift, welcher die line Küraßfchuppe mit dem Hinter» Kiraß
derkindet, nady dem Dlanne zu um 2 Zoll verlängert und nad Außen hin in einen Hafen fo gebogen,
daß das Bandolier darunter gefhoben werden Iann. Diefer Stift ift von Meffing zu fertigen, um bie

"Mebertragung von Roftfleden auf das Bandolier zu verhindern. — Die Pederfchlaufe, melde biaher dazır

edient hat, das Bandolier mit der linten Schuppe zu verbinden, wird beibehalten und dazu benugt, den
tadeftodriemen unter dem Bandolier feitzuhalten.

3) Nacftehende Gegenftände kommen bei dem neuen Oepäd in Wegfall:
die Neitbofe, die leinene Stallyofe, Ort und Pehdrabt, ein mwollener Wifchlappen, ein Paar

Sohlen (werden auf den Eöladronmwagen fortgefhaflt), die Batronenbüdfe (bei Küraffieren
und WUlanen).

4) In den Padtafchen werden untergebradt:
ein Baar Strümpfe oder Yußlappen, ein Paar Handjhube, ein Paar Schuhe, 3 Bürften, eine

Striegel, eine Kartätiche, eine Büchfe mit Schmiere, eine Büdfe mit Kreide und Thon, eine
Senopfgabel, Wafch: und Nähzeng, Kaflerzeug, ein Löffel, das Gefangbud, ein Paar Eijen
mit 32 Huinägeln (ein zweites Paar Eifen wird in den Eifentafchen wie bisher mitgeführt),

s eine Batronenbüchfe (bei den Dragonern und Hujaren), ein Stüd Flidtud.
erner:

eine Unterhofe und ein Hemde, melde bei den Ulenen, Dragonern und Hufaren in ben Baufchen
des GSattelliffend Aufnahme finden.

6) Die bezüglichen neuen Proben verden den Königlihen General- Kommandos fobald wie möglid mitge-
theilt werden. Die durch die Veränderungen bedingte anderweite Normirung der Etatsfäge erfolgt buch
die dennächft erfcheinenden neuen Belleidungds 2c. Etats.

Berlin, den 16. Mai 1867.

Rriegs-Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stofd.
No. 290/5. 67. M. 0. D. 3.
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Nr. 55.

Betrifft bie Genehmigung jum arogen des don dem Könige bon Balern für ben Keldiug yre 1866
den ehemals Königlih Bairtigen Untertanen berlichenen Armee» Dentzeidens.

Sa beftimme, daß die ehemals Königlich Bairifhen Unterthanen, vweldhe mit dem von Baiern abgegebenen

Gebiet jet in den Preußifchen Unterthanenverband Abergetzeten find, das ihnen vom Könige von Baiern für
den Seldzug 1866 verlichene Armee-Dentzeichen anlegen dürfen. — Die Liften der hiernady Berechtigten find
von den ©eneral-Kommandos refp. dem Gher-Bröfidrum in Kafiel der General» Ordens: Kommifflon Behufs

der Affervation zu Abermeilen. Sie haben hiernady da8 Weitere zu veranlaffen. Der Ober-Präfldent in Kaflel
und die Gtneral-Ordens-Kommiffion find benachrichtigt.

Berlin, den 30. Wpril 1867.

ge. Wilhelm.
gg dv. Roon.

An den Kriegs und Marine-Minifter.

BVorftehende Allerhöchfte Kabinets-Ordre wird Hiermit zur Kenntniß der Armee gebradit.

Berlin, den 17. Mai 1867.

Kriegs-Minifterium.
v.Roon.

No, 499/56. A. K.D. 1. a.

Nr. 56.
Betrifft Die Vermehrung der Kadettenhänfer, fowie der etatsmähigen Stelien bes Kabelten-Rorps.

Ar den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Ich, daß in den Schlöffern zu Plön in Holftein und Dranien-
ftein im Regierungsbezirk Wiesbaden Kadetten» Anftalten in der Stärke von je 2 Kompagnien zu errichten
find, fowie daß mit der Eröffnung vorgedadhter Anftalten die etatgmäßigen tellen des Kadetten-Rorps und zwar:

diejenigen mit einem beide von 30 TEhlen. um 70 Stellen,
diejenigen mit einem Erjiehungsbeitrage von 60 Thlen. um 65 Stellen,
diejenigen mit einem GErziehungsbeitrage von 100 Thlrn. um 65 Stellen,

in Summa um 200 Stelen

vermehrt werden. Das Kriegs-Minifterium hat hiernad da8 Weitere zu veranlaffen.

Berlin, den 9. Mat 1867. ,

9 Milhelm.
ag. dv. Hoon.

Un da Kriegs. Dinifterium.

Borftehende Allerhöhfte Kabinetd,Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebradht.

Berlin, den 12. Mai 1867.

R.riegs-Minifteri
Im Auftrage:

v. Bodbielgti.
No. 858/55. A.I.b.

Nr. 57.
Alerhöäfter Snaden- Erlah dom 16. Mai 1867.

Sa wil_in Berfolg Meiner Anneftie-Ordres vom 20. September vorigen Jahres und 26. Februar diefes
Yahres allen Militairpflichtigen aus den Meinen Staaten neu einverleibten, vormal® fremdherrliden Landes-
theilen und Gebieten, welde vor dem 20. September vorigen Jahres ohne Erlaubnig der zuftändigen Be
börde das Land verlaffen und fid der ihnen obliegenden Militairpflicht dadurch entzogen haben, wenn die-
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jetben fi binnen fehs Donaten, vom heutigen Tage an gerechnet, bei einer Preußifchen Militair- ober Civil.
ehörde des Inlandes melden, vollftändigen Pardou erteilen und die etwa in contumatiam gegen fie er-

gangenen Erkenntnifle, foweit biefelben no nicht vollftredt find — vorbehaltlich jedody derjenigen Nedite,
welche für dritte Berfonen hinfihtlid einer ihnen gebührenden Entfhädigung daraus etwa bereits entftanden
find — in ihren fyolgen aufheben. Sie haben hiernady da® Weitere zu veranlaflen.

Berlin, den 16. Mai 1867.

go. Wilhelm.

gez. dv. Roon. Gr. zur Lippe. Or. zu Eulenburg.

An die Diinifter des Krieges, der Zuftiz und des Innern.

Borftehende Allerhöcfte Orbre wird hiermit zur Kenntmiß der Armee gebradit.

Berlin, den 23. Mai 1867.

Kriegs: Minifteri
Im Auftrage:

vd. Podbielsti.
No, 666/6. 67. A.Lb,

Nr. 58.
Betrifft das Kopituliren ber Stab8-Drbonnangen bei ben högeren Truppenbefehlshabern.

Andem Yh den Schlußpajjus Deiner Ordre vom 2. Dltober 1852 modifizire, genehmige Ih, baß bie
zu den ZTruppenbefehlahabern vom Brigade-Rommandeur aufwärts aud dem Ktat der Stavallerie-Regimenter
als Stabs-Drdonnangen ablommandirten Unteroffiziere und Gefreiten refpeltive Oemeinen nicht ferner all
jährlich abpelöft werden, und daß diefelben bei den Negimentern unter Belafjung in ihrem Kommando -Ber:
Baltnı tapituliren bätfen. -

Berlin den 17. Mai 1867.

sa Wilhelm.

gg. vd. Roon.
Un das Rriegs,Minifterium.

Borftehende Allerhöchfte Kabinets-Drbre wird hiermit zur Kenntniß ber Urmee gebradt.
Berlin, den 23. Mai 1867. "

Kriegs-Minifterium.
Im Auftrage:

v. Bobbielsti.

r. 59,

Beirifft bie Kontrele derjenigen Mannihaften, welde während des vorjährigen Krieges freimillig in
die Armee eingetreten und vor erfüllter Dienfpflicht wieder entlaffen worden find.

Meser die Kontrole ber im verfloffenen Jahre in Folge des Krieges zu den ahnen des fichenden Heered
eingetretenen, in Gemäßheit des Erieg&amp;minifteriellen Erlafjes vom 11. September v. 3. aber wieder entlajlenen
zum einjährigen freiwilligen Militairdienft berechtigten jungen Leute, fomwie der auf Grund des friegöminifte-

riellen Erlaffes vom 17. Juni vd. 3. für die Dauer des Krieges eingeftellten und nad) Beendigung des-

felben wieder entlaffenen Sremvilligen, welde zur Zeitihres Dienfteintrittö no nicht erfagpflidtig
waren, find neuerdings Zweifel (aut geworden.

ie beftimmen daber, daß bie Mannfdaften beider Kategorien in bie Rontrole ber Civil-Borfigen-

ben ber Kreis-Erfag-Rommilfionen, refp. der mit Führung der Stammrollen beauftragten NH zuräd,
treten. Wenn die Mannfhaften der erften Kategorie demnädft nad Ablauf des ihnen für das WFricdend.Ver-
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hältnig bemwi igten Ausftandes zur Abjolvirung ihrer Dienftpfliht wieder eintreten, jo fommt bie von ihnen
bereitö abgeleiftete Dienftzeit in Anrechnung.

Die Mannfchaften der zmeiten Kategorie, welhe nad dem Eintritt in da8 dienftpflichtige Alter zur
Aushebung gelangen, find bei der Kavallerie im dritten Dienftjahre während der Wintermonate, bei den übri-
gen Waffen nad; zmweijähriger Dienftzeit zur Dispofition der vefp. Truppentheile zu beurlauben.

Berlin den 15. Mai 1867.

Der Kriegs, Minifter. Der Minifter des Innern.
v. Koon. Or. zu Eulenburg.

Ro. 780/4. A. a. — I.M. J. 2441.

Nr. 60.

Betrifft Die Beilage C. des Sträflings-Regufatins vom 6. November 1858, Pag. 96 ber erfien und
Bag. 103 der zweiten Auflage.

Die auf Grund des Berpflegungs.Etats für bie Peldivebel bei den Strafabtheilungen zur Aneifung gelan«
genden Waffen-Reparatur»GelderfindinbenKajlenbüdernderStrafahtheilungenvondenÜbrigenyonde

getrennt nadyzumweifen und daher au in dem Pe tuB der den genannten Abtheilungen zur Selbftbe-irthfchaftung Aberlaffenen Fonds befonders aufzuführen.
Berlin den‘11. Mai 1867.

Kriegd-Minifterium.
vd. Roon.

Nr. 6l.
Betrifft Beförberungs-Borfhläge für Landiwehr-Train-Offiziere.

Seine Majeftät der König haben aus Beranlafjung eines Spezialfalles Allerhödhft u beitimmen Ba
daß bei den Vorfchlägen der Landmwehr-Bataillone zur Beförderung der Pandrehr,Train-Dffiziere in die nädft
höhere Charge die Anciennetät derfelben im Berhältnig zu derjenigen der Offiziere eines einzelnen Linien-
Train-Bataillons nicht maßgebend fein fol, monady alfo bei den gedachten Borfchlägen die Anciennetät des
Borzufchlagenden jedesmal nach dent älteften Patent der betreffenden Charge im ganzen FiniensZrain-Dffizier-
Korps zu bemejien ift. Vorftchendes wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebradit.

Berlin, den 11. Dlai 1867.

Kriegs: Minifterium. Allgemeines Kriegd- Departement.
v. Bodbielsti. v. Karczemeti.

Nr 62.
Betrifft Die Anmeldungspapiere Behufs Aufnahme der Dffizier-Aipiranten in die Kriegs-Schulen.

ie Anmeldungspapiere, vweldye Behufs Aufnahme der Difizier- Apiranten in die Kriegsfhulen von den
Truppentheilen an die Direktionen der Kriegsfhulen eingefandt werden, find an fi häufig fehr verfcdieben,
theild auch febr unvolftändig, VBorzugsmeife iit dies hinfichtlih der Dienftapplifationg-Attefte der Fall. Es
bat fi) die Nothwendigleit herausgeitellt, für jedes der betreffenden Unmeldungspapiere ein beftinnmtes Schema
vorzufchreiben, um cine gründlihe Abhülfe des beregten Ucbelftandes herbeizuführen und zugleic, die desfalle
zu derfchiedenen Zeiten erlaffenen Beftimmungen zu vereinigen. ,

Die beitonnienden von der GeneralsInfpeltion des Militair-Erziehungs- und Dildungs-Wefens dem

Kriegs: Minifterium vorgelegten Entwürfe zu den Scheniatas für die gedadhten Anmeldungs-Papiere und zwar
a) für das Nationale,
b) für das Führungs: und Dienftapplifations-Ütteft,
ec) für die Nachrocifung der Belleidungs, und Ausräftungs-Gegenftände, und
d) für die Nacdmeifung der Föhnungs» 2c. Stompetenzen

entfprechen den bezüglichen Anforderungen.
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Diefelben find daher von jebt ab ald maßgebend anzufchen und von den Zruppentheilen bei An
fertigung der Anmeldungspapiere ausjälichtic zu Grunde zu legen.

Berlin den 22. Mai 1867.

Kriegs - Minifterinm.

Im Auftrage.
v. Bodbicleti.

No. 442/55. A.Lb.

Nr. 63.
Betrifft die feier des Todestages des Herzogs Leopold don Braunfchweig.

In Gemäßheit der Urkunde über die, zum Andenlen des Hodfeligen Herzogs Leopold von Braunfchmeig
erridhtete wohlthätige Stiftung wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnig_gebradt, daß am 27. April, dem

Todestage des Berzoge, die diesjährige Gedächtnißfeier zu Frankfurt a,D. ftatigefunden bat, und bei diefer
Selegenheit 23 Kinder der Garnifon- (Reopolds) Schule dafelbft volfländig neu bekleidet worden find.

Berlin, den 8. Mai 1867.

Kriegs» Minijterium. Allgemeines Kriegs Departement,
In Vertretung:

Klog. dv. Hartmann.
No. 839/4. A. 1.b.

Nr. 61.
Betrifft die Ertheilung unentgeltlihen Schreibunterridts an Invalide aus dem borjührigen Sriege.

n Berfolg der in Nr. 3_de8 Armee-Berordnungsblattes veröffentlichten Belanntmahung der unterzeichneten
Abtheilung vom 17. v. M., mwonad Herr Profeffor Maas und Herr Kalligraph Rudolf Fir Dierfe(bit ur
Ertheilung unentgeltlihen Schreibunterrihts an die in Berlin fid) aufhaltenden Invaliden aus dem dorjähri,

gen Kriege fich erboten haben, wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebradt, daß nadıträglid aud) der
genannte Herr Rudolf Fir wie früher fhon Herr Profeffor Maas, die Bürforge für Be haftun dee bei

ttheilung geines Unterrichts erforderliden Schreibmaterial® Übernonmen und aud auf Ueberweih
befonderen Lehr:Folals verzichtet hat.

Berlin den 20. Mai 1867.

Kriegs: Minifterium, Abtheilung für das Anvalidenwefen.
v. Epel. v. Kirhbad.

ung eined

No. 545/55. A. T.1.
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Armee-Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 13. Iuni 1867. Nr. 6.

GOedrudt und in Kommiffton bei €. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhheandlung, Kodftrafie 69.

Nr. 65.

Betrifft die Berpflitung des Rriegb- MiniRerlums, die aahige Ausführung aller geltenden Be-fimmungen zu überina

Sa beauftrage hiermit das Kriegs-Minifterium, Dleine, den o tganifatorif—hen Beftimmungen ber Sabinets-
Drdre vom 3. Juni 1814 entfpredhente und feitdem auch von Dlir bei verjchiedenen Beranlaffungen lundge-

ebene Willensmeinung, wonah da8 Kriegd-Diinifterium verpflichtet ift, darliber zu wachen, daß die geltenden
Beftimmungen überall gleihmäßig aur Ausführung gebradht werden, zur allgemeinen Kenntnig zu bringen,

und in allen vorlommenden Pe demgemäß zu Derlahren,
Berlin, den 3. Iunt 1867

gg. Wilhelm.
An das Kriegs-Minifterium. ga. dv. Roon.

Berlin, den 8. Juni
Borftchende Alerhöcifte Rabinet8,Orbre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

No. 142/6. 67. A. La.

Nr. 66.
Betrifft die Aufftelung der militeirifhen Benditerungstiften von den in mahl- und fchlachtftenerpfli-

tigen Drten ftehenden Truppen, fowie die Mittheilung der neräffentlihungen, welhe don Interefie
für die Statiftit find, an das Statifijge Bürean.

Berlin den 28. Mai 1867.

Mir vous auf den Erlaß ded Kriege: Miinifteriume vom 8. November 1866, Mititair-Mocenblatt Nr.
46 de 1866, wird hierdurch feftgefett, daß die Aufftellung der militairifche n Bevöllerungsliften, don den in
mahl- und fehlachtfteuerpfligtigen Orten ftehenden Zruppen ıc., bis auf jeiteres nah den Modus ftattzu-

finden hat, veiher in alegirtem Erlaffe bezeichnet ift.
Verfügung des Allgemeinen Kriegs-Departemente vom 1. Februar 1866 an die General:In:

een der ehnifchen Inftitute der Artillerie, an das Kommando des reitenden Feldjägereflorps, die Train-
nfpeltion und bie Direktion der Central-Zurnanftalt, wird hierdurch aufgehoben.

Öleihzeitig beftiimmt das Kricgs Minifterium, daß Beröffenktichrngen, weldhe für die Statiftil von
Interefie find, infofern fie durd dienAlige Einwirlung hervorgerufen werden, jedesmal fogleid
nod dem Erfcheinen und zwar fo weit e6 irgend thunlich, grati® an dns Statiftifche Bürcauin einem Eren:

plar mitzutheilen find.

Feige -DMinifterium.8d. ee
No. 758/55. A.Lb.
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Nr. 67.
Betrifft die KKontrole der in den neuen Landestheilen heimntiäsberegtigten Individuen beim Berziehen

binfigtlig Ihres Militair-Berhältnifies.
Berlin, den 31. Mai 1867.

&amp;; find Zreifel darüber entftanben, in mweldher Weife die in den nenerworbenen Lanbestheilen heimathäbe-

redhtigten Individuen fih beim Verziehen in andere Provinzen zc. Über ihr Militair-Berhältniß ausgumeifen
haben, da denjelben unter ihren früheren Regierungen hierüber theils gar feine Ausweife, theil8 aber folde
ertheilt worden find, über deren Bedeutung die Behörden in anderen Provinzen zc. urtheilen zu Lönnen fid

nit immer in der Tage befinden.

Zur Befeitigung diefer Zweifel bringen wir Wolgendes hierdurd) zur Kenntnif;:
1) Alle im Yahre 1845 und fpäter geborenen männlichen Unterthanen der neuen Ranbeötheile find nad)

Preußifhen Orundfägen milttairpflitig und erhalten daher auch diefelben Ausmweife, wie die Individuen
der Lorrefpondirenden Alteröllaffen in den alten Provinzen. .

2) Die vor dem Jahre 1845 geborenen Individuen, melde ans ihrem früheren Militaiv- Verhältnig in die
biesfeitige Aeferve oder Tandivehr ibernommen worden find, haben PBreußifhe Militair-Päfjeerhalten,
aus melden ihre fernere Dienftverpflihtung hervorgeht, und werden beim Berzicehen von dem Landwehr«
Bataillon, in beffen Kontrole fte geftanden, ebenfo überwiefen, wie die Mannfhaften des Beurlaubten»
ftandes in den alten Provinzen.

3) Alle Übrigen vor bem Yahre 1845 geborenen männlichen Individuen der neuen Landestheile, melde in

andere Provinzen refp. Landestheile verziehen ober zur See gehen wollen, find gehalten, fi zuvor einen
Ausweis Über ihr Militair-Berhältnif von ihrer heimathlihen Kreis-Erfag-Kommiffton, oder, wenn fie
gedient haben, von ihrem heimathlihen Kandwehr-Vezirld-Kommando ausfertigen zu laffen.

Werden dergleihen Individuen betroffen, melde Dr Aufenthalt in anderen Provinzen 2c. ohne
einen folhen Ausreise genommen haben, oder ohne einen folhen zur See gehen wollen, fo find fie anzu=
halten, denfelben fogleic, nachträglich herbeiqufcaffen, event. find die erforderlichen Nachforfhungen bei

der heimathlichen Rein erfog - Kommilfion, tefp. bei dem heimathlichen Tandivehr«Bezirts-Kommando
anzuftellen. Die biesfälligen Requifltionen bedürfen einer befonders fhleunigen Erledigung, um die Dienft-
pflihtigen vor längeren auf ihre bürgerlichen Berufsverhältniffe flörend einmirkenden % ätverfäumniffen
möglief u bewahren.

Die betreffenden Königlichen oberen a tehonpen werden hierburd; erfucht, diejenigen Anord«nungen, weldhe zur volftändigen Durcfihrung der vorftehenden Beftimmungen in ihrem Bereiche etwa noch
erforderlich ericheinen, baldigft zu treffen.

Der Kriegs Minifter. Der Minifter des Innern.
Im Auftrage. Im Wuftrage.

. vd. Bodbielsti Sulzer.
Ar. Mi. No. 296/56. A.I. a. Mi. d. In. I. M. ). 2670.

Nr. 68.
Befimmungen, welche bei Entlaffung der Keferven und bei Aufnahme berfelben in die Kontrole der

Londwehr- Behörden zu beobadten find. . .
Berlin den 6. Suni 1867.

1) Sänmtlide Dannfhaften, weldhe aur Neferve entlaffen, oder zur Dispofition beurlaubt werden, erhalten
an Stelle der bisherigen Urlau 8. Bäffe Militeir-Bälle nah Schena 1, fo wie Yührungs-Attefte in se-

parato nad den beftehenden Beftimmungen. (Die bei Truppentheilen des Garde-Korps no vorhandenen
Mitlitair-Bälle älteren Schema’s können aufgebraudht werden). , ,

2) Für jeden zur Entlaffung kommenden oder zur Dispofition zu beurlaubenden Mann, wird ein Ueber
weifungs-Rational nad) Schema 2 angefertigt. . ,

Die Regiments: 2c. Kommandos fenden die Nationale originaliter unter Beiflügung einer na-
mentlihen Lifte nah Schema 3 direkt an die ProvinzialsLandmchr Bezirls-K d08, in deren Bezirk
die Betreffenden entlaffen find. Die qu. namentlihe Lifte ift aud einzelnen Nationalen beizufügen.

3) Die StanmsLiften der Referve- und Fandioehr- Dannfehaften find fortan jahrgangsweife nad Schema 4
anzulegen. Die Landmehr-Kompagnien führen für jeden Jahrgang:
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a) eine Lifte der Dannfhaften der Linien- Infanterie,
b) eine Lifte für fämmtlihe DMonnfhaften des GardesStorps, ber Specialwaffen der Xinie, für bie

Aerzte, Zahlmeilter, Pharmazeuten zc., Aberhaupt die unter „Außerdem“ in den Rapporten von ben
Offen und Mannfcaften de3 Beurlaubtenftandes nad) den zeitigen Beftimmungen nadzumei-
fenden Perfonen und endlich für fämmtlihe Mannfchaften der Marine.

Die Landmwehr-Bezirls-Kommandos führen Duplifate aller Liften ihrer Stompagnien.
ie Beftimmung darüber, welde lnterabtheilungen jede Lifte erhalten fol, bleibt den Bezirke,

Kommandos überlajfen. E6 müfjen jedoch die einjelnen Truppengattungen, Kategorien zc. fo von ein«ander gehalten werden, daß bei jeder befohlenen Cinziehung von Mannicaften die Defignirung ber zu

Beordernden und das Ausichreiben der Einberufungs-Drdres fchnell und mit vollitändiger Sicherheit den

desfallfigen Beftimmungen entfpredend erfolgen lann.
ir die in biefem Jahre zur Entlaffung fommenden Dannfchaften find die Sahrgangstliften nad)

Maßgabe der vorftchenden Beftimmungen anzulegen, dagegen ift von der Umarbeitung älterer Fiften für
jest no allgemein Abftand zu nehmen.

4) Die Ueberweifungs- Nationale (f. ad. 2) dienen nicht allein zur Uebermeifung der Mannfdaften bei

ihrer Entlaffung an die Landwehr-Behörben, fondern find aud von en beim Berziehen, bei Einbe-
a der qu. Mannfchaften, fo lange biefelben in der LandiwehrsStontrole ftehen, zur Uebermeis

ung zu benugen.
ß Die bei allen derartigen Ueberweifungen erforderliche Korrespondenz wird der Hegel nadı Lediglich

durch Ausfüllen der betreffenden Rubrilen des auf den legen Seiten des Weberweifungs-Nationald bes
findlihen Korrespondenz: Schemas geführt, wie dies im Schema angedeutet if. Hierbei find alle ben
Sinn nit verduntelnde Abkürzungen zuläffig, und für bie Unterfchriften genügen Namens.Chiffres.

Die Ueberweifungs. Nationale werden von den Landmehr-Flompagnien aufbermahrt und in ber

Weife current erhalten, aß alle Veränderungen, melde in die Stammlifte eingetragen werden, zugleich
auch an betreffender Stelle im Nationale zu vermerken find.

Hinfidytlih der Uebermeifung von Mannfchaften des Beurlaubtenftandes, mwelhe fi fon jegt

in der Kontrole der Landiwehr-Behörden befinden, verbleibt e8 bei dem bioherigen Berfahren.
Im etroaigen Zueifeln im Boraus zu begegnen, bemerkt da8 Kriegs. Minifterium, daß ausführ-

lichere Sekimmungen ber die Kontrole ıc. der Deannjchaften des Beurlaubtenftandes demnäcft zu er-
warten find.

Kriegs-Minifterium.
In Vertretung:

vd. PBodbielsti.
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der von
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n, den 5. Yuni 1867

Im Anfhlug an vorftchenden Erlaß madht die unterzeichnete Athen "hiermit befannt, daß die
siniglihe Staatödruderei die neuen Formulare und ziar

en MilitaieBag — Schema 1 — unter der geihnung Fittr. A. Nr. 139 zum Preife von 9 Ehlr.
pro 500 Stüd,

2) das Ueberweifungs-National — Schema 2 — unter ber Bezeichnung Ritter. A. Nr. 193 zum Preife von
13 Thlr. pro 500 Std,

3) die event. ar Fortfegung der Kerzefponbenz in den. Uebermeifung 8: Bee beftimmten Einlagebogen
unter der Bezeihnung Fittr. A. zum Breife von 5 Sr. ı pro 500 Bogen

4) die zur Konfernation der Meiltair- gif und Neberveifunge 5 nrionafeneBetimmten Futterale unter der
Bezeihnung Littr. A. Nr. 140 zum BPreife von 4 Thlr. 10 Sr. pro 500

5) die Sormu are zur Fandieehr» Clammolls — Schema 4 — unter ber bisherigen Bezeihnung Fittr. A.
Nr. 135, jedoch zum Preife von 8 Thlr. pro 500 Bogen, fowie

6) unfer Kittr. A. Nr. 103, Namentliche Sinn 2 Städ pro Bogen,

T) unter Litte. A Nr. 104, Namentlihe Tiften, 1 Stüd pro Bogen,

unter Littr. A. Nr. 105, Ramentlice Liften Einlagebogen und

9) unter Fittr. A. Nr. 107, Führungs-Attefte 2 Sa pro Bogen,
zum Preife von ie 5 Th r. 15 Sgr. pro 500 Bogen,

in feinem Tormular- an vorräthig hält.
Allgemeines Kriegs-Departement. Armee-Abtheilung A.

dv. Karczemsti. Blume.

oc=

No. 143/6. 67. Al. a.

. 69.

Betrifft die Derehnung der Dienfizeit der or, Beamten und Interofflgtere der ehemaligen Han«
nöberfchen Armee.

Berlin, den 3. Juni 1867.

Weser die Berehnung der Dienfgeit der Offiziere, Beamten und Unteroffigiere der ehemaligen Hannöverfchen
Urmee wird Solgenbes beftimmt1) Denjenigen Öfflzieren und Beamten welche in Folge der auf Allerhöhhften Befehl Seiten®_be8 General»

Gouvernement8 von Hannover erlaffenen Aufforderung Anftellungs» oder Penflonirungs-»Öefughe einge

reiht haben, toird die Dienftzeit_bei der Anftelung ohne Unterbredung weiter und selh bei der Benflo-
nirung ebenfo bi® zu diefer berechnet. Auf Penftonrungen findet die8 jedod nur dann Anwendung, wenn
ber terminus ad quem durd; befonderen Allerhöhften Erlaß nicht andermweit feftgeftellt worden ift. Bei
den twieder angeftellten Offizieren und Beamten ift in den vierteljährlihen Rangliften die Zeit bie zur

erfolgten Anftelung ald fremde Dienftzeit anzugeben.
Denjenigen Offizieren und Beamten, welde um2Erlaubniß zum Uebertritt in fremde Dienfte gebeten, fo

wie denjenigen, weihe fid) bisher gar nicht gemeldet haben, wird bei etwaiger fpäterer Anftellung oder
Benflonirun die Dienftzeit nur bi® 1. Ianuar 1867 gerechnet.

en Unteoffiee, wele fi) der durch das General.Gouvernement von Hannover erlaflenen Auffor-
derung gemäß5bgm 12. Dezember 1866 zum Eintritt in preußifdhe Regimenter ıc. oder zur Benflo-nirung gemeldet” haben, wird die Dienftzeit bei erfolgter Einftellung ohne Unterbredung weiter und refp.

bei ber Penfionirung ebenfo 6bi® zu diefer gerechnet. Denjenigen Unteroffizieren dagegen, weile der
Fa Einbeorderung nicht folge geleiftet haben, ift die altioe ienftzeit nur bis ultimo Degember 1866
zu rechnen.

8

z

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

No. 714/4. A. I. a.
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Nr. 70.

Betrifft Verlegung der bisherigen Etappen-Infpeltion zu Heräfeld nad Stehen.
Berlin, den 5. Junt 1867.

Dura Allerhöhfte Kabinets-Ordre vom 1. Juni d. I. ift die Verlegung der bisherigen Etappen-Inipeltion

u Hersfeld nad ©iehen in der Großherzoglid Helfifhen Provinz DOberheffen angeordnet worden. Demau-
Br e find diefer Behörde auch diejenigen Gunttfonen übertragen, welde nad der mit der Grofherzoglid;

eflihen Regierung abgefchloffenen Etappen Konvention vom 8,9. Oktober 1860 bisher dem Etappen-In-
Per zu Weslar oblagen. Im Deglar verbleibt jedod aud; ferner ein Offizier der Garnifon zur Wahr»

nehmung der aus Durchmärfchen und Einguartierungen dort erwachfenden, lofalenStappengeihäfte lommandirt.
Die vorftehenden Veränderungen werden hierdurdy nit den Bemerken zur Renntniß der Urmee ge

bracht, daß diefelben mit dem 1. Juli d. I. in Kraft treten.

Kriegs: Minifterium.
Im Auftrage:

v. Podbielsti.
No. 75/6. 67. A. I. b.

Nr. 7.
Betrifft die Form amtliger Schriftfüde.

Berlin, den 8. Juni 1867.
Ay Behluß des Königlihen Staats-Minifteriums fol forian in allen amtlihen Schriftftüden das “Datum
niht am Schluffe, fondern im ingange redht® ald Ueberfchrift gefegt werden.

Dies wird der Armee zur Nahadıitimg befannt gemacht.

Kriegs-Minifterium.
In Vertretung:

v. Bodbielsti,
No. 2192,56. K. M. +

Nr. 72.

Berwaltungs-Ueberfigt der Kronprinz. Stift ür d itr vom R 8: Abi! d

Sahr 1865 (Bebruar 1808) BIS Tum Reänanps-Ahfäluh für bad Sabr 1800 (Bebran 1807).
Einnahmen.

Laut Ueberfiht ber Wirthfchafts-Mefultate vom 24. Mai 1866 beftand ult. Tehruar 1866
baar: in Dokumenten:asr:

1) do8 Vermögen der Kronprinz-Stiftung in .,_ .»  . 4222 Thlr.—Sgr.—Pf.325,650Thlr.
Dazu find bis ult, Februar 1867 gelommen:

a) patriotiihe Gaben . . 2637 Thlr.8 Sgr. 1 Pf.
b) Binfen von den Dofumenten 16,580 - 7 -: 6»

TTV g7 BB . 7.

ec) eine Aproy. Niederfhlef.-Märt. Eifenbahn-Stamm:Altie
Ceingeredhfelt für 366 Tr) »  .  . 2 m en an 400 +

d) eine 5proz. Öupothef(bei Erwerb derfelben find gu den aus«
gegebenen Staatöpapieren baar zugefchoflen 350 Tür.) — - — + —. 35,000 =

Summa der Einnahmen ult. Februnv 1867 "23,439 Thlr. 15 Ser. 7Pf. 361,050 Thlr.

2) das Vermögen der Elberfelder Stiftung in en 47 Thlr. 16 Sgr. 15,400 Thlr.
dazu Binfen bid ult. (Februar 1867 . . . . . . IB 2 — : .

Summa der Einnahmen ult. Februar 1867 805 Ihlr. 16 Sgr. 15,400 Thlr.
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Ausgaben.
1) Bei der Kronprinz- Stiftung baar: in Dohrmenten:

a) zur Dispofttion Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen, Zinfen pro 1866 von dem refervirten Kapital
von 25,000 Thlr. .. 1125 Zhle. — Ser. — Pf.

b) Berluft beim Umfag der in fremdherrlichem Papiere und

Sıhergelb eieingegangenen patriotifchen Gaben in preuß. » 5b -: 3,

c) beim Erwerb einer Sprop. Hnpothef von 35,000 Thlr. aus«
gegeben baar und in Staatöpapieren . 350 » —.:= — = 35,000 Zlr.

d) beim Anlauf einer Aproz. Niederfchlef..DMärk. Cifenbahn-
Stamm-Altie A 400 Thlr. ausgegeben . . . 366 -: — . — .

e) an Nenten und einmaligen Unterfiügungen . .  .14533 » 23 - 8 -

Summa der Ausgaben ult. Februar 1867 16,380 Thlr. 28 Spr. 10 Bf. 35,000 Tr.
2) bei der Elberfelder Stiftung, vacat.

NB. Die ginlen des Fonds der Elberfelder Stiftung werden zufammen mit den Zinfen des Kapitals
der Kronprinz-Stiftung zur Gewährung von Unterftägungen refp. Renten verwendet.

Relapitulation.

A. Kronprinz- Stiftung. baar: in Dokumenten:
Einnahmen . en 0. 23, ‚439 Thle.15 Sgr. 7 Pr 361,050 zo.
Ausgaben. . 16,16,30_- 28 _- 10 35, 000

Beftand ult. Februar 1867 7058 Thlr. 16 Sgr.SrSW326,050TU:

B. Siberfelder Stiftung
Einnahmen .  . . 805 Thlr. 16 Ser. 1,400 ht
Ausgaben . . . . —_

Befland ult, Februar 1867 7505 zu TICIT 15,100 The.
Bon der Kapitalgverwendung zur Öemäbrung vdon Renten find auögefäloffen außer den, in $. 5 des

Statuts gedachten. er . 25,000 Thlr.
nad fpezieller Beftimmung be Üe ti 34

Summa 36,844 Thlr.
- erner ift von der Kapitals-Auflöfung in 48 Jahren durch Rentenzahlung die Elberfelder Stiftung

ansgefchloffen.
Berlin den 25. Mai 1867.

Kriege Minifterium, nötgeilung fir das Snpalivenwefen,v. Epel. v. Kirdhba
No. 1448/5. 67. A. f. 1.

Nr. 78.
Betrifft die vorhandenen Preubifchen Telegraphen-Stationen.

Berlin, den 31. Mai 1867.
ur Kenntniß ber Armee wird gebradt, daß die Königlihe Telegraphen-Direltion_ein neues mit April 1867

abfchließendes Berzeihnißg der Preußiihen ZelegraphenStationen hat festigen laflen, weldes den Mtilitair-
Behörden und Zruppentheilen auf Wunjd von gedadhter Direltion zum Selbftloftenpreife von 21/, Sgr. pro
Eremplar verabreicht werden wird.

Kriegs-Minifterium. Allgeıneines SKriegs-Departement.
| v. Bobdbielsti. Klog.

No. 99/5. A. 3.



VBeltimmangen
für Die

Mannfhaften deö Beurlaubtenftandes.

Die Mannfchaften, welde von ben Truppen»
thelfen zur Referve oder Rantıvehr entlafien werden,

gaben fi fpätejtene 14 Tage nad) Ihrer Entlafı
ng bei dem Bezirke: Heidmebeldes von ihnen ge:

mäblten Aufentha orteo zu melden. Diefe Meldungtft a nn erforderlich, wenn der Entlaffene an

pe ‚Or Aue in we chem fein biäheriger Trup-ftebt. wer von feinem
the die ertlige Genehmigung In fel-

Eos bierzu erhält, bar die Kumelduna beim
Ba Beim bie zu4 Wochen verfchte

nädhjften militairiichen Borgefepten des
beslubten Referviften und des MWehrmannes find

ie Offiztere und der Beldiwebel des KompagnteBe-is, in dem er wohnt, fowie der Betr Komman-

deur des Provinzial» Gandnuct:Bat Uons- Bezirke,
In weldem fein Wohnort itegt-

Seder Heferviit I Wefemann muß fi auf
Erfordern zu den ftattfindenden Uebun en pänktiig

einfinden, fomwie es feineehrenvolie Bi immung {ft,
I) qur Bertbeibigung des Baterlandes zu geftelleneinem jeden ihm von Telntn Alktatel,
fen on ejegten Inbienftllcher Hinficht zugehendenBeiept folorrereBofgeleijten.

ift und Mehrmaan darf außer
der Hebungaget ungehindert reifen und innerhalb des

ndes feinen Wobnort verändern.

Bei Reifenaußer Bandes, In entfernte Provinzen
oder als vier Monate muß er id) jerohbein: BeyirtesFeidwebel melden, und wenn er in
Zeit der Uebungen reifen will, die Erlaubnig hierzu
beim Bezirkö-Beldwebel elubo (en

Referviften und Wehrleute, weidhe voreiien,
müffen bei ihren Angehörigen oderbeim Bezirte



Selpmebel hun aucüdlaften, wo fle je
event. eine Einberufunge:-Drbe treffen würde.
find allein dafür veran ortlic .. Ionen Kuuanerfunge  Drbres richtig 5, Da

Sede Wohnungs»Veränderung Innerhalb des
Gom Sie Beriete müffen fie dein Bezirks: Welbmebel
pätehtees nad 14 Tagen anzeigen. Wer aber in

inen anderen Compa SeBezirkvergiebenmmit,mu
ty beim Bealete- Rxnrefien Des bisherthaltdorte® ab:, 8 nad) 14 en en

s Deatets eelnmebel, ie I Aufenthaltsortes an
meld

4. Zebe Meldung kann mündlich oder fchriftfih
eiche® Br fih Ichriftfich meldet, hat der Melbdun

feinen Paß zur Biftrung beigulegen, auf Die Adrefle
„Gandmebr. Me sfachen“ zu fhreiben und
den Brief mit dem Dre Wolipeifiegel veriäliche n zulaffen. Nurdie folchergeftaft gefchloffenen Briefe find

im Snfande portofrei. Diit der tabtvoft zu beför:
dernbe Meldungen müflen jebod frankirt werden

6. Ber ene Dreldung unterläft, wird Disclpfi-
nartih mit Gelditrafe von 2 bis 5 Thalern oder

mit Gefänwett von 3 bis 8 Tagen belegt. Zit
bioß8pie b» aber nicht die Anmeldung verfäumt,
fo tritt Gelbftzafe von 1 bie 2 Thaler n ober &amp;e:
Yngnitaf von 1 bie 2 2agen ein. enn flch

BVerpflichtete der Kontrolle entzieht und. feine
Senftrlt banılt unterbricht, muß er die verfäumte

Dienftzeit na &amp;bo fen
Im rühjabr, in der Regel zwifden dem

1. Mi und 19. Aprif, und im Herbft zwifchen dem
ober und 15. November findet ein General:

fiel (Kontroll: Berfammlung) Statt, wozu fi ein

jeder Salem und Wehrmanı einfinden muß. Der
durch Krankheit oder durch dringende Geld fte ab»

gehalten wird, muß vorher oder fpäteftens zur Stunde
n Atteft „per Ortes oder Poltzei:Behr e entfchuibl 1 1")

xd Re Kalt aboberBehrmann au einer
Mebung einberufen und machen feine Berhälmmiffe



un von berfelben nothwendig, fofogtel entweder jelbft, oder dur
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8. Meferviften und Wehrleute, weldye In’6 Aug:

fand verreiit find, haben \6 beleintzetenber Mobif:madung fo Pi ohne dre In’d Inland zurüd:gubegeben und fi bei ihren peimatblühen oder bel

den lenreenen Landwehr: Bataillon zu nel:n. Baben fich diejenigen Diannfhaften
[of bl einttetendeer Mobtlmacbung beim Bezirks:

dwebet zu melden, mei verzogen find und die

van in dem neuen ieh noch nicht bewirftaben

&amp;

. Der Refervift und MWehrmann fteht bei allen
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menden Balld gehorchen.

10. Bel len Geftellungen, fowohl aus Anlay

von Mobiimahungen zc., wie zu Uebungsgweden und
zu den Gontrof efarmlungen Ift der Refervift
und Wehrmann verpflichtet, diefen Pag mit zurStelle zu bringen o lange rl leßterem der lie:

bertritt zur Randwehr, refp. Die Entlajtung aus der

Landwehr nicht vermerkt Ift- gehört der Suhaber noch
zur eferve tefp. €Candınwehr.

Be jet nen M ital 8verliert, bat foglel
web mündlich oder KE

Ne Auaftellung eides Qupllfate3 zu beantragen.
1?



Auf bie zur Dispofition ihres Truppen
theil® beurlaubten Mannichaften finden für die
Dauer der Beurlaubung die vorftehenben Be
ftimmungen gleiche Anwendung, fomeit fie niht
dur nadyfolgende Feftfepungen, welche von den
genannten Mannfchaften bie zu ihrem Webertritt

zur be fpeciell zu beachten find, abgeändertwerben:

Die zur Disvofltion ihres Truppenthelld ber
urfaubien Mannfchaften der Infanterie und Jäger

baben fih in der Zeit von 1. April bie 1. Auguft,
der Kavallerie, Mrtillerie und Pioniere vom

N Gebruar bie 1. Huguuft in dem Jahre ihrer Beur:
laubung jeberzelt ereit zu halten, einer Ein

berufungs- Orbre zu ihrem Truppentheile behufsErfüllung ihrer geieplihen Dienftpfliht fogleich
Bolge zu felften.

12. Das Umberreifen reip. Mandern im Sn:

fande, fowie das Berziehen in'sAusland ift den zur
Dispofition Benrlaubten nicht geftatt Die ‚tteinem Mohnortdwedjiel unvermeidlich erbun
Melien dürfen diefelben zwar — Geloftverftänbttg

nad) erfolgter Abmeldung bei dem Bezirks:Beltwebel

— unternehmen, haben ji) Ieton |im neuen Aufent-
baltsort fofort wieder anzumelde

Zuwiderhandeinde werden unverzüglich zu ihr

tem a ee eingezogen.
Wird ein jut Dievofitlon Beurlaubter vor

Srfieng feiner aktiven Dienftpfliyt tin ftehenden
Heere nicht wieder zum Dienft bet feinem Trup abtheil eingezogen, fo tritt er an dem In diefem

angegebenen ermine fünfhweigend zur Referve be
ohne dag er hierüber eine befondere Nachricht erhält
oder ich zu diefem Imede zu melden braucht.



Wetionale
bed (Gefreiten N. N.)

Geboren am..." m... 18 0...

zu _ Kreis

Größe: .... Zoll __ Strid.

Religion

Stand ober Gewerbe_ . ...

Heimathäberedtigt in ..................

In daß ftehenbe Heer eingetreten am ___._

18. ald (Erfap-Kekrnt,
einjährig. oder dreifährig Feehoilliger, unficherer Heered
pflicptiger, beoblofer Eantoniftzc.)

Yußgehoben im SKtreife nennen

Eifte B. pro 18.___. M

Sn Dienft getweten bei ber (14% Sompagnie

aten Sufaniertoßtegimente.)



6

Berfegungen

Kerr Matrikelver Linten-Rompagıte
Sei welder ex zulcht geflanben.

*) Zur Dispofition beurlaubt am ...... "

en nun AD u. Tot, Wenner macht

vorher zum Dienft eingezogen wird, zur Referve

über am ........nme 18......

*) Zurfeferve entlafienam __®. _  _.... 18...

nad . Kreis

unann0FOLGE(afil

ter Dienfipflicht, BReflamation x)

7 Ba isKi BeSt



Sf befördert am _.... Lu 18__.

um

Hat bas Dualififationd-Atteft zum

Hatte Ausftand zum Dienftantritt bid zum

wm... 18...

Gehört zur tm Scießklafie-

Hat Schüpenabzeihen pro.

Hat Orden und Ehrenzeichen



8

deren Dieaftyurigen,wit:Bemerkungen uit en m See De :

Ausgefertigt

den ta i8

Köntglihes Kommando des



Vebergetreten zur Randiwehr amı ten

18

Zanbwehr»Brzirtd-CommandozuN.

(Unterfchrift ded Commandeure.)

Db derfelbe ben Anipruh auf die Kanbmehr-

Dienftanszeihnung etwa verwirft hat, und

event. woburdy?

Landwehr Besirlö-Commando zu N.

(Unterfchrift ded Commanteure.)

Aus dem Landwehr- Berhältnig entlafjen am

„ten 18 wegen

Ranbwehr » Besirfd: Commando zu N.

(Unterfchrift des Cominandeure.)



Commando » Behörde, Zufä ‚ e

weldhe Zufäpe (Dienftleiftungen

Landw.Batatll. Wefel | 2% 305] Berbeirathet.

® orteReim. 3-8. | 7% 67 | War vom 7%, 66 bis 2% 66
2. Bataillon, Kup eingezogen. Weld

ei Fön erh mitge
Ehrenzeihen 2. Kafi



zu ben Perfonal-Notizen.
während der Meferve: und Randwehr-Dienftzelt x.)

ber 8. Sompagnte 2. Oarbe Regiments

te bei Eipel, Löntginhof und EdyladtgurIn Böhmen, De Militatr:ug In Böhmen,
bt. Sa fepterer Echuß In den Unterichentel.



"Commando: Behörde, Zufäße
weldie Zufüge elnträgt.

Dat, (Dienftleiftungen
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zu den Perfonal-Notizen.

während der Referve: und Ranbwehr: Dienftzeit ıc.)

u



Meldungen nnd Benrlaubungen.



Meldungen und Beurlanbungen.



Meldungen nnd Benrlaubungen.



Meldungen und Beurlaubungen.



Meldungen uud Benrlaubungen.



Meldungen und Beurlanbungen.

19



20

Meldungen und Beurlaubungen.



Meldungen und Benrlanbungen.

21



Meldungen und Benrlanbnngen.



Meldungen und Benrlanbungen.



Meldungen nnd Benrlanbungen.



 Ueberweifungs- National
bed

(Sefreiten N. N.)

—————

Jahrgang: 18





Der (Gefreiter N. N.)

Geboren am ... .....ten 18__...

zu Kreid

röße: ZH Etrid.

Religion:

Stand oder Gewerbe:

Heimathöberedhtigt in:

Kreid:

In dad flehende Heer eingetreten am ten

ua nenn AB ald (Eriap-Retrut,

Sg alten Be fa m
Audgehoben im Kreile............ ..

kifte E. pro 18 NM -&gt;

In den Dienft getreten bei ber (12! Kompagnie

niea Snfanterte-Megiments.)



4

Berjepungen:

Je der Mattrikel der Linten-Kompagnle ıc., bei

weldyer er zulept geftanden.

*) Zur Dispofition beurlaubt am ...ten

18 ........ Zritt, wenn er nicht

vorher zum Dienit eingezogen wird, zur NReferve

über am ......a u. 18

*) ZurRejerve entlaffen am ........ ten... .-18......

nad: nun KTED

in Holge (erfüflter

Dienftvflicht, Mellamation x.)

Bel BerButt tl, Irb Die eine bieler beiben Aufrife l? efnadbem ver BanncinDıbyefülsakrlrianbetserein ReltnikIR



ft befördert am ten 18.

zum

Hat das Qualififationd-Atteft zum

Hatte Ausftand zum Dienfteintritt bi zum ten

...18

Gehört zur ten Edhiegflaffe.

Hat Ecdjüpenabzeichen pro

Hat Drben und Ehrenzeichen:



Bemerkungen üver Unsbltdung ir defonteren Dienfigmwelgen, mit-

gemachten Kampagnen, Xhellnahme an Echladhten and Befedhten ıc.



Führung:

Zur IIten Klafie des Soldatenftandes gehörig:

Rehabilitirt (faut Aerh. Cabtnet:Ordre vom ten

we)

Strafen im aftiven Dienft:



Audgefertigt, _

 ln — 18

Königlied Kommando bes



Etrafen im Beurlaubtenftante:





ebergetreten zur Landwehr am ten
nnemAD:non

Hat den Anfpruh auf die Randmehr- Dienftaus-
jeihnung vermwirft event. woburd:

Hat fi ber Sontrolle entzogen vom
bie



Commenbe-Behörbe, Zufäße
welche Zufäpe einträgt. m (Dienftletftangen

Laubw.-Batalll. MWefel | *Yı2 65 | Verbeirathet.

2. Sarbeftegim. 3. 6., | 74 67 | War gom »%,, 06 bis 32, 66
2. Bataillon BE. gingeaonen. Keld

bu niggräß mitge
Ehrenzeidhen?.Klaflı



43

zu den Perjonal- Notizen.
während der Meierwe: und Landwehr: Dienftzeit ıc.)

jur Mobilmadung bei der 8. Compagnie 2. Garbe:Regiments

zun In Böhmen, Gefechte bei Eipel, Könlginbef und Echladht
madt. In legterer Schuß In den Unterfchentel. Drilitatr



Gommanbo-Behörbe, Zufäge
(Dienftielftungen

weldye Zufäpe einträgt.
| Datum.
T



zu den Perfonal- Notizen.
während der Referve: und Randwehr-Dienftzeit ıc.)
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Nr. An die Datum
Dao National ift eingegangen| zu. | nte Com: fe. Snganzt

\ . macht. ragnie

hei dem m am Con aeichidt Sempagnte.
" Jour- trelle. an b. Mr.

Randwehr.Bataillon. | U #r __ -____—feer Zumagpb-
Waterfhrifi den Grnehs- Commandrurs. Gontreile.

. 34065 gte a

; -1 46 | To 1065

Defel " 2080 410 06

(Rame bed Besirtd-Gommanteurt.) 125

"766 2te .

, 1 14 9%. 66

Xferlopn 857 %ı 06
b.

N.N. 10

"21,60 ifte »

2 4397 1 2% 66

Minden 2013 22, 66

N.N. 54

"111,066 Je a

z 402 . 21,0 66

Bee "2417 2066 |
—_ b.

N.N. 123

a u

b. \
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Jabrgan An das
s Tat Kr Bayirld-Gom-

der Meldung. Mr. Mm mando
ber Stamm -

jurüud am
ter mel

b. Anfenthaktöort. | "narisn aan
Orts - s.

; 31065

Me @. 1865 “

v

(Rame
Emmerid Nr. 45 bed Gelpwebeie.)

18/, 68

 en @. 1805 ”
b

Lethinate Nr. 114 N. N.

"no 66

Nicht gemeldet
N.N.

Yo 00 G. 1885 "ho 08

b

Emmerid Nr. 82 NN.

2»

h

Ar.

 ZumAbjhneiben.



In bie Bei der Sompagnie ab: aan
©tamuniie eln- gemeldet ung an dad

En Enten.|
"paanie zurät | am | nad E a
wa | | mReed] onate|
Gemmankure. Uairrfärifi des Berirho-Leiiwebels.
 UU

"10 86 Rethmate “106
%ı 66 n n

(Rame Sferlohn 3
bed Beziett- 1

Gommanbeurt.) (Rame ded Bezirkt-Kelbivebelt.)

1%, 06 u u

b no.

NN. Für das 2. Garde Regiment z. 6. ein

Nah Dinten, Kreid Diinden, entlajlen den

zu ermitteln
10 06

auf Requifition vom 1%,0 60 ,

“20,066

123

N.N.

N.N.

a. a.

" b. v.

»



a Mr

ber Correfponben;.
Ubgangl-Serrche

|Rataltiont. An das Landwehr.Be nie Commando zu Wefel.erlin, den 1. Dftober 18

Cdur 2. Ba kailon 2. Garderegimentt 3.8.
&amp;

10 An das Banbmehr-Benteta Gommando au Sierlohn.Mefel, den 5. Janua
b. Bett. Commando.

66 N.N.

.

d.

beortert 3-

72/, O6.

342

b.

2115

An das Sanbmehe Drakrtd-Sommanbo zu Minden.
Berlin, den 23. Septem2.Bataillon 2. Sarbediegtnens 3 8-

20/, 66.

An das Landwehr: Bezirks: Sommando zu Mefel in

SolIpe er unger&amp;tpfrages vovom!%ı0 66.finden, den 21. Oftober 1806.

Beyell.Commando.



Das Natlonal tft eingegangen ver Zu

wahl.

wi den er

Landwehr: Batalllon.
Untrrfärifi Des

An die

nte Com»

pagnte
gefhidt

an

a. Datum

Cingangs
ber i

GSempagnie.

Rr.
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An das
Jahrgang

s. Telum u Bertrks-Com-

der Meltung. Ar. mando

 = en enmute| qurit am

b. Anfenthaltsort. angeführt. Marla
es Grjrhs-Seivwrdeie

ı

 0-41 018 —.-

b. ____

. Nr.

n

—

a

 . 8 be

b. —

Nr.

a

 077 . nn

&amp;

— 118

b,

Tr.

 ZumAbjdhneiben.



Bei der Sompagnie ab:

gemeldet

nad -



u Ar.

BHgange-
Gonrzcle

Correfponbenz.

des

Bataltiond.

b. Icar-
nal» Rt.

u



An di

Das Natlonal Ift eingegangen an nte Com:
 mom - . paynie

bei dem "| gelbidt

Landwehr: Bataillon.



25

Un das
b

. Datum 9 Bir Bezirks: Com:
der Meldung. Ar. manrdo

der Gtammiifte zurüd am
ter wel

b. Qufenthalidort. | "enstanı1 ammann
25 Gerrhs-Seiwwebele.

a

— 18

Nr.

=

= 18 —

Nr.

R

. N

Nr.

ü

b, 18 nn

Kr.

&amp;

18
b

Nr.

 ZumAbidhneiden



Bei der Compagnie ab:

gemeldet

am | nad &gt;

Uaterfärifi des

a



a Nr

Gorrefpondenz.
ne-

Gontrelie

Batalllonk



Das National Ift eingegangen ver an
. wadl-

Gon-

bei dem trode.
Randwehr Bataillon.

Unterfärift don

a

An die

nte Com:

pagnie
geihidt

am



2)

An das
Ich

a Tatım ee | Beirks: Com.
der Meldung. Ar. mando

ent] sie om
:b. Aufenthaltsort. zugeführt. u Unterfäri

' des Grjicks-Aeidmebels.

.

. 18 —

Nr.

.

b.

 KR

&amp;

&amp;

- _.

&amp;

 ZumAbjdhneiden.



Bei der Sompagnie ab:

gemeldet



El

a Mr.

der

Abgangs-
Gontrole

Batailione.

Gorreiponbdenz.

b. Iour-
nal Mr.

a



Mr. An die
Das National ift eingegangen |, 3..| nte Gem

mas. | yannie
Gen eichidt

bei dem rolle. ! am

Randwehr : Bataillon.
Ueatrefärift Den Gertcha-Commanbenrs.

ı

a Tatum

Einzang?

b.Rr

Sontrolk.

a



* Tatım

der Meldung.

b. Unfeuthaltdort.

Jadraang
und

der Etamnilifte

unter welder

jugeführt.

18

An das

Bezirks: Com:
mando

zurid am

3umAbfdhneiben.



Bei der Compagnie ab:

gemeldet

&amp;

am nad)

Usterfärti des

“

b,



. Mr.
”. Eorrefpondenz.

re
vs

Batallions,

b. Jour-
nal+ Pr.



Nr. An die
der Zu. | note Com:

pagnie
bei dem . geihidt

ole.

Ranbwehr : Bataillon,

Das National It eingegangen

Untersärin den Gentrofle.

[5 a
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Armee- Verorduungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Safrgang. Berlin, den 21. Iuni 1867. Nr. 7.

Gedrudt und in Rommilflon bei &amp; ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhanblung, Rodjtrage 69.

Nr. 74.

Nrlonbsertfeilung an Mannfhaften des Benrlaubtenftandes nad überfeeiihen Ländern.

ch beftimme bierdurd;:

1) Maunfhaften der Referve und Landwehr von väpmurföfreier militairbienftlicher Suhrund können
unter friedlichen Berhältniffen, wenn fie beabfichtigerr auf längere Zeit nach auferenropäifchen Fändern,
zu denen die Küitenländer des Mittelländifhen und Schwarzen Meeres nicht gerechnet werden follen,
zu geben, zunähft auf zwei Jahre, unter der Bedingung der Rüdkehr im alle einer Mobilmadhung,
beurlaubt werden. ”

2) Wenn diefe Mannfchaften vor Ablauf des zweijährigen Urlaubs durd Konfulats-Attefte nachweifen,
daß fie in einem der vorermähnten aufereuropäifchen Länder fidh eine fefte Stellung als Kaufleute,
Gemerbetreibende ac. erworben haben, fo fann ihnen ein fünfjähriger Urlaub mit Dispenfation von
den Uebungen und von der Geftellung im Balle einer Mobilmahung gewährt werden.
Bor blau der fünf Jahre lan, bei erneuter Vorlegung von KonfulatssAtteften, melde den ad 2
aufgeftellten Bedingungen entiprehen, der ihnen eriheilte Urlaub 6i® zur Entlafjung aus den Mi-
litarrsVerhältniß verlängert werben.
Alle auf die dvorftehenden Beltimmungen geftägten Urlaubsgefuche find an das heimathlihe Yandimehr-
Bezirts-Kommando zu richten und von diefem auf dem Inftanzgen- Wege dem vorgejeten Öeneral:
Kommando zur Entfheidung vorzulegen.
Bei Nüdlehr der in Mede Bchenden Mannfhaften nad Europa, fowie bei eberfledelung berfelben

in nichteuropäifche Küjtenländer de Schwarzen gber Meittelländifhen Meeres erlifht der ihnen
ertheilte Urlaub.
Sie haben hiernah in Ihren Nefforts das Weitere zu veranlaffen.

Berlin, den 21. Moi 1867.

3u

4ui

5A2

(99) Wilhelm.
(995) Sr.v. ismard. m. Roon. Gr. vd. Igenplig.

An die Minifter der austwärtigen ÜUngelegenheiten, des Srieges und der Marine
und für Handel, Gewerbe und öffentlihe Urbeiten.

Berlin, ben 6. Yunt 1867.

Borftchende Allerhöhfte Kabinets-Drdre wird blerdurd zur Kenntniß der Arıncc gebradt.
Die auf Grund diefer Allerhöhften Ordre erfolgenden Beurlaubungen find Seitend der betreffenden

Landwehr-Bezirtd. Kommandos in die Militair-Päjle der Mannfhaften unter näherer Angabe der Urlaubs»

Bedingungen einzutragen, 3. ®.:
er N. N. erhölt hierdurd in Folge Verfügung des Königlichen Ocneral-Kommandos —ten Armees

Korps einen 5jährigen außerenropäifchen Urlaub mit Diepenfation von den Uebungen und von der Geitel«

ung im Falle einer Mobilmadung.



1)

2)
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, Ausführungs- Befliimmungen.
Die vorftehende Allerhöchfte Kabinets-Ordre hat keine rädmwirkende Kraft auf die der Erfa-Heferve bereits
übertwiefenen Mannfchaften, dagegen findet diefelbe fhon beim diesjährigen Departements-Erfag:Gefchäft
auf die zur Erfag-Referve deflgnirten Mannfhaften Anwendung.
Erfag-Keferviften erfter Klaffe find nur zur defigniren:
a) für Linien-Infanterie,
b) für Linien-Artillerie,
c) für Linien-Pioniere,
d) für Train,
e) für die Handierfer-Abtheilungen.

Die General-Kommandos berechnen den ungefähren erften Mekruten- Bedarf der Erfag- und Bond.
werfer-AbtHeilungen derjenigen Eruppentheile, welche fih aus dem Korps- Bezirke ergänzen; diefer Bes
darf mird unter Zufhlag von 25 Prozent auf die Erfag» Bezirke repartirt, und im leteren jährlich '/. der
tepartirten Quote zur Erfap-Referve erfter Klaffe defignirt.,
Der erfien Slafle der Erfag-Referve find zu übermeifen:
a) diejenigen Militairpflictigen, weldhe zum Militairdienft tauglich befunden, aber wegen hoher Loos.

nummer nit zur Einftellung gelangt find;
b) die in Folge von Rellamationen vom Militairbienft im Frieden Befreiten, deren häusliche Verhält-

niffe aber hr den Fall eines Krieges die weitere Berüdfihtigung nicht gerechtfertigt erfcheinen lajlen,
wobei bemerkt wird, daß binfihtlih der Ausdehnung des Gefeßes vom 27. Yebruar 1850 auf die
Mannfcaften der Erfag-eferne weitere Beflimmung vorbehalten bleibt;

c) diejenigen, welche wegen geringer körperlicher Fehler vom Mititairdienft im Frieden befreit werben
(fiehe 8. 19 der Inftrultion für Militair-Aerzte);

d) diejenigen, welde in ihrem dritten Konkurrenzjahre zum Militairbienft noch zu fchrmad, befunden werben,
welde fi} aber nad) der Ücherzeugung der Srfanbchörbden in den nädftfolgenden Jahren vorausfidt-
lid fomeit räftigen werden, daß he um Kriegsdienfle eingezogen werden lönnen.

Die Auswahl des jährlichen Bedarfs an Mannfhaften der bezeichneten Kategorie erfolgt möglihft nad

borftehender Reihenfolge.
Zur zioeiten Klaffe der Erfag-Referve gehören die Mannfhaften der erften Klafle, nachdem fie 5 Jahre
in der Iegteren geflanden haben, forwie alle Mifitairpflictigen, welche nad den beftehenden Beftimmungen
ber Erfag-Referne gu überweifen find und nicht der erften Kaffe zugetheilt werben.
Defignationen zum Train im Sinne des 8. 82 ad 4 der Militair-Erfag-Inftrultion vom 9. Dezember
1858 finden in Zulunft nit mehr ftatt.
Die Vorftellungslife C. (Siehe $. 71 der Erfab-Inftrultion) enthält in Zulunft diejenigen Mannfchafs
ten, welde im 3. Ronlurrenzjahre zur Grlag-ötehne erfier Klaffe in Borjchlag gebradt werden, und ift,
wenn der Aushebungs-Bezirk zu verihiedenen Landmwehr-Kompagnie-Bezirken gehört, nach Ieuteren getrennt

anzulegen. Diefelbe ift durch eine Rubrik „Bemerkungen“ zu vervollftändigen.
In anderen Aushebungsliften verzeichnete Mannfcaften, welhe dur die Departemente-Erfag:Kom-

miffion der Erfap-Referve überwiefen werden, find Seitens des MilitairsBorfigenden der Kreis-Erfags
Kommiffton nah Schluß de Departenents.Erfap-Gefhäfte in die Lifte C. zu Übertragen.

Die Fiften C. werden demnädft bei den Lantmwehr-Bezirts-Kommandos und den Tandiwehr-Rompag-

Tem eine Abfchrift der zu ihrem Bezirk gehörigen erhalten, al Stammliften der Erfag- Referve
. Klafje benußt.

Die der erften laffe der Erfag-Referve übermwiefenen Dannfchaften erhalten einen Erfag-Referde-Schein
nad) folgendem Schema:

Erfap-Referve- Schein.
Der (Stand und Gewerbe) N. N. (Bor: und Zuname) geboren am... ...... 18... gu

rn Kreis N. N. Regierungsbegirt N. N. wird hiermit in Folge der am. ........18..

fattgehabten Superrepifion wegen

A

der erften Klofie der Erfag-Meferde als (Infanterift 1.) überwiefen.
Derfelbe flieht während der nädhften fünf Jahre unter der Kontrole ber Lanbmwehr-Behörben.



.
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Er ift daher verpflichtet, jede Wohnungs«Veränderung innerhalb des Landiwehr-Kompagnie-Be-
zirles dem Bezirlö-fyeldroebel anzuzeigen. Wenn er aber in einen anderen Kompagnie-Bezirk verziehen
will, muß er fi beim Bezirlö-fFeldwebel des bisherigen Aufenthalts-Drted ab» und fpäteften® nad)
14 Fagen beim Bezirlösfeldwebel des neuen Mufenthalts-Ortes anmelden.

Hede Meldung kann mündlich oder fchriftlic, geihehen. Wer fich fchriftlich meldet, hat ber Diel-
dung diefen Echein zur Bifirung beigulegen, auf die Adreffe „Landivehr-Meldunge-Sade” zu fchrei-
ben und den Brief mit dem Drts-PolizeisSiegel fließen zu laffen. Nur bie foldergefialt gelchlof-
fenen Briefe find im Inlande portofrei.

Wer diefe Meldung unterläßt, wird mit Geldftrafe von 2 bis 5 Thlrn. oder mit Befängniß-
firafe von 3 biß 8 Zanen beftraft. Im den durd das Gefeß bezeichneten Hällen, namentlid, bei
Dienftentzichung im alle einer Mobilmahung zc., tritt gerichtliche® Verfahren ein.

Ift blos die Ab-, aber nicht die Anmeldung verfäumt, fo tritt Geldftrafe von 1 bis 2 Thlrn.
oder Sefängnißftrofe von 1 bi6 2 Tagen ein. Auferbem bleibt der Inhaber diefes Scheine®, wenn erfi
ber Kontrole entzieht, um die Zeit der Kontrol,Entziehung länger in der Erfag:Referve erfter Klafie.

Inhaber diefes Schrines Tarın ungehindert verreifen, muß jedoch bei feinen Angehörigen oder
beim Bezirks, Feldmebel Mittheilung zurüdlaffen, wo ihn jeder Zeit eine etmaige Einberufunge-Ordre
treffen würde. Er ift allein dafür verantwortlich, daß iöm eine foldhe event. richtig zugeht.

Inhaber tritt, wenn er fid) nicht der Kontrole entzieht, om . . . 18 zur Erfag-feferve

zreiter Klaffe über, und bat au dem angegebenen Kermine dem Bezirksfeldwebel diefen Schein vor»
zulegen, um ihn durch den Landwehr, Bezild-Rommandeur mit entfprehendem Wermerl verfehen

of So Lange biefer Bermerl auf dem Scheine fehlt, gehört ber Inhaber zur Erfah. Rejerveerfter Klafle.

Die Mannfchaften der Erfop- Referve zmweiter Klaffe find in gewöhnlichen Friedenszeiten von
der Kontrole der Pandmwehr- Behörden und allen militairifchen Pflichten entbunden, bleiben jebod
verpflichtet, fi im Falle eincd SKrieges oder einer außergewöhnlichen Ergänzung des Geeres wieder
zur Stammrolle anzumelden und zur Aushebung zu ftellen, fall8 die Erfop-Bteferviften ührer Alters:
Hofle von den Erlap,Behörden hierzu die Aufforderung erhalten follten.

Unterlaffen diefelben al8dann die Anmeldung refp. Geftellung, fo kömmt bas in der Erfag-In-
firnltion verordnete Strafverfahren wider fie zur Unmendung. -

Diefen Schein bat ber Inhaber auf das GSorgfältigfte aufzubewahren, um fih damit zu allen
Zeiten Uber das MilitaireVerhältniß ausmweifen zu lönnen.

 WM) ed.2222.1.
Königlihe Departements-Erfag-Kommifflon im Bezirk der ... ten Imfanterie-Brigabe.

Der Militair-Vorfigende. Der Eivil-Borfigende.
N,N. (L. 8.) NN

Driginal Toftenfrei.
8) Das Schema 11 der Militair-Erfag-Inftrultion erhält fortan die Weberfhrift:

Erfag-Reisrne-Säeln.
und im Tert ift Ratt

„der Erfag-Referoe Übermiefen”
zu fchreiben:

„der Erfag-Referde zweiter Klaffe Überwviefen.,,
9) Die befonderen Dienfipfliten der Erfat-Meferve erfter Kaffe ergeben fih aus dem Schema ad. 7, und

find die betreffenden Mannfcaften nad erfolgter Defignation am Aushebungs.Orte burd) den Landroehr-
Bezirls-Kommandeur mündlich Über ihr Dienftverhältnig zu beichren.

Au den Kontrol-Berfammlungen der Randreehr Find diefelben nicht herauzuziegen.
10) Die Üeberweifung der Mannfdaften der Erfag-Neferve erfter Ktiafje beim Berziehen erfolgt nach denfelben

Grundfägen, wie die aller Mannfchaften des Beurlaubtenftandes.
Zum Ueberweifungs,Rationale ift das Schema der Lifte C. zu benuten.

11) Die Erfop-Referpiften erfter Klaffe werden fortan in die Mapporte von den Mannfhaften des Beurlaub-

ns mit aufgenommen, zu welhem SZroede diefen Rapporten*) am Schluß folgende Kolonnen bin-
zugefügt werden:
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Erfag-Meferven 1. Rlaffe.

Infanterie, Ürtillerie. Pioniere. Train. Dandmwerler. Summa.
|

*) Anmerkung. Die zur Zeit noch vorhandenen Rapport« Formulare können aufgebraudit werden, indem
der für die neuen Stolonnen fehlende Raum dur Unkleben eines Streifend gewonnen wird.

Der Kriegs-Miniiter. - Der Minifter des S;nnern.

v. Roon. Eulenburg.
Kr. Min. No. 1073/5. A. 1. a. Din. d. An. I. M. )J. 299.

Nr. 76.

Betrifft anderweite Regelung des den oberen nltalr Defehlähabern belegirten RNets zur Bekätigung
trlegsregtliger Erlenntniffe.

Fa will nad Ihrem Untrage das den oberen MiliteirsVefehlehabern delegirte Recht zur Beflätigung Triege-
sechtliher Erkenntniffe zur Abkürzung de8 Gefchäftsganges andermeit regeln und beftimme daher was folgt:

1) Meiner Beftätigung bleiben vorbehalten die friegsredtlihen Erlenntniffe in den fällen:
a) wenn auf Todesftrafe oder lebenäiwierige fsreiheitäftrafe erkannt ift,
b) wenn das Erlenntniß gegen einen Offizier ergangen ift, mag daffelbe auf Strafe oder auf frei-

fprehung lauten,
ec) wenn gegen einen Portepeefähnrich auf Degrabation, oder

d) gegen Berfonen des Soldatenftandes vom eldimebel abmärts wegen miltteirifher Berbrehden —
ei 8 aud in Verbindung mit gemeinen Vergehen — auf mehr al&amp; zehnjährige Feftungsftrafe er&gt;

launt ift.

2) Du ae fer betätigt, — mit Yusnahme der sub. 1 bezeichneten Fälle — die Erlenntniffe der
egögerichte

a) ann gegen Randgensbarmen, anf mehr al8 einjährige Freiheitäftrafe,
b) wenn gegen Pandgenedarmen und gegen andere GBerfonen des Soldatenftandes, ale Mitangefchulbigte,

in der nämlihen Sache, erfannt i
3) Der lommandirende General beftätigt die, nicht zu Meiner oder des Sriegs, Dinifters VBeftätigung ge-

bhörenden triegsrechtlichen Ertenntniffe gegen alle PBerfonen des Soldatenftandes feined Armec-Korpd
a) wenn auf mehr ald einjährige Freiheitöftrafe,

b) wenn wegen Defertion in contumaciam erlannt, ,

c) wenn gegen Invaliden bie Entlaffung aus dem Militoir-Verhältnig verhängt if. .

een bat zugleich das Deftätigungeredt eines Diviflons- Kommandeurd (Nr. 8) bei Erfennt-
niffen gegen Perfonen des Solbatenftandes, welche . .

a) nad den 88. 29 und 30 Theil II. des Militair- Strafgefegbudhes unter ber Gerichtöbarkeit des
Korps-Serichtö fliehen, oder u .

b) der Benabenteit der Garnifongerichte im Korps-Bezirt untermorfen find und in feinem Divifions:
erbande ftehen. ,

4) Der fommandirende General des Garde-Forps beftätigt, gleich dein lommmandirenden General eined_ jeden
andern Armec-Storps, die Friegerechtlihen Erlenntniffe gegen Dannfcaften der Eruppentheile des Garde:
Korps, ohne Rüdfiht auf deren Dislofalion. .

5) Der Gouverneur von Berlin beflätigt in den Fällen, in weldhen von ihm das Rriegögeriäht Fa
if, die Erfenntniffe in dem dem lommandirenden General eines Armee-Korps zugeftandenen Umfange.
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6) Der Oberbefehlshaber der Marine hat innerhalb feines Dienftbereih8 das Beflätigungsredht in demfelben
Umfange, wie der fommandirende General eines Armee-Korpe.

7 gr Beftätigung bed Divifiond-FKommandeurs und der mit gleichen gerichtsherrlichen Rechten verfehenen
efehlöhaber gelangen die Triegörenhtlihen Erlenntnifle gegen Perfonen des Soldatenftandes der ihnen

untergebenen Eruppentheile in allen, nad vorfiehendenden Veftimmungen unter Nr. 1 bis 6 nicht davon
ousgenommenen Fällen.

8) In gleihem Umfange wie der Kommandeur einer Divifton haben das Beflätigungsrecht innerhalb ihres
Dienfibereihe:

8) der Infpelteur ber Belatungstruppen in Mainz,
b) der Chef der Randgenddarmerie,
c) der Kommandant des Invalidenhaufes in Berlin,
d) die Chefs der Morine-Stationen.

9) Die_auf die Beftätigung friegsrechtliher Erkenntniffe fi, begichenden allgemeinen Beftimmungen
der 88. 162, 163, Theil I. des Militair-Strafgefegbuchs bleiben unverändert in ©eltung; aud; werden
die VBorfchriften Über das Verfahren bei der VBeftätigung in den 88. 164 bis 175 L. c. durd diefe Meine
DOrdre nicht betroffen.

Ich beauftrage Sie, wegen Ab ilation und Ausführung diefer Orbre das Erforderliche zu veranlaffen.
Berlin den 1. Juni 1867.

sr Wilhelm.
An den Kriege» und Marine-Minifter. age. v. Roon.

Berlin, den 12. Yuni 1867.

Borftehende Allerhöhfte Rabinets-Drdre mird zur Nahadhtung hiermit belannt gemadht.

Kriegs « Minifterium.

Im Auftrage.
vd. Podbielsti.

No. 157/6. A. La.

Nr. 77.
Betrifft die Ertheilung ber Erlaubnißfgeine zum dreijährigen freiwilligen Miltiairdienfte.

Berlin, den 3. Juni 1867.

Sn Ermiederung auf ben Bericht der Königlichen Regierung vom 13. April d. I. (I. VII. 2120) erflären

wir nns mit der don dem betreffenden Kreislandrath vertretenen Auffaffung einverftanden, daß zur Begrün-

dung de&amp; Antrages auf Ertheilung ded Erloubnißfheins zum dreijährig freiwilligen Militairdienft nah dem
Schema 15 zun 8. 109 der Milttair-ErfagInftruftion dom 9. Depember 1858 neben der im angezogenen

8. 109. vorgefchriebenen Einwilligung des Baters refp. Vormundes und Lehrherrn vom Ertrahenten aud
nody der Nadmeis beizubringen ift, daß er durch keinerlei Civilverhältniffe gebunden fei.

Auf die ‘Dellaration des erwähnten $. 109 in diefem Sinne wird bei Emanation ber beabfldtigten
Ergänzungen ac. ber Militair-Erfag-Inftrultion Bedadht genommen werben.

Einen beftehenden Geflndemiethstontratt zu. den hier in Mede ftehenden, die Ertheilung des qu.
Erlaubnißfheins befhräntenden Civilverhältniffen zu rehnen erfcheint völlig gerechtfertigt.

Der Kriegs Minifter. Der Deinifter des Innern. -
m Auftrage. Im Uuftrage.

v. Bodbielsti. Sulzer.

An die Königliche Negierung zu Breslau.
Kriegg-Minift. No. 1206. 5. A. I. a. — Minift. des Junern. No. I. M. 3. 2637.

Berlin, den 12. Junt 1867.

Borftchende Verfügung wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriegs- Minifterium. Allgemeines SKriegs- Departement.
v. Bodbielsli. dv. Karczemeli.

No. 1206/5. 67. A. La.
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Nr. 78.
Betrifft die Beritigung refp. Berbollländigung einzelner Friedens-Berpflegungs-Etats für 1867.

Berlin, den 4. Juni 1867.

Die nacftehend näher bezeichneten, mit dem Erlaffe vom 13. April d. I. (Mr. 1139/3. 67. A. I. a.) zur

Ausgabe gelangten Briedens-Berpflegungs- Etats für 1867 bedürfen in folgenden Punkten einer Berichtigung
sep. ent ndigung:ür das Gehe -Infanterie-Batailfon.

Unter Abfchnitt „IL Zulagen a.” u e8 bei der Bofltion 1 Hauptmann in der Spalte
„jährlich“ heißen 300 Xhlr. und nicht390Thlr.

Für den Stab eineß finien= ıc. Snfanterig- Regiments
a) Ag, zur Bofition 1 Regiments.Rommandender Kommandeure mit 2500 Thlr. Gehalt beträgt 48, das Gehalt von 2250 Thlr.

ehe Yo Kommandeure, in Summa alfo 88 Kommandeure.
b) Anmerkung unter „Bofition 1 Mann“,

betreffend die Verpflegung der überzähligen Hautboiften,
Der Cöpnungelag proproKopf[beträgt 3 Thlr. und find daher vor der Linie auszumerfen:

Spgr. ;#Bf. fr47 Thlr. 16 Sar. — $f,

3) Sür 1 lerne 58,
1 Fuß-DVatterie,

. 1 teitende Batterie,

. eNungs-Kompagnie,

. 1 ionter-Bataillon,
und -» 1 Zrain-Bataillon.

L ie er Pofition „Lazaretbgehälfenie hargenmäßige Cöhnung der unter a. "Gejeidjneten Lazaretbgehälfen beträgt nicht 4, fondern

4%/, Thlr. monatlich.

4) gr das Regiment der Gardes du Corpe.
„Spalte Kationen, Bofition 5 Premier-Lieutenants.”

Diefelben haben nicht 15, fondern nur 0 Rationen zu beziehen.
5) Für das Garde-Rüraffier- und fürd Oarde- Dragoner-Regiment.

Am Sciuffe des Etats „Berehnung der Fompetem für Winterbeurlaubungen.”

Di: Sinheitefag pro Kopf beträgt beim Garde-Küraffier-Regiment nicht 4 Thlr. 8 Sgr., fondern
4 Thlr.8Spr. 1 Pf. und beim 1. Garde» Dragoners Regiment niht 4 Thlr. 6 Sgr., fondern
4 Thlr. 6 Sur. 14 Pf.

6) Für ein OardesUlanen-Regiment.
„Il. Etatsfonds-Paufhquanta, Pofition

Das Büreaugeld für den Stab ift mit 8 Ehe in der Kolonne „Bleibt zu zahlen monatlih”

auszumerfen.
T) $ür ein Kinien-Dragoner- refp. Hufaren-Regiment.a) Ueberfri

Formirt find (nit 8 fondern) 16 Dragoner» und (nicht 12 fonbern) 16 Hufaren-Regimenter.
b) UL retefonder De ufdquanta 1. Spalte, PBofition 1 und 2

Die Seh der Razarethgehülfen beträgt nicht 4, fondern 5.8) Für ein Kinien-Ulanen- Regiment.
a) Ueberfgrift.

Formirt find (nit 12, fondern) 16 Ulanen»Hegimenter.
b) Spalte 1, Rationen.

Nicht leichte, fondern mittlere Nationen.
9) Für den Stab der Finien-Feld-ArtilleriesRegimenter Wr. 1 bie 8.

„Summa Betrag der 3. Seite und Urberteag auf der 4. Seite.“
Der Betragfett fih auf 1340 Thlr. 28 © bt

10) Für den Stab einer Feftungs-AbtheilungA mpagn„Die Summa der Gehälter der Offiziere” WE Fi = rt. I'e gr. 3 Pf.



11) Für ein Erain,Batatillon.
a) L Löhnung „Spalte Monn.”

Hier fehlt vor der Bofltion „Rittmeifter 2. Klaffe” die Zahl 1.
b). IIE. Etatsfonds-Paufhquanta, Bofition 4.

Das Hufbelhlag- und Pferbe-Arzneigeld beträgt 32 Thlr. 5 Sgr.
12) Etats für die Invaliden-Kompagnien und Invaliden-Hänfer.

L Löhnung. Erläuterung unter Bofition Feldwebel.
Der hier bezeichnete höchfte Eintommensfag der Stellvertreter etatsmäftiger feldmebel beträgt:

a) Bei den Invaliden,Fompagnien incl. 10 Sgr. Klein-Montirungegeld 13 Thlr. 10 Spr.,

b) bei den InvalidenHäufern ercl. IO Sur. Klein-Dontirungsgeld 13 Thlr.
Kriegs-Minifterium. Wügemeines Kriegs- Departement.

dv. Bodbielsti. dv. Karczemsti.
No. 715/5. 67. A. 1.

Nr. 79.
Betrifft bie Ermittelung abhanden gelommener Waffen.

Berlin, den 16. Iuni 1867.

Pepufs Erledigung mehrfacher Reklamationen ift e8 dem unterzeichneten Departement wänfchenärwerth, zu
erfahren, wo fi zur Zeit die Brivatwaffen befinden, welde im Yuni dv. $. beim Bormarjd der dieffeitigen
Truppen nad Böhmen auf Betehl des Kommandos der 15. Infanterie-Brigade in Baugen eingezogen
worden find. Der Eifenbahnmwagen, in meldem diefe Waffen verpadt waren, um über Görlig; nad) dolen

transportirt zu werden, foll durch ein Berfehen auf der Station Föbau nad), Dresden birigirt fein; alle
weiteren Recherchen find erfolglos geblieben. 8 werden daher diejenigen Militair- Behörden, melden über
den Berbleib der in Rede ftehenden Waffen etwas belannt ift, ergebenft

tement darüber gefäligft ungefäumt Mittheilung zu maden.

Kriegs + Minijterium. Igemeines Kriegs» Departement:
d. Bodbielsti. v. Hartmann.

erfucht,. dem unterzeichneten SDepar:

No. 264/6. A. I. b.

Nr. 80,
Betrifft die Bezahlung der don Dffizieren und en zum Gigentkum zurüdbehaltenen Mobil-

madhungspferde.
9 Berlin, den 17. Juni 1867.

Die refp. Kommando-Behörden und Truppentheile werden hierdurch veranfaßt, die etwa nod rädftändige

Eingiehung der von einzelnen Offigieren und Beamten der mobil gemefenen Armee, zu entridtenden Ber-
gütung, für die nach eingetretener Demobilmahung in Gemäßheit der Allerhöhften DOrdre vom 30. Auguft
866 ai Eigenthum behaltenen Mobilmadjungsprerde, unter Üeberweifung der vollftändigen Nationale ber
qu. Pferde und Angabe des Einlaufspreifes, Seitens der zuftändigen Rorps- vefp. Divifions-Intendanturen,

nunmehr fchleunigft herbeizuführen.
Kriegs: Diinifterium. Abtheilung für das Nemonte-Wefen.

v. Schön. Sartrott.
No. 200/6. R. A.

Nr. ol. OffBetrifft Babeluren für ere.
n j Berlin, den 12. Juni 1867.

Rei turbebärftigen Preußifhen Offizieren werden von der rau Gräfln dv. Dillen zu Stuttgart im Hötel
Bellevue in Wildbad Zimmer, einfchlieglih Betten, Wäfche und Bedienung, vom 20. Auguft d. I. ab zur

Dispofltion geftellt._ Der Meftaurations- Pächter in dem genannten Hötel wird den Betreffenden die ganze Ber-
pflegung zu einem änfferft billigen Preife gewähren.

ezüglihe Anmeldungen find an den Intendanten Stodinger im Hötel Bellevue zu Wildbad in
Württemberg zu richten.

No. 182/6. 67. M. 0. D. 4.
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Armee-Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Safrgang. Berlin, den 28. Iuni 1867. Nr. 8.

Gedrudt und in Rommiffton bei ES. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kodftraße 69.

. 82.

Betrifft die Verleifung don ahnen und Standarten an bie im verfloffenen Iahre nen erridteten
Truppentheile am 3. Intl 1867.

34 habe befchloffen, den im verfloffenen Jahre neu errichteten Zruppentheilen fon jeht und zwar am
8. Juli, dem Jahrestage der_etwig denfmärdigen Scladt von Königgräg, Yahnen refp. Standarten zu vers
leihen. Ich hege hierbei die Erwartung, daß diefelben diefe ihnen in Onaden anvertrauten Baniere Here in

hohen Ehren halten und dur alle Wedfelfälle der Zukunft — dem Baterlande zum Heife und der Armee

zum Ruhme — führen werden. Zur Empfangnahme der qu. Fahren und Standarten, deren feierliche Nages
ung und Weihe nad den darüber von Mir jpeciel erlaiienen Beftimmungen am 2. und 3. Juli d. I. ftatt-

finden fol, find die Kommtandeure ber neu errichteten Megimenter refp. Yäger- und Pionier Bataillone, von
einer der Zahl der Fahnen zc. entjprehenden Anzahl von Unteroffizieren begleitet, zum 2. Juli d. I. Mor-
gens nad Potsdam zu beordern. — Sie haben diefe Meine DOxdre der Urmee befannt zu nahen und bier:

nach das Weitere zu veranlafien.

Berlin, den 24. Juni 1867.

ge. Wilhelm.
gge- dv. Roon.

An den Kriegs-DRinifter.
Berlin, den 26. Iuni 1867.

Bei Mittheilung vorftehender Allerhöchfter Kabinet8-Oxdre wird mie folgt beftimmt:
Die zur Empfangnahme der Bahnen und Standarten zu fommandirenden Unteroffiziere, au Feld-

webel refp. MWachtmeifter, — von jedem Bataillon der neu errichteten Infanterie-Regimenter, fowie von jedem
neu errihteten Yäger-Bataillon, Bionier-Bataidlon, Kavallerie» und Feld-Artillerie- Regiment einer — haben

id am 2. Juli d. I. Morgens 9 Uhr bei der Kommandantur in Potsdam zu melden und erfcheinen fomohl
bet der Nagelung als aud) bei der Einweihung der ahnen und Standarten im Parade-Ordonnanz-Änzuge,
bie ber Infantente, Jäger und Pioniere demnad ohne Geroehr refp. Büdfe.

Kriegs-Minifterium.

In Dertretung:vd, Bodbielsft.
850/6. A. La.

Nr. 83.
Dienk-Inkruktion, für die Gendarmerie in ben nen erworbenen Landestheilen vom 23. Mai 1867.

te Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zc. ertheilen in Berfolg Unferer heutigen Verord-
nung über die anderweitige Organifation der Gendarmerie in den meuerworbenen Randestheilen Hr diefelbe,

in Bezug auf ihre Dienftverhältmiffe, Hierdurch nachftehende nähere Vorfdriften.
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L Bon ber militairifhen Discipfin,

&amp;. 1.

Die militairifhe Disciplin wird in dem Korps der Gendarmerie ganz nad) ben für die Armee gel-
tenden ©efegen und Orundfägen, unter dem Oberbefehl des Chefs, in jeder Brigade von dem Brigadier,
von den Dffizieren, fo tie unter diefen wiederum von Dbermwadtmeiftern, erhalten.

8. 2.

Zu diefem Behufe wird einem jeden Obermacdtmeifter eine befondere Unterabtheilung überwiefen.

8. 3, .

In jeder Brigade find fidh die verfhiedenen Grade der Militair-Borgefegten nad den beim Mili-
toir geltenden Orundföügen, mithin dem Brigadier die Offiziere und diefen bie Obermadtmeifter fubordinirt,
und nad) diefer Stufenfolge die Vorgefegten Hr das pflihtmäßige Betragen ihrer Untergebenen zunädhlt ver-

plüctet, die Aufficht, Drufterun en, Kontrolen und Reviflonen zu führen und die Dienftberihte zu erftatten.
ein Gendarmerie-Offizier, welhen Ranges er aud fei, darf aber feine Bedienung aus der Baht der Gen»

darımen entnehmen.

8. 4.

Im Allgemeinen müffen die Militair-VBorgefegten darauf achten und halten, daß ihre Untergebenen,
fowohl die nad) der Verordnung vom heutigen Tage und der gegenwärtigen Dienft:Inftruftion, ald nad) den

übrigen geleolichtn Borfhriften und den Anmeifungen der Dienfibehörde ihnen obliegenden Pflichten in deren
geracm fange pänltlih und treu erfüllen, fi mit den über ihre Dienftpflicht beflehenden ©efegen genan

efannt maden, die zu führenden Dienftbüder unausgefegt in gehöriger Ordnung halten, den für ihre Stel
lung und Beftimmung durdaus nothmwendigen ordentlihen und anftändigen Rebenswandel führen, und infon-
berheit Trunk, Spiel und_ Schulden vermeiden, und ihre Montirungsftüde, Waffen und Pferde jederzeit in
vollftändiger Anzahl und Ordnung halten. Die Dffiziere fomohl wıe die Oberwadytmeifter haben daher den

ihnen augemiefenen Diftrilt fleißig zu bereiten, und die darin ee Oendarmen in allen vorgedadten
Beziehungen forgfältig zu Tontroliren, über diefelben und ihre Dienft- und übrige Führung befonder® bei den
vorgefepten Dienft- und Übrigen Drtebehörden genaue Erkundigungen einzuziehen, fid von den Gendarmen
die Dienftbüder vorlegen und die Erfüllung der ihnen gewordenen Aufträge nadhmeifen zu laflen, und deren
Angaben an Ort und Stelle zu Lontroliren und zu unterfuchen, die von ihnen mwahrgenommenen oder ihnen
bon der Dienftbehörde angezeigten oder fonft belannt gemordenen Mängel und Unordnungen ihrer Unterge-
benen, fowie die Über diefelben eingegangenen Beihmerden unnachfichtich ftrenge zu unterfuhen und nad De
finden zu rügen und abzuftellen, und überhaupt fi, ernftlich angelegen fein zu laffen, die ihnen untergeord-
neten Gendarmen duch Belehrung, Ermahnung und wenn diefe fruchtlo8 bleiben, durch ernftlihe Rügen mit
ihren Pflichten immer vertrauter zu machen, um folchergeftalt die möglihft vollfländige Erfüllung des Zimeds
des Öendarmerie» Korps zu fihern, und denfelben die Adtung und das Vertrauen der Behörden und des
Publitums zu erhalten, fomwie fie denn aud) vornehmlich ihren Untergebenen überall mit gutem Beifpiel vor.

eben müjlen. Die Offiziere und Dbermadtmeifter haben auch ihrerjeits formohl auf ihren Dienftreifen, als
Ponfı auf die Befolgung der die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit betreffenden Gefege und Anord-

nungen zu achten und die wahrgenommenen Mängel zur Senntniß der betreffenden Behörden zu bringen,
daneben aber zugleidy die dabei von den Gendarmen ettva bewiefene Unachtfamteit zu rügen.

8.5.
. Ieder Diftrilts- Offizier in der Oendarmerie hat Aber die Dienft- und übrige Führung eines jeben

feiner Untergebenen mit Genauigfeit und Unpartheilichleit fpeziele Konduitenliften zu führen in diefelben alles
dasjenige, was Über deren Dienftführung ermittelt ift, die Urtheile der ihnen vorgefeßten Sivildienftbehörden, die
Auszeichnungen im Dienft, fowie die Nadjläffigkeiten und die erfolgten Rügen und Strafen und überhaupt allcs das-

jenige einzutragen, was zur Ueberficht und Beurtheitung der nanzen “Dienft- und Übrigen Sährung und Tüd-
tigfeit eine® jeden beitragen ann, 8 ift die Pflicht der Diftrilte.DOffiziere, Mh durd, öftere Bereifungen
don der Disciplin und Bettung ihrer Untergebenen zu überzeugen, die Dienftjournale nadhzufehen und in
geroiffen Terminen dem Brigabier von dem Hefultat der Infpeltion VBeriht zu erftatten. Injonderheit aber
müjfen die Offiziere bei ihren Dienftbereifungen auf die Konduitenliften forglättige Nadfiht, und Über bie
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daraus mahrgenommenen Mängel unb beren Wbftellung et, mit der Civtldienftbehörde, ald mit ben Ober-
wadhtmeiftern Rüdipradhe, au darauf Bedacht nehmen bei jolden Gelegenheiten die Data zur Vervolftän-
gung und Beridhtigung der Konduitenliften einzufammeln.

8. 6.

u ‚ Ieder Oberwahtmeifter und Gendarm muß über feine Dienftverrihtungen ein Dienftjiournal führen
und darin.

1) alle von feinen VBorgefegten erhaltenen Anmeifungen und Wufträge, fowie die eingegangenen und fonft

m feiner Kennmiß gelommenen Stedbriefe,
2) die Zeit und Art, warn und mie er denfelben genügt hat, und
3) feine fämmtlihen ‘Dienftverrihtungen an Reviflonen, Bifltationen und Patrouillen, die dabei bemerkten

Mängel, die entdedten und arretirten Verbreder, Bagabonden und andere verdädhtige PBerfonen u. f. m.
dergeftalt verzeichnen, daß aus diefem Sournal feine ganze Dienftthätigkeit, und infonderheit an melden Drte,
zu weldem Zwed und mit welhem Erfolge er an jedem Tage fih aufgehalten hat, vollftändig zu erfehen ift.
Der Dberwacdhtmeifter hat monatlich feinem Diftritts.Dffizier einen Dienftberiht zu erftatten.

Bon auferordentlihen wichtigen Ereigniffen muß aud vom Gendarmen an den Oberwachtmeifter
Bericht erftattet, und durch diefen dem Diftritts-Dffizier nahrichtli Unzeige gemacht werden.

DO. Bon den Befoldungen und übrigen Emolumenten.

8. 7.

Heber zum Korps gehörige Brigadier, Offizier, Ober-Wachtmeifter und Gendarm muf für ben
ihm ausgefegten Gehalt ohne weitere Beihülfe aus Staatd- oder Kommunal-Mitteln, für feine Wohnung und
Belöfligung felbft forgen und die zu feinem Dienft erforderlihen Pferde felbft anfhaffen. “Den Milittair-
Vorgefegten Liegt ob, hierauf zu halten und dabei befundene Mängel fofort abzuftellen.

8.8.
Die Dermactmeifter und Gendarmen werden, fo lange fte als folde dienen, ftets in vorfchrifts.

mäßiger und guter Belleidung und Ausräftung erhalten, und jedem berfelben werden die fänmtlihen zum
Dien, zur DBelleidung und Ausrüftung erforderlichen Stüde auf Koften de Staats geliefert, ohne daß fle

dierau einen Zufhuß zu leiften haben. Alle Belleidungs- und Ausräftungs-Gegenftänbe find Eigenthum des
endarmerie» Korps. Die Dbermachtmeifter und Gendarmen werden, wenn fle aus dem Dienfte treten, in

möglihft guter Kleidung entlaffen.

8.9.
Die bienfttauglichen Pferde der bisherigen Oenbarmerie follen bem Korps anheimfallen. ‘Der Erfah

eines Pferdes gefchieht jedoch für Nechnung des betreffenden Dberwachtmeiftere oder Gentarmen. Das als
Erfaß angeihafite Pferd ift Eigenthum defielben, und für den Fall feines Ausfheidens aus dem Korps
wird Ihm der Tarmerth von feinem Nachfolger erfekt.

Der Fonds zu diefer Erfagleiftung wird durd Soldabzüge gebildet, melde monatlich, für den Dber«
wadtmeifter fo wie für den Oendarmen 1 Thle. 20 Sgr. betragen und glei mit Eintritt der neuen yore
mation beginnen. Was von diefen Abzügen während der ‘Dienftzeit des Gendarmen nicht zum Behuf feiner

Remontirung verwandt mird, ift ihm beim Uusfcheiden aus dem Korps, nad) Umftänden aud) theilmeife fhon
früher zurüdzugaplen.

8. 10.

a) Die Unfhaffung tanglicher Pferde foll dem Korps dadurd; erleichtert werden, daf das Kriegs: Miinifterium
jährlich beim Ausrangiren der Kavalleriepferde der Gendarmerie den Vorlauf geltattet, und in einzelnen
Fällen wo in der Zroifcenzeit der Anlauf eines neuen Pferdes nöthig wird, fol die Ucberlaffung von

aunädft audyurangirenden Bferben, gegen Erflattung des GTarmerthed, erfolgen Fönnen.
b) Die Militair,Borgefegten haben ftreng darauf zu halten, daß nur völlig dienftbrauchbare Pferde vorhan-

den find, daß daher die nicht mehr tauglichen abneihafft und durch brauchbare erjett werden.
©) Kein Oberwachtmeifter und Oendarm darf fein Dienftpferdb anders, als mit Vorwilfen und Erlaubnif

des Diftrilts,Offizierd anfchaffen, vertaufchen oder veräußern.
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d) Wird genfigend nadgewiefen, daß ein Pferd durch änftere Gewalt oder durch die Nothwenbigfeit einer
ungewöhnlichen Anftrengung im Dienft, ohne eigenes Berfchulden des Beflgers, gefallen oder bdienflun.
tauglich geworben ift, fol der Verluft außerordentlich erfetzt werden, ohne den durd die monatlichen Wb-
aüge gebildeten Erfagfonde (8. 9) in Anfprud zu nehmen.
Außer diefem Falle trägt jeder Eigentbämer der Pferdes die daflelbe treffenden Unfälle, ohne Entfhäbi-
nung oder Beihülfe aus öffentlicher Kafle, und die Wieberanfhafjung muß für feine Redhnung aus dem
Erfopfonds bewirft werden.
Wollen die Obermachtmeifter und Gendarmen jedem Verfufte begegnen und die monatlichen Wbzüge fi
als ihr Eigenthum zur bereinftigen Auszahlung an fie felbft oder ihre Erben Lonferviren, fo Lönnen fle
in den verläjiedenen Brigaden durch} Heine freiwillige Abzüge vom Solde, Verwendung geringerer Straf.
antheile und cines Theil8 der erheblicheren, ober durch andere Zufhäfie, Hülfs- And Unterftügungss

Kaffen gegen dergleichen Unfälle unter fidh bilben.

g. 11.

Die Wartung und Srhaltung bes Dienftpferbes, mithin aud bie Befhaffung der Stallung, Liegt
gleichfalls Lediglich dem Gendarmen ob. Yebem Dberwadtmeifter und berittenen Gendarmen wird an ou-
age täglich eine fhwere friedensration zugeftanden. Die Lieferung gefhieht genen Quittung des Empfängers

an Orten, wo Magazine find, aus diefen, an anderen Orten aber, wenn der Bedarf g einem angemeflenen
Preife im Wege der Berdingung nicht zu erlangen ift, von Seiten ber Ortsbehörbe (8. 12 der Berordnung
vom heutigen Tage).

eu
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8. 12.

Zur Beihaffung der erforderlichen Schreibmaterialien werben firirte Vergütigungen gewährt.

. 13. .

Außer der Befoldung erhalten Gendarmerie-Dffigiere, Obermachtmeifter und Gendarmen, wenn fie
zu Dienftleiftungen
a) außer ihrer Beltimmung,
b) oder außerhalb ihres Dienftbezirts, al® welcher für bie Genbarmen ber ihnen angemwiefene PBatrouillen-Be-

sick anzufehen ift, mit einer länger al zwei Tage unb eine Radıt dauernden Entfernung vom Stationsorte,
€) oder zwar innerhalb de8 Dienfibezirts, aber mit zeitwweifer Anmweifung eine® anderen Stationsortes,

befonders beauftragt werden, antöglioen Diäten:
ein Brigadier 4 Thlr.,
ein Offizier 2 Thfr.,
ein Obermwadhtmeifter 1 Thlr.,
ein berittener Gendarm 25 Sgr.,
ein Fußgendarın 20 Spr.

Wenn aber diefe Diäten den Betrog ber nadftehenden DMarfzulagen überfteigen, fo erhalten fle
anftatt der ‘Diäten nur folgende monatlide Marfchyulagen:

ein Staböoffizier 30 Thlr.,
ein Offizier 15 Thlr.,
ein Oberwadtmeifter 12 Thlr. und
ein Gendarm 10 Thlr.

Dei Berfeßungen find den Mitgliedern der Gendarmerie Reife- und Umzugsfoften nad ben für
bie Gendarmerie in den älteren Landeötheilen ergangenen Reglemente zu gewähren.

g. 14.

Au follen bei ausgezeichneten Dienftleiftungen ber Genbarmen jeden Grades angemefjene Prämien
und Gratifilationen aus dem Dispofitionsfonds des Minifteriums des Iunern bewilligt werden können.

$. 15.
Nicht minder erhält die Gendarmerie in den geleglichen Fällen bie für Entdedung ber Verbrechen,

Bergehen und SKontraventionen und ihrer Thäter oder in anderen Fällen beflimmten Prämien, Strafantheile
und anderweitigen Remunerationen.



DI. Bon den Dienfipflihten der Gendarmerte.

8. 16.

Die Gendarmen haben bei ihrer Anftellung den nadhftehenden ‘Dienfteid zu leiften:
Ih N. N. fhmwöre zu Gott dem Allmädtigen und Allwiffenden, daß Seiner Königlihen Majeftlät von

Preußen, Meinem Allergnädigften Herrn, ich unterihänig, treu und gehorfam fein und alle mir vermöge
meines Dienftes obliegende Pflichten nad) meinem beften Wiffen und Gemiffen genau erfüllen will, 5

wahr mir ©ott helfe u. f. mw.“

8. 17.

Die Gendarmerie muß die Pflichten ihres Berufs _ohne alle Rüdficht auf die daraus für fie beforg-

lien Gefahren und Nadıtheile mit firengfter Pflihttreue, Gewiffenhaftigteit, Unpartbeitichteit, Thätigleit und
Umftdt, willig und pänttlic erfüllen. Wenn ihr gleih ganz slanbert obliegt, mit Kraft und Nadhdrud alle,
bie öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit betreffenden Gejepe zu handhaben und deren Befolgung zubewirlen, fo muß fie fih doc aller Beläftigung des Publitums, jeber überfläffigen Strenge und jeder &amp;.

mifdhung in Gegenftände, die außer ihrem Erf liegen, forgfältig enthalten. Seiner, der in der Gendarmerie
dient, darf in der entfernteften Beziehung auf feinen Dient und die damit verbundenen Pflichten irgend ein

Gefchent annehmen, keiner in Wirths, und Gafthäufern fi unentgeldlih beföftigen, noch Yourage für fein
Pferd reihen laffen, noch weniger aber fid irgend eine Erpreflung erlauben. Ad) fol fein Gendarm, ohne
(eifihe Oenehmigung ber ihm vorgeiegten Gbifdienfibehörde und des Drigadiers, felbft oder dur, ein unter
einer hausherrlihen Gewalt ftehendes Deitglied feiner Yamilie, ein bürgerlihes Gewerbe treiben.

8. 18.

Yeder Gendarm muß, wenn ihm das Gegentheil nicht ausdrädlid vorgefhrieben ift, feinen Dienft
in vollftändiger Uniform und bewaffnet leiften.

8. 19

Alle Mitglieder der Gendarmerie mäffen fl "mit den über die Gegenftänbe ihrer Dienftobliegen-

heiten beftehenden allgemeinen und befonderen Gefegen und Borfhriften, infonderheit aber mit denen bes
tgierungsbezirle, in weldhem fie flationirt find, mögliäft befannt machen, und nicht allein die Civildienftbe-

hörden, fondern and die Militair- Vorgefegten darauf, daß dies gefchehen, halten und dazu ben Gendarmen
die nähere Anleitung geben.

8. °0.

Unter den verfchiedenen, infonderheit aber denn benachbarten Genbarmerie-Abtheilungen, muß über die
für ihre Dienftbeftimmung erheblihen Gegenflände und Notizen, befonderd über diejenigen, welhe Die öffent«
liche Sicherheit betreffen, namentlidy über veräbte Verbrechen, fignalifirte, ent[prungene und arretirte Verbrecher,
Bagabonden oder andere gefährlide Individuen, und über die dabei genommenen oder zu nehmenden Maß-

regeln eine fortgefegte Mittheilung ftatthaben. Die Gendarmen müffen daher anderen Öendarmen, melden
fle im Dienfte begegnen, oder die fle ohne erhebliche Verfäumnif erreichen Tönnen, nöthigenfalls aber fhrift:
li von den obgedadhten Gegenftänden Kenntniß geben. Die Dienftbehörben haben Kern zu halten und alle
gegenfeitigen Mittgeilungen möglihft zu befördern, aud, zu veranftalten, ba zu diefem Zmwed die Oendarmen

im Bakuenbienfe mit der Gendarmerie der zunächft benachbarten Diftrikte fo oft es nöthig erfheint, zu-ammentreffen.

Infonberheit follen die DOberwadhtmeifter diefe Kommunilationen mit ben benadhbarten Dberwadt-
meiftern forgfältig unterhalten, und Iegtere die dadurd erhaltenen Nadhrichten auf gleiche Art weiter befördern.

8. 21.

Die Gendarmerie hat der ihr obliegenden Pflicht der Wachfamkeit auf alle für die öffentliche Drb-
nung und Sicherheit erheblichen Gegenftände fortgefegt und ununterbrochen, mithin au bei Ausübung ihrer
Übrigen Dienftobliegenheiten befonder® aber auf den deshalb eigends zu haltenden Batrouillen, zu genügen.
In lesterer Beziehung liegt nämlid; den ©endarmen, und fomweit möglich, aud den Obermachtmeiftern, dor»
züglicd) ob, in dem ihmen angewiefenen Diftrifte mit möglihfter Vermeidung alles Auffehens fleißig bei Tage
und bei Nacht zu patronilliven, um von allen zu ihrem Dienfte gehörigen Gegenfländen baldmöglihft voll»
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ftändige Kenntniß zu erhalten, und diefe Patrouillen mäfjen nebft den gemachten Bemerkungen und genom»
menen Maofregeln genau und gemwifienhaft in das Dienftjournal ($. 6) eingetragen werben.

8. 22.
In Anfehung der Sicherheitöpoligei haben bie Gendarmen überall in Gemäßheit des 8. 16 ber

heute vollzogenen Verorbnung zu verfahren.
. 23.

Da ber Genbarmerie auch obliegt, beforglihen Unglüdsfällen vorzubeugen, fo muß fle auf alle
wa8 lebtere veranlafien Tönnte, befonders madhfam fein. findet ein Gendarm auf den Straßen, im fier,
oder fonft Leichname verunglüdter PBerfonen, fo muß er, nach getroffener Vorlehrung zur Rettung bes Ber-
unglüdten oder Sicherung ded Feihnams, der nächften Obrigkeit fchleunigft Anzeige mahen. Er muß ferner

ebredjliche, kranke, wahnfinnige, gemüthälranfe oder fonft verunglüdte oder naher Gefahr ausgefegte ‘Dien-
hen. die auf dem Felde, an den Landftragen oder fonft hülflos liegen oder herrumirren, fomeit deren Ges

fundheit e8 neftattef, ber näcften Ortsobrigfeit zuführen, fonft aber derfelben fchleunigft anzeigen, und inmit«
tefft, zur Abrendung einer nody größern Gefahr, geeignete Anftalt treffen. Er hat wahrgenommene Spuren
anftedender Krankheiten und Seuchen der Behörde anzuzeigen und auf die Befolgung der deshalb, fomwie wegen
ber Kammerjäger umd dergleichen erlaffenen Borfchriften zu halten. ,

en ©endarmen liegt ferner ob, darauf zu wachen, daß die feuerpoligeilihen Anordnungen gehörig
befolgt und die Webertretungen derfelben zum Kenntnif der geeigneten Behörden gebracht werden. Wenn fle
eine Yeueröbruft wahrnehmen, fo millen fle diefelbe nad) Möglichkeit befannt maden, und an den benadjbarten

Drten, durch melde fie lommen, darauf fehen, daß von dort aus die erforderliche Hülfe feleunigft eleiftet
werde; fie felbft aber müffen ihre Wacfamfeit verdoppeln, bamit diefer Beitpuntt nit zu Berreden am

rte des Brandes, oder in benahbarten Drten, benugt werde, und in erheblichen Yällen dazu aud die Gen»
darmen ber benachbarten Kreife zum Beiftand aufrufen. Ber der enersbrunft felbft haben die Gendarmen
zwar auch für die fhleunige Anwendung und hinreichende Unterftügung der Röfchungs-Anflalten, befondere
aber für die Erhaltung der Ordnung, für die Rettung der dem feuer ausgefegten Gegenflände und für bie
Sicherheit der geretteten zu forgen; imgleihen liegt ihnen ob, der Entfichung des Brandes und Ermittelung
und Fefthaltung bes Thäters die höchfte Sorgfalt zu widmen.

IV. Bon dem Verhältniffe der Gendarmerie zu ben Eivil»Behörden.
. 24.

Die Gendarmen erftatten über die von ihr ermittelten Qerbrechen, Kontraventionen und Mängel,

über die von ihnen angehaltenen Verbredher, Bagabonden und andere Perfonen und Überhaupt Über alleIr
Dienftleiftungen der ihnen vorgefegten Cioildienftbehörde mündlich oder fhriftlih, doc) allemaf pünktlih, Be-
riht, müffen aber aufierdem au den Polizeiobrigfeiten der einzelnen Orte die_fle betreffenden Gegenftände
fogleich anzeigen, und dies in ihrem Dienfiberidt mit anführen. Die Civil-Dienftbehörde des Gendarmen

bemerkt am Schluffe de8 Monats im Dienfijournal, ob fie mit demfelben zufrieden gemefen, oder was fle

Zu erinnern gefunden hat. un
Urkundlic unter Unferer Höchjfteigenhändigen Unterfchrift und beigedrudtem Königlichen Inflegel.

Gegeben Berlin, den 23. Mai 1867. .

(L. 8.) (94) Wilhelm.

(gge3.) dv. Noon. Gr. zu Eulenburg.

Berlin, den 19. Juni 1867.
Borftehende Allerhöhhfte Dienft-Inftrultion wird bierdurd mit Bezug auf 8. 25 der durd, die Ges

fegfammlung für 1867, Seite 777 bis 784, publicirten Merhöchften Verordnung betreffend die Organifation

ber Kanonenbarmerie in den nen erworbenen Randeötheilen vom 23. Mai 1867 zur öffentlichen Kenntniß
gebracht.

Sleichzeitig wird bemerkt, daß zufolge Allerhöchfter Beftimmung von demfelben Tage aud die erften
Wahtmeifter der Randgendarmerie in den älteren, ebenfo wie in den neu erworbenen Randeötheilen den Titel
„Oberwacdhtmeifter” zu führen haben.

Kriegs - Minifterium.

Im Auftrage.
v. PBodbielsti.

No. 688/6. A. Lb.
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Nr. 84.
Betrifft Die Sieibengelder und Schiehprämien für die Kaballerie-Regimenter.

Berlin, den 11. Yuni 1867.

Macdem mit Ausnahme der Hufaren-Negimenter Nr. 13 und 14 bei fämmtlihen Kavallerie-Regimentern

die Wormation zu 5 Eoladbrons eingetreten ift, werden für Scießfheiben und Schießprämien folgende Ver-
gätigunge-Säge feftgeftellt:

1) für Scießfheiben
ein Viertel des für ein Negiment zu 4 Eslabrong bemilligten Betrages mehr,

2) für Schiekprämien jührlid
a) für Se Unteoffse eines jeden Regiments 3 Prämien und zwar eine zu 2 Thlr., zwei zu

je l r.,

b) für die Mannfchaften ber 5. Estadron daffelbe, mas für jede der übrigen Estadrons bewilligt ift,
im Ganzen demnad 19 Thlr.

Kriegs-Diinifterium. Militair-Delonomie-Departement.
In Vertretung:

Krienes. Hammer.
72/6. 67.0.0. D. 1.

Nr. 85.

Betrifft Die Verteilung der Schiekpramien im laufenden und nüchften Jahre.

Berlin, den 25. Juni 1867.

Beyügih Bertheilung der in dem $. 17 der Inftrultion über das Sceibenfdießen der mit Zündnadelge-

wehren bemafineten SInfanterie-Bataillone vom 2. November 1864 feftgefegten Schieß-Prämien, wird für die
bdied- und nähftjährige Schieß:Uebung hierdurch nadgegeben, daß .

die für die beiten Schügen ber 1. Shich-Rlafe beftimmten Prämien, wo Mannfchaften diefer Klaffe

in den betreffenden Kompognien nit vorhanden find, an die beften Schügen der 2. Schieß-Klaffe,
und die für die beften Schügen der [egtgenannten Klaffe ausgeorfenen Prämien, an die nädftbeften
Schügen derfelben Klafje gewährt werden dürfen.

Kriegs-Miniflerium
In Vertretung:

v. Bodbielsti.
No. 693/6. 67. A. La.

Nr. 86.
Ermittelung des unbelannten Gigentgümers eines Dffigier-Tornikers. ,

\ erlin, den 10. Suni 1867.

Sn dem Naclafje der verftorbenen Weißmwaaren.Händlerin Runath zu Dresden Altmarkt Nr. 5 bat fi ein

preußifcher Offizier-Torniftervorgefunden,welcheranda8preußiicheGouvernenentdafelbft De re und
von leßterem dem Kriege. Miniferium mit dem Bemerlen überfandt if, daß der Eigenthümer deffelben nicht
zu ermitteln gerefen fet.

Dies wird hiermit zur Senntniß ber Armee gebradit, und ber unbelannte Eigenthämer aufgefordert,
fÜH wegen Aushändigung des Tornifters an die unterzeichnete Abtheilung des Kriegs-Minifteriums zu wenden.

Algemeinee ggrirge- Departement, Armee-Nbtheilung B.
v Borries. Bornemann.

8/6. A.K.D. 1b.
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Behlt t.
etrifft EBehlifätigle Berlin, den 8. Juni 1867.

Die zufolge der dieffeitigen Belanntmadhung vom 2. Januar d. 9. vorbehaltene Verleihung eines Ehren
Gefhentd von je 20 Thlr. am weitere 9 Inhaber des eifernen Kreuzes ober des Militair-Ehrenzeichens aus
den am 1. Ianuar d. I. fällig gemwefenen Zinfen der bei Gelegenheit der Allerhödften Dienit-Fubelfeier
Seiner Majeftät des Königs gegründeten Stiftung für unbemittelte Inhaber der fraglichen Drdenszeichen
vom fyeldwebel abwärts ift auf den Vorfchlag des Kriegs-Minifteriums Allerhöhften Orts erfolgt und werden
demgemäß mit jenem Gelchenle bebadht werden:

Mathias Mangen zu Köln,
2) Johann Egidius Senten u Berg, Kreis Malmeby,
3)-Karl Yudmig Weber zu Berlin,

4) Auguft Lemke zu Wolfshagen, Kreis Raftenburg,
5) Ernft Beil zu Blefen, Kreis Birnbaum,
6) Bruno Langner zu Breslau,
7) Auguft Wilde zu Bifhwig, Kreis Frebnig,
8) Peter Hubert Simons zu Ejchmeiler, Kreid Aachen,
9) Johann Friedrih Wilhelm Laube zu Trier.

Der von den vorhin gedadhten Zinfen verbliebene Heft wird Allerhöhfter Beftimmung zufolge, zu einem
Ehrengefchente gleihen Betrages für:

Ferdinand Müller zu Magdeburg (Befiger des Militair-Ehrenzeichens),
verwandt erden.

Das Kriegs-Minifterium bringt Dbiged mit dem Bemerlen Kae gu allgemeinen Kenntniß, dof
ben genannten Drdens-Inhabern die ihnen zugetheilten Ehren-Gefhente durd die Königlihen General-Kom-
mendo® überwiefen worden find.

Kriegs-Minifterium, Wbtheilung für das Invalidenwefen.
vd. Epel. v. Rirhbad.

No. 125/6. 67. A. L.l. de irhbag
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Armee- Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 15. Iuni 1867. Nr. ®.

Gedrudt und in Kommifflen bei €. ©. Mittler &amp; Sohn, Königlihe Hofbuchhandlung, Kodftrake 69.

Nr. 87.

Alerhödfte Berorbnung, betreffend die enangelifhen militoirtirglihen Angelegenheiten im ehemaligen
vo &amp; ehigreig Hannover, dom 24. nt 1887. selegen) 9 8

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen zc. verorbnen für das Gebiet des chemaligen Kö-

nigreih® Hannover was folgt:

8. 1.

Zur Wahrnehmung ber vangelifhen Militeir-Seelforge rwird bie erforberlihe Anzahl von Divi-
flone- und Garnifonpredigern angeftellt. Diefelben führen ihr Ant nad den Borfdriften der Militair-Rir-
henordnung vom 12. fsebruar 1832 (Gejeg-Sammlung 1832 Seite 69 ff.) und den Diejelbe ergänzenden oder
abändernden fpäteren Veftimmungen. Ciner_der evangelifhen Militairgeiftlihen in der Stadt Hannover ver-
legt zugleich die Funktionen eines Militair-Ober-Predigers.

8.2.

Die nad) $. 9 der militair-Richenorbnung ben Konfiftorien zuftehenden Befugniffe und obliegen-
den Pflichten gehören bis auf Weitered zu dem eaäftötreife de8 evangelifchen Feldprobfted der Armee,
welcher insbefondere die Anftellung, Derjesung und Entlaffung der Divifions- und Garnifonprediger mit Ge:
nehmigung des Minifters ber geiftlichen Angelegenheiten zu bewirken hat, vorbehaltlich jedod der in dem vor-
gedachten Paragraphen den Militairbefehlehabern zugewiefenen Mitwirkung.

8. 3.

In Beziehung auf Beichte, Abendmahl, Einfegnung der Sinder und ihre Vorbereitung dazu bedarf
e8 zur Berridhtung durch einen anderen Geiftlihen nah den VBorfchriften der Militair-Kirhenorbnung einer

befonderen Erlaubniß von Seiten des Militairgeiftlihen nicht, ebenfo wenig zum Befudhe des Gottesdienftes
in anderen Kirchen; für Taufen und Zrauungen ift ein Erlaubnißfchein des zuftändigen Militairgeiftlichen er:
forderlich, welcher jedoch auf Verlangen unentgeltlich, eriheilt werden muß.

8. 4.

. Die bisherigen Sarnifongemeinben find aufgehoben. Die Ber Agung über ihr Bermögen und über
die Anfprüce der Sarnifongeiftlihen und Kirhenbeamten bleibt näherer Prüfung und Entfheidung vorbehalten.

8.5.
In denjenigen Garnifonorten, in denen fein Diviflons- oder Garnifonprediger flationirt ift, wird

die evangelifähe Militair-Seelforge einem der DOrtsgeiftlihen durch defien firhliche Beftallungs-Behördeim
innert ndnig mit dem betreffenden Militair-Befehlshaber und unter Genehmigung des Minifterd der geift-
lihen Angelegenheiten übertragen und werden feine Anıtsperrihtungen ald Dilitatr-Scelforger im Einklang
mit den für Fin geiftliches Hauptamt beftehenden Lichlichen Drönungen geregelt.
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Derfelbe bleibt in Anfehung feiner geiftlichen Amtöverrihtungen in ber mnititair  Gerlforge feiner
ordentlihen" tirhlihen Uuffihtebehörde untergeben. — Im Uebrigen finden die Beftimmungen der Militair-
Kichenordnung Über das Unterorbnungd« Berbältni auf ihn Anwendung.

Berlin den 24. Juni 1867.

93 Wilhelm.
ggez. v. Roon. v. Mühler.

Berlin, den 28. Yuni 1867.

Borfichende Allerhöchfte Verordnung wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs - Minifterium,

Im Auftrage:
vd. Bodbielsti.

No. 771/6. A. Lob.

Nr. 88.

Betrifft die Errichtung eines Militair-Helt-Inftituts zu Hannober.

Aur ben Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich die anbei zurüderfolgenden Grundzüge für die Errichtung
eines Militair-ReitInftituts zu Hannover, fowie bie Verwendung der bei den Etatsmitteln der Militair-
NReitihule in diefem Jahre fe ergebenden Erfparniffe zu_ den erforderlihen Bauten und fonftigen An-

fhaffungen, und beauftrage dad Kriegs-Minifterrum, die Eröffnung des Inftituts zum 1. Dltober bielee
Jahres, fowie die Aufftellung eines den Orundzügen entfprehenden Etats für daffelbe zu veranlaffen.
üglih Ergänzung de Direltions. und Sehrerparfonale find Mir Borfchläge zu mahen. Yud) gencehmige

dh, dafi von den Offizieren, melde vom 1. Dltober 1865 ab zur Militaie-Keitfchule tommandirt waren,

12 bi® 14 zum 1. Auguft diefes Jahres für den Stamm der Reitfchule wieder einberufen werden und dem+
nädjt bi® zum 1. Dftober 1868 bei dem Inftitute verbleiben. — Das Kriegs Minifterium bat hiernad) das
BWeitere zu veranlaffen.

Schloß Babelsberg, den 4. Yuli 1867.

ga. Wilhelm.
gg dv. Roon.

An das Krlegs-Minifterium.

Grundsüge für die Frridtung eines Milltair-Meit-Infituts gu Gmmnover.

Bezeihnung und Eintheilung.
1. Das Militair-Reit-Inftitut zerfällt in 2 Abtheilungen

die Keitihule für Offiziere und
die Savallerie-Unteroffizier-Schule;

erftere wird in dem ehemaligen Marftallgebäude, Iegtere in der frühern Artillerie-Saferne untergebradt.

Der Chef des Inftituts.

2. Un der Spibe des Imftituts ficht ein Oenerafl-Pieutenant ala Chef, mit dem Gehalt und der
Dienftzulage eines Divifions-Kommandeurs und einer Dienftwohnung im Reitfhul-Gebäude. “Derfelde bat
die oberfte Leitung und die Bertretung des Inftituts nadı Außen; die Kaffe befindet fidh bei ihm, und nad
feiner Anmweifung beforgen 1 Abjutant und 1 Zahlmeifter mit Hülfe eines Schreibers rejp. eines Zahlmeifter:
Aspiranten den Thriftlihen Gefchäftsverlkehr.

Der Chef hat die Gerichtöbarleit und Diegiplinar-Strafgenalt eines Divifions-Konmnandeurs Über
färnmtliche etatsmäßige und fommandirte Offiziere, Beamte und Mannfcaften des Inftituts; in trällen ber
höhern Ocerihtöbarleit fungirt einer der in Hannover garnifonirenden Auditeure gegen eine entipredhende

ande, die Angelegenheiten der niedern Gerichtsbarkeit bearbeitet der Mdjutant ald unterfuhungsführender
fizier.
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3. Unter dem Chef ftehen 2 Direltoren.

Der erfie Direltor.

Der 1. Direktor mit dem Range und Gehalt eines Regiments-Kommandeurs und einer Dienft-

wohnung im KeitfhulsGebäude, Leitet den gefammten Reit-Unterricht bei beiden Wbtheilungen bes Yuftituts;
die 8 Keitlehrer, 2 Stallmeifter und ber Hedegähmer fiehen zunähft unter feinem Beiehl. Er hat Über
Mannfchaften und Unterbeamte beider Abtheilungen die Disziplinar-Strafgewalt und Urlaubsbefugnig eincd
Reginents-Kommandeure, und die fpezielle Auffiht und Befehlsführung in dem Reitfchul-Gebäude und Über
alles was darin untergebradt if. Er vertritt erforderlihen Falls den Chef.

Der zweite Direltor.

Direltor mit dem Range und Gehalte eines Staba-Offizierd und einer Dienft-
der Kavallerie-Unteroffzier-Schule hat die fpezielle Befehlsführung Über diefe, die
eines detadhirten Esladron,Chefs und die Urlaub&amp;befugniß, forweit e8 fi nicht um

er leitet den gefammten außer diefem lettern flattfindenden Unterricht und Dienft bei
des Inftitute, &amp; 2te8 Mitglied der KaffenKommifjlon und hat event. die Vertretung

Der Turn, und Fedhtlehrer fteht zunächft unter feinem Befehl.

Neitlehrer refp. Turn und Fehtlehrer.

‚5. Ws Weitlehrer fungiren 8 ale folhe bei dem Inftitut angeftellte Dffiziere und 2 Stallmeifter.

Als Turn und Fechtlchrer wird 1 Offier angeitellt. — Die ald LKehrer angeftellten Offiziere find aud) für
den fonftigen innern Dienflbetrieb zur Dispofltion der Direktoren.

Dienftbetrieb.

6. Beide Direktoren vereinbaren die Beftimmungen über den Dienftbetrieb, melde von dem Chef
zu genehmigen find.

den
beiden
des 1.

Die lommandirten Offiziere.

7. Zur Reitfchule lommanbdirt jebes Kavallerie» Regiment der Armee des Norbbeutihen Bunbes

und je 2 Feld-Hrtillerie- Regimenter alternirend einen Offizier von angemeflenem Dienftalter und entfchiede-
ner Anlage undFAN zum Reiten und zur Ausbildung als Heitlehrer. Bon biefen 83 refp. 85 Offizierenbleiben auf Borflag des 1. Directorsnad Befiimmung des Chefs bis zu 26 ein zweites Jahr, die Übrigen

nor 1 Iahr in der Anftalt.

Die Offiziere erhalten die Kommanbozulage von 8 Thlrn. monatlich.

Für die Zahl der Pferde, melde g reiten, bleiben die bisherigen Beftimmungen maßgebend.
Die Offiziere, welhe im zweiten Yahr auf der Reitfhule find, ertheilen nah Anleitung der Meit-

lehrer, den Reitunterricht auf der Kavallerie-Unteroffizier-Schule. -

In diefem Sahre werden hieryu 12 bis 14 SDffiziere, welde bereits einen Kurfus bei der Neitfchule
durhgemadt haben, einberufen.

Die lommandirten Gefreiten unb Unteroffiziere.

8. Zur Ravalleriesinteroffigier-Schule lommanbirt jebes Kavallerie-Regiment 2, jedes Feld Artille-
tie-Regiment 1 Öefreiten, melde 2 Fahr oder länger — ausnahmsmeife bei vorzüglicher Befähigung nur 1

Sahr gedient, — hervorragende Anlage zum Reiten haben und brauchbare Unteroffiziere zu werden beriprecden,
aud zu mindeflens einjährigem fortbienen nach der Nüdkehr zum Negiment und refp. Ablauf der dreijährigen

Dienftzeit fi verpflichten, zu einem einjährigen Kurfus. Außer diefen 169 Gefreiten bleibt cine auf Bor:
fchlag beider Direltoren dur den Chef zu beflinimende Elite derfelben bi® zur Höhe von 20 ein zmeitch
Yahr auf der Schule. Diefelben werden mit Beginn des zweiten Kurfus durd; den Chef zu Unteroffizieren
ernennt und bei den Truppen in die nächfte Balanz einrangirt, zu mweldem Bchufe die Auswahl der für den

veeleh en Kurfus beftimmten Gefreiten Seitens des Infritute den Truppen bi zum 1. Juli jedes Jahres
mitzutheilen_ift. Eventuell bezichen bie neu ernannten Unteroffgiere bis zur Einrangirung den Ueberfhuß
der Unteroffgierlompetengen ertraordinair aus ben Erfparniffen der Anftalt.

Zum 1. Oftober diefes Jahres werben für den erften Jahreslurfus ber Kavallerie-Unteroffizier
Schule &amp; Unteroffiziere von den Regimentern fommandirt.

Die Gefreiten erhalten 1 Thle., die Unteroffiziere 2 Thlr. monatliche Zulage.



Erftere reiten ein Stammpferb, Ieptere ein vorleßtes und ein junges Hemonte-, refp. ein Stamm»
pferd und ein oder zwei junge Remonten.

Die Stamm- Mannschaften.
9. Für den innern Dienft werben bei dem Inftitut

2 Wachtmeifter
2 Duartiermeifter,

Wuttermeifter,
Unteroffiziere al8 Berittführer bei der Reitihule für Offiziere

Pferdbepfleger und Offizier» Burfcen.
10. A18 Pferbepfleger und Offigier-Burfhen für die Direktoren, Peit- und Turnlehrer, Adjutanten

und Zahlmeifter find 113 Mann im Etat des Inftituts, melde zur Ausbildung ald Meiter wenig geeignet
von den Kavallerie- Megimentern nad) einjähriger ‘Dienftzeit abgegeben 2 Jahre bei dem Inftitut verbleiben
und ald Trainfoldaten ohne Waffen eingelleidet werden.

Die Pferde des Inftitute.

Bei dem Inftitut befinden fid fortan
6 Schulpferde,

ao
angeftellt.

T Longirpferde,
59 Stammpferde für Offiziere,

240 { 169 bergleichen für Gefreite,
12 Rejerve-Stammpferde,
40 junge Remonten,
40 alte Remonten,

Sunma 333 Pferde, außerdem 4 frlinper.
Bon diefen 333 Pferden find

T Stammpferde für Dfflgiere, ,
13 dergleichen für Gefreite, wie bisher im Etat der 13 Felb-Artillerie-Hegimenter,

300 werden mit den durch Anrechnung ber Einjährig-fyreiwilligen auf den Etat der

Ravallerie-Regimenter erfparten Kationen,
13 für Rechnung des Inftituts verpflegt.

Summa 333 wie oben.

Zur Ergänzung der bei dem Stamm der Reitfhule vorhandenen 88 Stammpferde zu der für die
Volge erforderlichen Anzahl von 240 fhiden die Regimenter bei der erften Kommandirung von Gefreiten die

entfprehende Zahl von Pferden mit, welche fle nicht aurlderhalten, Bei Repartition derfelben find fämmt-
lihe beim Stamm ber Reitfchule vorhandene noh im Etat der NRegimenter befindlichen Pferde mit in An-
rehnung au bringen.

Das Inftitut erhält jährlich für eigene Rechnung 40 Remonten, bie üÜberzählig werdenden Pferde
fommen zum Berlauf refp. fofern fie nod braudbar find, zur Bertheilung an die nädhftgarnifonirenden Ras
dalerie-Kegimenter, welche dafür entfprechend mehr ausrangiren.

Beftimmungen.
 . 12. Soweit in Vorftchendem nicht Abänderungen enthalten find, bleiben bie fir die bisherige Mi-

litait-Reitfule gegebenen Beftimmungen in Kraft.
Berlin, den 4. Juli 1867.

Kriegs-Minifterium.
(ge) vd. Moon.

Berlin den 10. Yuli 1867.

Borftehendes wirb hierdurch zur Kenntniß der Armee gebradit.
Kriegs. Diiniftertum.

Im Auftrage:
v. oe
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Nr. 89.
Betrifft Die Anwendung der Beftimmungen des $. 150 der Militair-Erfak-Inkruftion auf diejenigen
einjährig Freiwilligen, welde fi bei eintretender Mobilmahung ber Armee zum Dienftantritt melden.

Berlin, den 1. Yuli 1867.

&amp;; find bei und mehrere Fälle zur Sprade gebracht worden, in denen zum einjährig freiwilligen Dienft
berechtigte Militairpflichtige, welche fi im vorigen Jahre auf Grund der Vorfchrift des 8. 137 der Militair-
Erfag-Inftrultion den Erfag-Behörden zur Verfügung flellten, von legteren definitiv ausgemuftert find, ob-
glei fie da8 im 8. 150 ad 3 und 4 1. c. hierfür feitgefegte Alter noch nicht erreicht hatten.

‚Wir fehen uns deshalb zu der Bemerkung veranlaßt, daß die bezüglichen Beftimmungen des 8. 150
der Militair-Erfag-Inftrultion durd die Meldung der einjährig Sreiroilligen zum Dienftantritt in Bolge des
Erlöfhens ihrer Ausftandsbemilligung bei eintretender Mobilmahung der Armee nicht alterirt werden lönnen.

.

Der Kriegs: Minifter. Der Vtinifter des nnern.

Im Suftrage Im Auftragevd. Pobbielsti. Sulser.
Kt. Min. No. 330/6. A. 1. a. Min. d. Inn. I. M. J. 8315.

Nr. 90.
 Erläuterung zum Erlof der Minifterien des Krieges und des Innern vom 31. Mai c.

Berlin, den 8. Suli 1867.

In Erläuterung unferes Erlaffes vom 31. Mai d. I. — Urmee-Berordnungs-Blatt pro 1867 Nr. 6 —

maden wir hierdurch befannt, daß in dem Bezirken des X. und XI. Armee:Korpe aud ein Theil der im
Jahre 1845 gebornen Militairpflihtigen nod nicht mit Preußifhen Militairpapieren verfehen worden ift.
E8 treten aber auch für diefe Mannfcaften vorlommenden Fals die Beftinnmungen des Pafus 3 unfers

Eingangs erwähnten Erlaffes in Kraft.
Der Kriegs: Minifter. Der Minifter des Ynnern.

Im Auftrage: Im Auftrage:
v Podbielseti. Sulzer.

Kriegs-Diiniftl. 754/6. A. I. a. DMinif. d. Inuern. I. M. 3. 3403.

Nr. 91.
Betrifft Die nunmehrigen Gnmnafien zu Hameln und zu Beuthen D/S. fowie die Realfcäulen 1. Ordnung

zu Greifswald, Bielefeld und Hannover. .
Berlin, den 24. Yuni 1867.

Noc einer Mitteilung des Herrn Minifters der geiftlichen zc. Angelegenheiten vom 8. d. Mts. find ba®

bisherige Progymnaflum in Samen om 5. Mai d. 9. und die höhere gegranftal u Beuthen D/S. von
DOftern d. I. ab ald Gpmnafien, ferner die Realtiafen der Oymnafien zu veiföroald unter dem 2. März
d. 3. und zu Bielefeld dur Verfügung von 15. März d. 9. forwie, die bieherige höhere Bihgerfhule zu
Hannover am 4. April d. I. als Realfhulen erfier Ordnung anerlannt worden.

Dies wird hierdurch zur Kenntnif der Armee gebradt.

Kriegs-Minijterium. Allgemeines Kriegs Departement.
v. Podbielsti. v. Hartmann.

No. 622/6. 67. A. I. b.

Nr. 92.
Betrifft Die Löhnung der Netrnten, Referbiften ze,

f dung be en, Referaif Berlin, den 28. Juni 1867.

Sn Volge_einer Anfrage wird hierdurch zur Kenntnig der Armee gebradt, daß der Erlag vom 8 März
8.9. — Militoir-Wodenblatt Nr. 11 pro 1867 — betreffend die Erhöhung der Löhnung um 15 Sgr. Pro
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Nr. 95.
Betrifft den Vergütungsfog für Brod und Kourage im IIL Quartal 1867.

Sn dem Zeitraum vom 1. Juli bie Ende Dezember 1867 find al8 Garnifon-Brobgeld, fowie für nicht abge

hobene tarifmäßige oucage, ferner für gegen Entgelt gewährte übertarifmäßige Kationen und Rations-

theile, endlich für Mb, Brob- und Fouragebeträge, lestere mit dem verorbneten Zufchuß von 25 %o, zu
a } { on pfl a 00 Gvergütigen: m Natura gungs-Reg t für ben trieben.

Für bie tägliche Hür die monatlide Für einzelne Fouragetheile

leicht w i ieihte | fchmwere leichte | mittlere | fhwere pro pro pro

100 Bfd. | 100 Bf. | 100 Pfr.

Brod-Portion. Bourageration. Safer. Heu Stroh,

galgaiagnliasn la. EN NenI

|

112 | 1| 6%] 9 I —ı — 9,15) -[10|-|— 2118| 6|— |27| —I— [1711
 nn

pro Brob 43/, Ggr.
Berlin, den 25. Junt 1867.

Kriegs-Dkinifterinm. Milittair-Defonomie- Departement.
In Vertretung: In Vertretung:

Krienes. Wilde
No, 974/6. 67. M. O.D. 2.

Nr. 96.
Betrifft Die Abgabe unbraudbarer Waffen, Munition ze. Seitens der Truppen an bie Artilferie-Depots.

Berlin, den 5. Juli 1867.

D: 8. u der Vorfchrift zur Bermaltung der Königlichen Artillerie-Depots vom 13. September 1865,
welder aljo lautet:

Unbraudbare Handwaffen und Waffentheile, fowie unbraudbare Munition und Drunitionstheile aller

Art, Lönnen jederzeit von den Truppen an die Artillerie--Depots abgegeben werden, ohne daß e8 hierzu
einer befonderen Anmweifung des General-.Rommandos bedarf. Der abgebende Truppentheitl ift in
diefem Falle verpflichtet, von der erfolgten Abgabe dem betreffenden Feltungs-Artillerie-Regiment Behufs
der Kontrole Meldung zu madıen,”

wird hierdurcd, der Armee zur Nahadhtung befannt gemadıt.

Kriegs+»Minifterium.AllgemeinesRueag,Departement
v. Bopbielsti. Willerding.

No. 958/6. A. 2. —_

Nr 9.
Betreffend bie Ermittelung eines Defterreigifchen Soldaten. .

Berlin, den 3. Yuli 1867.

Der Bater des feit der Schlaht von Königgräg verfhollenen, aus Ungarn gebürtigen Soldaten Michael
Kontra des Ef. 8. öfterreihiichen 34. Infanterie- Regiments hat an da® Kriege: Minifterium die Bitte ge
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richtet, ihm über den Verbleib feines genannten Sohnes Auffhluß zu verfhaffen, indem er die Vermuthung
ausfprict, daß lesterer fich vieleicht in Preußen aufhalten möchte.

Diejenigen Königliden Militair-Bechörden, weldhen etwa über das Schidfal bes Michael Kontra
Näheres belannt fein folte, werden ergebenft erfucht, der unterzeichneten Abtheilung des Kriege, Minifteriums
gefäligft bezüglihe Mittheilung zulommen zu lajjen. :

Allgemeines Kriegs-Departement, Armee-Abtheilung B.
- 0». Hertmann. Bornemann.

No. 303/6. A.K. D.1 bh.

Nr. 98,
Betrifft die Grmittelung des Abfenders einer in Brünn borgefundenen Rifte.

Berlin, den 1. Iuli 1867.

Aur dem Bahnhofe zu Brünn ift im vorigen Jahre eine Kifte, gez. „W. Brünn“, vorgefunden, welche wegen
mangelnden Frachtbrief nicht beftellt werden konnte. Diefelbe enthält Bücher, die fänmtlich mit einem blauen
Stempel „Lazareth-Bibliothet 1866" verfehen find und mahrfheinlih von einem mohlthätigen Verein, für
Kriegs-Lazarethe beftimmt waren. , ,

bfender wolle dem unterzeichneten Departement unter Beifügung eine® Verzeichniffes der Bücher
mittheilen, wohin die qu. Kifte abgegeben werden foll.

Kriege -Minifterium, Mititair-Defonomie- Departement,
In Vertretung: In Vertretung:

Geride. Barregli.
No. 802/4. 67. M. 0.D. 4.

Nr. 99,
An patriotifgen freiwilligen Beiträgen für die vaterlänbifche Arlegs-Marine

Berlin, den 28. Iuni 1867.

find ferner eingegangen:
1) An perfönliden Gaben.

Bon dem Herrn Oberften a. D. v. Eidftebt, Ehreufold ald Senior des eifernen Kreuzes pro 1.
Semefter 1867. 25 Thlr.

2) Aus Sammlungen.

Bon dem Tlotten-Romitee in Trier 1195 Thle. 4 Sgr. 11 Pf., und von dem Kaftellan Herrn
Kreper in Magdeburg 10 Thlr. 22 Spr.

Marine» Minifterium.
v. Rieben.

No. 6012. II.

Nr. 100.

Der Direktor des Pädagogiums in Oftromo bei Filchne, einer Vorbereitungs- Anftalt für Offizier» Eleven,
Dr. Beheim-Schwarzbady, Hat dem Sriegs-Minifterium gegenüber.denWunfd geäußert, einige in den legten

Kriegen invalide gewordene Offiziere, unverheirathet, melde Neigung zur Deauffichtigung, und theilweifenInformation je einer Heinen Abtbeilung von Eleven haben, in jener nfalı zu plaziren. it folder Stels

lung if neben freier Station (Wohnung, Effen, Bedienung, Heigung und Erleuchtung) ein jährliches Schalt
von 2 — 300 Thlr. verbunden.

Invalide Offiziere, welche hierauf zefleftiren, wollen ihre bezüglihen Anträge bei der Abtheilung für
da3 Invaliden-Wefen im Königlihen Kriege-Minifterium einreichen.

No. 840/6. A, f. 1.
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Armee- Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 25. Iuli 1867. Nr. 10.

Gebrudt und in Rommifflon bei €. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kocftrafe 69.

Nr. 101.

Betrifft die Eintheilung der Landgendarmerte in den neu erworbenen Landestheilen In Brigaden und
die Benennung der lesteren.

SS beftimme hierburd; in Verfolg Meiner Verordnung vom 23. Mai d. 9., daß die Landgendarmerie in
den nem ermorbenen Tandestheilen in 3 Brigaden, je eine für den Bereich) des 9., 10. und 11. Armee:Korps

einzutheilen ift, melde lorrespondirend mit der Nummer des betreffenden Armee.FKorps, die Benennung 9.,
10. und 11. Gendarmerie-Brigade zu führen haben. Ic beauftrage das Kriegs-Minifterium das weiter Er»
forderliche zu veranlafien.

Schloß Babeläberg, den 2. Juli 1867.

go. Wilhelm.

ggeg. v. Room.

Un das Kriegs. Minifterium.
Berlin, den 16. Juli 1867.

Borftehende Allerhöhfte Kabinets,Drbre wird hierduch zur Kenntnig der Armee gebracht.

Kriegs-Minifterium.
Im Yuftrage:

dv. Bodbielski.
No. 104/7 A. L. b.

Nr. 102.
Betrifft Die Errihtung einer Artilerie-Schiehfhule zu Berlin.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Ich, daß, nach Beendigung der diesjährigen Artillerie- Schieh-
Übungen, in Berlin eine Artillerie-Schießfhule nad dem beifolgenden von Mir genehmigten Organifationd«

(ane errichtet werde. Das Striegs-Minifterium hat, unter Kommunilation mit der General: Infpeliion der
rtillerie, welcher Id, hiervon direlt Kenntniß gegeben habe, das Weitere zur Ausführung diefer Maßregel zu

yeranlaffen, auch für die Kafernirung der Dacnthaften und Pferde und für Uebermeifung der erforderlihen

Debäulichleiten und Unterrichtsräume Sorge zu tragen. Gleichzeitig beftimme Ich, daß die Geipanne der
Ausfallgefhüge in Mainz und Ruremburg mit dem Zeitpuntt der Errichtung der Artillerie: Scichfdule in
Wegfall lommen und bob diefelben, foweit erforderlich zur Kompletirung des Bferdeftandes der genannten

Schule zu verwenden find.

Schloß Babelsberg, ben 4. Yuli 1867.

On
ge Wilhelm.

gge&gt; d. Moon.

An das Kriegs-Minifterium.
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Vorftehende Allerhöhfte Kabinets-Oxbre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradht.

Berlin, den 17. Juli 1867.

Kriegs:Minifterlum.
Im Yuftrage:

v. Pobbielsti.
ad No. 274/77. 67. A.l.a.

Organifattions-Ylan für die Artillerie-Schienfchule.

1) Die Artilleri»-Cchiepfchule hat die Befiimmung, eine genügende Zahl von Snftrultoren für die Ar:
tillerie- Truppen zur (Erweiterung ber Stenntniffe bei derfelben in der Behandlung und im Gebraud) der
fänmtlihben Gefhäg- und Munitions-Arten heranzubilden.

2) Sie ift dem Präfed ber Artillerie-Pröfungs-Kommilflon unterftellt.
3) Die Artillerie».Schieffchule befteht:

a) aus einen Stamm (dem Direltions- und Lehrer-Perfonal, den benöthigten Offizieren, Mann-
fhaften zc. nebft Rehrmitteln) und

b) aus einem wechjelnden Kommando von Offizieren und Unteroffizieren (den Schülern).
4) Der Stamm umfaßt:

a) den Stab:

als Direktor,
als Adjutant,

als Lehrer,

als

 =Q

uiORObeipubJepeDeiBO)pnjeteh

-}=

und

b) 2, der Premierslieutenant und Abjutent 1 Ration.

1 geubtmann als Batterie- Kommandeur,1 Bremier-Lieutenant,
2 Seconde-Lieutenante,
1 fFeldivebel,
8 Unteroffiziere,
2 Trompeter,

72 Gemeine incl. Obergefreite, ©efreite und Fahrer und
48 Pferde.

c) Die Lehr: (Feitungs-)Kompagnie, mit
1 Premiersfieutenant als Führer,

1 Seconde-fieutenant,
6 Unteroffiziere,

„49 Gemeine incl. Obergefreite, Gefreite und Trompeter.
‚ „5) Das mit jedem Kurfus wechfelnde Kommando beftcht aus je 1 Hauptmann refp. Fieutenant und aus

je 1 Unteroffizier fömmtlicher feld» und Feftungs.Artilierie-Megimenter refp. Feftungs-Artillerie Abtheilungen.
‚6) Die erfte Zufammenfegung des Stamntes der Artillerie-Schießfchule erfolgt durch Abgaben befonder®

qualifizierter Offiziere und Mannfhaften, Seitens der Artillerie-Brigaden auf VBorfhlag refp. nähere Gelt-
fegung der General-Infpeltion der Artillerie. Das gefammte Dffizier-Perfonal des Stammes tritt &amp;la suite
ber betreffenden Regimenter ac.

eo
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ND Die benöthigten Pferde werden aus ber Zahl der zum Wegfall lommenden Gefpanne ber Ausfall»

gefhüge in Mainz und Suremburg entnommen.
8) Die fpäter erforderlihe Ergänzung an Lehrern, Offizieren, Mannfhaften und Pferden ift Seitens

der General-Infpeltion der Urtillerie zu beantragen refp. zu regeln Welruten und Ptemonten werben bei der
Artilleri-Schießichule nicht eingeftellt.

9) Die Artileri-Schießfhule abfolvirt jährlih 2 Kurfus und zwar In der Zeit
a) vom 1. Öftober bis 14. Februar und

b) vom 16. Tsebruar big ult. Juni.

In den Monaten Yuli, Auguft und September findet kein Unterricht ftatt.
Der gefammte Stamm, excl. ded Zeugperfonal®, wird während biefer Zeit der Garde-Artillerie-

Brigade, Behufs Beimobnung an den Sciegübungen, die Lehr-Batterie au zur Xheilnahme an den Herbft-
mandvern, attadirt. Die Feftungs-Fehr-Kompagnie fteht nad Beendigung der Eciekübung und bis zum
Beginn des Unterrits-Rurfus om 1. Dftober zur freien Dispofition der Artillerie-Prüfungs:Kommifflon.

10) Für die Ausbildung der Inftrultoren ıft ein die Schieklunft, den Gebrauch) und die Behandlung der
Gefüge und Munition unfofender Lehrplan maßgebend, deffen fFefifiellung der General» Infpeltion der Artillerie
obliegt. Die Befihtigung der fämmtlihen tehnijhen Inftitute der Artillerie ift al Unsbildungs-Objelt darin
vorzufehen. Auch haben die Schäler in Begleitung der Lehrer befonders Ichrreihen Berfuhen der Urtillerie-
Prüfungs:Fommilfion beiqumohnen. .

11) Der Artillerie- Schießfchule wird ein eiferner DBeftand an Gefhlen nebft Zubehör, Wahrzeugen,

Mofdhinen, Munition ıc. zugetheilt. Etma nothwenbig, merbende Veränderungen hierin, fowie das bei jedem
Kurjus zu verfeuernde Dunttiond-Duantum hat die Oeneral»Infpeltion der Artillerie vor Beginn befjelben
beim Allgemeinen Kriegs» Departement anzumelden, welches nad, Feltftellung des Bedarfs die Uebermweifung
der betreffenden Gegenfände veranlafjen wird.

12) Den fänmtligen Offizieren der Artillerie-Schießfhule fteht die Benugung der Bibliothek, dem Di.

reftiond- und Lehrer-Perfonal aud) die der 2,1 Keine Def Artillerie-Bräfungs.Kommiffion und der ver-einigten Artillerie» und Ingenieur-Schule, nad zu treffender fyeftfegung Seiten® der betheiligten Behörden, frei.
13) Ueber den Wirkungskreis des Präfes der Artillerie-Brüfungs.Kommifflon in Bezug auf feine Stelun

jur Ürtilleri»Scießfchule, Gormie über den des Direltord und der Lehrer der Schule hat die General.Infpel.

tionber Artillerie die nähern Beftimmungen zu entwerfen und dem Kriegs. Minifterium zur Genehmigung
vorzulegen.

“ Die Berpflegung der Artillerie- Schießfhule erfolgt nad den beftehenben reglementarifhen Beftim-

Beh auf Grund des dom Kriegs-Minifterium nad) Maßgabe der vorfichenden eftfegungen aufzuftellendenerpflegunge. Etats.
165 Der Direktor der Artilleri-Schießfchule hat die Diszipfinar-Strafgemalt eined detadhirten Bataillons-

Kommandeurs. Die Kommandeure der Tehrbatterie und ber Lehr. (Feftungs-) Kompagnie haben die Diszis
plinar-Strafgewalt eines Rompagnie-Chefe.

Berlin, den 4. Yuli 1887.

Kriegs-Minifterlum.
(ge) d. Roon.

sd No. 2374/7. 67. ALa

Nr. 103.

Betrifft die Anlegung ber Troner auf 14 Tage Seitens der Offiziere des Neumärliigen Dragoner-
egiments Ar. 3 für den Katfer Mozimilien don Merito.

&amp; beflimme hierdurch, daß die Offiziere des Neumärkifchen Dragoner: Regiments Nr. 3 für den veremwigten
Chef diefes Regiments, den Raifer Morinilian von Merito Majeftät, auf 14 Tage Trauer anlegen follen,
An das Beneral: Kommando des II. Armee-FKorps habe Ic demgemäß verfügt.

Ems, den 6. Inli 1867. .

g%- Wilhelm.
Un das Kriege Miniftertum. .gge. dv. Roon.
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Berlin, den 18. Juli 1887.

Vorftehende Allerhöhfte Kabinets-Orbre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradit.

Kriegs-Minifterium.

In Dertretung.v. Bodbiele
ad No. 421/77. A.La.

Nr. 104.
Betrifft die Stelipertretung des Chefs des grohen Generalkabes der Armee,

Ih beftimme hierdurd:die Stellvertretung des Chefs des Seneralftabe® ber Armee foll, in vortommenden
Bölen, wenn Ich in diefer Beziehung nicht eine befondere Verfügung getroffen habe, ftet® auf den älteften
in Berlin anmwefenden Abtheilungs-Chef im Haupt-Etat bed großen Generalftabes übergehen. Das Kriegs-
Minifterium bat die weitere Belanntmadhung ber vorftchenden Bejtimmung zu veranlaflen.

Berlin, den 9. Juli 1867. .

go. Wilhelm.
Un das Kriegs. Minifterium. due. © Roon.

Berlin, den 13. Yuli 1867.

Vorfichende Allerhöchfte Kabinets-Drbre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradit.

Kriegs-Minifterium.
Im Wuftrage:

dv. Podbielati.
No. 411/fl. A...

Nr. 105.
Betrifft die Rebucirung des Lehr-Infanterie-Bataillons zum 31. Iult d. 9.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Ich, daß in diefem Jahre die Reducirung des Lehr-Infanterie-
Bataillond auf die etatsmäßige Stamm-Stompagnie bereit am 31. d. M. ftattzufinden hat.

Ems, den 11. Juli 1867.

ss Milhelm.

ngeg. v. Roon.

An das Kriegs-Minifterium.

Berlin, den 16. Yuli 1867.

Bei Mittheilung der vorfiehenden Allerhöhften Kabinetd,Drbre bemerkt das Kriege» Minifterkum,
daß bei der Militair-Schieg-Schule eine Redultion des Mannfchaftsftandes vor Beendigung des Sommer-
EchreRurfus nicht zu erfolgen hat.

Kriegs - Minifterium.

Im Auftrage:
d. Bodbielsti

Ro. 4897. A.La,

Ne. 106.
Betrifft die durh Geftellung der Landmwehr-Mobtlmagungspferde entfinndenen Transport» ce. Koften.

Berlin, den 16. Zuli 1867.

Durd den Cirkular:Erloß dom 18. September v. I. ift beftimmt worden, daf bie Sanbwehrpferbe bei der
Demobilmadhung da zurädzulieferm find, wo die Abnahme ftattgefunden, und daß event. der Militairflslus
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diejenigen Mehrloften zu übernehmen hat, melde den Kreifen dadurch erwachen, baf beim Gintritte der Des
mobilmahung die vorhandenen Yandwehr-Mobilmahungspferde Seitens der Truppen nit nad den Gefel-
lungs.Orten fransportirt, fondern in den ormationsorten zurüdgegeben werben.

Analog diefer Anordnung find aud diejenigen Mehrloften auf Mikitairfonbe zu übernehmen, melde
den Kreifen dadurch entftanden find, da die Candiwehrpferde bei der Mobilmahung von den Militair-Be-
bhörden nicht wie vorgefchrieben, an den &amp;eftellungsorten der Pferde, fondern erft in den Yormationgorten

der Truppen abgenommen worden find. un
In Bolge der Befhmerde einer Regierung, da die Erftattung der aus Anlaß der vorjährigen Mo-

bilmahung liquidirten Koften der Iegtgedachten Art Seitens der betreffenden Militair-Intendantur abgelehnt
worden fei, erfuchen wir die Königlihen oberen Brovinzial-Behörden ergebenft, hiernach das Weitere in Ihren
refp. Reflortö gefälligft veranlaffen zu wollen.

Der Kriegs: Minifter. Der Minifter des Ynnern.
In Vertretung: Im Auftrage:

dv. Podbielsti. Sulzer.

Kriege-Minift. 330/7. A. I. a. Minifl. d. Innern. I. M. ). 3077.

Nr. 107.
Betrifft die Aufhebung der General-Infpektion der tedänifgen Infitute der Artillerie.

Berlin, den 16. Juli 1867.

Seine Meajeftät der König haben mittelft Allerhöchfter Ordre vom 9. Juli c. zu beftimmen gerubt: ,

ıc. 1) Die Infpektion (OeneralInfpeltion) der tehnifhen Inftitute der Ürtillerie wird aufgehoben; die
Sefchäfte derfelben werden dem Allgemeinen Sriegs-Departement übertragen, bei weldem fie durd
eine neu zu formirende tehnifche Abtheilung bearbeitet werben.

2) Wegen Etatifirung diefer Abtherlung nebft dem dazu gehörigen Perfonal und wegen Uebertragung
der Bonds ift dad Erforderliche einzuleiten.

1

Dies wird mit dem Bemerlen zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bie Gefchäfte der bisherigen
General-Infpeltion der tehnifdhen Inftitute der Artillerie bis zur definitiven Einfegung der neuen Abtheilung
des Allgemeinen Kriegs-Departements von ber .

, „SInfpeltion der technifhen Inftitute ber Artillerie” . , nn

weiter geführt werden, an deren Spite der Oberft-Lieutenant und Abtheilungs-ChHef im Kriegs. Minifterium
The Rofen fteht.

Kriegs-Minifterium.
Im Yuftrage:

dv. Bodbielati.
No. 492/71. 67. A. I.

Nr. 108.
Betrifft das Verfahren bei Heberweifung von ae enerungeArengen pro 1866 für Aeferbiken undehrlen

Berlin, den 10. Yuli 1867.

Unter Bezugnahme auf den durch das Militair-MWocenblatt Nr. 9 pro 1866 belannt gemadten Kricge-Mi.
nifteriaf. Erich vom 26. Februar dv. $. (558,12 A 1) mwodurd die Mittheilung der Ueberweifungs-Nationale

per Girkulair unterfagt und flatt defien die direkte Ueberfendung der Nationale von einem Bezirld.Rommando

pm andern vorgefchrieben ift, wird hiermit beftimmt, daß aud) die Tiften, mit weldhen die Zruppentheile ben
ezirle-Kommandos die ErinnerungssKreuge zugehen lafien, ebenfalls nicht circuliren dürfen. 8 haben viel.

mehr bie betreffenden Bezirke-Kommandos die Erinnerungsskreuze für die in andere Bezirke verzogenen Mann
T&amp;aften fih allemal direlt zugufenden.
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Hierbei wird zur Vereinfachung des mit der Aushändigung der beregten Dekorationen verbundenen
Schreibivefene empfohlen, den Erinnerungs-Kreugen fogleich die Befig-Zengnifle beizufügen, damit beides gleich.
zeitig erpebirt und ausgehändigt werden Tann.

Kriege-Minifterium. Allgemeines Kriegs- Departement.
v. Bobbielsfi. v. KRarczemali.

409/77. A. I. a.

Nr. 109.

Betrifft Die Beritigung des Sriedend-Berpflegungs-Etats für die Dfflziere und Yeldwehel bei den
atigung ö 20 Strafefbtheilängen pro 1867. ns ö

Berlin, den 16. Yuli 1867.

Der mit dem GErlaffe vom 13. April db. $. (No. 1139,3. 67. A. L x) zur Ausgabe gelangte fyriebdens.

ange" Etat für die Offigiere und Wyeldiebel bei den 20 Straf-Abtheilungen pro 1867 ift tie folgt zueridhtigen:

1) Die in der 6ten Zeile der zur Pofltion „iFeldmebel”gehörenden Anmerkung fiehenden Worte:„teldher dann nad 8. 11 eine Zulage von 5 Thle. monatlich zu beziehen hat“

im u freien.
2) Bei Abjchnitt „I. Zulagen” find die Worte

„und die Feldmebel 5 Chlr. monatlich”

zu flreihen, dagegen zn jegen:
die Tyeldivebel 2 Thlr. monatlich,
die event. die Funktionen der Feldwebel mitverfehenden Korporalicafts-Unteroffigiere 4 Thlr.

monatlih und
die Übrigen Korporalfcafts-Unteroffiziere 2 Thlr. monatlid.

3) Rad) dem Shlufe bes Abfchnitts „II. Zulagen“ zu fegen:
„Anmerlung. Die vorgedadhten ermäßigten Zulagefäge, weldhe die im Militair-Wochen-

blatte pro 1866 Pag. 482 belannt gemachte Allerhöädhfte Drdre vom 25. Dltober ejd. a.
für die Weldmwebel und Korporalfcafts»Unteroffiziere der Straf» Abtheilungen fehfeet,

elten nur für diejenigen Aoancirten, die feit dem Belanntwerden diefer Ordre in den
etrefienden Garnifonen zu den Straf- Abtheilungen tommandirt twerden, oder — bei

denfelben bereits befindtid — ihre Kommanbdoftellen verändern.”

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Kriegs-Departement.
Vertretung.

v. Rarcegemati,
ad No. 398/77. A. I. a.

Nr. 110.

Betrifft Berönderungen im Defande der Preufifgen Telegraphen-Stationen, den Zeitraum bom
. April 6i8 ult. Iuni ec. umfatlend. ,

Berlin, den 16. Juli 1867.

Folgende von der SKöniglihen Zelegraphen. Direktion mitgetheilte Nadmeifung Über die im verfloffenen
Quartale d. 3. vorgefommenen Beranderungen im Beltande ac. der Preußifhen Telegraphen»Stationen
wird bierdurd zur allgemeinen Kenntniß gebradt.

1) Oleiwig und Oppeln mwurben unter Hufhebung der Kombinirung mit den Poftanftalten felbftjtändige
Stationen mit vollem Tagesdienfte.
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2Dee? Zu Weflelburen in Holftein,

Kermeborf RB. kan,
(

evin, R.-B. Breslau
En find Zelegraphen-Stationen mit befhränktem Kages-

anhung I Shmanhurg-Sonberspufen, bienfte eröffnet und mit den OrtepoRanftalten tom.
Judoma, RB. Breelan, binirt worden.

Sehen, Sven „anierLund Hanfehren, warzburg-Sondershaufen

Zu Kußned un v In6wSadjfen-MeiningenfindfelbftfländigeStationen mit befhränktem Tagesdienfte
Saalfeld eröffnet.

In Liebenftein, in Sachfen. Meiningen, ift während der nellain Salenberg, in SahfenCoburg-Sotha, während der Anmelenheit des Hofes,
eine Kelegraphen-Station eröffnet.

Kriegs« Minifterium. Allgemeines Reiegp Departement.
v. Bodbieleti. Eräger.

3

4

ui

ar

365/7. 67. A. I.

Nr. 111.
Die Ausrongirung der Milltair-Dienfipferde betreffend.

Berlin, den 19. Juli 1867.

Sn Tolge mehrerer Anfragen beftimmt das SrieEi Minifterium, daß bie Ausrangirung der Pferde bei der
Kavallerie und Artillerie in diefem Jahre nad Beendigung der dur die Allerhöhfte Kabinets-Drdre vom
31. Januar c. befohlenen Uebungen ftattzufinden hat.

Kriegs-Minifterium.
In Bertretung:

v. Stofd.

r. 112.

Belanntmagung, betreffend die Rotirung nidt Derfogungabereätinter Beteranen zurAufnahıne in die Indalidengänfer zu Berlin und Stolp

Berlin, den 9. Yuli 1867.

Unter Bezugnahme auf den Erlah bererAntergeichnetenAbtheilung vum 30. Januar 1865 in Nr. 5 des Mili-talr-Wodhenblatted vom 4. Februar — mirb hierdurdy belfannt gemadt, daß ult. Zuni c.

I ba Invalidenhaus zu Berlin 9 Veteranen,
ür das Invalidenhaus zu Stolp 10 Veteranen

als Erfpeltanten notirt waren.

Kriegs-Minifterium, Abtheilung für das Inpalidenwefen.
v. Epel. v. Blücher.

No. 511/77. 67. AfL

Nr. 113.
Borladung des unbelannten Eigenthümers gefundener EBerthpaptere.

Berlin, den 16. Juli 1867.

Bafotn einer Belanntmahung des Kaiferlih Defterreihifhen Bezirksamts Mollersdorf find zu Bodflies in
iedersDefterreih nad dem Wbzuge der dafelbft einguartiert gemefenen Preußifhen Truppen zwei Stüd
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Staatsfhuldverfchreibungen des Defterreichifchen 5°%/ Unlehens vom 15. März 1860 A 100 Gulden gefunden,
und wird der unbelannte Verlierer aufgefordert, fein Eigenthumsreht an den Bapieren innerhalb einer prä,
clufivifchen Frift von längftend drei Jahren geltend zu madıen. .

den Fall, daß der betreffende Eigenthümer der diesfeitigen Armee angehören follte, wird ber,
felbe hiermit aufgefordert, fi) auf dem militoirifchen Dienflroege bei dem unterzeichneten Departement unver,

zügli zu melden und die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

Kriegs: Minifterium. Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Bodbielsfi. vd. Hartmann.

ad No. 368/71. A. Ib.

Nr. 114.

Betreffend die unentgeldliche Beförderung don Necondalescenten der Preufiigen Armee don Höyer
nah der Injel Split.

Berlin, den 10. Juli 1867.

Mac einer Mittheilung des Röniglichen General-Boft-Amts hat fi) der PVoftfhiffer Selmer auf Eylt er-
boten, Reconvaledcenten der Königlichen Urmee, welde in Folge des vorjährigen Feldzuges Törperlich leidend
find, wenn fle die Infel Sylt befuhen wollen, von Höyer nad Munkmarih — der Landeftelle — und zurüd

untentgeldlih zu befördern. Das Perfonengeld beträgt für andere Neifende pro Tour 1 Markt 14 Scillinge
= 22ı), r.

Dies wird hierburd; zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriegs» Minifterium, Militair-Detonomie » Departement.

In Vertretung: In Vertretung:

©cride. Wilde
No. 129/77. 67. N. 0. D. 2.

Nr. 115.

Betrifft walanie Stellen beim Pädagsgium zu Ofrowo.
Dir Direktor des Pädagogiems im Dftromo bei Filchne, einer Vorbereitungs-Anftalt für Dffizier-Eleven,

Dr. Bcheim-Schmwarzbadh, Hat dem Kriege-Minifterium gegenüber den Wunfc geäußert, einige in den legten
Kriegen invalide gewordene Difiziere, unverheirathet, twelhe Neigung zur Beauffihtigung und theilweifen
Information je einer Meinen Abtbeilung von Kleden haben, in jener nfatt u placiren. Mit jet er Stel:
lung ift neben freier Station (Wohnung, Effen, Bedienung, Heizung und Erleuchtung) ein jährliches Gehalt
von 2—300 Thlr. verbunden.

Invalide Offiziere, vwelhe hierauf reflektiren, wollen ihre bezüglihen Anträge bei der Wbtheilung
für das Invalidenmwefen im Königlichen Kriegs-Diinifterium einreidhen.

No. 840/6. A. f. 1.
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Armee- Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 12. Anguf 1867. Nr. MM.

Gedrudt und in Rommilfton bei &amp;. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kodftrafe 69.

Nr. 116.
Betrifft die Fefiielung einer veränderten Vein- nnd Zuß-Belleidung für Hufaren.

Aır den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Ih im Berfolg Meiner Drdre vom 25. April diefes Jahres

ee Veränderungen der Bein» und Fuß-Belleidung bei den Hufaren: Sämmtlihe Hufaren- Regimentereinjhlieglid, des Garde-Hufaren-Regiments erhalten Lünftig furze, unten enge Hofen ohne Pederbelag mit

einer, die Außennäthe bededenden und über das hal: fortlaufenden Borte vou der Farbe der Schnüre des
Attila, nad der beilommenden Bude, welche lettere fomwohl Hinfichts des Schnittes, ald auch in Betreff des
zu den Hofen zu vermwendenden Fudhe® maßgebend fein fol.

Ferner erhalten füämmtliche „pufaren-Begimenter lange, bis über die halbe Wade reichende Stiefel
mit Lederbefab von der isarbe des Vortenbefages der Hofe und Sporen ımit fogenannten Schwanenhälfen
nad der gleichfalls beigefügten Probe. Diefe Proben tommen erft bei nftigen Neubefhaffungen zur An-

Benbung und ift Über die durd) die aa diefer Stüde während der Uebergangszeit entjtehenden Un«
gyian Bigleiten in der Belleidung der Hufaren hinweg zu fehen. Das Kriegs-Minifterinm hat hiernad) das

eitere zu veranlaffen.

Eins, den 21. Juli 1867. .
" gg. Wilhelm.

Un das Rriegd-Minifterium. gg. vd. Roon.

Berlin, den 27. Yuli 1867.

BVorftehende Allerhödfte Kabinets-Ordre wird hierburcd zur allgemeinen Kenntniß gebraht und zur
Ausführung derjelben noch Folgendes beftimmt:

1) Die Hufaren-Regimenter werden vom Jahre 1868 an mit der neuen Bein, und Yuß-Belleidung abge
funden. Das zu einer Garnitur Hofen pro 1868 erforderliche Tuch von der genehmigten dunkelblau me»
lirten Farbe ift in Vetellung gegeben und wird nad) der Einlieferung den Megimentern Überwiefen
werden.

2) Die Feftftelung der Tragezeit und der Materialien und Diaderlohne.Säge der neuen Hofen, fomwie
des Etatöpreifes des dunkelblau melirten Tuches wird durch die demnächft erfcheinenden neuen Belleidungs-
Etatö erfolgen.

Fe Anhalt für die etwa vorher ftattfindenden Anfertigungen wird bemerft, dag zu der neuen Hofe

Ir Garde un . . . . . 121/,, Elle
ür Linien-Hujaren . . .. . 1 Ele

Tuh und 3%. Elle Borte erforderlich find und das Macerlogn um 1 Sgr. pro Paar ermäßigt
werben wird.

8) Ob die Hofen mit ober ohne Futter zu Ki en und zu tragen find, darüber bleibt die Beflimmung bis
ur Beendigung der gegenwärtig noch ftattfindenden Lrageverfuche vorbehalten. Cinftweilen find die

ofen nad der Probe mit Futter anzufertigen. u .

4) Die bisherige Tragezeit der Fuß-Velleidung bleibt unverändert, doc ift diefelbe in der Weife zu be»
meflen, daß in je 18 Monaten 1 Paar lange Stiefeln und 1 Paar Schuhe geliefert werden.



5) Der Etatspreis für 1 Paar lange Hufaren-Stiefeln wird vorläufig auf 3 Thlr. 6 Ser. 3 Pf., der Etats.
preis für 1 Baar Schuhe auf 1 Thlr. 13 Sgr. 9 Pf. feitgefegt.

Unter Zugrundelegung diefer Etatöpreife und der vorangegebenen Zragezeit wird den Hnfaren-
Regimentern die ergütigung fl Klein, Montirungs-Stüäde and) für die Kolge in Feeriger Höhe gewährt.

6) Der Konto-Beftand an Stiefeln ift in der Weife zu regeln, daß den Negimentern für die gegenwärtig
A conto ftehenden Stiefeln cine dem Geldiwerthe der leßteren entiprehende, unter Berüdfihtigung des
Kriegabedarfs zu ermittelnde Zahl von langen Stiefeln und Schuhen zur Kaft geftellt wird.

2 Die enoben ber neuen Bein« und Fuß-Belleidung werden ben General-Kommandos binnen furzer Zeit
zugeben.

Kriegs-Minijterium.
In Bertretung:
v. Podbielsti.

al No. 357/7. 67. M. 0.D. 3.

Nr. 117.
Betrifft bie DBelleibung der Mannihaften der Arbeiter-Abtheilungen.

Au den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Ich, daß die rothen BVorftöße an den Dügen der Dannfchaften
der Arbeiter-Wtbeilungen entfernt werden unb hat das Kriegs-Miinifterium dad Weitere zu veranlaffen.

Ems, den 3. Auguft 1867.

93 Wilhelm.

Berlin, ben 9. Yuguft 1867.

Borftehende Allerhöhfte Kabinets-Drdre wird hierdurch zur allgemeinen Kenntnig gebradt und zu
t

An das Kriegs. Minifterium.

Ausführung derfelben noc Folgendes beftimmt:

1) Die Ausgaben für das fofort du bewirlende Abändern der Mrügen find aus den allgemeinen Unkoften
der Arbeiter-Übtheilungen zu beftreiten. \

Das disponibel werdende rothe Tud) ift den Abtheilungen zur Verwendung bei ber Reparatur
ber Waffenröde und Dienftjaden ohne Anrehnung zu belaffen.

2) Ducd; den Wegfall ber rotden Vorftöge ermäßigt % der Etotöpreis der Mügen ber Arxbeiter-Ab-
theilungen um 1 Sgr., mithin auf 16 Sgr. 10 Br.

Der leptere Sag ift vom 1. September d. 9. an bei Berechnung der Belleidungägelber für
die Dannfchaften der Ubtheilungen zum Grunde zu legen, aud ift darnad) die Beilage E. des
Regulative, betreffend die Arbeiter-Abtheilungen, zu berichtigen.

Kriegs-Minifterium.
In Vertretung.

v. Bodbieleti.
No. 80/8. 67. M. O.D.3.

Nr. 118.

Betrifft Tarif-Ermähigungen bed Pehemeni für die Belörberung bon Truppen 20. auf den Staats«-a .enbahnen dom 1.
Berlin, den 26. Yuli 1867.

Mocdem fih das Bebürfniß einer Ermäßigung der im $ 7 sub 4 des Neglements für die Beförderung
von Truppen ıc. auf den Staats-Eifenbahnen vom 1. Mai 1861 normirten Säge herausgeftellt hat, wird bie

I den Transport von Militeirpferden auf den Staats-Eifenbahnen in ben alten Landestheilen aus
ilitairfonds zu zahlende Bergätigung wie folgt feitgefekt:



 —_
1 Pferd 10 Sgr. pro Meile

2 Pferde 71 » I Pferb3 6 und

 2.200 ,.,,% , = und darüber 41, GSgr. ) Meile

„Dleichgeitig wird ber im $ 13 des qu. Meglementd normirte Sag von 1 Ser. 6 Pf. pro Mann
und Meile forohl bei den Urlaubsreifen der in diefem : sub 1 und 2 gedachten Perfonen und der Soldaten
bed ftehenden Heeres vom eldwebel abwärts, old aud bei den Reifen der HZöglinge der Kadetten»Anftalten
zum Eintritt in die Anftalten und nad Entlafjung aus denfelben, ingleihen für die Rekruten, Referviften
und Landwehrmänner bei der Einberufung zu den (Fahnen und der Entlaffung, fowie für bie Soldaten des

ftehenden gt bei Entlofjung in die Heimath, auf 1 Sgr. pro Mann und Meile ermäßigt.
ie vorgedadten Tarifermäßigungen finden aud Anwendung auf der unter Staats:Bermaltung fte-

ftenden Ahein.Nahbe-, Bergifh:Möärkifhen und Dberfchleflfhen Eifenbahn, ferner auf der Nahen Maftridhter-,
Homburger-, Neiße-Brieger und Berlin-Görliger Eifenbahn.

Dies wird hierdurch zur allgemeinen Kenntmiß gebragit.

für

Der Kriegs:-Minifter. Der Minifter für Handel zc.
In Vertretung: Im Uuftrage:

v. Stofd. v. Wolf.

Kriegs-Minift. 1090/6. M. O. D. 2. Minift. f. Handel. U. 10388,

Ne. 119.
Betrifft die den ehemaligen Zöglingen der Unteroffljier-Scähulen obliegende bejondere

Dienfberpflidtung.
Berlin, den 29. Zuli 1867.

Durd Allerhöchfte Kabinets,Drdre vom 23. Februar 1854 ift der Kriegs-Minifter ermächtigt worden, In

einzelnen geeigneten Fällen die Entlafjung chemaliger Schulabtheilunge-Zöglinge vor vollftändiger Ableiftung
der befonderen Dienftverpflihtung ohne weitere Anfrage ausnahmewerfe zu genehmigen, wenn e8 nur auf den
Erlaß einiger Fahre anlommt; wogegen in ber beregten Drbre ber Erlah einer längeren oder der gefammten

Dienftverpflihtung aucd, fernerhin der Allerhöchften Genehmigung vorbehalten worben ift.
Seine Majefät der König haben nunmehr mittels Allerhöchfter Kabinets.Drdre vom 1. Juni d. 9.

zu beftimmen gerubt, daß die vorbezeichnete Ermädtigung auf die lommandirenden Generale Überzugehen hat,
daß Ft von en bezüglich ertheilten Genehmigungen dem Sriegäminifterium terminaliter Meldung gemadt

werden .

Demgemäß beftimmt das Kriegsminifterium, daß alljährlich zum 10. Januar, und zwar direlt an

da8 Allgemeine Kriegs» Departement anzuzeigen ift, welhe ehemaligen Zöglinge der nunmehrigen Unteroffizier:
Säulen im vorhergehenden Jahre von der Wbleiftung der ihnen obliegenden befonderen Dienftverpflihtung
Seitens der Königlihen General-Kommandos entbunden worden find, wobei von Balat-Angeigen abgefehen wird.

Kriegs-Minifterium.

In Bertretung:vd. Bodbielsti.

7

ad No. 323/6. 67. A.l.a.

Nr. 120.

Betrifft den Gehnlt3.Berbefierungs-Abzugber zeitweilig zum Seebatailfon Übertretenden Dffiziere der
andarmee.

Das nacdhftehendbe Schreiben:
af ü Berlin, den 19. Juni 1867.

Die in Gemäßheit der Allerhöhften Drdre vom 29. Juni 1866, betrefiend die Ergänzung bes
Dffizier- Korps des Seebataillons, zeitweilig zum Seebataillon übertretenden Dffiziere der Landarmee



ftehen, namentlich bezüglich be8 nur vorübergehend aus dem Marine-Fonds erfolgenden Gehalte-
Empfangs, in demfelben Perhältniffe zur Marine, wie die in folge der Alerhöäften Drdre vom

31. Oltober 1857 zeitweilig zur Seeartillerie übertretenden Dffigiere der Landartillerie.

E8 ift daher geboten, daß für die [estpebachten Dffiiere dur das im Militair- Wochenblatt
von 1858 Geite 89 abgedrudie Shreiben des Königlihen Kriegs-Minifteriums an die vormalige Ab-
miralität vom 12. April 1858 eingeführte Verfahren, binfihtlid” des von denfelben nad) den die

Landarmee geltenden Sägen zu entrihtenden Gehaltöverbefferungs-Abzugs, auch auf die zum Seebateillen
zeitweilig üÜbertretenden Dffirtere der Ranbarmee anzuwenden.

Dem Königlichen Ober-Kommando beehrt fih das Marine-Minifterium hiernady das Weiter:
geeignete ganz ergebenft anheimzuftellen.

Marine-Mintfterium.
v. Rieben.

An das Königlihe Dber-Kommanbo der Marine bier.
wird bierburdy der Armee befannt gemadt.

Berlin, den 15. Sult 1867.

Krieges Minifterium, Militair-Delonomie - Departement.

v. Stofd. Slogan.
ad No. 459/6. 67. M. O.D. 1.

Nr. 121.

Betrifft bie Beförderung Brenbiiger Trnppen und Heeresbebürfniffe auf der MWerrababn.

Berlin, den 17. Iuli 1867.

Der Berwaltungdrath der Werrabahn hat fh bereit erlärt, Preußifche Truppen und Heereöbebärfniffe zu
den für den Transport der Zruppen ber bei ber Werrabahn betheiligten drei Gädflfhen Regierungen bes
ftehenden Sägen zu befördern. Diefe Säge find diefelben, welche vertragsmäßig für die Beforderung von
Truppen ıc. auf der Thüringifhen Eifenbahn gezahlt werden.

Dies wird Hierdurd jur allgemeinen Kenntnif gebradit.

Kriegs-Minifterium, Militair-Delonomie-Departement.
I. 8:

. v. Stofd. Dilde
12. 7.67. M. 0.D. 2.

Nr. 122,

Betrifft Offigter-Tifchgelb.
" ’ ” Berlin, den 26. Suli 1867.

Aus Anlaß einer Anfrage über das Verfahren bei Ermittelung ber Kompetenz an DOffizier-Tifchgeld für
Zeiträume unter Monatsfrift wird bemerkt, daß hierbei der Monat, ohne Rüdficht auf die wirllihe Laged-
zahl, fetS zu 30 Tagen anzunchmen if. Wo 6iß jegt auch der 31. eines Monat® zur Berechnung gezogen
toorden, mag e8 dabei für die Bergangenheit fein Bemenden behalten.

Kriege-Minifterium, Mititair:Defonomie- Departement.
v. Stofd. St ,

ad No. 741.6. M. 0.D. 1. ofd ogau
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Nr. 123.

Betrifft die Nüdlieferung don Woffen-Musrüftungs- und Belleidungs-Stüden, Seitens ber Garnifon-
und Snzareib- Verwaltungen.

Berlin, den 27. Juli 1867.

Pi einer vom Direktor des unterzeichneten Departements abgehaltenen Rolal-Befihtigung in einigen öftlihen

Sarnifonen find in ben Händen der Garnifon» und Lazaretd- Verwaltungen Waffen, Ausrüftungd- und Be-
Hleidungsftüde orgefunden worden, welche aus den Kriege-Tazarethen ftaımmten nnd deren Befiger nicht mehr
zu ermitteln waren.

Sollte, mie zu vermuthen, an anderen Orten Gleiches der Fall fein, fo haben bie betreffenden
Bermwaltungen die Bahn an die nädften Artillerie-Depots, die Ausräftungs- und Belleidungs-Stüde aber
an die nächte Delonomie-Sommiffion des den Gegenftänden entfprechenden TEruppentheild ungefäumt abzu&gt;

fenden. Die Depots haben alsdann die Vereinnahmung ordnungsmäßig zu veranlafien, während die Zrup-
pentheile die Saden in ihre Beftände aufnehmen.

Kriegs-Minifterium. Mititair-Delonomie-Departement.
3.8.

Öeride Barregfi,
No. 1105/7. 67. M. 0.D. 4.

Nr. 124.

Erlänterung zu $ 424 ber Borfärift zur Berwaltung der Königligen Artillerie-Depots bom
13. September 1865.

Berlin, den 29. Yuli 1867.

Rd 8 424 ber Borfhrift zur Vermaltung der Königlichen Artilleries-‘Depots vom 13. September 1865

muß bei Zahlungen aus den Artillerie-Depots-Kaffen, welde nicht gt en Quittung bed Gläubigers felbft,fondern an einen Bevollmächtigten befielben gegen deifen Duitiung ge Eifel werben, mit der legteren zugleich,
die gehörig beglaubigte, von dem Gläubiger ausgeftellte Speciat-Bollmadt beigebradyt werben.

ierzu wird erläuternd bemerkt, baf eine VBolmadıt al8 gehörig beglaubigt zu erachten if, wenn
die Unte Ark des Ausftellers von einer öffentlichen Behörde oder einem öffentlichen Beamten, unter Bei-

drüdung des Dienftfiegels, befcheinigt if.
 HM der Bollmadhtgeber unfähig zu fehreiben, fo muß dagegen die Spezial-Bollmadjt, wie e8 ber er-

mähnte 5 bereitö anordnet, gerichtlich oder von einem Notar errichtet fein

Kriegs Minifterium. Allgemeines Kriegs» Departement
. Bodbielsti. . Rieff.

ad No. 41/7. A.K.D. I. »Podbieleti &gt; Rent

Nr. 125.
tri ” s [ ” ä .

Betrifft den Miltteir-Perfonen-Tarif der Niederfälefiig Ratlaen Ka N 1887.
Sn Nahfichendem wird ein Nachtrag zu dem Militair-Perfonen-Tarif der Niederfchlefiih.Märkifhen Eifen-
bahn vom 1. März 1862 zur allgemeinen Senntnif gebradit.

Kriegs-Minifterium. Militeir-Delonomie-Departement.
IB. B.

Geride. Bilde.
No. 1195. 7. M. 0. D. 2.
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Madtrag zum Zarif vom 1. Mürg 1862.

Militair-Berfonen-Tarif der Königlihden Niederfhlefifh-Märlifhen Eifenbapn.
(In Gilbergeofgen.)

Cipenid

Briebrighagen
Exiner

Dangeläberg

Fürftenwalbe
Birkentriüd

Briefen

Rofengarten

Branffurt

Bintendeerb

Sürfenberg

Guben

Iehniy

Saflen

Biebögen
Goran

Sansborf

Rohlfurt

Giegersborf

Bunylaı

Kaiferdiwalbau

Helnan

Gpittelnborf

Neumarkt

Für die Halteftellen: Rimtan

Brantfnt — Bulämäßle. . 2... 200 euere. 1 Spt. Breslau

Roblfart — Waldau . v2 neo oe eenenene1.» Penyig

Giegerbbort — Waldan . vo. 2er een n en I» Bdrtıg

Bunzlau — Waldau . 2... cr oe rennennn2 ° Ricolausporf

Salnan — Etmmbnik . . 0erne1. Liätenau

Lieguig — Gtenbnig . oo oo 00er. Is Gersborf

nr Ranban
Pro Mann und Meile 1 Gpr. Langendle

Mörmubung von 1/2 gr. ab auf volle Gilbergrofgen, unter an
Yalb wird night berechnet,

 nwannSnJmm©

S&amp;
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Nr. 126.

Betrifft Kommando-Iulage.
Berlin, den 3. Yuguft 1867.

Sn Folge von Anfragen ift Seitens des unterzeichneten Departements dahin Entfheidung getroffen worden,
daß der in der Verfügung vom 4. chruar 1861, bezüglich der Gewährung dev Kommandozulage bei Unter
brediung eines Kommandos durd Urlaub, ausgefprodene Grundjag auf Ian, in melden ein Kommando
durch ein anderes, mit einem Wechfel des Kommandoortes verbundenes Kommando unterbrochen wird, leine
Anwendung findet. Mit dem Wiebereintreffen am urfpränglichen Kommandoorte beginnt vielmehr dort von

Neuem der Anfprudy auf Kommandozulage für einen 90 ee 6Otägigen Zeitraum.
Dagegen begründet die von einem lommandirten DO faler teip. Beamten vom Sommandoorte aus

ausgeführte Fenftreife nad der Rüdlcehr nicht von Neuem den mpiang ber Kommandozulage auf einen 90
tefp. 6Otägigen Zeitraum. Die auf der Dienftreife zugebradten Tage find bei Fyeftftellung des Lerming,
bi8 wohin am Kommandoorte der Empfang der Kommanbozulage reglementsmäßig zuläffig ih, mitzuzählen.

Kriegs-Minifterium. Militair-Dekonomie-Departement.
3.8.

Ocride Ologan.
ad No. 792.7. M.O.D. 1.

Nr. 127.
Betrifft die Abgabe don Pferden refp. Reitzeugen Seitens der Truppen an das Milttair-Reit-Inkitut

ju Hannover.
Berlin den 10. Yuguft 1867.

Die zum 1. Dftober c. Seitens ber Lruppentheile an das Militair-Reit-Inftitut zu Hannover abzugebenden

Pferde find ohne Reitzeuge zu übermeifen.

Kriege-Minifterium. Allgemeines SKriegs- Departement.
v. Bodbielsti. vd. Karczemeti.

ad No. 370/8. A. I. a.

Nr. 128.

Ib ihifgen Dffigter.
Betrifft bie Rederge nad einem Deferreiätiäen Fe 26. Juli 1867.

Der Hauptmann Zuccarolli vom Kaiferlid Selterreihijähen Finien: Infanterie Regiment Nr. 51 wird feit
der Schladt bei Koniggräß Bar Derfelbe foll nad) Angabe des Regiments im Walde von Benatel vers
wundet in diefjeitige ©efangenfdaft gerathen fein, fi demnädhft in Privatpflege befunden haben und in diefer,
da er bie Aımputation nicht quließ, feinen Wunden erlegen und unter Breußifhen ©eleite beerdigt fein.

Die Königlihen Militatr-Behörden oder Privaten, melden über das Schidjal das genannten Haupt-

manns etmas Nähere befannt fein follte, werben erfuht, dem unterzeichneten Departement bezügliche Mit
theilung baldgefälligft zulommen zu laffen.

Seriegs-Minifterium, Militaiv-Delonomie-Departement.
I...

dv. St . 8 ti.
No. 1061/71. M. 0. D. 4. oid arregli
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Nr. 129,

Betrifft Boplthätigleit.
Berlin, den 27. Yuli 1867.

Der hierfelbft im Jahre 1820 verftorbene Mädler Leffmonn David hat in einem Nadtrage zu feinem im
Jahre 1815 errichteten Teftamente für hülfsbedärftige, in den Feldzügen von 1813/16 erblindete Srieger..ein
Legat von jährlih „Zweihundert Thalern’ aus der Mafie, fo lange folde dauern wird, ansgefegt und es
ift diefes Legat, wie bisher alljährlic, gefhehen, aud in diefem Jahre zur Zahlung gelangt, wodurd 50 er-
blindete Invaliden mit dem Betrage von je 4 Thlr. haben berüdfichtigt werden können.

Das Kriegs-Dinifterium fühlt fi gedrungen, diefes Altes wahrhaft patriotifcher Gefinnung des
Teftators, aufs Neur öffentlihe Erwähnung zu thun.

Kriegd-Minifterium- Abtheilung für das AInvalidenmwefen.
v. Epel.

ad No. 505/77. 67. ALL
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Armee-Verordnungs-Diatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Jahrgang. Berlin, den 27. Auguf 1867. Nr. 12,

Gedrudt und in Rommifflen bei €. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kodftraße 69.

Nr. 130.

Betrifft die Patentirung derjenigen Seeonde-Lientenants und Portepeefähnriche, weldge dor dem zt-
rüdgelegten 17. Lebensjahre in den Dienft getreten find und einen Feldzug mitgemadt haben.

ahbem Mir vorgetragen worden, daß Zweifel Über die PBatentirung derjenigen Seconde-Lieutenants und
Portepeefähnriche entftanden feien, welde vor zurüdgelegtem 17. Lebensjahre in den Dienft getreten find und
den vorjährigen Feldzug mitgemacht haben, beftimme Ih im Anfhluß an Meine DOrdre vom 10. Januar
1865 hierdurd; Nacdftchendes: Ber allen denjenigen Individuen, melde mit Meiner Genehmigung vor voll-
endetem 17. Lebensjahre in bie Urımee eingetreten find und künftig eintreten, fallen — wenn fc vor vollen.

betem 17. Lebensjahre einen Feldzug mitmadhen — die fonft rüdjihtlich der Patentirung und der Dienftzeit«
beredinung an die Zurädlegung des 17. Rebensjahres gelnüpften Bedingungen fort. Das Kriegs-Dinifterrum
hat die weitere Belanntinahung der vorftchenden Beflimmung zu veranlaflen.

Ems, den 20. Juli 1867.
8%. Wilhelm.

Berlin, den 3. Auguft 1867.

Die vorftehende Allerhöchfte Kabinets-Drdre wird hierdurch zur Kenntiiß der Armee gebradt, mit
den Bemerlen, daß die Truppen in den nad dem Erlaffe vom 20. Juni 1860 Behufs Patentirung an die

Oehriane Range einzureichenden Xiften eine Notiz bezüglich einc® etwa mitgemadhten Tyeldzuges auf-
zunehmen haben.

Kriegs: Minifterium, Allgemeines Kriegs- Departement.
v. Podbieleli. dv. Hartmann.

An bad Rriegs-Dinifterium.

No. 836/71. A.Lb,

Nr. 131.

Betrifft bie Farbe der Zahnen- und Standarten-Stangen.
Sa beftimme hierdurch, daf die- Stangen bei den Fahnen der Gardes-Truppentheile zu Fuß mit Ausnahme
der Garbe-Orenadier-Regimenter gelb, bei den Standarten der Garde-Stavallerie weie, bei den ahnen der

Srenadier-Regimenter von der Garde und Linie weiß und bei den Fahnen und Standarten fämmtlider
Übrigen Zruppentheile der Linie fchrarz fein follen. Bei Reparaturen sc. find die Stangen der Fahnen und
Standarten danach in den entfprehenden Farben zu ladiren. Eie haben diefe Meine Drdre der Armee
belannt zu maden.

Wiesbaden, den 31. Juli 1867.

90 Wilhelm.
An den Kriegs, Minifler.
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Berlin, den 10. Auguft 1867.

enftehende Allerhöchfte Kabinet8-Drbre wird hierdurd) der Armee unter dem Bemerten belannt ge«
mad, daß die Ausgaben für das etwa erforderliche Umladiren der Yahnen- und Standarten-Stangen von
den Truppen aus den Erfparniffen und wenn diefe nicht vorhanden, aus den allgemeinen Unkoften zu be»
ftreiten find,

Kriegs-Minifterium.
In Vertretung:
v. Podbielsti.

No. 69/8. 67. M. 0.D. 8.

Nr. 132.

Betrifft die Abzeihen der 5. Esfadrons der Kadallerie-Regimenter.

Aır den Diir gehaltenen Vortrag beflimme Ich, daß die Unteroffiziere und Mannfhaften der 5. Estadrons
ber Savallerie-Regimenter auf den Sculterklappen- 2c. Knöpfen die Nummer der Esladron refp. Rompagnie

führen und daß ferner die Dannfchaften bergenannten Esladrong an den auftriemen und zivar:
bei dem Wegiment Gardes du Corps:

die 9. Kompagnie den Kranz und Duaft von grüner Wolle, die 10. Kompagnie den Kranz von grüner, den
Duaft von weißer Wolle;

bei den übrigen Küraffler:, den Dragoner- und Ulanen-Regimentern:
den Kranz don grüner Wolle, .

die Kapitulanten der 5. Esladrond bdiefer Sctfegung entfprechend den Knopf über der Eichel des
Bauftriemens bei der 9. Kompagnie bed Reginients Garded du Corps von grüner, bei der 10. Rompagnie
defjelben Megiments von grüner und weißer Wolle;

bei fämmtlichen Abrigen Kavallerie-Hegimentern
von grüner Wolle tragen follen.

Das Kriegs-Minifterium hat hiernady da8 Weitere zu veranlaffen.

Caffel, den 16. Auguft 1867.

g%- Wilhelm.

Berlin, den 20. Yuguft 1867.

Die hen Allerhöhfte Beftinmung wird Hierdurd der Armee unter dem Benerlen belannt
gemadtt, daß die Beihaffung des Bedarfs an fFauftriemen mit den neuen Abzeichen aus den laufenden Aus,
rüftungsgeldern zu erfolgen bat.

An das Kriegs. Dinifterium.

KRriegs-Diniftertum.
In Vertretung.

v. Bodbielsti.
No. 285/8. 67. M. 0. D. 3.

Nr. 133.
Betrifft die Einführung don Pof-Unittungsbüdern.

Berlin, den 12. Auguft 1867.

Ns einer hierher gelangten Vorlage des General. Boft-Amts hierfelbft find in Bezirk des 1. Armee-Korps
vom 1. Auguft c. ab im poftdienftlihen Verkehr zwifcen ben dem Korpe-Bezivke angehörenden Truppentheilen
und fonfigen Militair-Behorden einerfeits und den betheiligten Poft-Anftalten andererfeits Poftquittung®-
büdher in Gebrauch gelommen, welche einen Nachweis Über die Behändigung der für die Militair-Perfonen
vom eldwebel (Wactmeifter) abwärts eingehenden Badet-Geldfendungen und Poft-Anmweifungen liefern follen.
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Diefe Einritung ift hinfihtlih ber Sicherheit bei ber richtigen Behändigung obengedadhter Sen-

dungen um &amp; mehr als praltifd) zu empfehlen, ald die Poftanftalten befanntlid, nad) erfolgter Abholung ber
Ki a htet f pie dazu fommandirten Ordonnanzen ac. für etwaige Verlufte keine Gewähr mehr zuleiften verpflidtet find.

a8 Kriege-Minifterium nimmt bahır im Intereffe der Mannfhaften gern en hunde dem Bor,fhlage des General-Poft-Amts gemäß, die Einführung der nahftchend näher bezeichneten Boft-Duittungs-
bücher für fümmtlihe Zruppentdeile und fonft betheiligte Militair-Behörden im Preußifchen Staatögebiete
vom 1. Oktober c. ab dringend zu empfehlen und glaubt die beftimmte Hoffnung hegen zu dürfen, daß
die Königlichen General:Konımandos, denen die bezlgkihe Anordnung für ihre Korpöbezirke Hiermit anheims

eftellt wird, die Bmedmäßigkeit diefer Dafregel gleihfalls anerkennen werden, umfomehr, als die Ausführung
Berfelben vaftifch leinerlei Schwierigkeit oder Dehrarbeit für die beteiligten Truppentheile ac. darbietet.

um Anhalt für die Einrihtung und Benugung der Poft-Onittungs-Bücher dient die nadıftehend

abgedrudte Yuftrultion, welder ein Schema zu einem Polt-Dittungsbud) beigefägt ift.
Das General-Poft-Amt ift erbötig, zur Herbeifährung möglichfter Gleihinäßigleit und Neberfichtli £

keit in der Yorm und Anwendung der BoleAuittungsbäger diefelben nah vorgedadtem Syema für Red»
nung der Poft-Kaffe herficllen zu laffen und den Kruppentheilen 2c. demnächft Loftenfrei zu übermitteln.

Die Poft-Behörden werden fih_an Drt und Stelle den Bedarf an foldhen Bädern im Bereiche
bes ©arbe-, wie de8 2. bi8 11. Armee-Sorps von den Militair-Behörden VBehufs Bemefjung ber erforder
lien Auflage angeben faffen. Bei dem 1. UArmee-Korps würden diefe gedrudten Bücher bei einer nothiven«
digen Erneuerung ber jett dafelbft eingeführten Bücher gleichfalls in Anwendung zu bringen fein.

Kriegs» Minifterlum, Militair-Delonomie s Departement.

dv. Stofd. Koellner.

Inftruktton für die Einridytung und Anwendung der Yoh-Mulittungsbüder.

Bon jedem Truppentheil refp. jeder Militair-Behörbe wird ein Quittungs-Buc angelegt, weldes

onuf dem erften DBlatte die borgefährichene, gehörig vollzogene und mit dem Dienftftenipel bedrudte Regiti-mation, und auf den weiteren Blättern die Hachftehenden, beifpielämweife ausgefüllten Rubriken enthält.

2, |2

25 tra Gmidt |&gt;- :

= &amp;5 Name ber, Oele Ort 8: Quittung
213% , des ungen ewöhn- (SS

siEs Charge zeip., Poft- woher. ichen er bed
3 x» Adreffaten. Anmeifungen. Padete. in Empfängers.

Ihr. Eger Bf. Pd. Lip. | Sur.

2 Pace Abreien,3 Üblieferungsfcdeine,
1 Poftl-Anmelfung,

20./6. 67. Müller.

1] 3 | Unteroffizier Schwalbo _-|ı-|— Berlin 4 3| —
2] 1| Mustetier Wilhelmi -|-|— Tapiau 2 201 —
3] 2 | Sefkeiter Rarleberg 4110| — Eoeln ||
4| 4 | Sergeant Oursti || —|ı — Tift —| — [2

6| 1 | Beldiwebel tehtant 23i—|— ishhaufen — | — 11
6) 6 | Musletier chneider 1| 8| 9 agdeburg -|—-|—

(Togesftempel.) 2 Badete, 3 Gelbbriefe, ı Thlr. 8 Spr. 9 Pf. baar.
Brandt,



Das Bud wird paginirt und die Zahl der Seiten auf dem 1. Blatte vermertt. Die Aushändigung
ber Briefe, Formulare zu Ablieferungsfheinen ıc. an die zur Empfangnahme fl meldenden Miltair-Beo
fonen (Ordonnanzen) erfolgt nur gegen Vorzeigung des Onittungsbuches, in welches der abfertigende Poft-
Beamte die Zahl der Begleitbriefe zu gewöhrlicen Padeten, der Formulare zu Ablieferungsfcheinen und der

Roftanmeifungen nah diefen Kategorien getrennt unter Beifegung des Datums und feines Namens (vide
oben) einträgt.

Die Militaicbehörde, refp. der Truppentheil verzeichnet alddann die einzelnen Sendungen fpeziell
in dad Quittungsbuch und fendet diefed mit den Begleitbriefen, den dollgogenen Geldablieferungsfgeinen und

oßanmeifungen zur Poftanftalt. Nur gegen gleichzeitige Dorlegung des Dittungsbuhs, der DBegleit-dreffen und vollaogenen Sceine refp. Gh Ameifnn en erfolgt die Aushändigung der betreffenden Sen-
dungen, refp. die Auszahlung der Beträge der Boftanwerlungen an bie zur Einpfangnahme fidh meldende Mi»
litairperfon. Bor der Aushändigung rein. Zahlung prüft der betreffende PBoftbeante die Richtigkeit der Ein-

tragungen und jchreibt al8 Beweis befundener Uebereinftimmung feinen Namen in das Quittungsbud unter
Berdrüdung ded Tageöitempeis, nieder. Dies gefhieht, wenn mehrere hinter einander eingetragene Sendungen
wgleich abgefordert werden, nur einmal unter der legten Pofttion, fo daß die Namend-Unterichrift nebft dem

Stempelabdrude fi auf alle vorangehenden, feit der letten in gleicher Weife markirten Aushändigung ges
madhten Eintragungen bezieht. Außerdem ift in einem len alle die Stüdzahl der ausgeantiworteten Sen:

dungen (Padete, Briefe) und die Summe der auf PBoftanweifungen baar ausgezahlten Beträge von dem Bes
amten anzugeben. ,

Der Uushändigung der Sendungen fließt fi die Rüdgabe bes Quittungsbuches und der, mie
bisher, mit dem Ausgadeftempel zu bedrildenden Begleitbriefe an die abholende Drdonnanz :c. unmittelbar
an, während die vollzogenen Scheine und Boftanweifungen bei der Poftanftalt zurücdbleiben. VBeftehen bei
der Poftanftalt getrennte Ausgabeftellen für bie verfhiebenen Kategorien von Sendungen, wie 3. B. Ausgabe-
ftellen für gewöhnliche Padete, folde für Geldfendungen und Auszahlungsftellen für Boflanmeifüngen, fo find
au, für diefe verfchiedenen Kategorien getrennte Duittungsblcher zu führen.

Sind am Orte neben der Haupt-Poft-Anftalt noch andere Auszahlungsftellen für Poftanmeifungen
vorhanden, fo tann die Realifirung der in dad Duittungsbud einzutragenden Boftanmweifungen gleichwohl nur

Aber a of-Anfalt, bei welder dig Ausgabe der no nicht realifirten Unmeifungen an die Wbholererfolgt, ftattfinden.
8 Außer der Borlegung bed Duittungsbuches, auf deffen erftem Blatte nah Obigem die vorgefchriebene

Legitimation audgefertigt Fin muß, und mit dem bei Abforberung der Sendungen felbft die Begleitbriefe zu

Badeten refp. die vollzogenen Ablieferungsfcheine und Pont Anweifungen vorzulegen find, bedürfen die zur
Abholung fid) meldenden Militairperfonen eined weiteren Husmweifes über den ihnen ertheilten Auftrag nicht.

Die bisherigen befonderen Pegitimationslarten falen weg. Die Abholung von Geldfendungen im
Einzelbetrage von 100 Thalern und darüber ift jedod; nad) wie vor durch zwei Perjonen zu bewirken, deren

Namen auf den bolpogenen Steine nadrichtlid anzugeben find.
Befondere Üblommen Über das bei der Abho un und Ausbhändigung von Gelb» und Padetfendungen

zu beobadhtende Berfahren werden zwilhen den Boftanftalten einerfeits und den Militair- Behörden und Trup-
pentheilen andererfeit8 fortan nicht mehr gefchloffen. Die beftehenden derartigen Ablommen werden durd die
gegenwärtigen Borfchriften erfegt und treten vom 1. Dltober ab außer Kraft.

Schema, Pof-Duittungs-Bud
bes unterzeichneten Kommandos (der unterzeichneten Abminiftrationd-Brande.)

(Diefes Buch befteht aus... mit fertlaufendeu Ziffern bezeichneten Seiten.)

egitimation.
Der Vorzeiger diefes Pofl-Dnittungsbadee ift ermädtigt: für die Mannfhaften des unter»

ee Kommandos (der unterzgeihneten Behörde) bis zum Wadhtmeijter (elbwebel) incl.aufmärts:

die gewöhnlichen Briefe, die PBadete ohne deflarirten Werth und die Begleitbriefe zu denfelben, die Pof-

Anmeifungen, die ornulare zu den Mblieferungs-Scheinen und Nüdiheinen, ferner die Gelbbeträge,
pie die Geld, Werth» und relomınandirten Sendungen auf Grund der vorfchriftsmäßig vollyogenen Poft«

nmeifungen refp. Ablieferungefcheine
bei der hiefigen Königlichen of. nftalt in Empfang zu nehmen.tenn..

(Siegel und Unterfhrift des Kommandos, vefp. der Behörde.)
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2 Name Betra Omidt 2 ’

&amp; - Ort der Sen der |S8 Quittung
s[E2| . des dung refp. | gewöhn- [a &amp;

&amp; Fi hart ‘ toher. der Poft- ihen ur bee
3 EB Adreflaten. Anveifung. | Padete. | Wreffaten.

% Ihle. Sgr. PT. Br. &amp;ıh. | Sar.

No. 49/8. 67. M. 0.D. 2.

Nr. 134.
Betrifft die Portopfligtigleit von Beldfendungen on die Waffenfabritanten in Solingen.

Berlin den 13. Auguft 1867.

&amp;; ift zur Spradje gelommen, daß nenerdinga Boftanweifungen, dur melde Truppentheile Geldredhnungen
der Batenfabrifanten in Solingen berichtigt haben, mit dein portofreien Rubrum verfehen worden find.

Das Kriegs-Minifterium nimmt hieraus Beranlafjung, feinen Erlad vom 18. November 1852, wonadh die

Seldfendungen der Truppen für Die aus Solingen bezogenen Waffentheile Big find, und das Porto
von den Übjendern zu erlegen ift, in Erinnerung zu bringen. Das Porto ift nad den Inftrultionen für

BerAusführung des Waffenreparaturgefhäfts bei den Truppen aus dem Waffenreparalurgelder-yondszubeftreiten.

Kriegs-Miniftertum.
In Vertretung.

v. Bodbielsti.
No. 548/56. M. O.D. I.

Nr. 135,

Beirifft die Belleidung der Roballerie-Stabswaden, der Stabsordonnonzen und Reibgendarmen.

Berlin, den 20. Yuguft 1867.

Zur Befeitigung erhobener Zweifel wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Beftimmungen der Allerhöhften
Rabinets:Drdre vom 25. April d. I. binfihtlih der Veränderungen in der VBelleidung und Ausräftung der
Kavallerie im Allgemeinen aud auf die Mannfhaften der Kavallerie-Stabsmaden, die Stabsordonnanzen
und Leibgendarmen Anwendung finden.

m Speciellen wird day no bemertt:
1) Die Aermel:Auffchläge der Waffenröde der in Rede jtehenden Drannfcaften bleiben unverändert.
2) As Bein und Fup-Velleidung werden bis auf Weiteres die bisherigen Keithofen, Kavallerie: Stiefeln

und Schuhe beibehalten.

3) Tale ae wird, mie bei den Unteroffigieren der Dragoner, in einer am Säbelloppel zu befeftigenden
alhe getragen.

4) Die Urt des Gepädd — Haken: oder Riemen-Gepäd — hängt davon ab, mwelhes Gepäd die mit ber

Beihaffung und Auffeifhung der Vorräthe beauftragten Kapallerie-Regimenter führen.



Im Iutereffe der Auffrifhung muß über die hierdurch für den Fall der Mobilmahung entftehenden
Ungleidhheiten hinmeggefehen werben.

Kriegs. Diinifterium.
In_Bertretung:

v. Bodbieleli.
No. 3018. M. 0.D. 3.

Nr. 136.
Betrifft die zum Entlaffungs-Anzuge gehörigen Klein-Montirungs-Stüde,

3 Hung zuge gebörig Berlin, den 231. Yuguft 1867.

Zur Befeitigung dorgelommener Zmeifel wird hierburd, belannt gemadit, daß den nad Ubleiftung der gejeß-
fihen Dienftzeit entlaffenen oder vorher durch den Dienft invalide gewordenen Soldaten mit den übrigen
Theilen ded Entlaffungs.Unzuges tünftig auch ausgetragene Stlein- Montirungs-Stüde, beftchend aus einem
Hemde und einem Baar Stiefel oder Schuhe, zu Berabfolgen find.

Kriegs: Drinifterium, Deilitair-Delonomie- Departement.
v. Stofd. ide.

No. 340/83. M. 0. D. 3.

Nr. 137.
Betrifft Badeluren für Dffiziere.

. Berlin, den 14. Auguft 1867.

Dar Graf Königsdorff zu Fohe bei Domslau hat in feinem Bade Königedorff-Iaftrgemb zur Aufnahme von

Offgieren 6 Zimmer mit Betten für die Zeit von 15. Mai bie 30. September jeden Jahres zur Berfügun
gelte dt Dies wird behufs der Benutung diefer dankenswerthen Offerte hierdurch zur allgemeinen Kenutni

gebradht.

Kriegs: Minifterium, _Militair-Defonomie-Departement.
. Stofä. oe,

No. 18/8. M. 0. D. 4. v Mn Barregli

Nr. 138.
Betrifft Regergen nad einem Briefe des Katferlih Deferreigiigen Oberken Poedh.

Berlin, den 16. Auguft 1867.

Mac Ausfage einiger Füftliere des 4. Dagdeburgifchen Infanterie Regiments Nr. 67 fol der in der Schladt
bei Königgräg fchmer vermundete und am folgenden Tage zu Benatel verflorbene Kaiferlih Dfterreihifche
Oberft Pordh nad feiner Vermundung einem Breußifchen Offizier einen Brief und einen Zettel, auf welchem
legteren fein Name ftand, übergeben haben, vermuthlid) mit der Bitte, den Brief an feine — des BVerflor
benen — ©attin zu fenden. Der Iegteren ift diefer Brief nicht zugegangen, und handelte8 fid gegenwärtig
darum, den Verbleib beffelben, beziehungsmeife denjenigen Offizier zu ermitteln, welder ihn in Empfang ges
nommen haben fol.

a die diesfälligen Nachforfchungen des Königlichen GeneralsRommandos 4. Armee-Korps ohne Er
folg geblieben find, fo ergeht an die Königlichen Militair-Behörden reip. Herren Dffiziere das Erfuden, dem

untergeihneten Departement gefälligft unverzüglich mitzutheilen, was ihnen über den Sachverhalt etwa befanntif. Auch wäre ed dem Departement münfhenstmerth zu erfahren, ob vielleicht das Oepäd de&amp; Verftorbenen

in den Befig der dieffeitigen Truppen gelangt, event. wo dafjelbe geblieben ift.

Kriege-Minifterium. Allgemeines Kriege Departement,I
v. Bodbieleti. v. Borriee.

‚No. 280/8. A. K.D. 1. b.



Die ZTobtenfheine der in nadhjftehender Ueberfiht auf
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Nr. 139.
Betrifft unberellbare Todienfheine.

eführten Militair&gt;

Berlin, den 15. Auguft 1867.

Perfonen find dem unterzeichneten
Departement überfandt, weil die richtigen Namen refp. Srationate der Verftorbenen nicht haben ermittelt wer-

en lönnen

E86 werden daher die Königlichen Truppen und Behörden erfuht, dem Departement etwa darüber

en Auskunft baldigf erteilen zu wollen, damit die Aushändigung der Todtenfheine an die Angehörigen
erfolgen lann.

Heimathöort,

&amp; Namen Truppentheil, wie derfelbe im Tayareth,
2 bes welchen derfelbe angehört Todtenfhein an- in mweldhem der Genannte Tobeötag.

3 Berftorbenen. haben folf. gegeben if. geftorben ift.

1| Bardja. 3. Magdeb. Yuf. - Negt. | Nicht angegeben. | 3. fhweres Feld-Tazareth | 11./7. 66.
Nr. 66. des Oarde-Korps zu

Königindof.
2| Ungeblid Grena- | 2. Komp. des 2. Dfipreuß. desgl. 1. leichtes Feld-Lazareth | 24./7. -

bier Georg for: | Gren.-Degts. Nr.3. I Nrmec-Rorpe zu To-it

8 Süfter Klein. 12. Komp. 3. Freu. desgl. 2. keichtee Geld» Lazareth 22./7. «
Ören.Regis.N I. Armee «Korps zu

erau.

4) Mustetier Betrus | 4. Komp.T.zeNbreuf. Inf.- besgl. 2. fehroeres Selb»Razareth | 30./7. »
neider. Reg IV. Urmee- Korps zu

Brünn.

5| Gemeiner Guftav | 9. „rag. Auf. » Regt. besgl. desgl. 23./7. »
n.

6) Musketier Drap| 4. gomp. T. Sfpreuf,. Inf. beögt. desgl. 25./7. »
oder Drameb. Negts. Nr.

7| Dust. Raicyel. | 2. ‚Fan nnSfInf.- besgl. besgl. 29.7. »
e .

8| Oren. Krugner. |4. Komp, 4. Bars. 3. Oar- besgl. beögl. 29./7. »

be renBege Königinifa

9| Küflier Hermann | 10. Komp. De üf. IK©elenberg, Sarnifon- Spital Nr. 1| 11./8. »toje. Negts. Nr. „ Su. Mühifel, u ran ?
renßen.

10| Deusfetier Yranz | 4. Komp. 8. Brandenb. ‚Busiwerlen. beögl. 11./8. »
Ioriae. Inf. Regts. Nr. 64. Beiltad,,

11) Wehrm. Helmig. | 6.Somp. 4 pomm. Landiv. Nicht angegeben: Garni el Nr. 2| 17.8. »
‘ egt8. 1

12] Orenadier Johann] 1. Komp. 1. Sepreuß. desgl. Rrtege®.Pojareth (Poly | 6/8. »
GL.P Gren. Reate. technicum)zuBränn.

13] Dusletier Zant. | 1. flomp. 3. agdeb. Inf. deögl. Rriege-Logareth (Oymna- | 9/8. »
Regts. Nr. 66. flum) zu Bränn.

14| Füftlier Hartfcher. | 2. Komp. des Sclef. Füf. desgl. besgl. 3./8.
Regie. Nr. 38.
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. , Heimathsort,

&amp; Namen Truppentheit, wie derfelbeim|. Layareth,
2 des welchem derfelbe angehört Todtenfgein an- in weldhem ber Oenannte Todestag.

S Berftorbenen. haben folt. gegeben ift. geftorben if.
a

15 Grenadier Emmft| 2. Komp. 4. Bate. 1. Sätd. a elingemalbe, Kriegs-Lagareti (Poly | 28./8. 66.
©ren. Regts. Er. Habelfchiwerdt)] tehnicum) zu Bränn.

16 Oreabi Schae: | 7. Komp. eisen Wegrea."sich angegeben. en anteih (Polizei | 7/8. »
aferne) zu Brüun.

17 Suhrmann Oum- | Der Bußev:KolonneMagdb. besgl. Kriegs. Razaratl (Oymma: | 9/8. »
Feld-Art. Negts. Nr.4 i fiun) zu Brünn.

18 Fuhrmann Karl! Dom Sbepart des 6. Hr: Shwöhwig in |Kriegs-LRazareth zu Bräun, | 10.:8. »
Sotilieb Matfdh. | mee-Kor Sclefien.

19) Orenadier Gro- | 8.Romp. 1. fpreuf. Gren.! Nicht angegeben. | 1. fhweres Feld-Razareth| 23./7. &gt;

tif Regts. Nr. 1 Kronprinz. 5 Bu = Korps zu
roßni

20 Örenadier Rubba. | 3. Konıp. deffelben Regts. desgl. 23.7. »
21 Srenadier Kaint. | 6. Komp.1.Oftpreuß. ren. | Nicht angegeben. | 1. fmeres Sn Fazareth | 24./7. »

Negts. Nr. 1 Kronprinz. 5 ra zuro nit
22) Musletier Wolff. | 4.Sonp. 5.b.Dfprenf,Inf. degl. 25./7

e

23] Must. Meaibau. erdefelben Nepte. besgl. ha 24/7. -
24| Mustetier Kraufe. 7 Komp. defielben Regts. desgl. beögl. 25./7. »

25| Musletier Hop. |7. Komp. defielben Regie. deögl. deagl. 25./7. «
26| SefreiterHoenide. | 7. Komp. deflelben Re3. desgl. besgl. 25./7. »
27| Must. Hadewap. | 6. BehSr6.Ofpreuf. desgl. desgl. 22.7. »egts

28) Gefr. Freider. 4.gem6,86.Brandenb.Inf. Wriegen. desgl. 26./7. »
e . 52.

29 Trainfoldat Io» | 6. an, C\ Taf. | Nicht angegeben. | im Lazaretd Steumerig. | 26.77. =
| Hann Komiat. Regts.

610 7. M. O.D. 4.

Kriegs: Minifterium,

v. Stofd.

Mititair-Delonoinie-Departement.
3.8:

Barrepli.



—9—

Armee- Perordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 10. September 1867. Kr. 13.

Gedrudt und in Kommniffion bei &amp;. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kodftrafie 69.

Nr. 140.
Betrifft Verihtigung des Kirdenbuhs für das Ariegäheer und Herausgabe einer neuen Auflage des

dazu gehörenden Ehoral-Bucs.
Au IHren Bericht vom 31. Mai d. I. genehmige Ich die von Ihnen im Einverftändniffe mit dem Evan

pelifchen DOber-Rirden-Rath vorgefchlagene Berichtigung des Kicchenbuch® Für da® Kriegäheer und bie Her:
ausgabe einer neuen Auflage ded dazu gehörenden Choralbuh® nad) der Bearbeitung des PBrofeffore und Mus
fifirchtors U. WB. Bad ımd ihre Einführung in Meiner Armee.

Berlin, den 8. Yunt 1866.

ge3. WBilhelm.
gg. v. Mühlen.

An den Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten.
Berlin, den 1. September 1867.

Borftehende Allerhöhfte Kabinets.Drdre wird hierdurd, mit dem Bemerlen zur Kenntniß der Armee
ebradht, daß die neu bearbeitete Auflage de8 Choralbudhe bei dem Verleger, Buchhändler Gcorg Reiner, Ans

Paltftraße Nr. 12 Hierfeldft, zum Preife von 15 gr. pro er inzwifhen erfdienen ift.

5 Zugleich beftinimt das Kriegs-Minifterium Behufs Einführung des neuen Choralbudhs bei der Ars
mee Bolgendes:

1) Jedem Militair-Geiftlihen vefp. jedem nit Ausübung der Militair-Scefforge beauftragten Civil: Geift-
lien, fowie jedem Drganiften bei den evangelifhen Militaive Gemeinden ift eine@remplar zun: Gebrauch

für den Kirchendienft unentgeltlich zu verabreidhen. Die zu diefem med zu beihaffenden Choralbücer,
deren Anlaufsloften bei der reflortirenden Intendantur, behufs Verausgabung beim Titel 8 des Mili-
tair- Etats, zur Erftattung fiquidirt werden dürfen, find Eigenthum der betreffenden Militair: Gemeinde
und daher bei vorlommendem MWechfel in der Perfon des Gechforgers ıc. von dem Ausfcheidenden

gnräapuioffen. .
2) Die Truppen find außerdem autorifirt, für jedes MuftlsForps und jeden Titurgifhen Sänger- Chor die

zur Leitung des Kirchengefanges unentbehrlihen Exemplare aus ihrem Allgemeinen Untoften- Fonds zu
eichaffen.

3) Die Beftellungen auf Lieferung des neuen Choralbuhs find bei dem obengenannten Buchhändler zu
maden. In denjenigen Garnifonen, in welchem fid) mehrere Truppentheile und Geiftlihe 2c. befinden,

£ ur Bereinfahung der Verfendungen einer der Zruppentheile mit der Beftellung des zu ermittelnden«Jammtbedarfe der ganzen Garnifon zu beauftragen.
4) Die erwadjfenden Transportkoflen lönnen fomwohl für die ad 1 gedachten, ald aud für die sub 2 er-

mähnten Beichaffungen auf bezigliche Liquidation feitens der Intendanturen für Rechnung des Titels

43 Abfchnitt D zur Erftattung augewiefen werden.
riegse-Minifterium.

In Vertretung:
No. 508/83. A. K.D. 1. b. D. Bodbielehi,
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Nr. 143.
Betrifft die Gewährung des Hafer-Zufäuffes an bie zur Kormation der 5 &amp;sfabrens bei ben neuen

Kaballerie-Regimentern angelanften Pferde unter 6 Jahre.
Berlin, den 19. Auguft 1867.

Sn Sol e mehrerer Anträge ift genehmigt, daß den zur Formation der 5 Esfadrons bei den neuen Kaval-
lerie-Reginientern in diefem Jahre angelauften Pferden unter 6 Jahren, der im 8. 103 des Natural: Ber:
pflegungs-Reglements beftimmte Haferzufhuß auf ein volles Jahr von der Einftellung an gewährt merden
tann.

Kriegs - Mintfterium, Mititair-Detonomie = Departement.

v. Stofd. Koellner.
No. 310/98. 67. M. 0.D. 2.

Nr. 144.
Betrifft Penfionsbeiträge der Stabsärzte.

Berlin den 19. Auguft 1867.

Die Allerhöchfte Ordre vom 12. April 1866, bie Gewährung höherer eldgehälter an die Stabsärzte ıc.

betreffend, Cabgedrudt im Militair-Wocenblatt Nr. 16) Hat ein verfchiedenartiges Verfahren bei Einziehung
der von den erhöhten Gehältern zu entrihtenden Penflons-Beiträge zur Folge gehabt.

Behufs Befeitigung dicher Berfhiedenheiten und event. nadträglider Auegleicung wird hierdurd)
ur Renntniß der Armee gebracht, daß Stabs-Kerzte bis zum Schluffe bes Jahres 1866, nad) Mafgabe der

Deyüglihen Öetbperpflegungs-Giats, von ihrem Gehalte biß zu 700 Thlr. jährlich incl, nur einen Benflone:
Beitrag von 6 Thlr. IR entrichten hatten. Erft vom 1. Januar d. 3. ab tritt die Erhöhung der
Beiträge bei den Stabsärzten mit dem iriedenögehalt von 500 Thle. bis 700 Thlr. jährlih na
dem Berpflegungs:Etat für Merzte pro 1867 angegebenen Sägen ein.

Kriegs-PMinifterium, Deilitair-Delonomie:- Departement.
v. Stofd. Slogan.

enfiong:
den in

No. 221/77. M. 0.D. 3.

Nr. 145.

Betrifft die Herausgabe eines für milltairifge Zwede geeigneten Drtichafts-Verzeiänifies.

Berlin, den 22. Xuguft 1867.

Durd mehrfadhe Anfragen veranlaßt, macht das unterzeichnete Departement hierdurch belannt, da der Ma-
jor zur Dispofltion und Randmwehr: Bezirld- Kommandeur Xoewenberger von A au Gera Wr Der
anlafjung und niit Unterftügung des Kriege Dinifteriums ein für mifitaitifhe Zmede geeignetes Drtichafte-
Berzeihniß baldthunlichft herausgeben wird.

Kriegs-Minifterium, Allgemeines Kriegd-Departement.
v. Bodbielsti. vd. Karczemati.

.198/8. A. La.

Nr. 146.

Betrifft Gefellung bienkfreier Burfhen von den Truppen für die Dfftziere der Landgendarmerie,
. Berlin den 27. Auguft 1867.

Minterit Allerhöhhfter Kabinets-Orbre vom 16. Auguft c. find die Beftimmungen der Drdre vom 20. Huguft

1857 dahin erweitert worden, dak fortan aud den Offizieren der Landgendarmerie bienftfreie Burfchen von
den Xrappen zu geftellen find.
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Die Ausführung hat nah Maßgabe der Verfügung des Kriegs Dlinifteriums vom 31. Auguft 1857
K. M. 611 8 A. 1 ftattzufinden.

Kriegs-Minifterium. Alfgemeines Kriegs- Departement.
v. Podbielsti. v. Rarczensti.

706/8. A. 1...

Nr 147.

Veireffend die Berlegung zweier Arbeiter-Abihellungen.
Berlin, den 2. September 1867.

Mie Allerhöchfter Ordre vom 1. Sebruar_ 1866 ift die Berlegung der Pofener Arbeiter-Abtheilung nad
der Feflung Neiße und meittelit Allerhöcfter Drdre vom 2. Juli d. 9. die Verlegung der in der teftung
Minden befindlichen ArbeitersAbtyeilung von dort nach Wefel genehmigt worden. ie Dislocirung der erft-

enannten Abtheilung it Mitte Juni d. I. zur Ausführung gekommen; die Meberfledelung der Dlindener
Gebeiter-Wötheilung nah Wefel findet am 1. September c. ftatt.

Dies wird hiermit zur Kenntniß der Urmee gebradit.

Kriegs» Minifterium. Allgemeines Kriegs +-Departement.
3.8

dv. Bodbielsti. v. Borries,
No. 581/8. A.K.D. 1. b.

Nr. 148.

Beirifft Die bei Dislolationen don Truppentheilen sc. den Por-Anftalten bezüglich der Berjenbung
des Armee-Verordnungs-Blattes zu machenden Mittheilungen.

Berlin den 5. September 1867.

Un bei der Berfendung des Armee-Verordunngs-Blattes eintretende Dislofationen der Empfänger deffelben
rechtzeitig berüdfichtigen zu können, werben die Militair: Behörden refp. Truppentheile erfudht, on
Empfangnahme der zuftändigen Eremplare de8 gedachten Blattes, von bevorftchenden Dislolationen den Poft-
Auftalten der bisherigen Garnifon-Drte gefädign felbft vorher fchriftlihe Meittheilung zu maden.

ugleih wird aus Anlaß diesfäliger Anfragen wiederholt bemerkt, daß das Arınee- Berord-
nungsblatt aud Fäuflic, zur beziehen ift und amar durch die Königliche Hofbuchhandlung von €. S. Mittler
und Sohn (Berlin Kochftrafe Nr. 69) zum Preife von 2 Sgr. pro Drudbogen. .

Kriegs: Minifterium. Central-AbtHeilung.
3.8. IB.

Hartrott. v. Schwedler.
No. 66/7. K.M.

Hierzu eine Beilage.



Beilage zu Ar. 13 des Armee-Berordnungs- Blattes.

Zufammenitellung

von den Tiruppentheilen der Armee in ber Beit vom 1. Samıar biß Ende Quni 1867 gezahlten Breife

für Leber befter Qualität nebft Angabe der Bezugsquellen.



Preis pro Centner
Lau-

Bezeichnung Angabe

fende der der . &amp;

Truppentheile. Bezugsquellen. &amp; z a
Mr. ss ı8|8

The. All. Thlr.

1 | 1. Sarbe-Regt. zu Fuß -. 9. Beder u. Co. in Berlin . 61?/s 60 43/s
2 | 2. Sarderftegt. zu Fuß - do. 63Ys | 63% | 431/s
3 | 3. Garbe-Megt. zu Fuß . Gerbermeifter- Witwe €. Balaıı

in Obra bei Danzig. . - 431), _

Lederfabrifant Bobestenm + Bol-
bret in ranff. a./M. 44 _ _

Gerbermeifter €. 4. Beitfamp 43l/zu.
in Dsnabrüd . . — 481, —

M. W. Sohlinann in Hannover _ — 35

4 | Garde-Füf.-Negt. . - Lederhändfer Geßner in Berlin 60 60 43/5

5 | Raifer Alerander-Garde:Öre-
nabier-Megt. Nr.1 ®&amp;. Geßner in Berlin 60 60 43);

6 | Raifer Yyranz Garbe-Örena- 602.45
dier-Negt. Nr. 2. Kaufmann G. Gefner in Berlin 60 Jtegteresnine.! 4345

7 14. Garde-Ören.:Regt. Königin Lederfabrif u. Häutehandlung von
Tudermann in Cöln und

Stolberg bei Aaden« 55°/6 55 45
8 | Sarbe-Säger-Bat. 8. Hahn in Potsdam 58, | 56% 43/5
9 | ©arde:‚Schügen-Bat. . ®. Geßner in Berlin . 60 60 43'/s

10 | Regt. der Gardes du Corps Lederhändfer Gebrüder Wallis
in Botsdan . . . 57'r | 61% 45

11 | Garde-Küraffier- Regiment: 3. 5%. Matthes in Berlin _ _ —
12 | SarderHuf.:Regt. . Federhändfer Stammer in Pots-

an _ _ _

13 | 1. Garde-Drag.-Negt. . Beder u. Comp. in Berlin — — —

14 | 2. Garde:-Drag.:Regt. . Zieimer in Berlin . . .

15 | 1. Garbe-Ulanen-Regt. Kaufınann Beder in Berlin . 63Y/au60 66%/,u50| 43/5
16 | 2. Sarbe-Ulanen-Megt. 3. H. Kamnanns in Nenf a.Rh. 56®/ | 55°/s 45
17 | 3. Garde-Ulanen-Megt. 0. 56% | 56% 45
18 | Linteroffizierfchutein Potsdam &amp;. Geßner in Berlin 581, 55 43°/s



Die Dirifchnittstoften haben betragen für $

1. 2. 8. 4. b. 6. 5
1 Paar 1 Baar 1 Paar | 1 Paar

See.| Beni | 1 Paor |tangeat[orfände|nee] Bemerkungen
Ravalle- | fein mit | Schuhe brant en. ües nfan« en, Ss eimnerlungen.
rie-Stier | Burgen Heinfchließt ah aaa ohn S
feln ein.| Scäften | Hader- |einsgiiept.[eintätieht| wenn] &amp;
fhließtich einfhließl (ohn. et ae Aufnöhe- E
"lohn, | iohn (ohn. | dein | a | ©

Thlegr.Pf.[THLEgr. Bf. |THL Sr. Bt. [UL Sgr. Pf. |EHLSar.Pf.|Sar. WI. 30L

2|6 7 111511 |10 |— |12—14

2:5| 7 1/19 1114—| 9| 6| „14

1|21| 7 — |— 12

—-1-] 11149 1-11 7

 | 1/8 8 —

2162 1132| 7) — 14

1128| 9 1|12 —I1/189| 9| 8|12—14

1125111 1118] 2 | /—|— 10/15 14

13—14

212] 7/1177 9| 9|u.7
1/29] 4 —1[11144 [10 | — 14

2|—| 7 —11/13[5 [11 |) 4 |12—14

10, 36
2121| 7 61516 |1 12515 |12 | 6| His 39

217 — — [1 23!—112 6 12 Du Home ee ae eldnittzigaedenGe.
_ Das RegimentHanft Basefagber ulät naab d &amp;

3 55 "215 |— ı 2 3 12 6 2 Satehiet, m.Borfduß'n. Butter b-4. halb. Ze

2116| 9 —|— 1 2 3 2 7 13 | Bien217111 311 11 ]12u. 13 | 2ie leere Eorte Sohlleber hat fi nit vortbeil-

21151 6 ı aal9 [10 | &amp;| 154,| et erste

218 9 | 1j22|6 [10 | 11 | 12—14
2 14 | 1 u 5 I11|— _



Preis pro Eentner

Lau: BDezeihnung Angabe

fenbe ber der . =
3 £ S

Nr Truppentheile. Bezugsquellen. 5 S 2
s|8|&amp;

Thlr. hir. Zple.

19 | Garde-Feld:Art.-Megt. &amp;. Gegner in Berlin. b8Y/, | 60 431

20 | Garbe-FFeft.-Art.Regt. do. 60 [60453 435
21 | 1. Öftpreuf. Örenabier--Regt. IcpterchKipe|

Nr. 1 Kronpring . . . | Leberhandlung von H. M. Leh:

weß zu Königsberg i./Pr. . 565 | 53 | 38%:
22 | 2. Oftpreuß. Grenabier-Regt.

MI . 2.0.2 20. | Tomffaint in Gumbimnen. . 55 51? | 40

Serofh u. Som iin Ränigeberg
Pr. . 54! | 48% | 391/s

23 | 3. Oftpreuß. Grenabier-Megt.
N.4. . . 2 2000. | Weinberg in Danzig . 56%, | 53 43/5

Sofoftein dafeldft. . 56%, | 53 2,

Rofenftein dafelbft. 56%, | 53 43'/s
24| 4. Oftpreuß. Gren.-Negt.Nr.5 . . 58, | 55 zaBeinbern dafefdft . . 58, | 55 43/s
25 | 5. Oftpreuß. Inf.-Megt.Nr.41. | FW. Kolin Königäberg i./Pr. 68'/; | 50 391/°
26| 6. Oftpreuß. Inf.-Regt. Nr.43. | S. Fr. Touffaint in Gumbinnen 56% | 51% | 40

zulegt 55| autept 50 .

27 | 7. Oftpreuß. Inf.-Negt. Nr. 44. Saufnamn Weinberg in Danzig 58/5 | 56% | 46%S. Behrend in ham . 581% | 56% 13in|

28 | 8. Oftpreuß. Inf.-Regt.Nr.45. Haufmann u. Reberhändler 4. €.
Bohm in Graudenz . - 55 521% | 41%

29 | Oftpreuß. Kir.-Regt. Nr. 3.

Graf Wranget. . D. Ierofh u. Sohni in “önige-
berg i./Pr. . 55 55 43'/;

30| Litth. Dragoner-Negt. Nr. 1

(Prinz Kiierecht 0Preuß.) Gerbermeifter Sacobi in Zilfit . 56% | 46% | 4031 | Drag.-Regt. Nr. . | Xeberfabrifant Mehl in Dfterode 58, | 53a | 41%
32 | 1. Leib-Huf.-Megt. e1. Lederhändfer W. Gotoftein in

Danzig . - 58, | 58) | 46%
33 | Oftpreuß. Ulanen-PRegt. Nr. 8 | F. Ramannd in Neuß ad. 56%, | 55 45
34| Fitth. Ulanen-Regt. Nr. 12 . | $. gr. Touffaint in Gumbinnen _ 63/5 _

35 oftpreuß, Feld»Art.:Negt.
v1 . | W. Kolm in Königsberg i./Pr. 581%, | 50° |40u.43!/s

36 one Er - Art.»»Rgt 36°/su
. | D. Serofh u. Sohn dafelbft 55 50 43'/s



Die Dirdfähnittökoften haben betragen für 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 5
1 Bear | 1 Baar

Sufante | Infante- 1 Baar Phalt. Borkuke 1 Paar &amp;
ties teip. | rie-Stie- &amp; branben- |für Iufan-KHalbfohlen © Bemerkungen.
Kavalle- | fein mir | Schube Burgifche |terieefp. [mit Abfat &amp;
tie-Stier | kurzen |einicließl Stiefeln |Ravallerie |fieden ohne iS
feln ein- | Schäften | Macher |einichlieht.leiniolient 2 z

ah ieh fohn. Dlacher- Mader. Aufnähe- $adher- te .

tobm. | oh. Iohn. opm. | Be ®
LhlEgr.Bf.[THLSgr.Pf.|THLSgr.BE.[THLESgr.Pf.|TpEger.Pf.|Syr.Pi.3oL

2) elı1 1 18 3| 8| 5| 121%

1129| 5| 1120110] 1114| 9 -——|-|——|9|10 [13 u.7'/s

2— 8 10| 8 12

2115 1120|10I—| — — 9 |11 |12—13

2 4 9 1116) 3 9| 6112—13

2| 5 7| 1123| 6| 1/16 10 | — [12 —1
 7.

23 1117110 10| 6 12

2 1 2 1118111 13| 5 —_

2| 5 — 1/16 1141—!12| 6 13

ol 2| 3I—1—|—| 1118| 5 10} 6 12

2|—|—-| ıl23l—| 118 10 |— 112u.7!/

2116| 7 123] 5}12 | 5 14

2113| 1 ——-]-|—-|—[| 1113! 1110 | 2 14

2| 810 ———-[12| 3 12%,

2114— I—|— | — I— 127)—I|10 | — 13
221| 6 —_ 125111] 14 | 6 12

——|_- 1-1_|— _ı—__ —| [121%—
13!/a

2| 411 119] 11- — — 11 | 111] 12—14

2| 1] 6 1118/10J- —-|— [11 |11 |12—13
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Preis pro Gentner

Lau Bezeihnung Angabe
&amp;

fenbe ber der &amp;

Tr. Truppentheile. Bezugsquellen. Ei 8 8
Ö &amp; &amp;

Ahle. Zplr Zhlr,

37 | Oftpreuß. Bionier-Bat. Nr.1 | Raufmann Gofldftein in Danzig 58l/ | 55 43/5

38 | Oftpreuß. Train-Bat. Nr. 1. | Leberhandlung von D. ‚Nofenftein
in Danzig. . 534 | 49%s | 41%

39| Grein. Negt. König Friedrich

geirhet mIV.‚da Ponm.) Beder u. Eo. in Berlin. 581/s | 60 —

Wöller u. Mai dafjelbft . 63%/ | 70 45

40| 2. Pomm. ren. Regt. (Col
berg) Nr. 9 Geberhänbler Guftav Wollenberg . 56%, | 53%, | 45%

41 | 3. Pomm. Zuf.-Regt. Nr. 14 | ©. Fr bafefbft 56%, | 60 43!/;
42 | 4. Bomm. Inf.-Regt. Nr. 21 | U. Rogowsti in Gnefen. 56%, | 55 46%/;
43 | 5. Pomm. Inf.:Regt. Nr. 42 | Wöller u. Mai in Berlin . 56% | 56% | 45
44 | 6. Bomm. Inf.-Regt. Nr. 49 | ©. Geßner Nachfolger in Berlin 60 60 43'/s
45| 7. Bomm. Inf.:Regt. Nr. 54 | H. Riep u. Comp. in Colberg. 60 60 431%;
46 | 8. Pomm. Snf.Regt. Nr. 61 | ®. Geßner in Berlin . 60 60 43

S. Behrend in Berlin 60 58%), a3)

47 | Kür. iiegt. Königin (Pomm.)
Nr. 2 5. 9. Kaumanız in Neuß. . 56%/, | 56% | 45

48| 1. Bomm, Wlanen-Regt. Nr.4 |M. Werner in Deutfh;Crone . 60 60 46°),

49| 2. Pomm. Ulanen:Regt. Nr.9 | %. H. Kaumanns in Neuß. 56% | 56% | 44%
50 | Neumärt. Drag.-Megt. Nr. 3 | Lud. Sydomin Öreifenberg Rt. —_ 46% | 41%

®. 9. Kaumanns in Neuß. - 7 — —

51 | Drag.:Regt. Nr.1 ®. Wollenderg in Berlin 56% | 53%, | 46%

52 | Pomm. eeMegt.Sig
Auguft Alsleben in Stolp . 56%; | 53% | 43%

53 or Bion.-Bat. NM.2.|e, Geßner Nachfolger in Berlin 60 56% | 43%s
54 | Bomm. Zäger-Bat. Nr. 2 . | Sulius Schlefingerin Greifsmald 58! 58% | 46%

55 | Bomm. Zrain-Bat. Nr. 2 . aioent Schleiff in Liebenwalde . 569%, | 56°), 5
 DW. Scherf dafelbft . . BB | 58% | 45

56 | Bomm. Feld-Art.:Regt. Nr.2 | 9. "Beder u. Comp. in Berlin . 63/5 | 66%, | 43%

57 | Pomm. Fet.-Art.-Megt. Rr.2 | ©. Gefner Nachfolger in Berlin 60 60 431;



Die Durhfchnittsloften haben betragen für $

1. 2. 9. 4.. 5. 6. 5
1 1

Intane Snfant: 1 Paar (an Nr Gorihuke 1 Paar &amp;
Tie« tefp. | rie-Stie- Brenten. für Iufan-[Valbfohlen o Bemerkungen
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Forest [ernannt Messer [einfhlict (ntätiehlN Hupe |
aa | Alan topm. | topm. | ge | 9
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2114| 2 1116|11 123 8/10| 1 13

|
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2] 3j10 1121\-]—|—|—| 115) 8] 9| 4 14
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2 5| 7|-|—\-| 1123| 2 115! 8] 10| 6|11—12
2 7 4 111110 ——|-115| 9 10

2110)5]-)——|122!6 1115|1|12)— 12

2113) 4 | 1118111} 10| — |13—14

2115! 3 121) 9] 12) 1 15

223) 6 -|—1 25] 610) 61 12—13

2115| 7 127110| 1ı0| 2 13

2114| 2 -!—[—1[ 1126| 9| 11) 9 13

2114| 6 | 123] 3] 12] 2 15

2lı9! 5 I1-1-1-1-/-1—[| 2]3] 1] 11) 10 J14 1.12
2| 9} 2| 21 2 5] 1/20 1118|9]9| 2] 148
21-11 111511 1116| 7| 9) 1[12—14

2 9| 8 1118 5 —— 10) 9]12—14

212-1} 1:24 6| 1117111 | 1113110} 10| 7 12-12,

u. u. u.12/,-
2 201 3 | 122| 1 13 refp.

I | T/a—8
2'10—| 1123| 6] 116] 1 1110| 6] 9] 6|12—14
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Preis pro Eentner

Laı- Bezeihnung Angabe
£

jenbe ber der &amp;

Mr. Truppentheile. Bezugsquellen. &amp; 2 =
Ö &amp; R

Thlr. Thlr. Tlr.

58 Seib Dren-Megt. (Brandenb.) Buftav Gefner in Berlin 60 58%: | 41%
59| 2. Feunberbig Ören.- -Regt.

2 (Prinz Karl von
Breufen bo. 58, | 58%, | 41®/ı

60 } 5. Brandenb. Snfant. » Megt.
Nr. 48. do. 60  158%/u50) 412%

61 | 6.Brandenb. Inf. Megt. N.52 | ©. Geßner Nachfolger in Berlin 56% 41?/s
62 | 1. Brandenburg. Uanen-Regt.

(Kaifer dv. Aufland) Nr. 3 do. 60 60 43!/s
63 | Brandenb. Drag.-Regt. Nr.2 | Guftan Gefner in Berfin 58", | 60 431/s
64| Drag.-Megt. Nr. 12. . do. 60 60 43’/5
65 | 3.Brandenb. Inf. Megt. Nr.20 do, 60 58%: | 41%
66| 4.Brandenb. Inf.-Megt. Nr. 24

(Großherzog von Medien:
brg:Schwerin) . . Beer n. Comp. in Berlin. 63"/s |70u.63°//45u.431/5

67 | Brandenb. Füf.-Megt. Nr. 35 uftad Geßner in Berlin . . 60 60 431/5

68 | 7.Brandenb. Inf.-Megt. Nr.60 | H. Beder u. Comp. in Berlin. 63%, | 614: | 43%
69 | 8.Brandenb. Inf.:Regt. Nr.64

De Sec Karl von Buftav Geßner in Berlin 60 60 43Ys

70 Branbenk dir Mtat.(gieten
{he Hufaren) Meifter in Mathenom . 56% | 55% | 46%

71 | Brandend. Kür.-Negt. (Rai-

fer Nifolaus I. von Rup-
land) Nr. 6 Morik Spitta in Brandenburg. 56%/s | 60 46®/5

72 | Ulanen-Regt. Nr. 5.. ®. Lüneburg in Perleberg . 56%, | 55% | 48’
73 | Brandenb. Jäger-Bat. Nr. 3 | ©. Sefner Nachfolger in Berlin 56% | 56% | 41%

60 58, | 431);

74 | Brandenb. Train-Bat. Nr. 3 60 66!/g as75 | Brandenb. Pion.-Bat. Nr. 3 | %. Menzel,Gerbermftr. in Torgau 581%, | 53'/ | 48%

76| Brandenburg. eft.-Art.-Regt.
Nr. 3 (General-Feldzeug-
meifter) . . Bettelhäufer in Mainz b3Y, | 53% | 42%

77 Brandenburg. Velb-Art.-Pet.
Nr.3(Gen.-Felbzeugnftr.) 1 9. Beder u. Comp. in Berlin . 63% | 66% 4u41%

50



|
|

Die Durdfchnittskoften haben betragen für S

1. 2. 8. 4. 6. 6. 5
1 Paar | 1 Paar 1 1

Infante- | Infante- Er Paar | 1 Paar u

tie reip. rie-Stie- PEN lange alt ne Galbfoplen 2 Rem erfungen.
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Preis pro Eentner
Rau«

Bezeichnung Angabe

fende ber der . &amp;

gie Truppentbeile. Bezugsquellen. &amp; 8 2
Ö &amp; &amp;

Tüte. Zhlr. Thtr.

78 | 1. Magdeb. Inf.:Megt. Nr. 26 | Schüge u. Rofenfeld in Dlag-
debug » &gt; 2 22020. |56%u| 55u | 45

58, | 51%

79 | 2. Magdeb. Inf.-Megt. Nr.27 | Scüge u. Rofenfelb in Dlagbe-
bug. . 56 | 55°%/% | 45

80 | 3. Magdeb. Inf.-Regt. Nr. 66 do. 56% | 55 45

81 | 4. Magdeb. Snf.-Regt. Nr. 67 | Guftan Gefner Nachfolger in
Berlin . . . 60 60 431);

82| 1. Thüring. Iuf.-Negt. Nr.31 | I. Lennheim in Erfurt .. 53 | 5A | 41%
83 | 3. Thüring. Zuf.-Regt. Nr. 71 Soßgerberei- Befiker franz Herr:

mann in Erfurt . in 531/ | 54Ys | 419;
84| 4. Thliring. Inf.-Megt. Nr. 72 Gerbernieifter Friedrich engel

3. Sut-dlen in Torgau. .. 158% | 531 | 43%

85| Inf.-Regt. Nr. 86. Eduard Zudermant in Eötn 55°/10 | 55/10 | 43%10

86 Saden, Eoburg--Gotaifger ,
uf Megt. . . Oerberneifter Bitgelm Arnold

n ©otha . ..[53%| 55 43!/s
87 | Magdeb. Fäger-Bat. Nr. 4. Geberfanbiung "ber Gebrüder

Pintus in Sangerhanfen 57 531% | 37

88 | Magdeb. Kür.-Megt. Nr. 7.. | Helmbold in Mügfhaufen

eaibe u. Rofenfelb |in Magbe-
bug. 587% | 57%| —

und

Kaumanns in Neuß oo.

89 | Magdeb. Huf. Net. ?Nr. 10 | PB. H. Kaumanns in Neuß. 56%, | 58'/ | 46%
9| Ulan.:Regt. Nr. 16 do. 56%, ! 56% | 45

und "

&amp;. Geßner in Berlin . . 58%, | 56% | 41%

91 | Weftph. Drag.:Megt. Nr. 7. | %. H. Kausmanns in Neuß . 56°%% | 566% | 45

92 | Thür. Huf.-Megt. Nr. 12 Robert ve ämeiber u. Comp. in
Halle a./©. 66°, | 55 43!/s

93| Drag.-Megt. Nr. 13. Lohgerber Lennig in Sämiehe
berg in Sadjfen . . 55 5N 43!
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Die Durchfchnittstoften haben betragen flir

1. 2. 8, 4. B. 6.
1 Baar

1 1 Baar1 Paar
1 Baar alt-

Madıer-
fohr. Aufnähe-

gelb.

 SchaftlängederStiefeln. Bemerkungen.
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Preis pro Eentner

Lau: Bezeihnung Angabe

fende der der . ®

Nr. Truppentheile. Bezugsquellen. &amp; $ ®
s &amp;: |

Thlr. The. Tor.

94 | Magdeb. Feld-Art.-Negt. Nr. | Tudermann in Eöln a./R.. 55 | 55a | 4695

Seanpeim in Erfurt . 5a | 55% 45
Schüte u. Rofenfeld in Magbe:

burg. . 58/5 | 56% #5,
95| Magdeb. Zeft.-Art.-Megt.Nr.4 | Ed. Tudermann in Cöfn. 55% | 54!/e

S. Lennheim in Erfurt . . 55°/e | 54a 45

96 | Magdeb. Pion.-Bat. Nr. 4. Scdiüße u. Rofenferbiin Magde
burg. . 55°%/6 | 55°/e ap97 | Magbeb. Train-Bat.Nr.4 do. 584: | 56%

98 1.efprenb. Grenadier-Regt. An. en . 2. Lipfchig, Lederhandfung in

Pr .. ” . 3 . 55 55 41°);

M. E. Wollenberg, do. in Pofen 56% | 55% | 42%
99 | Königs-Gren.-Regt. (2. Weft-

preuß.) Rr. 7. Hriedr. Bart) Söhne in Striegau 58% | 53% | 43%
100 | Weftphät. Füf. Pest. Nr. 37 Lederfabrifant F. W. Raumanns

zu Ehrenbreitftein. 56% | 56% 45
101 | 1. Niederfchlef. Iufant.-Regt.

Hs... .:.. IMS. Wolfenberg, Seberdand-
tung in Bogen. . 56% | 55% | 42%

L. nn
102 | 2. eberfitel Sıfant. Nest. weale

B. Hirfchel in Slogan . 5 | 5Alye 45
103 | 3. En Eu Degt. "N. 58. do. 57'/a 56% 435
104| 4. Bof. Inf.-Regt. Nr. 59. do. 59°/ | 59/6 45

ref. 46%),

105| 1. Schlef. Drag.-Regt. Nr. 4 bo. 60 58'/; | 46%
106 | Drag. -Regt. Nr. 14. . Lederhandlung von %. Bartich

Söhne in Striegau . 581, | 58a 431/s

107 | 2. Leib:Huf.-Regt. Nr. 2. Lederhandlung von %. D Sau
mann in Neuß a./Rb. . 6°/5 | 56% 45

108 | Weftpreuß. Uanen-Regt.Nr.1 do. 6% | 56° 45
und $. Bartich Söhne in Bred-

lau u. Striegu . . 81/5 55 441/e

109 | Pof. Ulanem-Megt. Nr. 10 . Leberfabritant $. Vartich ‚Söhne
in Striegau 56% | 534 | 43%
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Die Durfchnittsfoften haben betragen für 5
I

1. 2. 8. 4. 5. 6. u
1 Paar 1®aar | 1 D

Er 1 Paar alt- 1 Paar 8
Kavalle- Säuhe &amp; Bemerkungen.

ae =ein ein- . =

Itleblid Fahne Aufnäher $Mader» geld.
lohn.

13

20

12

9

9

8

9

10

10

9

8
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Preis pro Gentner

Lau Bezeihnung Angabe
£

fenbe der ber . =

Mr. Truppentbeile. Bezugsquellen. 8 8 ®
s| 2/5

Thir. Töhlr. Ihr.

110 | Weftpreuß. Kür.:Megt. Nr. 5 Lederhandlung von %. Bart)
Söhne in Strieguu . . DT | 55%. | 43%

111 | 1. Schlef. Iäger-Bat. Nr. 5 Lederfabrifant 3. 9. Raumanns _
. in Neuß a./Rh. . 56% | 56°%/s 45

112 | Niederfchtef. Pion.-Bat. Nr.5 | B. Hirfgel in Glogau 59°/e | 5’) 45
113 | Niederfchlef. Feld-Art.Megt. _

N. 2 MS. Wolfenberg in Bofen . | 55% | 55% | 42%
114 | Niederfchlef. Feft.- Art.- Negt.

M.5 2.22. . do. 55 165,54] 41%
u. 51%,

115 | Niederfchlef. Train-Bat. Nr. 5 | Kaufmann Woltenberg in Pofen | 55° | 56% | 43'/s
116 | 1. Schlef. Gren.-Megt. Nr. 10 | Friedrih Bartfh u. Söhne in

Striegau .. 581, | 56% | 4A!ye
117 | Schlef. Füf.-Megt. Nr. 38 . Raumann zu Neuß. 56%), 56% 43'/s

u

118 | Leib-Rür.-Megt. (1. Sclef.)
M.1l .. 0.0.0.0. | Friedrih Barth u. Söhne in

Striegau u. Breslau. . 58/5 55 441/s

119 | 1. Schtef. Huf.-Regt. Nr. 4 | E. Philipp in Oel . 56 | 55 | 46%
120 | 2. Schlef. Drag.-Negt. Nr. 8 do. 56%), 55 4
121 | 1. Oberfclef. Sufant. » Megt.

M. 22... . 0.0. | Ifidor Fränfel in Neiffe. 61% | 56% | 46%
122 | 2. Oberfchlef. Infant.»Megt.

M.23...22.. do. 60 56%, | 43"/5
61% u. 46°);

123 | 3. Oberfchlef. Infant. » Megt.
N.62. . . 2.0. Gebr. Newed in Breslau . 60 60 46?/s

Raufn. Nechnil in Matibor . 56% | 48%/s 40

124 | 4. Oberfitel SInfant. Reg. Nenwed in Breslau . 60 60 46°/s
125 Sale, Wanen-iegt M.2.|e Woliners Nachfolger in Steimit 581/s 55 45

126 | 2. Schlef. Huf. Regt. Nr. 6 | Auguft Schneider in Reuftabt
in Oberfchlefien . 531, | 5315 40

127 | 2. Schlef. Zäger:Bat. Nr. 6 | Friedrih Bartfh und Söfne in
Striegan en 56% | 56% | 43%

128 | Schief. Pion.-Bat. Nr. 6. 60 5 441/s129 | Schlef. Zrain-Bat. Nr. 6. €. Philipp in Deis . 66°); 46°)s
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Die Durdfänittstoften haben betragen für

6. 6.

1 1 Paar

1.

1 Baar
Infante-
ties teip.
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rie-Gtie-
feln ein-
fhließlih
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2. 8. 4.

1 Paar
1 Baar alt«

Sähuhe
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Aufnähe-
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u.

SchaftlängederStiefeln. Bemerkungen.
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Preis pro Centner

Lau- Bezeihnung Angabe

fende der ber &amp;

Nr. Truppentbeile. Bezugsquellen. Sg &amp; 7
s | 8|&amp;8

Zble. Tole The.

130 | Schlef. Feld-Art.:Regt. Nr. 6 | Gebrüder Newed in Breslau . 60 60 46°)
131 | Schlef. Feft.-Art.-Megt. Nr. 6 bo. 60 56%), | 46%
132 | 1 Weftph. Inf.-Regt. Nr. 13 | Sacob Tenhaeff u. Eonıp. in Wefel 56%, | 55 45
133 | 2. Weftph. Inf.-Regt. Nr. 15

(Prinz Friedrid der Nie-
derlande.) . E. Zudermann in Eöln . 55 55 431/;

134| 6. Weftph. Inf. Megt. Nr. 55 €. Zudermann in Cöln . —_ 55 43'/a

135| Nieberrhein. Füfilier-Megt.
N. 39... 2... | 8 Kaumannd in Ehren:

breitftein u. Neuß . | 56% | 55 45

136 | 5. Weftph. Sf. est. Nr. 53. | Tenhaeff u. Comp. in Wefel 56%, | 55 45
137 | Suf.-Dtegt. Nr. Scholly Behrendt zu Thoru 56%, | 53% | 43%°

53%, | 50 41%
138 | Suf.-Negt. Nr. 74 Saal Behrendt in Berlin 581% | 55 43
139 | Inf.eegt. Nr. 77 . Kaumanns in Neuß.. | 56% | 56% | 45
140| Füf.-Bat. Walded. . . enhaeff u. Comp. in Befel 56%, | 581% | 45
141 | Weftph. Säger-Bat. Nr. 7 : 9. Kaumanns in Neuß. . | 56% | 56% | 45

142 | 1. Weftph. uf Biest. Nr. 8 do. 56% | 56% | 45
143 | Ulan.-Regt. 14 % WB. Wittfampf in Münfter.. | 56% | 55 45

Gebr. Stieve in Münfter 56% | 53°% | 41%s

144 Sem. AMegt. Nr. 5. | %. H. Kaumanns in Neuß . 56%/ | 56° —
145| Huf..Regt. Nr. 15 bo. 56 | 56% | 3a

146 eos, deb- Art. dit
Nr. 7 Carl Menfen in Neviges 5a | 53% | 46%

Gebr. Stieve in Münfter 56% | 53% | 41%

147 BeiphäL, Veftungs-Art.»Megt.. FE. Zuderman in Cöln. 56% | 56% | 46%
148 Weihh, lan. -Bat. Nr. 7 do. 56%, | 56% | 46%

%. W. Diekmann in Deug. . | 51% | 53% | 43%
149 | Weftph. Train-Bat. Nr. 7. | %. W. Wittfampf in Münfter . 155 56% | 45

150| 2 Mhein. Inf.-Megt. Nr. 28 | E. Tudermann in Stolberg. 56%, | 55 46°/s
3. Blag it Linnid) . _ 55 46%,

151 | 6. Mbein. Inf.-Megt. Nr. 68 | E. Tudermann in Eöln . 55°%/% | 55 45

152 Pi Füf.-Megt. Nr. 33 0. 54a | 53% | 43%
153 | Mheln. Kür.-Regt. Nr. 8 Gerber C. Menfen in Neviges 56%, | 53% | 43%



use a

Die Durcfchnittstoften haben betragen für S

1. 2. 8. 4. 6. 6. 5
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1|29) 3 1114| 6 —_ 10| 8 12
2 4—|-|——|] 1112| 9 10) 1 12

2261—|-1——| 2110| 3]—|—-|—|2I—'!ı[ 12! 9][12—14

2| 2] 9 1118|- 113! 4| 8) 9|12—14
2| 6| 9} 1126| 8 —[—|- | 1149]10! 7[12—14

u.7—9
2115| 3 --/—| 1125| 11 8| 6 12

213! 2 10| — 14

214 — 126—110| 6| 121,

216— 124—| 10) 4] 124

2 411) 129111} 1112| 9 8|I 4 112'ru.8

2 3— 1115 9 — 12

2) 1| 7]-1—— 1123| 71 8| 5| 8—9
1129| 6 —i-|- 716 12

21 6111—|-|—| 1:16| ö 8 8 13

1129| 6 1118| 6] 9| 51 121m.8
2| 7110 — -1 123—| 9| 5 12



ac a.

Preis pro Centner

Lau Bezeihnung Angabe

fenbe der der &amp;

Mr. Truppentheile. Bezugsquellen. &amp; &amp; 2
Ö &amp; ®

Thlr. lt Ele.

154 Rönigs-Duf -Megt. (1. Ahein.)
d- 9. Kaumannd in Neuß. . | 56% | 56% | 45

155| 3. bein Inf. Megt. Kr. 29 3.3. Scheubly:Barain in Cobienz 53%, 531, | 43%
156 | 7. Rhein. Inf-Regt. Nr. 69 | U. Fiicher in Turemburg . 56 56 43°/a

157 Dobenaell Füf.Regt. Nr. 40 | Scheubly-Varain in Coblenz 5 | 55 | 43°)
158 Rhein. Inf.Regt. Nr. 70 do. 55 521 | 43!

159 | 2. Rhein. Huf.-Regt. Nr. 9 | 3. B. Oberfamp ıı. Comp. in
Trier . 43: | 56% | 48%

160| Ahein. Uflan.-Regt. Nr. %- . Raumanns in Neuß . . 56% | 565 | 4
161 | 2. Pofen. Inf.-Megt. die 19 % D. Raumanns in Ehrenbreit-

ftein . . 05 55 45

162 } 2. Thür. Inf.-Regt. Nr. 32 | Carl Bettelhäufer in Mainz 5 | 5 | 4218
163 | Inf.-Regt. Mr. 81. Sg aus Simmern . . 52a | 52% | 428

53a | 53% | 43%
5 9. RKaumanns in Ehrenbreit:

ftein 0. . 55 55 45
164 | Inf.-Regt. Ir. 87 Carl Sacob Göß in Simmern . 52 | He | 431

165 | Inf.-Regt. Nr. 88 3. €. Söh (Hagedorn ) in
Simmern . . . | 54Vs | 55 43'js

166| nteroffizier- Schule zu Zitlih | Sacob Zenhaeff u. Comp. in
. 6% | 56%, | 45

167| Rhein. Iäger-Bat. Nr. 8 Eduard Tudermann in Cöln 55%, | 56% | 50
168 | Rheinifches Yeld- Art.»»Regt.

Nr. 8 bo. 565/8 54ls 44lle

169 Abe. Gefungs Art. :-Megt.
. do. 55 | Bis | dl

170 Safe. "Bionier-Bal NM... Sceubly:Barain in Coblenz. 541: | 52% | 43'%
171} 2. Scief. Gren.Regt. Nr. 11 | Peter Raaymann in Cöln 56%, | 55% | 44ls
172| 1. MAhein. Inf.»-Megt. Nr. 25 | Georg Harder in Flensburg 56% | 56% | 45%
173 | Deagdeb. Fif.-Megt. Nr. 36 | FederLandt. von Rob. Schmeifter

u. Comp. in Halle a./S. . | 56% | 55 434

174| Snf.-Megt. Nr. 84. Georg Harder in Flensburg. 58 | 56% | 45

175| Snf.-Regt. Nr. 85. % H. Raumanns in Neuß . 56% | 56% | 45
176| Magdeb. Drag.-Megt. 'R. 6 Thamfen in Flensburg . . BTIa | 55 45

B. Gerfon in Afchersleben . BB’ | BB | 439%
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Preis pro Eentner

Lau: Bezeihnung Angabe

fenbe der der . &amp;

Nr Truppentheile. Bezugsquellen. &amp; ® 2
ö &amp; ©

Thlr. Zhlr. Til.

177 | 2. Brandenb. Ilanen-Regt.
MI... 20.0. ®. Kiimeburg in Perleberg . —_ 531% | 48’%

®. Gefner in Berlin. . . 581/s — _

178| Hufaren-Negt. Nr. 16 x DB. Mittkampf in Dünfter .. 56% | 55 45
179 | Feld-Art.-Negt. Nr. 9 3 9. Kaumanns in Neuß. . 56% | 56% | 45
180 | Pion.-Bat. Nr. 9 . Gorath, Gerbermeijter in Mends-

burg. . . 55 55 Aalz

181 Train-Dat. Nr. 9. 3. 9. Raunanıs in Neuß. 56% | 56% | 45
182 | Säger-Bat. Nr. 9. Buftav Gefner in Rerlin 60 6U 434;
183| 3. Weftphät. Suf.-Regt. M.16 | Ed. Tudermann in Cöfn. 55 55 438|

Anton Danımers in Neuf . 55 Bal/s | 45

184 | 4. Weftphäf. Inf.-Hegt. Nr. 17 | F. Kannap in Tiineburg. 46%, | 50 41®/s
Aug. Wehl in Celle . . 51% | 53%: | 41%
Erih Kraemer in Freudenberg . 51% —
I. B. Meibenftein in Celle . . 5 | 5 | —
Ed. Zudermann in Eöln. . _ 53!/ —_

Sac. Tendaeff u. Comp. in Vefel —_ 53/5 _

Bet. Raaymann in Eöln. . 51% | 53 | 41%
185 | 7. Weftphäl. Inf.-Regt. Nr.56 ob. Ehrift. Firnenid) in Celle 50 50 45
185| 8. Weftphät. Inf.-Negt. Rr.57 | Iac. Tenhaeff u. Comp. in Wefel 56%, | 55 44
187 | Inf.-Regt. Nr. 75. . Auguft Söhlmanı in Linden. 56%, | 55 41°
188 | Inf.-Regt. Ir. 76. E. Zudermamn in Eöln.. . 55 55 41%

EC cholly Behrend in Thorn. 531% | 51% | 41%
189 Inf-degt. Nr. 78. I. M. Kortfampf in Emden 54 54 4
190 | Inf.:Negt. Nr. 79. % H. Kaumanns in Neuß . 56% | 56% | 45
191 | Drag.:Regt. Nr. 9 D. Tiegner in Berlin — _

192 | Weftphät. ür. Megt. Nr. 4. Franz Wittkampf in Münfter 56°), u 45
Sppuer in Hannover . —_ 55 _

193| 2. eftphäf. a regt. Nil |. 8. Kaumanıs in Neuf. 56%, 56%, | 45194 | Drag.:Regt. Nr E. Denen in Neviges . 53%, 56% | 45
195 | Ulanen:iRegt. Nr. 13. 3. 9. Ranımanns in Neuß. 56%, 56%, | 45
196| Feld-Art.Megt. Nr. 10 . Eduard Tucdermann in Cötn 55 55 41%
197 | Täger:Bat. Mr. 10 . Eonrad Növers Wie. in Goslar 53, 5a —

531

Aug. Söhlınanmn in Linden . 56% u.| 56% _
6

W. Holzberg in Goslar. 53/50) 50 41?
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Die Durhfchnittsfoften haben betragen für
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Preis pro Gentner

Lau- Bezeihnung Angabe

fenbe der der 2

Nr. Truppentbeile. Bezugsquellen. s ® ®
s|3|3

The. The. Ahr.

198 | Pion.-Bat. Nr. 10 Eduard Tudermanı in Eöln 56%, 56®%/s 46?
Aug. Söhlmonn in Linden . 56 5 | Ne

199 | Train-Bat. Nr. 10 . = | Eduard Tudermann in Eöln 569), 50 431/ı
200 | 4. Rhein. Inf.-Regt. Nr. 30 |e€. Rettelhäufer in Mainz . ala 531 | 42%

Eduard Tudermam in Cöln 55 Sale | 43%

201 | Ponm. Füf.-Regt. Nr. 34. | 8. ertäffer Söhne in Sranffurt
531 , 53% | 42%

202| Snf.-Megt. Nr. 80. Sranz errman in Erfurt . 55% | 56% | 46
203| Snf.Megt. Nr. 82. Carl Bettelhäufer in Mainz. . 56% | 51% 21a

204| Iuf.-Regt. Nr. 83. % 9. Kaumanıs in Ehrenbreit-
ftein . 55 55 45

205 | MAhein. Drag.-Megt. Nr. 5. 3 d. Kaumanns in Neuk. 56%, | 56% | 45
Sog in Simmern. . 56% | 56% _

206 | Thüring. Ulanen-Regt. Nr. 6 | Ehriftian deimbof in mise
haufen . . . 58 | 51%, | 43%

207 Dularennet Nr. 13 %. 9. Raumanns in Neuf. 56% | 56% | 45
208 | Hufaren-Megt. Nr. 14 uhthaus in Brieg — — _
209| Säger-Bat. Nr. 11 buard Tudermann in Cöfn 55 55 Als

5 MW. Kaumanns in Ehrenbreit-
fen... . . 55 55 45

210| Felb-Art.-Negt. Nr. 11 . Raumanns in Nenk 55°/s 4315
56% | 56%

211 %. W. Moll in Brieg — —_ —

Pion.-Bat. Nr. 11 Bettelhäufer in Mainz . . 53 | 53 | 33Yp
212 Leo Weiß in Duisdorf bei Bonn 51%, | 51% | 43%

Train-Bat. Nr. 11 Guftand Hornthal in Cafiel. 54 | 51° | 46°
Carl Bettelhäufer in Mainz. . _ _ 431/,

Georg Ehriftian Röfchellin Drainz D1?/s A _

Nach vorftehenber Sufammenftellung betragen die Durdfhnittstoften:
für Sohlfeder pro Eontner . . 56°/a ah. ober bro Pfund — Thlr. 17 Sgr. — Pf.

= Hahlleder » + 555/ - 16: 8:

« Brandfohlleder pro Gentmer . 43% * oo. :»0—- +. 13,» 2»

; Zienterie-Stiefeln mit fangen Shäften mo Paar 2. : 1 -. I» |] 1Schuhe pro Paar
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Die Durdfchnittstoften haben betragen für $
&gt; Sr

1. 2. 8, 4. 5. 6. 5
1 Baar 1 Paar 1 Baar | 1 Paar

Infanter | Infanter | | ( fe I® 1 Baar S

Favaler | feinmir &amp;huge | srenten. |ürSufanefDetsfopten] &gt; Bemerkungen.
tie-Ötier | furgen Jeinichtiege| Buraiihe Fterie veip. mit Ablay| =
fein ein- | Gchäften Madır- En [gewalerie Meden ohne E
Kg [en| Ste endet mune| 5
Brad| Bader in | m | a | ©

ThlEgr.Pf. [THLESgr.Pi. [THLEar. Bl. ITHLSyr.Pf.[THGar.B.| Eye. Bi. 30

2|6 2 Ulısl al _
2)5| 2 ı 18] 4) | I s| 61 13

2111 4 LI14111 — h I0| 3 13

2, si 5 1122 6-11 — 9| 4 121%

1129| 611 119,3 | 1 17 3 ||, siı 12%
i veip. S’/a

2\8lı 1] ı -1- 8| 2| 12
1127| 5])—|—1—-1 1115) 9 —--—I— —|—| 9] 4 12
12411 1117) da — 1]--|5) 10| 12

2) | —-[1 [17] 1] —- Ä 9|—| 14

2/21 3 | — -1.--121—!9 I 8] 8 12

21221— I—1— — 1-11—111127419[|11]612
2116110 —1—|- 1] 8| 9 14

2122| 6 _— *“10| — 15 *) In fertigen Gtüden.

2|5| 8|-/—-1—- 1:20) 7 8| 3 13

2167 12112 —i—1 8| 4 13

2119| 3 1|19.-— 9| 3 12

2117| 6 *1117 6 10] — 12 | 9infertigen Gtüden.

1129| 7 1113!— 14| 8 12
12911 1113| 9 13) 8 12

2177 111717 8| 3 12

222] 1 1129: 7 —[—| - 12 Bel Anfertigung durh Eivil-Hanbwerter.

für Ravalferie-Stiefeln pro Bar » &gt;» &gt; 2 2 2 nenn nn 2 Ihr. 17 Sor. 9 Pf.

: Sohlen pro Paar . rn... 10: oo.

Bu ben bilfigften Breifen Haben befchafft:
a. Infanterie-Stiefeln mit langen Schäften:

1) das 3. Garde-Megiment zu Fuß zu 1 The. 21 Sgr. 7 Pf. pro Paar:
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Leberlieferanten: Gerbermeifter-Wittwe E. Ralau zu Obra, Leber-Fabritant Bodesheim-Vol-
breit zu rauffurt a./M., Gerbermeifter E. U. Weitlamp zu Osnabrüd und Gerbermeifter
M. W. Sohlmann zu Hannover.

2) Das Anfanterie-Megiment Nr. 82 zu I Thlr. 24 Sgr. 11 Pf. pro Baar:
Lederlieferant Carl Bettelhäufer zu Maint.

3) Das Kaifer Franz Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 zu 1 Thlr. 25 gr. 11 Pf. pro Baar:
Leberlieferant: Kaufmann ©. Geßner zu Berlin.

4) das Infanterie Regiment Nr. 76 zu 1 Thle. 26 Sgr. pro Baar:
Ledellieferanten, Eduard Tudermannn in En uıd Scholly Behrend zu Thor.

5) das Infanterie-Regiment Nr. 87 zu 1 Thlr. 26 Sgr. 2 Pf. pro Paar:
Lederlieferant: Carl Iacob Goeg zu Sünnen;

6) das 4. Brandenburgifche Infanterie-Regiment Nr. 24 (Großherzog von Diedienburg-Schwe-
rin) zu 1 Thle. 26 Ser. 11 Pf. pro Baar:
Rederlieferant: H. Beder u. Comp. zu Berlin.

7) das Infanterie-Megiment Nr. 78 zu 1 Thlr. 27 Sar. pro Baar:
Lederlieferant: 3. M. Kortfampf zu Emden;

8) das 4. MWeitphälifche Infanterie-Megiment Nr. 17 zu 1 Thlr. 27 Cor. pro Baar:

Lederlieferanten: 5. Rannag in Lüneburg, Auguft Wehl in Celle, Eric Kraemer in reuden-
berg bei Siegen, 3. ®. Neibenftein in Celle, Eduard Tudermann in Eöln, Iacob Tenhaeff
u. Comp. in Wefel und Peter Raayınann in Cöln;

9) das Magdeburgiihe Füfitier-Regumnent Nr. 36 zu 1 The. 27 Sgr. 2 Bf. pro Baar:
Leberlieferant: Robert Schmeifter u. Comp. zu Halle a./S.

10) das Infanterie-Megiment Nr. 80 zu I Thir. 27 Ser. 5 Pf. pro Paar:

Lederlieferant: Franz Herrmann zu Erfurt;
11) daB 3. Magbeburgifche Infanterie-Regiment Nr. 66 zu 1 Thlr. 27 Sgr. 5 Pf. pro Baar:

Lederlieferanten: Schüpe u. MRofenfeld zu Diagdeburg;
12) das 2. Weftphälifhe Infanteries Regiment Nr. 15 (Prinz Friedrid) der Niederlande) zu

1 Thlr. 27 Sor. i Pf. pro Paar
2ederlieferant: E. Tudermann zu Cöfn.

Das Infanterie» Regiment Nr. 81, von welchem die Preife für fangfchäftige und kurzfchäftige
Stiefeln nicht getrennt angegeben find, ift hierbei aufer Betracht gelajfen.

b. Ravallerie-Stiefeln:
1) Das Brandenburgische Dragoner-Regiment Nr. 2 und das Tragoner-Regiment Nr. 12 zu

2 Xhlr. 6 Egr. pro Baar:
Lederlieferant: Guftan Geßner zu Berlin.

2) Das Ulanen-Regiment Nr. 13 zu 2 Thlr. 7 Sor. 5 Pf. pro Baar:
Lederlieferant: 5. H. Kaumanns zu Neuß.

3) Das Mheiniihe Küraffier-Regiment Nr. 8 zu 2 Thlr. 7 Spr. 10 Pf. pro Paar:
Lederlieferant: Gerber Carl Menten zu Neviges.

4) Das Dragoner-Reginent Nr. 10 zu 2 Thlr. 8 Sar. 10 Pf. pro Baar:
Lederlieferant: Mehl zu Ofterode.

5) Das Leib-Rüraffier-Mtegiment (Schlefiihes) Nr. 1 zu 2 Thlr. 9 Sor. 5 Pf. pro Paar:
Lederlieferant: gFriedrid” VBartich und Söhne zu Striegau und Preslaı.

Berlin, den 24. Auguft 1867.

Mititair:Deconomie:Departement. Belleidungs:Abtheilung.
ride,

No. 179/8. M. 0. D. 8.
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Armee- Perordnungs-Dlatt.
Heraudgegeben vom Kriegd-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 16. September 1867. Mr. 14.

Gedrudt und in Kommilfion bei E. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhanblung, Kocftraße 68.

Nr. 149.

Betrifft die Allerhöchfte Verorbnung ae bieDieeiplinar-Beftrafang in der Armee vom. Suli d. I.

Die in Bolge Meiner Ordre vom 21. März d. 3. entworfene Mir vorgelegte „Verordnung über die Die-

ciplinar» Beftrafung in der Armee? babe Sch vollzogen und laffe Ihnen folhe mit dem Auftrage wieber zu
gehen, dad Weitere zur Einführung beregter Verordnung zu veranlaffen.

Ems, den 21. Suli 1887.

ge. Wilhelm.
geageg. dv. Roon.

An ben Kriegs. Minifter.
Berlin, den 10. September 1867.

BVorftehende Allerhäcfte Kabinetd-Ordre vom 21. Suli d. 3, fowie die Allerhöchfte Verordnung von

demfelben Iage werben hierdurch zur Kenntniß der Armee gebradt.

. Kriegs: Minifterium.
v. Roon.

No. 777/8. 67. A. I.a.

Verordnung über die Disripliner-Beflrafung in der Armee.

Eriter Abjchnitt.
Umfang der Disciplinar- Strafgewalt.

8.1.

Der Disciplinar-Strafgewalt find unterworfen:
1) alle zur Armee gehörenden Militair-Perfonen (Perfonen des Soldatenjlandes und Militair-Beamte);
2) alle Perfonen, welche in Kriegözeiten zu den friegsführenden Truppen zugelaffen find, oder zu deren

Gefolge gehören;
3) die Kriegögefangenen.

8. 2.

Der Disriplinar-Bellrafung unterliegen:
a) Zuwiderhandlungen gegen die militainiiche Zucht und Ortnung und Webertretungen ber Dienftoorfgriften,

für welde die Militair-Gejepe feine Strafpeftimmungen euthalten.
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Aud fönnen bieciplinarifch beftraft werben:
b) bie in den Milttair- Gefeen mit Arreft bebrohten Bergeben, für welde das niebrigfte Strafmag dort

entweder gar nit oder dergeftalt angegeben ift, daß es innerhalb der Grenzen der Disciplinar- Straf-
ewalt Tiegt;

c) die Uebertrelungen militair-poligeiliher Anorbnungen;
d) die in den allgemeinen Strafgejegen alternativ mit Geldbuße ober Gefängniß bebrohten Uebertretungen,

mit Ausnahme ber einfachen Beleidigungen gegen Civilperfonen;

infofern für biefe Vergehen und Uebertretungen (Littb.c.d.) unter den obwaltenden Berhältniffen bes Balles
nad bem pflihtmäßigen Ermeffen bes mit der DischplinanStrafgewalt verfehenen MilitalısBefehlshabers eine
bärtere Strafe, ald im Disciplinarwege verhängt werben fann, nicht verwirft erfcheint.

8. 8.

Uebertretungen, welche blos mit Geldbuße und nur im Unvermögendfalle mit Gefängnig bebroht
find, unterliegen der Beftrafung dur die Givil-Behörden. Die VBollfirefung erfolgt in diefen Fällen burd
die Militair-Gerichte, nad Maßgabe der Vorjchriften der 88. 269 und folgende Theil II. des Militair-Straf-
Sefegbudhe.

Zweiter Abfchnitt. -

Bon der Disciplinar-Beftrafung der Militair-Perfonen bed Soldatenftandes bes ftehenden ‚Heereß.

L Disciplinar-Strafen.

8.4.

We Disciplinarftrafen find für Militair-Perfonen des Soldatenftandes im ftehenden Heere folgende
Strafen zuläjfig:

A. Kür Offiziere:

Verweis, und einfacher Stuben-Arreft bis zu vierzehn Tagen.
Der Berweis für Offiziereift:

a) einfacher, — ohne Zeugen oder im Beifein eines BVorgefehten;
b) förmlider, — vor verfammeltem Offigier-Corps;
c) ftrenger, — durch Parolebefehl, mit Eintragung ber Beranlaffung in bie DarioBiker

Dloße Zurehtweifungen find ald Strafvermeife nicht anzujehen.

B. $ür Unteroffigiere:

1) Verweis vor verfammelten Difigieren ober Unteroffizieren der Kompagnie, Csfadron oder Batterie;
2) die Auferlegung gewiffer Dienftverrichtungen außer der Kour mit angemeffener Zeitbeftimmung, indbefon-

dere: „Strafwachen oder Straf-du-jour“;
3) Kafernen-Quartier- oder gelinder Arreft bis zu vier Woden;
4) mittler Arreft bis zu drei Wochen.

Segen Unteroffiziere, welde bad Portepee tragen, darf mittler Arreft nicht verhängt werben.

C. Bür Gemeine mit Einfluß der Sefreiten:

1) Kleinere Disciplinarftrafen:
a) bie Auferlegung gewiffer Dienftverrihtungen aufer der Tour, nılt angemeffener Zeitbeftimmung,

inöbefondere:
Ererzieren mit den Reftuten ober in einer Lefonderen Eprerzier- Abtheilung; Strafwahen ober

Straf-du-jour; Dienft in der Kaferne, den Ställen, den Montirungsfammern oder auf
den Schiehftänden;

Erfcheinen a Rapport ober zum Wppell in einem beftinmten Anzuge (bei der Kavalleriv auch
iu Dferde);
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b) Entziehung der freien Dispofition über dad Traktament und deffen Weberweiiung an einen Unter

offizier zur Bermwaltung und zur Auszahlung beffeiben in täglichen Raten.
2) Arreftftrafen und zwar:

a) Kafernen-Quartier- ober gelinder Arreft bis zu vier Wochen,
b) mittler Arreft bis zu brei Wochen,

c) ftrenger Arreft Bis zu vierzehn Tagen.
Außerbem: _ \

3) für Gefreite: die Entfernung von diefer Charge, woburd tie Vorzüge derfelben verloren werben, und
4) für Gemeine der zweiten Kaffe des Soldatenftanbes, nach fruchtlofer Anwendung ber vorftehend erwähnten

Strafen:

bie Einftellung in eine Arbeiter-Abtheilung.

8.5.

Sind auf dem Marfche, im Lager, ober fonft außer ber Gamifon ober dem Kantonnement, ben
örtlihen Umftänden nad, Arreftftrafen gegen Unteroffiziere ober Gemeine: nicht vollftredbar, fo tritt an bie
Stelle derfelben Entziehung der gewohnten Bebürfniffe an Tabad, Bier ober Branntwein, verbunden

a) beim mittleren Arreft: mit Geranziehung zu beichwerlihen Dienftverritungen, oder mit täglidh einftün-
digem Anbinden an eine Wand oder einen Baum (Iehteres jedoch nur bei Gemeinen);

b) beim ftrengen Arreft: mit täglih breiftünbigem Ankinden, wie zu a. unter Gewährung einflündiger
Nube nah 1%, Stunden.

Das Anbinden des Arreftaten gefhieht, — auf eine ber Gejundheit beffelben nicht nachtheilige Weiie
und möglidhft nit vor den Augen des Publitums —, in anfredhter Stellung, den Rüden nad der Wand

oder dem Baum gelehrt, dergeftalt, daß der Nrreftat fi weder feten noch niederlegen ann.

IL Zuftändigfeit der Mititair-Befehlshaker zur Berhängung von Disciplinar-Gtrafen,

A. Zm Allgemeinen.

8. 6.

Die Disciplinar-Strafgewalt fteht nur Offizieren zu, denen der Befehl über eine oder mehrere Kruppen-

Actheilungen, über ein abgeionderted Kommando, über eine Militair-Behörke, oder über eine militairifdhe
Anftalt, mit Verantwortlichkeit für die Disciplin, übertragen ift und erftredt fi auf die Untergebenen hiefes
Dienftbereiche.

8.7.

Diejenigen Offiziere, welche fidh nicht in einer ber im 8. 6 erwähnten bienftlihen Stellungen befinpen,
unb bie Unteroffniere haben feine Disciplinar-Strafgewalt. 8 ift jedoch jeder Höhere im Range berechtigt,

die nad dem Dienftgrade oder bei gleihem Dienftgrade nad dem Dienftalter unter ihm flehenden Militair-
Perjonen des Soldatenftandes nöthigenfalls vorläufig zu verhaften oder ihre vorläufige Verhaftung zu bewirken.

Eine folhe Verhaftung aber muß von Ihn fofort dem nädften, mit Disciplinar» Strafgewalt ner
fehenen Borgefegten des Berhafteten gemeldet werben.

8.8

Die Disciplinar-Strafgewalt ift nit an bie Charge, fondern an die Yunktion geknüpft und gebt
von felbft während ber Stellvertretung auf den Stellvertreter im Kommando über.

8.9.

Ein jeder mit Disciplinar-Strafgewalt verfehene Befehlshaber ift berechtigt:
a) gegen Unteroffiziere und Gemeine feines Dienftbereihs die für biefelben nah 8. 4 B. 1. u. 2. und

C. la. und b., auläffigen Meineren Disciplinarftrafen; fowie
b) gegen die ihm untergebenen Offiziere einfache unb förmliche DVermeife zu verhängen.
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B. 3Znebefondere.

u) des EHefd (Kommanbdeurs) einer Kompagnie, Estabron oder Batterie.

8. 10.

Die Chefs einer Kompagnie, Eslabron oder Batterie find berechtigt, außer ben im $. D erwähnten
Dieciplinarftrafen,

1) gegen Unteroffigiere und Gemeine: Kafernen-, Quartier- ober gelinden Arreft biß zu adt Tagen;
2) gegen Unteroffiziere, die nicht dad Portepee tragen, und gegen Gemeine: mittiern Arreft bis zu fünf

Tagen, und
3) gegen Gemeine: ftrengen Arreft bis zu brei Tagen,

au verhängen.
Die Beftrafung eines Gemeinen mit firengem Arteft ift in jedem Beftrafungsfalle dem nädftvor-

gefehten Befehlahaber zu melben.

b) bes Kommanbeurd eines nicht felbitftändigen Bataillons,

 11.

Die Kommandeure ber nicht” jelbftftändigen Bataillone find berechtigt, außer den im 3. DO ermähn-
ten Strafen,

1) gegen Unteroffizgiere und Gemeine: Kafernen-, Duartier- ober gelinden Arreft bis zu vierzehn Tagen;
2) gegen Unteroffiziere, die nicht bas Portepee tragen und gegen Gemeine: mittlern Arreft 5id zu zehn

Tagen; und
3) gegen emeine: ftrengen Arreft bis zu fieben Tagen,

u verhängen.
Segen die ihnen untergebenen Dffigiere dürfen fie zwar einfadhen Stubenarreft verhängen, müffen

iedboh biervon fofert bem ihnen vorgefegten Regimentd-Kommandeur zur Beltimmung der Dauer beffelben
Meldung machen.

c) bed Kommandeurs eines Regiments oder rerefiftänbigen Batalllons, forole aller anderen Befehlahaber, denen die niebere
erichtöbarkeit verliehen tft.

8. 12.

Die Kommanbeure der Regimenter und felbftfländigen Bataillone und alle anderen Befehlshaber,

weldyen die niebere Gerichtsbarkeit verliehen ift, find befugt, außer ben im $. 9 erwähnten Strafen,
1) gegen Offiziere:

a) firengen Verweis,
b) einfadhen Stuben-Arreft bis zu jehs Tagen, .

2) gegen Unteroffiziere und Gemeine: Kafernen., Quartier- oder gelinden Arreft bi® gu vier Wochen;
3) gegen Unteroffizier, bie nicht das Portepee tragen und gegen Gemeine: imittlern Arreft bid zu drei

Wochen, und
4) gegen Gemeine: ftrengen Arreft bis zu vierzehn Zagen, zu verhängen.

Auch find diejelben berechtigt:
5) Gefreite von biefer Charge zu entfernen, und
6) Gemeine ber zweiten Klaffe des Soldatenftandes, nach zunor im Dienfiwege eingeholter Genehmigung

bes ihnen vorgefegten fouunanbirenden Generals, einer Arbeiter-Abtheilung zu überweifen.

d) ber betacdhirten Tffiziere.

8. 13.

Die detadirten Bataillond-Kommandeure und bie detadhirten Kompagnie-, Gelabron- und Batterie
Chefs, fowie alle anderen betadhirten Stabsoffiziere, Hauptleute und Rittmeifter find berechtigt, außer ben im
8. I erwähnten Strafen,
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1) gegen Dffigiere: einfahen Stuben-Arreft bis zu brei Tagen;
2) gegen Unteroffiziere und Gemeine: Kafernen, Duartier- und gelinden Arreft bis zu vierzehn Tagen;
3) gegen Unteroffizier, die nicht das Portepee tragen und gegen Gemeine: mittiern Arteft bis zu zehn

agen, unb

4) gegen Gemeine: ftrengen Arreft bis zu fieben Tagen zu verhängen.
Detadirte Subaltern-Öffiziere haben in gleichem Umfange die Disciplinar-Strafgewalt über die ihnen

untergebenen Unteroffiziere und &amp;emeinen. — Gegen die ihnen beigegebenen Öffiziere aber dürfen fie nicht
Arreftftrafen verhängen.

8. 14.

Jede von einem betadhirten Offizier über einen Offizier verhängte Disciplinarbeftrafung muß dem un-
mittelbaren Borgefebten jogleich gemeldet werden. Daffelbe muß gejhehen, wenn von einem detadirten Dffizier,
infofern berfelbe nicht Stabsoffizier ift, ein einer mit ftrengem Xrreft beftraft wirb.

8. 15.

Die  isciplinar-Strafgewalt fteht den betadhirten Offizieren in dem im 8. 13 bezeichneten Umfange
fo lange zu, als fie außer der gewöhnlichen täglichen Dienftverbindung mit ihrem nädften Borgefebten fi

en und nit unter bie Befehle eines andern, die Stelle biefed Borgefeten einnehmenden Befchls-abers treten.

e) ber dem Kommandeur eines Regimeuts ober felbftftänbigen Batalllons vorgefehten Milltaire efehlehaber, der Gou-
verneure, Feftung&amp;-Rommanbanten und Garnifon-Hekteften.

$. 16.

Die Zuftändigfeit der, dem Kommandeur eines Regiments oder felbftftändigen Bataillons vorgefehten
höheren Befehlshaber zur Disciplinarbeftrafung tritt ein, wenn bie zur Dieciplinarbeftrafung geeignete Handlung:

a) unter ihren Augen, ober
b) gegen ihre bienftlihe Autorität, ober
c) von Militair-Perfonen verjhiedener Truppentheile ihres Dienftbereih6 begangen, ober
d) ihnen zur Entfheidung oder zur Beftimmung der Strafe gemeldet, oder
e) von dem niederen Befehlshaber unbeftraft gelaffen ift.

8. 17.

Die Zuftändigkeit der Gouverneure und der Feftungd-Rommanbanten tritt gegen alle am Drte befind-

lihen Militair-Perfonen ein, wenn bie zur Disciplinarbeftrafung geeignete ftrafbare Hanblung:
1) ale Erceß gegen bie allgemeine Sicherheit, Ruhe und Orbnung zu betrachten, ober
2) gegen eine befondere, in Beziehung auf die feftungswerke und Bertheidigungsmittel beftehende Anort-

nung, ober

3) gegen eine von ihnen erlaffene mitlitair-poligellidde Worjchrift ober fonft gegen ihre bienftlihe Autorität,
4) im Wacht- oder fonftigen Dienfte des Plage, oder
5) von einer Militair-Perfon begangen ift, von deren eigenen mit Disciplinar-Strafgemalt verfehenen Bor-

gefehten fein einziger in bienftlider Eigenfhaft am Drte ift.

In den Orten, in welchen zwei Kommandanten fih befinden, hat der zweite Kommandant als folder
nur Disciplinar-Strafgewalt, wenn er bie Dienftfunktionen des erften Kommandanten ftellvertretend wahrnimmt. —

Dafjelbe gilt von dem Kommandanten an den Orten, in welden auger dem Gouverneur fid ein
Kommandant befindet.

8. 18.

Sn offenen Orten, für melde fein Gouverneur ober Kommandant ernannt it, hat der ältefte in

bienftliher Gigenfhaft dafelbft befindliche Befehlahaber (Garnifon-Xeltefte) in gleichem Umfange wie über feine
Untergebenen die Disciplinar-Strafgewalt gegen alle am Orte befindlichen Militait-Perfonen, wenn die zur

Disciplinar-Beftrafung geeignete ftrafbare Handlung:
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1) gegen eine von ihm erlaffene militair.polizeilihe Worjhrift oder fonft gegen feine bienftlihe Autori«
tät, oder

2) von einer Militair-Perfon begangen ift, von deren eigenen mit Disciplinar-Strafgewalt verfehenen Bor-

geießten fein einziger in bienftliher Cigenfhaft am Orte ift.

8. 19.

Die in ben 38. 16, 17 genannten höheren Befehldhaber, Gouverneure und Kommandanten find, wenn fie
danady oder nad den S$. 21, 22 in den Kalt kommen, Disciplinarftrafen zu verhängen, in Betreff aller ihnen
untergebenen Militair-Perfonen des Soldatenftandes vom Feltwebel oder Wachtmeifter abwärts innerhalb ber-
jelben Grenzen zur VBerhängung von Disciplinarftrafen befugt, wie der Kommandeur eincd Regiments (8. 12).

Dffiziere dagegen dürfen:
1) von dem Fommandirenden Genernl mit. vierzehutägigem,
2) von dem Divifions-Kommandeur, dein Gouverneur und dem Kommandanten einer Feftung erften Ranges

mit zehntägigem,
3) von den Brigade-Kommandeuren und ben Kommandanten der übrigen Zeitungen mit achttägigem ein-

fahen Stubenarreft beftraft. werben, .
Wird gegen einen Regiments-Kommandeur oder einen höheren Befehlshaber Arreft- verhängt, fo ift

in einen jeben berartigen Salle Mir davon fofort zur weiteren Beltimmung Meltung zu maden.

f) ber in ben 98. 10-18 nicht ausbrüdlich genannten Mititgir-Befehlöpaber.

8. 20.

Für den Umfang der Dieziplinar-Strafgewalt ber in ben $$. 1O u. ff. nicht austrüdlih genannten
Befehlöhaber find die bei Verleihung derjelben in den betreffenden Dres und Initrultionen darüber ertheilten
Beftimmungen maßgebend.

g) wenn zur Disclplinar- Beftrafung geeignete Handlungen von Militatr- Perfonen verfcgiedener Truppentheife gemein
fhaftlich begangen werden. "

8. 21.

Wenn außer den Bällen der 88. 17 u. 18 von mehreren ber Disciplinar- Strafgewalt verichiebener

Defehlshaber unterworfenen Militair- Perfonen des Soldatenftandes gemeinfhaftli eine, zur Disciplinar-Be
ftrafung geeignete ftrafbare Handlung begangen wird, jo fteht die Beitimmung ber Strafe gegen alle Betheiligte
dem nächften gemeinjcaftlihen Befehlshaber, ober, wenn ein folder fi nicht in dienftliher Eigenfhaft am
Drte befindet, dein Gouverneur ober begiehungsmeife dem Kommandanten und, in Grmangelung beffelben, bem
älteften am Orte in bienftliher Eigenfhaft befindlichen Befehlähaber zu.

h) bei fombinirten Truppenförpern.

8. 22.

Nah den Beftimmungen ter SS. 9—21 regelt fi der Umfang ber Disciplinar :Sirafgewalt ber
Militair-Befehlshaber auch in dem Zalle, wenn verfchiebene Zruppen-Abtheilungen zum gemeinfamen Dienft
mit einander zeitweilig vereinigt werden.

Dritter Abfchnitt.

Bon ber Dieciplinar:BeftrafungbergumSoldatenftandegehörendenMilitair:Perfonendeö
eurlaubtenftandes.

A. Bei der Tanbwehr.

8. 23

Die Stamm-Mannjhaft der Yandwehr wird in Hinficht der Disciplinar-Beftrafung, wie die Mannidaft
des ftehenden Heeres behantelt.
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So lange die Landwehr nicht verfammelt ift, haben nur der Lanbwehr- Bezirtd- Kommandeur und
beffen Borgefegte die Befugni, Disciplinarftrafen gegen die Stamm-Mannjhaft zu verhimgen.

Der Landiwehr-Bezirkö-Kommandeur hat die Disciplinar-Strafgemalt im deinfelben Umfange, wie ber
Kommandeur eines felbjtftändigen Bataillons (8. 12). SIft der Lanbwehr-Bezirks-Rommanbeur abweiend ober
beffen Stelle unbefegt, fo geht beffen Disciplinar-Strafgewalt während ber Dauer ber Stellvertretung auf
ben Stellvertreter im Kommando über. — Wirb aber für ben abwefenden oder manquirenden Landwehr:

Beztrks-KRommandenr Fein Stellvertreter ernannt, fo hat während ber Dauer eines folden Berhältniffee der
öltefte im Bataillons-Stabs-Qnartier anwejende bienfttäuende Offizier bes Batafllons die Disciplinar-Straf-
gewalt eines Kompagnie-Chefs (3. 10).

8. 24.

Auf die nicht zum Stamm gehörenden Mannfchaften der Landwehr foınmen die Disciplinar-Straf-
beftimmungen für da6 ftehende Heer nur während ber Zeit durchweg zur Anwendung, für welde fie „mit
der vorihriftsmißigen Berpflegungd-Kompetenz” zum Dienft oder zu den Mebungen einbernfen find.

Die Unterftellung berfeiben unter biefe Disciylinar-Strafbeftiinmungen beginnt in biefen Fällen:
1) wenn die Einberufung zum Kriege ober zu einer außerordentlichen Zufammenziehung der Landwehr erfolgt,

mit dem Gmpfange der Einberufungs-Drbre;
2) wenn die Einberufung zu den Webungen ftattfindet, mit dem Anfımge des in ber Einberufungs-Ordre

bezeichneten Geitellungs-Xages,
unb endigt in beiden Fällen mit dem Ablauf des Tages der Wiederentlaffung..

ı | 8, 25.

Außer der Zeit der Zufammergiehung ber Sandwehr (%. 24) tritt, infofern nicht eine härtere Strafe
verwirkt ift, Dieciplinar-Beftrafung ein:

1) wegen Ungehorjams gegen Befehle, welhe Mannihaften der Ranbwehr von ihren Borgefepten in Ge-
mäßheit der Dienftorbnung ertheilt werden, insbeiondere:
a) wegen Nihtbefolgung der Einberufungs-Orbre zu ben Webungen, fowie
b) wegen Nihtbefolgung der Einberufung zu ben Kontrol-VBerfammlungen oder der Einberufung Ein-

. zelner zu einem anderen beftimmten Dienftzwed ohne die Verpflegungs-Rompetenz. .

2) wegen ftrafbarer Handlungen, welche von den ohne die Verpflegungd-Kompetenz Einberufenen (Nr. 1b.)
am Geftellungsorte, während ber Anmefenhelt ihrer Vorgefegten verübt werben.

3) wegen Umgebung bed vorgefchriebenen Dienftweges. bei Anbringung bienftliher Gefuhe oder Beichwerben,
fowie wegen anderer Vergehen der Ranbwehr-Mannfhaften, gegen bie Suborbination beim münblidhen
oder fhriftlihen Verkehr derfelben mit ihren DVorgejegten in milltatrifchen Dienftangelegenheiten;

4) wegen Zuwiderhbandlung gegen das Berbot, wonadh Lanbwehr-Mannihaften, aud) wenn bie Yanbwehr
nicht zufammenberufen ift, ohne Befehl in Vereine oder zu VBerfanmiungen zur Berathung militairifcher
Einrihtungen oder anderer Angelegenheiten in ihrer militairifchen Eigenfhaft nicht zufammentreten dürfen;

5) wenn Mannfdaften der Fandwehr in der Militatr-Unfform:
a) Bergeben gegen andere, gleichfalls in Uniform befindliche Perfonen des Solbatenftandes im perfön-

lien Zufammentreffen mit benfelben, oder
b) der Theilnahme an einem, von Perfonen des Soldatenftandes verübten Dienftvergehen,

fih fchuldig maden. \

8. 26.

Die Disciplinar-Strafgewalt über bie beurlaubten Ranbwehr-Mannfchaften haben in den Fällen bes
$. 25 nur die im $. 23 namnhaft gemachten Vorgefebten.

Die Disciplinarftrafe darf jedoch in den Fällen dr8 8.25 sub 1b, 2,3, 5, einen dreitägigen mittlern

Arreft nicht überfteigen. ft in folden Zällen breitägiger mittler Arreft feine ausreihende Strafe, fo tritt
gerichtlihe Unterfuhung und Beftrafung ein.



— 10°—

8. 27.

Wegen Nihtbefolgung der Einberufungs-Drbre zu ben Uebungen, — wohin aud die Fälle gehören,
wenn Landwehr-Mannfchaften während fie ihrer Einberufung eutgegen jehen fonnten, durd eine, ohne Er-
laubnig der Landwehr-Behörde unternommene Weife fi dem Empfange der Einberufungs-Orbdre entziehen, —
darf nur dann die Dieciplinar-Beftrafung erfolgen, wenn entweder der Ginberufene nur zu fpät fih an dem

beflimmten Orte eingeftellt hat, ober die Umftände fonft eine mildere Beurtheilung zulaffen.
ft Hiernach die Berhängung einer Disciplinarftrafe nicht ausreichend, fo muß gerichtliche Unterfudhung

und Beftrafung eintreten. — Dies muß aud ftets geichehen, wenn eine Einberufungs-Orbre zum Kriege un

befolgt geblieben ift. 98
8.

Beurlaubte Ranbwehr-Mannjchaften, weldhe nah bem Eintritt in den Beurlaubten-Stand, oder bei

tsrer Aufenthalts-Beränberung bie Anmeldung in dem gewählten Aufenthaltsorte Tänger ald vierzehn Tage ver-
fäumen, find bisciplinarifch mit Gelnbuße von zwei bis fünf Thalern, oder mit polizeilichen Gefängnig von
drei bis aht Tagen zu betrafen. Sft von ihnen bei Aufenthalts- Veränderungen nur bie vorgejchriebene Ab-
meldung verfäumt, die Anmeldung in dem Bezirk ifres neuen Aufenthaltsorts aber rechtzeitig erfolgt, fo tritt
nur Geldbuße von einem bis zwei, Khalern, ober polizeilihes Gefängnig von einem bis zwei Zagen ein.

Diefe Strafen für die unterlaffene An- oder Abmeldung find auf Requilition des Randwehr- Bezirks.
Kommandeurd dur bie Givilbehörbe zu vollftreden.

8. 29,

Auf die Dffiziere der Landwehr fommen bie in ben 38. 24—28 enthaltenen Beftimmungen mit
der Maßgabe zur Anwendung, daß für die in den 88. 25—28 bezeldneten ftrafbaren Handlungen gegen
fie Höchftens fechstägiger einfacher Stubenarreft verhängt werben darf. ft diefer zur Beftrafung nit aus-
reihend, fo muß gegen fie aud da, mo gegen bie Mannidaften vom Beldwebel ober Bachtmeifter abwärts

Disciplinar-Beftrafung ftattfinden Raum, gerichtliche Beftrafung erfolgen.
In den Fällen des 8. 28 darf gegen Offiziere der Landwehr nienial® Geldbuße, fondern nur ein-

faher Stuben-Arreft eintreten. :

B. Bei der Referve und hinfihtlih aller übrigen unter der Kontrole der Ranbwehr-Bezirfs-

Kommanbeure ftehenden, zum Beurlaubtenftande gehörenden Perfonen des Solbatenftanbe®.

8. 30.

Die in den 88. 25—28 enthaltenen Beftimmungen gelten auch für die Mefruten, für bie auf
unbeftimmte Zeit von Sruppentheilen bes fiehenden Heeres Beurlaubten, für bie Referve-Mannfhaft und für
alle übrigen unter der Kontrole ber Lanbwehr-Bezirks-Rommandeure ftehenden, zum Beurlaubtenftande gehören«
ben Perfoneu des Soldatenftandes. — Bon jeder Disciplinar- Beftrafung eines nod zu einem Xruppentheile

des ftehenden Heeres gehörenden, auf unbeftimmte Zeit Beurlaubten, hat der Landwehr-Bezirks.Kommandeur
ben betreffenden Zruppentheil fofort zu benachrichtigen.

8. 31.

Die für Dffiiere der Landwehr im 8. 29 ertheilten Beftimmungen finden aud Anwendung auf alle
übrigen unter der Kontrole ber Rantwehr-Bezirls-Kommandeure ftehenden Offiziere, einfchlieplich der mit Pen-
jion zur Dispofition geftellten Offiziere.

Vierter Abjchnitt.
Don der Disciplinar-Beftrafung der Militair-Beanten.

8. 32.

Segen Militair-Beamte, welche ausfchlieglih unter Militair-Befehlähabern ftehen, üft der Mititair-

Vorgefehte bie Ditciplinar- Strafgewalt nah Mafgabe ihres Ranges innerhalb derfelben Grenzen aus, wie
gegen die ihm untergebenen Verfonen des Soldatenftanbes.



8. 38.

Militair- Beamte, welche fowohl unter einem Militair-Befehlehaber, als au unter einem Bermaltungs-
Borgejehten (oder einer Verwaltungs-Bebhörbe) ftehen, find bei Verlegung der Dienftvorfchriften, melde bie
Grundlage ihrer Amtswirkjamfeit bilden, ausichlieglih der Disciplinar-Beftrafung bed Berwaltungs-Vorgefegten
(oder der Berwaltungs-Behörde) unterworfen.

Alle andern, zur Disciplinar-Beftrafung geeigneten Handlungen folder Militair-Beamten gehören zur
Zuftändigkeit des ihnen vorgefepten Militait-Befehlöhabers.

Hierburd) ‚wird jedoch die Mitauffiht der Berwaltungs-Borgefepten (ober der Berwaltungsd-Behörden)

über die fittliche Kührung bes Beamten und die Befugnig, auch ihrerieits ieferhalb, wo nöthig, im Ditci-
plinarwege einzufdreiten, nicht ausgeichlofien.

Wo die Grenzen diejer beiden Suborbinationd- Verhältniffe neifelhaft fein follten, müffen bei Aus-

übung ber Disciplinar- Strafgewalt die für bdiefe Beamten ertheilten bejonderen Dienftvorjchriften und SIn-

firuftionen berüdfichtigt werben. 34
8. 34.

Die Militair-Borgejegten bürfen im Didciplinarwege:

1) gen ununtereMilitair»Beamte bie gegen Unteroffigiere mit bem Portepee guläffigen Arreftftrafen (8. 4
B 1)

2) gegen obere Militair-Beamte
a) einfache DVermweile und

b) Ordnungsitrafen
verhängen.

Ochnungsjirafen (Nr. 2b.) dürfen nit in Arreftftrafen bejtehen.
Nur gegen Nififtengärzte, Zahbmeilter und Kortiffationd-Sekretaire ift einfacher Stuben-Arreit als

Disc’ linarftrafe zuläifig, und darf von ben zur Berhangung bdieler Strafe berechtigten Militair-Befehlöhabern
in gleihem Maße verhängt werben, wie fie Dieje Strafe gegen Offiziere zu verhängen befugt find.

8. 35,

Auf die Zum Beurlaubtenftanbe gehörenden Militair- Beamten fommen die in ben 88. 24—29 für

die Landwehr ertheilten Beltimmungen nah Maßgabe ihres Ranges zur Anwendung.

8. 36.

In den Berhältniffen, in welhen Mititair-Beamte nah $. 33 den Berwaltungs«Vorgejehten unter

geordnet find, haben diefe die Dieciplinar,Strafgemalt nady den Borfchriften der Gefehe vom 7. Mai 1851
(Gejeg-Sammlung Seite 218) nnd vom 21. Zuli 1852 (Sefeg- Sammlung Seite be auöquüben. nfo-
weit jedoch für einzelne Kategorien von Militair-Beamten beiondere Discipli gegeben

find, kommen diefe zunächjt zur Anmenbung- 97
8. 97.

Die Militair- und Berwaltungs-Vorgefehten haben ven der, gegen einen, ihnen beiden untergebenen

Militair- Beamten verhängten Disciplinarftrafe, infoweit bMejelbe nicht blos in einem Merweife beftebt, fich
gegenfeitig Mittheilung zu machen.

Zünfter Abichnitt.
Bon der DisciplinarsBeftrafung der im 8. 1 unter Nr. 2 und 3 ermähnten Perfonen.

8. 38.

Auf Die im $. 1 unter Nr. 2 und 3 genannten Perjonen finden, wenn fie zum Sofdatenftande ge

bören, die für Perjonen bed Soldatenftandes in diejer Verordnung ertheilten Borfhriften nah Madgabe ihres
Ranges Anwendung. Gehören fie nicht zum Soldatenftande, fo find in Abficht auf die Disciplinar-Beltrafung
berfelben die Borfchriften des 8. 32 maßgebend, jebodh muß dabei die Stellung biefer Perfonen im bürger-
lichen eben berüdjichtigt werben.
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Sehyöter Abfchnitt.
Bon der Ausübung der Disciplinar-Strafgewalt und von der Vollftredung der Disciplinarftrafen.

I. Ausübung ber Disciplinar-Strafgemwalt.

8. 39.

Zeder mit Disciplinar-Strafgewalt verjehene Militair-Befehlöhaber mun überall mit ftrenger Un
parteilichfeit zu Werke gehen und wenn die jtrafbare Handlung nidht mit Gewißheit aus feiner eigenen Wahr-
nehmung, ober aus einer bienftlihen Meldung, oder aus dem Geftänpnig des Deichulbigten hervorgeht, fomwie
überhaupt, wenn er über bie Schuld ober den ®rad ber Strafbarkeit zweifelhaft it, den Hergang ber Sadıe

durdy mündlidhe oder Ichriftlihe Verhandlungen aufzuflären fuchen.
8. 40.

Die Art und das Maf der Dischplinarftrafe bat der Militair- Befehlshaber innerhalb der Grenzen
feiner Disciplinar-Strafgewalt, unter möglihfter Schonung ded Chrgefühls bes zu Beftrafenden, mit Berid-
fihtigung feiner Individualität, feiner bidherigen Führung und des dur Die zu beitrafende Hanblung mehr
oder minder gefährdeten Dienft-Intereffes zu beftimmen.

Bei der Wahl ber Strafart ift zugleich bie Natur der ftrafbaren Handlung zu berüdiihtigen.
48. 4l.

Ein und diefelbe ftrafbare Handlung darf nur von einem Befehlähaber beftraft und dafür nicht

mehr als eine Disciplinarftrafe auferlegt werden. Dies fließt jedoh Die Befugnig nit aus mit einer
Arreftitrafe,

2) gegen efreite: die Entfernung von ihrer Charge; und
b) gegen Gemeine: bie Iraftaments-Bewirtbihaftung zu verbinden.

8. 42.

Wird nad erfolgter Disciplinar-Beftrafung baffelbe Disciplinar-Bergehen von dem DBeftraften wieber
verübt, fo ift, wenn nicht befondere Milderungd-Gründe vorhanden find, eine härtere Strafe al bei ber Bor-
beftrafung zu verhängen. Weicht dazu die Disciplinar-Beltrafung nicht aus, jo muß gerihtlihe Anterjuchung
und Beitrafung eintreten. .

8. 43.

Wenn ein nit mit ber Hödhften Strafbefugniß verfehener Befehlshaber zwar eine Disciplinaritrafe
für zuläffig, das Ma der ihm zuftehenden Strafbefugnig aber für unzureichend erachtet, fo hat er dem nädft
vorgefegten Befehlöhaber von dem GStraffalle zur weiteren Beftimmung Meldung zu machen.

Entftehen Bedenken darüber, ob eine ftrafbare Handlung Disciplinarifh oder gerichtlich zu beitrafen
ift, fo müffen biefelben dem nädjten, mit ber höheren Militair- Gerichtöbarfeit verfehenen Vorgefepten vor-
getragen werben, welder darüber Beitimmung zu treffen, oder die Entidhelbung bes General-Auditoriats ein-
zjubolen bat.

8. 45.

Strafbare Handlungen der Perjonen des Soldatenftandes, welde nur zur Disciplinar-Beftrafung fi)
eignen, bürfen, wenn fie fpäter ald drei Monate nah der VBerübung zur Kenntnip bed betreffenden mit

Dieciplinar-Strafgewalt verjehenen Befehlshabers gelangen, als verjährt, nit mehr mit Strafe belegt werben.
Ausgenommen hiervon find nur die im $. 28 unter Strafe geftellten Handlungen.

$. 46.

Sit eine ftrafbare Handlung, welche gerichtlich hätte beftraft werben jollen, nur mit einer Disciplinar-
ftrafe geahndet worden, jo ift dadurd die Strafbarkeit nicht getilgt, jondern, — wenn ingwifchen nicht die
Verjährung eingetreten ift — bie förmliche gerichtliche Unterfuhung einzuleiten. Bei Atmefjung der gericht-
lihen Strafe muß alddann auf bie bereits verbüßte Disciplinarftrafe Rüdiicht genommen werben. Die Ver
jährungefrift beträgt für diefe Bälle, wenn die disciplinarifh beftrafte Handlung zu den Dienftvergehen ge-
bört, welde in den Militairgefegen entweder nur mit Arreititrafe, oder alternativ mit Arreft oder Keftungs-
ftrafe bebroßt fin, drei Monate von ber Verbüßung der Disciplinarftrafe gerechnet.
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Sn Betreff der Dienftvergehen dagegen, welde nur mit Seltungsitrafe, oder mit bärterer $reiheite-
ftrafe, oder außer einer Breiheitsftrafe mit einer Chrenftrafe bedroht find, fowie hinfihtlich der gemeinen Ber-
brechen oder Vergehen gelten in Abfiht auf bie Verjährungsfrift bie Grundfäge bes allgemeinen Strafredhte.

D. Bollftredung ber Disciplinar-Strafen.

Die Bolljtredung der Disciplinarftrafen muß, fofern bie Umftände e8 nur irgend geftatten, gleich
nach deren Seftfebung erfolgen. Ift die Strafe von einem höheren Befehlshaber verhängt, fo bleibt e8 feinem
Ermeffen überlaffen, die Vollftredung derfelben entweder felbit anzuordnen ober dem nädft vorgejehten Befehls-
baber des zu Beitrafenden zu übertragen.

8. 48.

Dei dem Kajernen- und Quartier-Arreft (3. 4 B. C.) muß bie Heranziehung zum Dienft währent
der Strafzelt erfolgen. Kür die Bolftredung aller anderen Arreftftrafen find die beftehenben Beftimmungen
über die Bollitredung gerichtlich erfannter Arreftfirafen maßgebent.

8. 49.

Die im Disciplinarwege gegen Perfonen des Benrlanbtenftandes verhängten Arreftftrafen (88. 25—27)
fönnen, nad dem Ermeffen des Lantwehr-Bezird-Kommanbeurs, beim Bataillondftabe vollftredt werben; nur
darf dies nicht während der Zeit gefchehen, wo ber zu Beftrafende zur Nebung eingezogen ift.

enn aber im Bataillond- Stalıs-Quartiere ein Militair- oder ein zur Aufnahme von Perfonen bes

Beurlaubtenftandes geeignetes bürgerliches Arreftlofal nicht vorhanden, ober wenn der Aufenthaltsort des zu
Beftrafenden über zwei Meilen davon entfernt ift, fo muß bie Strafvoflftredung auf Requifition des Randiwehr-

Bezirfe-Kommandeurs tur die Civilbehörbe geichehen. 0
88.

Werben Militairperfonen des Beurlaubtenftandes, welde in ihren Givilverhäftniffen zu ben im un-

mittelbaren Staatsdienfte ftchenden Beamten gehören, disciplinarifh mit Arreft beftraft, fo ift ihrer nädit
vorgefegten Dienftbehörbe jogleih nad VBerhängung der Strafe davon Nahrit zur geben.

Hinfihtlih der Belanntmahung ber gegen Militair- Perfonen des Solbatenftandes verhängten
Disciplinarftrafen, bei dem XTruppentheil, weldem ber Beftrafte angehört und Hinfichtlih der Führung ber
Strafliften, behält e8 bei den darüber beftehenden Vorjchriften das Bemwenden.

Siebenter Abjchnitt.
Bon der Beichwerbeführung über Disciplinar-Beftrafung-

$. 52.

Beihwerden über eine vor dem zuftändigen Militaiv-Befehlshaber verhängte Disciplinarftrafe bürfen
erft nach der Strafvollftredung und alddann nur:

3) von bem Beiltraften jelbit und ohne Mitwirkung Anderer, und
b) in ber für bienftlihe Befchwerben vorgefriebenen Form,

im Dienftwege angebradht werben.
Das Zufamnmenireten in Bereine, fowie jede jonftige Verfammlung von Militair-Perfonen des Sol:

datenftandes zur Berathichlagung über Anfertigung und Antringung folder Bejdhwerden, parf, wie überhaupt
bei Befhwerden und Gefugen in dienftlihen Angelegenheiten, nicht jtattfinden.

Achter Abfchnitt.
Bon ber Beauffichtigung der Militair»BefehlehaberinAbfihtaufbierichtigeAnwendungber

Dieciplinar: Strafgewalt.
8. 58.

Die höheren Befehlshaber haben die gerechte und zwedentfprehende Anwendung ber, ben ihnen unter
gebenen niederen Befehlähabern zuftehenden Strafbefugniffe, insbefondere dur genaue Prüfung ber bei ben
Truppentbeilen zu führenden Strafliften, forgfältig zu überwachen.
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8. 54.

Binden die höheren Befehlöhaber, dad eine von dem nieberen Befehlöhaber verhängte Disciplinarftrafe:
1) entweber ihrer Art ober ihrer Dauer nad ungejeglid, ober
2) der Strafende zu beren VBerbängung nicht befugt gewefen ift, fo ijt von ihnen bie Strafe abzuänbern

oder aufzuheben und bie etwaige Ueberjchreitung oder Anmafung ber Disciplinar-Strafgewalt, nad Mad-
gabe der Berjhulbung, entweder disciplinarifch zu rügen, ober bie gerichtlihe Iinterfuhung und Be-
ftrafung zu veranlaffen.

Neunter Abfchnitt.
Bon der Didciplinar-Strafgewalt in außerordentlihen Fällen.

55

Bei außerorbentlihen Borfällen in Briedenszeiten it jeber fommanbirende Offizier befugt, die Unter-
ftellung der Mititair-Perfonen feines Dienftbereihd unter bie in den Militairgefepen für den Kriegdzuftand
ertheilten Borfchriften für die Dauer des eingetretenen außerordentlihen Zuftandes anzuorbnen, und dies bei

Trommeliding, oder dur Tagesbefehl befannt maden zu laffen.Es muß jedod in einem jeden folden Salle jogleih dem nädften Vorgejegten bavon Meldung ge

macht werben.
56.

Während befonberer, bie ftrengite Aufrethältung der Disciplin dringend erheiihenben Verbältniffe,
insbefonbere, im Kriegäzeiten, bei DBerfainmlung der Truppen, bei Alarmirungen, beim Anrüden in dad Ge
fecht, beim Rüdzuge und bei Berwehrung der Plünderung und anderer jchwerer Verbrechen ift jeber Dffizier,
unter ftrenger Berantwortlichkeit, berechtigt, von feiner Waffe Gebrauh zu maden, um feinen Befehlen den
nöthigen Gehorfam zu verfhaffen, wenn ihm Fein anderes Mittel zur Erlangung bes durchaus nöthigen Ge-
horjams zu Gebote fteht.

Diefelbe Befugnig bat, unter gleicher Verantwortlihkeit, jeder Offizier zum Zwed der Abwehr eines
thätlihen Angriffs des lintergebenen.

Der Difizier, ber eine folde außerorbentlihe Mapregel anzuordnen genöthigt ift, muB jebodh den Bor-

fall jofort feinem nädhften DBorgefebten melden. 7
57.8.

Sobalb die Armee ober einzelne Armee-Corps zu einem friegeriichen Zwed — wohin die militairi«

Iden Uebungen bier nicht zu reinen find — in Marih gejegt werden, haben bis zum Wiedereintritt ber ge-
wöhnlichen Sriedensverhältniffe der Dberbefehlöhaber, jowie jeder fommandirende General eined Armee-Corys

bie Befugnij, nöthigen Kalle die nad den 88. 4 und 5 zuläfigen Disciplinarftrafen, den obwaltenden DBer-
bältniffen entfpredhend, zu verjhärfen ober abzuändern und dies durch Kagesbefehl bekannt zu machen.

Auch ift während biefer Zeit jeder Befehlshaber bis zum Kommandeur eines jelbftftändigen Bataillons
abwärts berechtigt, gegen Gemeine der zweiten Klaffe des Soldatenftandes förperlihe Zühtigung bie zu

vierzig Sudihlägen zu verhängenDiefelben Befugniffe hat ber Befchlähaber der Befagung einer Reftung, eined offenen Drts oder Bes
zirts, welche in Belagerungs-Zuftand erflärt fint.

Schlußbeftimmung.
8. 58,

Die Verordnung über die Disciplinar- Beftrafung in der Armee vom 21. Dftober 1841 und die

jpäteren, biejelbe abändernden oder ergänzenden Beitimmungen find aufgehoben.
Ausgenommen hiervon find nur die Borfhriften der SS. 59—66 des Regulativg vom 6. Novem-

ber 1858 und der 88. 32—44 dis Regulativd vom 19. Mai 1866 in Betreff ber Disciplinar-‚Beftrafung

der fing und ber anpeitsfelbaten; biefe Vorfchriften bleiben unverändert in Kraft.
Ems, den 21. Zuli1

ge. Wilhelm.
dgeg. v. Roon.
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Armee- Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Jahrgang. Berlin, den 27. September 1867. Mr. 13.

Sedrudt und in Kommilfion bei ES. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kocftraße 69.

Nr. 150.

Betrifft die Beurlaubung don Unteroffizieren und Mannidaften.

Aui den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Id hierdurch, daß an die Stelle des 2. Alinea vom 8. 92 des
Regiement® über die Öeldverpflegung der Truppen in ssrieden folgende Beftimmung treten fol:

„Wenn die Entfernung ded Ortes oder Landestheils, nad weldhem der Urlaub ertheilt wird, von
dem Oarnifonorte einhundert oder mehr Meilen beträgt, fo wird dieje Frift auf 90 Tage -- 3
Monat — verlängert.”

Das Rriege-Ynifterium hat hiernady das Weitere zu veranlaifen.

Schloß Babelsberg, den 29. Yuguft 1867.

gg. Wilhelm.

ag3. dv. Roon.

Berlin den 2. September 1867.

Vorftehende Ullerhöchfte Kabinets:Drdre wird bierdurd der Armee mit dem Bemerken belannt ge-

macht, daß alle bisher ergangenen, das erwähnte Alinea betreffenden Spezial-Beftimmungen hierdurdh auf-
gehoben find.

An das Kriegs-Minifterium.

Keriegs-Miinifterium, Militaiv-Delonomic: Departement.
v. Stofd. Slogan.

No. 763/86. 8.0. D. 1.

Nr. 151.

Betrifft Die Kurheifiihe und Nafiauifhe Militeir-Bitiwen- und WBaifen-Ankalt.

Zur Negulirung der Wittmen -Penfiond-Berhältniffe der chemals Kucheffifhen und Nafjauifhen Offiziere
und Militairbeamten bejtimme Ich hierdurch Yolgendes

1) Die Kurbeififhe Militair» Wittmen- und Waijen: Anftalı und die Najfauifhe Militair. Wittmen- und

Woifen-ftae beftehen nad den für fie gegebenen Statuten für ihre gegenmärtigen Interelienten fort.
Die Aufnahme neuer Mitglieder ift nicht zuläffig. Unverheiratheten, Einderlofen und folhen Wittwern,

deren Kinder bei dem Code des Baterd zum aeufioneempfange nicht berechtigt fein würden, mird der
Austritt aus den refp. Anftalten geftattet. Ein Anfprud auf Nüdgewähr bißher gezahlter Beiträge
oder auf Wiederaufnahme im alle künftiger Berheirathung verbleibt den Ausfcheidenden nicht.

2) Die Intereifenten der gedachten Anftalten können nicht gleichzeitig Mitglieder der Preußifdhen Meilitair-
Wittrmen- Benflond:Anftalt werden.
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3) Die Penflonen werden an die Empfangsberechtigten unverlürzt gezahlt. Abzüge von der Penfion oder

Erhöhung der Veiträge bei Unterbilany ber Ka finden nicht flatt; die Staatölaffe leiftet die erforder:
tigen Bufhäfe. Die Altiva der Unftalten gehen nad) deren dereinftigen Auöfterben auf die Staatd.
taffe über.

4) Die Verwaltung der Inftitute wird dem Kriegs. Minifterium übertragen.

Schloß Babelöberg, den 5. September 1867.

ge}. Wilhelm.
gez. dv. Roon.

Berlin, den 16. September 1867.

BVorftehende Allerhöhfte Kabinets-DOrdre wird mit dem Hinzufügen zur Kenntniß der Armee ge
bradtt, daf die Verwaltung der beiden genannten Inflitute der Ocneral-Dirckion der Königlich Preußifhen
Militair-Wittwen-Penfiond-Anftalt hierdurdy Übertragen wird. WS Zeitpunkt de Mebergangs der Gefcäfte
wird der 15. November c. feftgefeht.

Zu demfelben Termine gehen die Kafjen-Ungelegenheiten an die Militair-Wittwen-Kajje in Berlin
über, die ihrerfeits die Zahlung der Penfionen, Einziehung der Beiträge ac. durd die betreffenden Landes-
und Truppen-Fafjen ausführen wird.

Anträge zc. in Soden der qu. Witiwen- und Waifen- Anfalten find mit dem Nubrun refp. der
Bezeihnung „Militeir-Wittwen-Kaffen-Angelegenheit” zu verfehen und fofern fie die Anmeifung von Pen:
fionen, Ausfeiden von Mitgliedern, die Verwaltung der Kapitalfonds betreffen, an die vorgenannte Generals
Direltion, fofern fle die Zahlung bereitd angewiefener, liquider Forderungen, die Delegirung anderer Zah:
lungsftellen al8 der bisherigen alfo reine Rarfen-ngelegenpeiten betreffen, direlt an die Dlilitair- Wittmen-

Kafle bier zu richten.

An da6 Kricgs-Diinifterium.

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

No, 41/9. W.

Nr. 152,

Betrifft Die Bewährung des Haferzufgußes an Die bon den Savallerie-Regimentern im Iabre 1867
elbf erfanften Remonten unter 6 Jahren.

Berlin, den 6. September 1867.

Sm Anfdhlup on die Verfügung dee unterzeichneten Departentnts von 19. Auguft c., betrefjend die Ge-

mährung des Haferzufchuficd an die zur Kormation der 5. Esfadrons bei den neuen Kavallerie, Hegimentern
angelauften Bferde unter 6 Yahren, wird hierdurd belannt gemacht, wie fernermeit geuchmigt ift, daß aud
den auf Anordnung der Köninlihen Abtheilung für das Remonte-Wefen von den Kavallerie-Megimentern in
diefent Jahre felbft erlauften Remonten, infofern diefelben nicht älter alS 4 bid 6 Jahre find, der im&amp; 103
des Natural: Berpflegungs-Regl t8 beftinmmte Haferrufhuß bi® zum Eintreffen der fünftigjährigen Re:
monten, jedoch hödhjftens auf ein volles Jahr, gewährt werden fanır.

Kriege-Minifterium,Dilitair-Tefonomie»Deyariement.
v. Stofd. Koellner.

No. 1212/8. N. 0.1. 2.

Nr. 153.

Betrifft die Anmeldung don Anwärtern zum M 8.Depot-VBerwaltungs:Dienk

Berlin, den 6. Septeniber 1867.

Es wird fih binnen Rurzem die Gelegenheit darbieten, die Beamten-Stellen bei den Montirungs- Depots,
dem jegigen Umfange der Gefchäfte entiprehend au vermehren.
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Die Königlihen General»Kommandoswerdendahererfucht,PerfonendesUnterojfizierStandes,
weldhe Eivil-Anftclungs-Berehtigung erworben haben, den erforderlichen Grad fdhulmiffenfhoftliher Bildung
befigen, das Zeuaniß einer lobenswerthen Führung von ihren Vorgefeßten erhalten und bci gefunder Körper:
befchaffenheit im Lebensalter nody nicht zumeit vorgefchritten find, unter Ueberfendung der hierüber auöges
ftelten Zeugnifle zur Notirung jür den Dr tirungs-Depot-® itung®-Dienft bei dem unterzeichneten De-

parteınent anzumelden.

Kriegs-Minifterium, Militair-Dekonomie-Departement.
3.8

Ne. 88/9. N. 0.D. 3. ». Stofh. 0efahufen.

Nr. 154.

Betrifft die Errigtung einer Unteroffizier-Säule in Vieberid.
Berlin, den 7. September 1867.

Sin Majeftät der König haben mittel® Allerhöchfter Kabinets-Drdre vom 27. Rovember dv. I. bie Er:

tihtung einer dritten Unteroffizier-Schule, und zwar in Bieberid, zu_befehlen geruht.
Einer anderweitigen Üllerhöcften Kabinets-Ordre vom 7. Auguft c. zufolge fol die Kormation der

genannten Unteroffizier-Schufe gegen Ende des Monats September d. 3. erfolgen, derart, daß diefelbe ultimo
genannten Monats vollendet ifl.

Borftehendes wird hierdurch) zur Kenntniß der U,mee gebracht.

Kriegs: Minifterium, Allgemeines Kriegd- Departement.
v. Bodbielsli. dv. Karczemsti.

No. 698/78. A. K.D. 1. a.

Nr. 155.

Betrifft Marfg-Rompetenzen von Mannfchaften des Beurlaubtenfkandes.
Berlin, den 10. September 1867.

Aus Anlaß einer Anfrage wird mit Bezug auf den 8. 57 des Reglemente über die Natural» Berpflegung
der Truppen im srieden feitgefegt, daß Deannfchaften des Beurlaubtenftandes, die wegen militaitifcher Ber:

nehen als Angefchuldigte zur Bernehmung in das Landwehr: Bataillond-Stabe tier beordert werden, hin:
fihtlih ihrer Sehührniffe für den Darf vom Wohnorte bis zum Bataillond.Staböquartier und zuräd nad)
den für Referviften ıc. bei der Einziehung und Entlaffung geltenden Bellimmungen zu behandeln find.

Kriegs-Minifterinm, Militaiv-Dekonomie- Departement.
v. Stofd. Slogan.

No. 305/6. M. 0. D.1.

Nr. 156.

Betrifft das Berfoären bei Reparaturen und beim Erjab künftlider Gliedmahen der Indaliden.

Berlin, den 10. September 1867.

1) Aınputirte Invalide, welche eine Neparatur oder den Erfag der bei ihrer Entlaffung ihnen verabfolgten
fünftihen Gliedmaßen, Stelzfüge, Schienen ıc. *) beautragen wollen, haben fid) mit ihren bdiesfälligen
Oeluhen mündlidy oder Kahriftlich an den Bezirköfeldwebel des Kompagnie-Bezirtd, melden ihr Wohn»

ort angehört, -— menn legterer aber da8 Stabsquartier eines Kandivchr-Bezirld-Kommandoe ift, an bie»

°) Rünftlicge Arme werden für Nehnung des Militair-fonds in ber Kegel nicht Lefdpafft veip. unterhalten,
weil diejelben meift Leinen praltiiden Nupen gewähren.
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fe&amp; direlt — zu wenden. In den bezüglichen Anträgen ift nöglidhft genau anzugeben, worin der Gcha-

ben befkcht, lien Befeitigung zur Wiederherftellung der Gebrauchsfähigkeit der Tünftlihen Gliebmaßenothmwendig it.
2) Das Landiwehr-Bezirts-Kommando läßt, wenn e8 fid um eine Reparatur geringerer Art handelt, die-

felbe im Bezirk durch einen dazu geeigneten Handmerler bemerlftelligen. ft dies nicht angängig, fo
ertheilt es dem betreffenden Invaliden die Anweifung, das fchadhafte Städ per Boft an eine, für die:
fen Tall näher zu begeihnende Razarcth:Stonmiffion zu fenden.

3) Bon den Königlichen Ocneral-Kommandos find innerhalb ihres VBereihs nach Bedarf diejenigen Raza-
rethe zu beftimmen, feitend deren die Reparaturen ac. Lünftliher Gliedmaßen zu veranlajlen find. “Den
Landiwehr-Bezirkd-Kommandos ift mitzutheilen, an welche Lazarethe fie fi für die Angehörigen ihres
Bezirls in vorlommenden Fällen zu menden haben.

4) Wegen Nambaftniadhung geeigneter Techniker, denen die Ausführung von Reparaturen refp. die Neuan-
fertigung lünftlicher Gliedmaßen aufzutragen ift, haben die reip. Fazaretd-Kommiffionen fi) erforderlichen
Falls an die Königlihen Intendanturen zu wenden, welchen die diesfälligen Ernittelungen, event. Auf:
nahmen von Kontralten im Einvernehmen mit den Sorps-Oeneral-Werzten obliegen.

5) Wenn Behufs des Anpafjeng neuangefertigter känftliher Gliedmaßen in cinzelnen befonderen Fällen die
Antoefenheit des betreffenden Invaliden im Razareth nothmwendig wird, fo ift derjelbe je nad Erforder:
niß per Borfpann, Pot oder Eifenbahu unter Gewährung der reglement smäßigen Kogegelder borihin zu
befördern, oder ihm eine entfprechende Reije-Bergütung zu gewähren. Die Abjendung ded Mannes hat
auf Requifition der Lazarcıh:Kommiffion dae Yandiwehr- Bezirts-Konmando zu veranlaffen. Während
der zur Anpoftung refp. Eingewöhnung in den Gebraud der Gliedmaße erforderlihen Zeit tritt der
Invalide in die Yazareth- Verpflegung.

6) Sämmtlihe Koften, fowohl für die Reparatur und Neubefchaffung der Gliedmaßen al® für die dabei
zur Verauslagung fommenden Reife: und Berpflegungs-Koiten find vorfhußmeife von den Yazareth: tom:
miffionen zu veransgaben und, nebft den Durchfchnitt8-Berpflegungs-Soften von 4 Sgr. 9 Pf. pro Mann
und Tag für die Dauer der Tazareth: Verpflegung, halbjährlich bei den Korps-Intendanturen zu liquidiren.

Regtere haben die bei ihnen eingehenden Yiquidationen zu prüfen und demnädhft nebft Belägen am
1. Juni und 1. Dezember jeden Jahres Behufs Zahlungs-Anmeifung dem Kriegs: Minifterium, Abtheilung
für das Invaliden-Wefen einzureichen.

Tie von den Landivehr-Bezirts:Kommandos für Heinere Reparaturen vefp. Marfchloften z2c. gelei-
fteten Borfchäife, werden denfelben von den refp. Razaretj-Kommiffionen gegen belegte Piquidationen geflattet.

Kriegs: Minifterium, Abtgeilung für das Inpalidenwefen.
®

v. Kirdbad. v. Blüder.
No. 22/8. 67. A. f. 1. LLLn

Nr. 157.

Betrifft eine Berigtigung des Leitfadens zum Unterricht in der Ktenntniß, Behandlung und dem &amp;e-
braude des Zündnadel-tarabinerd M:57. Berlin d. 1858.

Berlin, den 16. September 1867.

Im 8. 19 des vorgenannten Feitfadens, Zeile 1 von oben find die Worte:

„Der Entladeftod‘
zu ftreihen.

Kriege: Miniiterium. Allgemeines Kriegs: Departement
v. Bodbiclsti. v. Rieff.

No. 311/78. A. 2.

Nr. 158.
Betrifft Boplthätigtelt.

Berlin, den d. Septeniber 1867.

Aus der zur Yubelfeier des 17. Diärz 1863 dargebradten, verzinslid angelegten Gabe einca ungenannten

Patrioten von 5000 Thlr. werden alljährlih circa 600 Thlr. zur Unterflägung von Veteranen — fomwohl
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Dffizieren al® Berfonen des Soldatenftandes vom Feldivebel abwärte — aus den Feldzügen von 1813/16

derwendet und aivar, mas die legtgebachte Kategorie betrifft, in der Weife, daß 19 Individuen auf Lebens:
dauer je 24 Thlr. in halbjährlihen Raten &amp; 12 Thlr. im März und September jeden Jahres erhalten.

mengeniß find gegenwärtig wieder an nahbenannte Veteranen:
Be Ste Afmann zu Stettin,hriftian Rebohl zu Gampern, Kreis Trebnig,
3) Mihact Ridau zu Alt-Chrifiburg, Kreis Diohrungen,

4) Simon Raurinat zu Gr. Lumpönen, Kreis Tilfit,

5) Johann fFehlberg g Dubberted, Kreis Fürftenthum,
6) Georg Buile zu Conig,
2 Sriedrich Wilhelm Sagert zu Gr. Neuendorf, Kreis Lebe,

8» Sriedrih Guhl zu Zernilom,
7 Soahim Friedrich Kagel zu Berlin,

Ludwig Odulenburg zu Stendal,11) Adam Zipf zu Fallen, Kreis Diühlhaufen,
12) Yohann Balzer zu BilhIhelmsfeld,Kreis Mothenburg,

13) geierich Klimpel zu Sieralomo, Kreis Kroeben,14) Bottlicb PaRaute (PBofanle) zu Karaufchte, Kreis Trebnig,
15) Iofepy Mufdlowesti zu Zihanmer Ellgutb, Kreis Sch Strehlig,
16) Jofeph Straud) zu Hieder-Steine, Kreis Neurode,

17) Wilhelm Glubb zu Herdede, Kreis Hagen,
18) Bernard Fefter zu Veinker, .

19), Chriftian Schrocder zu Pelm, Kreis Daun,
Unterflügungen A 12 Thlr. nit aufammen 228 Thlr. bewilligt roorden.

Inden das Kriegs: Vlinifterium Borftehendes zur öffentlichen Kenntnig bringt, bemerlt Daifelbe, daß

die Auszahlung dergenden Beträge durch die Königlihen General:Konmandos erfolgt.
Kriegs-Minifterium. Abtheilung für das Invalidenwefen.

2.

v. Kirhbad.
ad No. 659. 61. A.T.l.

Nr. 159.
t

Betrifft die Rederge nad zwei bermihten Drherreihligen En ember 1867.
Di: beiden Semeinen der 8.St.Defterreichiichen Armee:

Yulius Marggell des Infanterie-Regimentd Baron Ramming Nr. 72 und
Heinrih Tognaldo dee Snfanteries Regiments Freiherr dv. Soleenie Nr. 78

werden feit der Schlacht von Königaräg vermißt, und follen fid) angeblid nod; in Preußen aufhalten, refp.
in die Preußifhe Armee eingetreten fein.

Die Königlihen Truppentheile oder Private, welchen über das Schidjal der Öenannten etwas Nä-

et fein follte, werden erfudht, dem unterzeichneten Departement bezüglihe Mittheilung zulommen
zu laffen

Kriege- Ministerium. Allgerneines Kriegs: Departement.
v. Bodbielsti. dv. Karczemwatli.

No. 1016/8. A. 1...

Nr. 160.

Betrifft Die don der Königligen Staatödruderei um Gebraude für die Truppen vorräthig gehaltenen
ormulare.

j Berlin, den 20. September 1867.

Das Preis: Berzeihniß der Stantödruderei vom 20. Februar 1866 — fiehe Militair: Wochenblatt de 1866
Städ Nr. 9 — von den zum Gebrauch für die Zruppen beftimmten, mit Litt. A_bezeidneten, im Yormular
Magazin vorräthigen Jormularen hat durd) die feit der Beröffentlihung ftattgefundenen Beränderungen im
Forınular:Wefen wefentlihe Vüden erhalten.

Zur Befeitigung diefer Mängel find die bis jept eingetretenen Abänderungen in dent beiliegenden

naarage Il. zufammengeftellt, nad) weldhem das vorgedachte Preia-Berzeihniß zu verbeffern vfp. zu er:
ganzen ift.
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Bei diefer Oelegenheit wird daranf aufmerlfam gemadt, daß VBeftellungen auf
Drudformulare, weldhe für die Stantöbruderei beftimmt find, fehr Häufig irrthäümlih an
bie Königlide Gcheine-Dber:Hofbuhdruderei (MR. dv. Deder) abreffirt und dadurh Weite»
rungen und Berzögerungen bei der Erpedition der Drudfadhen herbeigeführt werden.

. „Die hiefige Geheime Dber-Hofbuhdruderei des Herrn dv. Deder in der Wilhelm:
ftraße Nr. 75 ift eine mit der Töniglihen Stantsdruderei — Dronienfirafe Rr. 92,94 — in

gar feiner Verbindung fichende Dificin.

Köoniglide Staatsdruderei.
Wedding.

Aadtrag U.
zum Preis-Berzeihnig von 20. Februar 1866 ( it. Wedenblatt Nr. 9 de 1866) Über die zum Gebraud

für die Truppen beflimniten mit fittr. A. bezeichneten ormularc.
Der Nadtrag ]. fällt fort.

Bezeich» Preis für
nung. Inhaltder Formulare. 500 St.25St.

Littr. Nr. MH Ge WU 5x
| f. Hornnlare and der Militair-Erfap- Inftrultion für die Preufi« |
! Then Staaten vom 9. Degember 1858.

A. | OT Borfielunge-tifte A. B. C.
 Na $. 6 der Ausführungs-Beftimmungen vom 14. Juni 1867 zur Aller |

hödften Kabinets.Ordre vom 23. Mai d. I., betreffend die Emtheilung |
' der Erfap- Meferve in zwei Klajjen — Armees Berorduungs- Blatt de 1867

Seite 52 — ift das Schema zur Borftellungs-Lifte C. dur die Nubrit
„Bemerkungen“ zu vervolljtändigen. In einer an die Staatebruderei ergan-

enen Verfügung des Königlihen Kricgs-Minifteriums und des Königlichen
Rinifteriumd des Innern ift beftimmt, daß diefe Rubrif zur Bereinfahung |
auch in die Vorftellungs-Fiften A. und B. mit aufgenommen, und zu den | |
Borftellungs-Fiften Überhaupt Formulare ohne 10 Querlinien der Bogenfeite | |
verwendet werden lönnen. Die betreffenden formulare werden hiernad, für
die Folge eingerichtet werben.

A. | 72 | Erfag-Referve-Schein, II. Klaile, 2 Stüd pro Bogen . . . . . slisil_ 8

« 173 | Desgleihen, I. Slafie, 2 Stüd pro Bogen 2.000 8

Trainfhheine, bisher A. Nr. 73, fallen nad) 8. 5 der Ausführungs-Beftim-
mungen vom 14. Juni_d. I. zur Alerhöcften Kabincte:Ordre vom 23. Mai

d. 3., betreffend die Eintheilung der Erfat-Referve in zwei Klaffen, fort.
In den Formularen zu den Erfag Refade-Schreinen 1. Klafie it der Bu-

fag wegen de® Uebertritt® zur Erfag-Referve II. Klajfe in olge einer
ntiniftericllen Anorduung mit abgedrudt worden. |

A. ! 80 Ramentlice Lifte (Uebermeifungs- Nationale) zum enilaffender Mannfhaften, |

itelbogen. |

3

3

|

|
|

|

Nach Verbraud der jegigen Auflage, für welche ber Preis von 4 Thlr. 10 Epr.
pro 500 Bogen beftehen bleibt, wird dies Yormular in ber biöherigen Form
nicht mehr vorräthig gehalten, da nad) 8. 179 der Militair-Erfag-Inftrultion
für jeden einzelnen Dann ein befondere® Nationale ausgefertigt werden foll. |

die Folge werden nur no sormulare zu diefen Nationalen mit je 2

Städ pro Bogen, melde bisher die Bezeihnung 82a. hatten, angefertigt '
und außgegeben für . 0. nn . . . .

Die unter A. Nr. 81 vorräthigen Einlagebogen zu biefen Piften fallen in |
Zulunft fort, ebenfo die unter A. Nr. 82 aufgeführten Urlaubs, Päile, '
reldhe dur 8. 24 der Landmwehr-Ordnung aufgehoben worden find.

Die unter Pittr. C. mit den laufenden Nummern 102 biß 107 aufgeführ- |
ten Sormulare har den Beftimmungen zur Vereinfachung bes Liftenmefens

|

| bezüglich der Mannjhajten des Beurlaubtenitandes des Garde-Korps de 1865

fowie folgende ormulare:

A.Nr. 115 RapportevondenOffizierenu.DiannfchaftendesBeurlaubtenftandes, |
» » 133 Uebermeifungs-Lifte, Titel,
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Bezeid-
Rung.

Site,Mr.

 ..nn.

Yuhbaltder JSormulare

A. Nr. 134 Desgleiher, Einlagebogen,
= » 135 Landioehr-Stammrollen,

» « 139 Urlaube-Referoe-Päjle,

» » 140 Bälle für Dispofitions-Urlauber,

- s 141 Urlaubs-PBälfe für Landwehr:Monnfchaften,

find durd} die neue Landiwehr- Dronung theils aufgehoben, theil® anderweit regus
lirt und bezeichnet worden. Diefelben find daher in dem Preis-Berzeihnig vom
20. Februar 1866 zu flreihen; dafür find folgende Yormulare vorräthig.

Littr.C. Formulare nad der Verordnung, betreffend die Drgani-
fation der Landmehr- Behörden und die Dienftverhältniffe der

Mannfdhaften 1 Benrlanbtenjtandee de 1867.Militair-Bah nadı Schema1 .
Wutterale zur Confervation der Bäfle .

Führungs. Attefte, 2 Stüd pro Bogen, nad Schenta 2.
Uebermeifungs-Rationale nadı Schema 3 .

Einlagebogen dazu zur fyortfchung der Gorrefpondenz nad Scjema 3.
Tutterale zur Confervation der Uchermeilungs:National
UÜcberroeifunge-Nationale derjenigen Rand wehr: Maunfchaften, für welche folde

Nationale nad Schema 3 no nicht vorhanden find — conf. $. 8 derAus:
führungs-Beilimmungen — 2 Stüd pro Bogen .

Veberweilungs&gt; Nationale für Mannfhaften der Erfaß«Referve erfter Kiafiee
— conf. 8. 25 zu 4 der Landwehr-Ordnung — 2 Städ pro Bogen

Namentlide Tifte vu den Nationalen, 2 Stüd pro Bogen, nad) Schema 4
Deögleihen, 1 Stüd pro uATitel,nah Schenna4
Desgleihen, Einlagen, nad
Stammstiften für die Gondwefe.Dionfäftn — der Bogen if für 10 Mann

eingerichtet — nady Scdyema . .

Sa Berianih jur Siammi, Titelbogen nadı Schema 7
Desgleihen, Einlagebogen nah Schema 7
Ab- ud Zugangs, Eontrole für die Gandmehe- Bezirld.Romuande, Titel

bogen nah Schema 8
Desgleihen, Einlagebogen nad Shan
Ab: und Bugange - Gontrole für die Bononche Kompagnien, itelbogen

neh Ecdema .

Desgleidyen, Einlapebogen nadı Schenna 9
| Borftetelungs-Fifte Für die felddienftunfähig ve, Bienfluntauglic gemordenen

Referviiten und Wehrleute, Titelbogen nad Schenn
Desgleihen, Einlagebogen nad Schrua 10 .

BDerlefe-Lifte, Zirelbogen nahSchema1Deegleihen, Einlagebogen nah Schem| ann,vonden Offizieren und Wannfanfien deB Beurlanbtenflanbed nad
ema .

Seftellungs: Dedres, 4 Städ pro Bogen nad ‚Säema i5
Uebermweifungs-Pifte, Titelbogen nad) Schema .
Desgleicen, Cinlapebogen nah Schema1163—164. In den Unhange zur Pandivehr- Ordnung ift hierbei

irethünlih ein Preis von 5 Thlr. audgeworfen.

Bemerkung.

Zur Stanmlifte für die en der Erfaß-Referve
folen nad $. 32 der Randwehr- Srhnung die Eingangs bezeichneten gormulare
zur Borftellungs-Lifte C aus der Militei-Erfape dmPruttien (Litt. A. Nr. 60
und 61) verwendet werben.

soonece fürSt. 25 St.

pulse

|

9 13| 6

410 61 6
5115 83

13 19| 6

5115 8 3
4110 6) 6

5115 8 3
|
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5116| —1—| 8! 3
5i15I—|—|83
5115 si 3

R 12

sl1s—I—! 8h3
6115|-|— 8: 3

4120 71—
420 1

420 71—

4120 T—

3120 5/16
412 7
5 716

5|—|-1—| 7| 6

28I— 112—
3| 5I—l—| 4! 9

615——! 8| 3

5115 8 3
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Bezeidh-
nung.

Littr. Nr.

Inhboltder Formulare
Preis für

58

2. Sollte fid in Folge einlommender Beitellungen die Nothmendigleit
herausjtellen, folgende in der Landiwehr-Orduung bezeichnete Drudfadhen und
jwar:

a) ad 8.42. Beränderungs-NRahmeifungen zur Stammlifte,

b) ad $. 52 gu 4. Uebungs-Riften,

c) ad 8.58 gu 8. Anfchreiben an die Randrath8-MHemter refp.
die Gemeinde- und Polizei-Behörden, fomie namentlide
diften au denfelben

anzufertigen, jo wird dies feiner Seit gefchehen und demnädit befonders bes
lannt gemadt werden.

m. Berfhiedene Formonlare.

Einlagebogen zu den Abrehnungsbüchern für die Mannfdaften (Litt. A.
Nr. 146) enthaltend die aus diefen Büchern fortgefallenen Seiten 13—16
für die Mufterungs-Sontrole der den Unteroffizieren und Kapitulanten ver:
bleibenden Leinen Montirungsftäde. Der Bogen reicht zur Ergänzung von
vier Abrehnungsbüdern au . . . . . . . . .

Degen Sinfährung bieier ormulare wird auf die Bekanntmachung der
Staatsdruderei vom 2. Mai 1866 — Militair-Wocenblatt de 1866 Seite 143 —

fowie auf die bdenfelben Gegenftand betreffende Belanntmahung des Stönigl.
Kriegs-Minifteriums vom 17. Auguft 1866 — Militair-Wodenblatt de 1866
Seite 335 — Bezug genommen.

Die am Schub des Preis-Berzeihniffes vom 20. Februar v. I. auf:

geführten formulare:
Einberufungs-Drbdreg,
Namentliche Liften,
Gejtellungs-DOrdred

aus den Mobilmahungs-Blan für die Preußifche Arınce de 1853 find
nad) $. 58 ad 3 der neuen Landmehr-Orduung aufgehoben und daher
in dem Preis-Verzeihniß zu ftreihen. Dagegen find dort nadzutragen:

die Kormulare aus dem Weglement über die Gewährung von
Unterftüßungen für Deilitair» Yamilicn während bed
Kriegsyuitandes de 1855 — conf. 8. 13 zu 4 der Pandivehr-

vdnung —.

Namentlihes Serricjniß der zu Unterflügungen berechtigten Militairsfyamilien,

Titelbogen nad) AM.Desgleihen, Einlagebogen nad) Anlage 2 . oo. 2. . .
Quittungen über Yamilien-Unterftügungen, 2 Stüd pro Bogen nad Anlage 3

Piquidation über gezahlte FSamilien-Unterftäuungen, Titelbogen nad Anlage 4
Desgleihen, Einlagebogen nad) Anlage 4 . . . . . . .

Schließlidy ijt nody zu benterlen, daß der Preis für die in Stelle des
Siegellads und der Oblaten für den Briefverihluß zur Verwendung lommen-
den Briefmarken (Siegelmarken) in einer Warbe, melde belichig beftimmt
werden fann, bei 10,000 Städ und mehr zwanzig Silbergrofhen pro mille,
bei geringern Aufträgen einen Thaler pro mille beträgt.

Der zu bdiefen ‘Diarken crforderliche Stahlftempel mit dem vorjchrifts-
mäßigen Adler—conf. Militair-Wocenblatt de 1862 Scite 300— und der
Umfdhrift Loftet 3 Thaler 5 Silbergrofchen, derfelbe wird Eigenthum des Be:
ftellers und fann, um folden zum Giegeln benugbar zu miadhen, mit einem
Heft zum Preife von 10 Sildergrofchen verfchen werden.

Berlin, den 20. September 1867.

Königlide Staatsdrudercı

—En
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Armee- Verordnungs- Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs- Minifterium.

1 Jahrgang. Berlin, den 4. Oktober 1867. Nr. 16.

Gedrudt und in Kommiffion bei &amp;. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbudhhandlung, Kodıitrafe 69.

Nr. 161.

Betrifft Die Belleidung der Delonomie-Handwerler bei den Küraffler- und Hufaren-Regimeniern.

Auf den Mir gehaltenen Dortrag,beftimme IH, daß die Delonomie-Handiwerler der Küraifier- und Hufaren-
Negimenter nit mit der neuen Bein» und Wußbelleidung ausgeftattet werden, vielmehr die biäherige Bes
Heidung beibehalten follen. Das Kriegs. Mlinifterium hat hiernah da9 Weitere zu veranlaffen.

Schloß Babelsberg, den 12. September 1867.

93 Wilhelm.
ag. dv. Roon.

Berlin, den 29. September 1867.
BVorftchende Alterhöhhfte Kabinet-Drdre wird hiermit zur Kenntniß derirniee gebradt.

Kriege-Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stof a

An das Kriegs. Dinifterium.

No. 421/967. M. 0.D. 3.

Nr. 162,

Betrifft die Uniform derEr den Infonterie-Regimentern Nr. 91, 93, 94, 85 und 96 jowie zu dem
tagoner-Begimeni Ar. 19 übertretenden Dffiziere.

Berlin, den 30. September 1867.

Seine Mojeftät der König haben zu beftinnmen geruht, daß die zu den Infanterie-Regimentern Nr. 91, 93,

94, 95 und 96 fowie die zu dem Dragoner-Regiment Nr. 19 übertretenden Dffiziere bis zur erfolgten defi-
nitiven Feftftelung der Uniform diefer Negimenter, ihre bisherige Uniform beibehalten follen.
Es wird dies hiermit zur Kenntniß der Armee gebradit.

Kriegs. Minifterium. Mititair-Defonomie-Departement.
v. Stofd. ide.

No. 489/9. 67. M. O.D. 3.
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Nr. 165.

Betrifft die Aufbewahrung ber Milttatr-RirgenbüderderfrüherenPrenkiigenBefagungenbon
Rafatt und Luremburg. \

Berlin, den 30. September 1867.

Die Haupt-Kirhenblidher der evangelifhen Militair-Gemeinden der vormaligen Breußifhen Befagungen von
Naftatt und Ruremburg befinden Hi im Gemwahrfam des Dilitale Ober Prebinnne ten FRE zu

Coblenz ar Zeit Ditttain-Dber- Prediger Konfiftorial-Rath Rorten).
ie Rirhenbüder der Tatholifhen Militair- Gemeinde der früheren Preußifchen Befa ung von

Raftatt werden bei ber kotholifhen Militair» Pfarre in Frankfurt a. M. (zur Zeit Latholifcher Divifions-

Beiftliher Kod der 21. Diviflon) und die den Zeitraum vom Juni 1850 bi8 September 1867 umfaffenden
Kichenbücer ber Tatholifhen Militair- Gemeinde der früheren Preufifhen Befagung von Ruremburg bei der
Kotholifhen Militair-Pfarre in Saarlouis (zur Zeit Tatholifher Garnifon-Geifllider Schulte) affervirt.

Dies wird hiermit unter dem Bemerken zur öffentlihen Kenntniß gebraht, daß Gefuhe um Aus-
fertigung von Auszügen zc. aus ben betreffenden Kirhenbüdhern an die vorbegeihneten Stellen zu richten find.

Allgemeines Kriegd-Departement, Wrmee-Wötheilung B.

dv. Hartmann. Bornemann.
No. 683/9. A. 1. b.

Nr. 166.

Betreffend die Ermitielung eines Defterreihiigen Soldaten.

Berlin, den 25. September 1867.

Der zu Nelor im Königreidh Böhmen, Bezir! Senftenberg als Grundbefiger anfäßige Bruder des ver,
fchollenen Soldaten Ferdinand Boläceldes R.R.Defterreihifchen 18. Linien-Infanterie-Kegiments, Großfärft
Sonftantin von Rußland, hat an das Kriegs-Minifterium die Bitte gerichtet, ihm über den Verbleib des

Berfcollenen Auffhluß zu verfhaffen. Letterer foll, nach der Angabe feines Bruders dem Gefechte bei

Eifenftadt (Yicin) beigemohnt aan, ro das Regiment Sonftantin am äußerften rechten fylügel der Schlacht.
linie von Sicin, ganz in der Nähe von Eifenftadt, die Preußifcherfeits befeßten Höhen ftürmte, und nad)
zurüdgefhlagenem Sturme vermißt worden fein.

Diejenigen Königlihen Militair»BehördenundPrivaten,weldenetwaüber das Scidfal bes

Ferdinand Poläcet Näheres befannt fein follte, werden ergebenft erfucht, der unterzeichneten Abtheilung
des Kriegs.-Minifteriumd gefäligft bezüglihe Mittheilung zulommen zu lafjen.

Allgemeines Kriegd-Departement. ngenieur-Abtheilung

Klop. Erfiger.
No. 64/9. A. II.





Armee-Verordnungs-Dilatt.
Herausgegeben vom FKriege-Minifterium

1. Sahrgang. Berlin, den 16. Oktober 1867. Nr. 17.

Gedrudt und in Kommiffion bei &amp;.S. Mittler &amp; Sohn, Königlihe Hofbuhhandlung, Kochftrafe 69.

Nr. 167.

Betrifft die Uniform der im Dienfte der freiwilligen Krantenpflege bei der Armee im felde und in
den Razarethen thätigen Iohanniter-Ritter.

Sa will auf einen bezüglichen Untrag des Herrenmeifterd der Ballen Brandenburg, Prinzen Karl von
Preußen Königliche Hoheit, hierdurch genehmigen, daß die im Dienfte der freimilligen rantenpfte e bei der
Armee im Felde und in den Lazarethen thätigen Iohanniter-Witter hinfort folgende Interims- Uniform anzu
legen beredtigt fein follen:

1) fdhmargen Ueberrod mit vorn abgerundetem Stehlragen, 2 Reihen goldenen Knöpfen mit dem Sohanni-
terfreug auf denfelben und ftatt der Epauletten eine breite goldene Zreffe, anf der die Redteritter einen

era tragen, die Treffe nad) der von den Herrenmeifter vorgelegten und von Mir gench:
migten Probe, . "

2) Gchmarze Feldmüre mit Schirm, der Preugifchen Kolarde (bei Ausländern mit der Kolarde ihres Vater-

landes) und über diefer das Yohanniter-Kreuz, :

3) hedhtgraue Beinkleider mit rothem Paspoil,
4) Militairmantel mit fchnmerzem Sragen,
5) Degen und Bortepee, wie folde zur Sohanniter-Uniform getragen werben.

Jh beauftrage Sie, hiernad das Erforderliche belannt zu madyen.

Berlin, den 10. September 1867.
93 Wilhelm.

Berlin, den 4. Oltober 1867.

Borftchende Allerhöcfte Kabinets.Ordre wird hiermit zur Kenntniß ber Armee gebradht.

Kriegs-Minifterium.
Im Auftrage:

v. Podbiclseli.

An den Minifter des Innern.

No. 1039/9. A. 1. a.

Nr. 168.

Betrifft Die DBelleidungs-Wbzeichen der Truppentpeile der 5. Armee-Abtheilung und des 11. Armee
orps,

Au den Mir gehaltenen Bortrag beftimme Ich in Betreff der Belleidungs-Abzeihen ber Truppentheile
ber 5. Armee-Mbtheilung und deö 11. Armer-Korps Folgendes; Die Infanterie-Wegimenter, welde im Bes

Nr ber 5. Armee-Abtheilung (9. und 10. Armee-$orps) relrutirt werden, erhalten weiße Adyjelllappen; die
nfanterie-Megimenter, welde im Bezirk des 11. Armee-florps refrutirt werden, xothe Uchfelllappen auf dem
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Waffenrod. — ferner follen 'zur näheren Unterfcheidung die gedadhten Imfanterie- Megimenter des 9. und

11. Armen Rorpt einen gelben, die des 10. UrmeesKorps einen Kellblauen VBorftoß an den Wermelpatten
tragen. Das Rriege-Minifterinm hat hiernady das Weitere zu veranlaflen.

Mainau, den 27. September 1867.

ga. Wilhelm.
gge;. vd. Roon.

Berlin, den 9. Oktober 1867.

BVorfiehende lerhöäe Kabinets-Drdre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradit.
Welche Abzeichen die auf die Erfag-Aushebungs- Bezirke des 9., 10. und 11. Armee-Korps hingemwies

fenen Infanterie-Hegimenter Nr. 32, 73—88, 91, 94 und 95, fowie die bem 4. Urmee-Korps zugetheilten
InfanteriesRegimenter Nr. 93 und 96 hiernadh anzulegen haben, ergiebt die anliegende Bufammenftellung.

Kriegs Minifterium.
v.Roon.

An da® Kriegs. Minifterium.

No. 89/10. M. 0. D. 8.

, . lanmenkellung
der von den Infanterie-Regimentern Nr. 32, 73 bis 88, 91 und 93 bis 96 anzulegenden Belleidungs-

Abzeichen.

Armee . ,

Korps, aus Felle Paspoil
. Benennung des Regiments. welchen bie) auf dem an der

&amp; en] Waffenrod. |Aermelpatte.

1] 2. Thüringifches Infanterie Regiment Ar. 32 . . . . xl. toth. gelb.

2| Infanterie Regiment Nr. 73  . . . . . . . X, weiß. lan
8 „ e -» 74 . . . . . . . X, ni eüblau.

4 . - Ts IX. weiß. gelb.
6 . . :e 76 . . . . . . . IX, weiß. elb.

6 z . .» 77 . . . . . . . X. roeiß. ellblau.

7 = = .:. 8 . . . . . . . X. weiß. ellblau

8 . . .: 79. . . . . . . X. weiß. elblau

9 - = .:» O0 . . . . . . . XI. roth. gelb.

10 . . .: 8 . . . . . . . XI. rotb. gelb.

11 . ” ss 82 . . . . . . . XI. rotb. gelb.

12 . . Panaee = En xI. roth. gelb.

13 . = ., 84 . . . . . . . IK. toeiß. gelb.

14 s . -» 85 . . . . . . . IX. tweiß. gelb.

15 . . Pa | IX. weiß. gelb.

15 . . :s 87 . . . . . . . a Si gelb.
. s . 88 . . . . . . . . rotb. eid,

18] Didenburgifches Infanterie-Regiment Nr. 1... 0. X, weiß. heülblau.
19| Anhaltifches Infanterie-Regiment Nr. 93 . . . . . IV. rot ohne.

20] 5. Ihüringifches Inf.-Regt. Nr. 94 (Großherzog von Sadjfen) XL roth. gelb.
21 6. Thüringiiches Infanterie Regiment Mr. 5... 0.0. XL roth gelb.
22| 7. Thüringifches Infanterie-Regiment Nr. 6 . 0. IV. voth. ohne.



Kontingente in ber Vertheilung der bei felbigen vorhandenen Portepee- Kähnrihe und Dffizier- Aspi-
ranten beftimmt

” weldhe fortbeftehen und nur im eine andere formation übertreten,
ıc., ohne daß bieferhalb eine Beflimmang erfolgt, mit.”

Zruppentheilen an eine nod nicht zu Portepee- ähnrihen bes
bleibt e8 überlaffen, felbft einen Truppentheil zu ermitteln, welcher fte
einzuftellen bereit ift.“

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

zum

No. 112/10. A. La.

Ne. 172,

Betrifft Anträge auf Anrecinung der Zeit, während welder Offiziere und Beamte in [rembhersiiggenSDienften, teip. in mittelbarem Stantsdienfte gefandtn haben, als Dienfizelt.

Berlin, den 6. Dltober 1867.

Dardı Allerhöchfte Kabinets-Drdre vom 1. Juni 1867 ift beftimmt worden, daß behufs Feftftellung ber

enfion vorgelegte Anträge auf Anrechnung der Zeit, während welcher Offiziere und Beamte in fremdherrlihen
ienften refp. im mittelbaren Staatödienfte geftanden haben, durch das Kriege-Drinifterium erledigt terden follen.

Derartige Anträge find mithin midt mehr durd) die Sefuhsliften zur Allerhödften Entfcpeidung zu
bringen, fondern auf dem Inftangenmege an das Kriegs. Miniftertum einzureichen.

Kriegs: Minifterium.
v. Roon.

No. 665/9. A. I. a.

Nr. 173,

Betrifft die kirchlich e Aufbewahrung des Düppeler Sturm-Rreuzes, des Alfen-Kreuzes und des
Grinnerungs- Kreuzes für den Feldzug 1866.

Berlin, den 11. Dltober 1867.
3

Bar Ausführung des Paffus 5 des Allerhöchften Statut vom 18. Dltober 1864, betreffend die Stiftung

bes Düppeler Sturm» Kreuzes, des PBaflus 5 des Allerhöhften Statuts vom 7. Dezember 1864, betrefjend
die Stiftung des Alfen-Kreuges und des Paffus 6 des Allerhöhften Statuts vom 20. September 1866, ber
treffend die Stiftung des Erinnerungs-Freuzes für den Feldzug 1866, wird beftimmt, daß nad; dem Ableben
des Inhabers eines der vorbegeichneten Ehrenzeichen bei Ucberfendung der Deloration zur ferneren Aufbe-
wahrung an den Geiftlihen des betreffenden Kırchfpield Seitens des Truppentheils, ein vollftändiges Natio-

nol des Berftorbenen mit zu überfenden, wogegen da8 über die Beleihung mit der betreffenden Muegeihnung
auögefertigte Bıll zeugniß den Hinterbliebenen des verftorbenen Inhabers außzuhändigen refp. zu belafien ift.

. n gleiher Weife haben die Truppen auch binfihtlich der Erinnerungs»Sreuze für die im Sampfe
gebliebenen oder vor dem 20. September 1866 verftorbenen Individuen, twelde ftatutenmäßig zum Empfang
des Erinnerungs-Streuzes berechtigt gewefen wären, Zu verfahren.

Kriegs- Minifterium.
Im Auftrage:

v. Bodbielsti.
No. 24/10. A.1.a.
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Nr. 174,

Betrifft Die Serbiä-Rompetenz der in batanten gahlmeißerkellen Interimirifg fungirenden Yeld-
edel.

Berlin, ben 12. Dltober 1867.

Wenn vatante Zahlmeifterftellen durch folhe Zahlmeifter-Aopiranten -interimiftifh wahrgenommen werden,
welche wirkliche Weldwebel find, refp. deren Kompetenzen beftimmungemäßig beziehen, fo ift denfelben auf die

Dauer der Dienftleiftung der Zahlneifter-Servis M gerähren.
iernad ift der $ 42 de6 Keglemeuts Über die Servis-flompetenz ber Truppen im Ärieden vom

4, November 1859 zu ergänzen. -

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

No. 11689. M. 0. D. 4.

Nr. 175.

Betrifft die Refruten-teb Inngs-Natlonal

Berlin, den 12. Ditober 1867.

Ns $. 102, 3 der Militair-Erfag-Inftruftion findet die Ueberweifung der den Truppen zugetheilten Re-
truten mittelft National nad) Schema 24 durd die Landmehr-Bezirks.Rommandos flatt. Beregte Nationale
follen in Rubrik „Bemertungen” Lörperlihe Fehler, Beftrafungen ıc. nadhweifen. Das Departement ift ver
anlaft, die vorbezeichnere Vorfchrift zur genaueften Beahtung in Erinnerung zu bringen.

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Kriegs« Departement.
v. Bodbielsti. v. Karczewsti.

No. 7/8. 67. A.l.a.

Nr. 176.

Beränderungen im Beftande der Preußiigen Telegraphen-Stationen, den Zeitraum bom 1. ZIult
bi8 ultimo September d. I. umfallend.

Berlin, den 9. Dltober 1867.

Kolgende von der Königlichen Telegraphen-Direltion mitgetheilte Nahmeifung über die im verfloffenen
Duartale d. 3. vorgelommenen Veränderungen im Beftande zc. der Preußifchen SEelegraphen-Stationen wird

hierdurch zur algemeinen Kenntniß gebradtt.
1) Im Regierungs-Bezirt Königsberg i/Pr. die Stationen: Heiligenbeil, Neufuhren;
2) » . Wiesbaden: Soden, Hödit;

3) » a -rier: Merzig;

4) = Merfeburg: Salgmünde;
5) - . Miüniter: Telgte, Warendorf, Borken;

6) = = Dppeln: Dimadau, Parfchlau, Friedland, Ujeft;
Da . Minden: Nheda, Werther, Wiedenbrüd;
8) = . Tiegnig: Bollenhayn;

9) » : Breslau: Prieborn;

10) » = Bojen: Zduni, Koymin;
1) . Coblenz: Andernach, Remagen, Codem;
12) » . Frankfurt a/D.: Fürftenberg;
13) = = Galjel: Schmalkalden;

14) « . Erfurt: Sönnerda, Eennftedt und Weißenfee

haben befchränkten Tagesdienft und flud mit den Boft-Anftalten fombinirt.



In Hummelshayn, Hergogthum Sadfen-Altenburg, ift eine Station mit befchränktem Lagesdienfte, und
in Königsfee, im Fürftentyum Scwarzburg.Rudolfadt, desgleihen,

eröffnet worden, wovon erftere felbfiftändig ift, aber nur bie Korrefpondenz des Hofe® befördert. Lebtere ift
mit der Poft-Anftalt lombinirt.

Kriegs Minifterium. Allgemeines Kriegs - Departement.
“». Bodbielsti. Klop.

No. 191/10. A. K. D. IIL

Ne. 177.

Betrifft die Befebung der bei der Königlihen Kreis-Kaffe in Heiltgenradt im Replerungs-Bezirk Er-
furt erledigten Steuer-Erelutor-Stelle, mit einem berforgungsberedtigien Militair-Invaliden.

Berlin, den 7. Ditober 1867.

Die bei der Königlichen Kreislaffe in Heiligenftabt erledigte Eteuer-Erelutorftelle, deren Gefammt Einfommen
nad dem Durdjfcnitt der Iehten 3 YJahre etwa 222 Thlr. jährlich betragen bat, fol andermweit befept werden.

Verforgungsberechtigte Militair-Invaliden, welche zur Uebernahme diefes Poftens, deflen Ucbertrar
ung auf Kündigung gefdicht, bereit und geeignet find, haben fid) unter Einreichung ihres Eivil-Berforgungs-

Peine und fonjt in Händen habender Militair-Papiere, bei der Königlichen Regierung zu Erfurt zu melden.

Kriege-Minifterium. motheiling für das Ynvolidenwefen.
dv. Kpel.

No. 129/10. 67. A...

Drudfehler - Berichtigung.

In dem Erlafie bee Kriegs. Minifteriums, Wbiheilung für das Snvatibenwefen, vom 10. Sep
tember 1867 — Nr. 156 des Armee» Berordnungs- Blattes Nr. 15 — muß das legte Wort nicht geflattet,
fondern erftattet heißen,
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Armee- Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Miniftlerium.

1. Sahrgang. Berlin, den 9. Movember 1867. Nr. 18.

Gedrudt und in Kommifflon bei &amp;.S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kocfteafe 69.

Nr. 178.
Verordnung, betreffend die enangelifgen milltair-Eirhlihen Angelegenheiten im XI. Armee-Rorps.

ir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen zc. verordnen für den Bereich des XT. Armec-

Korps a8 folgt:
8.1.

Die evangelifhe Militair- Seelforge im Bereich des XI. Armee-Korps wird nad) den Vorfchriften
der Militair-Kirhenordnung vom 12. Februar 1832 (Gefeg-Sammlung 1832 Seite 69 ff.) und nad Daf-

gabe der hierauf bezüglichen fpäteren Beftimmungen geordnet. Der evangelifhe Militairgeiftlihe in Caffel
verfieht zugleich die iunltionen eines Militair-Oberpredigers.

8. 2.
Die nad $. 9 der Militair-Kirhenordnung den Konftftorien zuftehenden Befugniffe und obliegenden

Pflihten gehören biß auf Weiteres zu dem Gefchäftslreife bed evangelifhen TFeldprobftes der Armee, welder

insbefondere die Anftellung, oerfegung und Entlafjung der Divifionss und Garnifon» Prediger mit Gench-
migung ded Minifters der geiftlihen Angelegenheiten au bewirken hat, vorbehaltlich jedody der in dem vorge
dadten Baragraphen den Militairbefehlshabern zugemiefenen Mitwirtung.

8. 3.
In Beziehung auf Beihte, Abendmahl, Einfegnung der Kinder und ihre Vorbereitung dazu bedarf

8 zur Verrihtung dur; einen andern Geiftlihen nad den Dortärifien der Militair» Kichenordnung einer
befonderen Erlaubniß von Seiten des Militairgeiftlihen nit, eben omenig zum Befuch des Gottesdienftes
in anderen Kirchen; für Taufen und Zraunngen ift ein Erlaubnißjhein des zuftändigen Mititairgeiftlihen
erforderlich, welcher jedod auf Verlangen unentgeltlich ertheilt werden muß.

8.4.
Die bisherigen Garnijon-Gemeinden find aufgehoben.

 5. '

In denjenigen Garnifonorten, in denen lein Divifiond- oder Sarnifon-Prediger ftationirt ift, wird

die evangelifche Militair: Seelforge einem der Ortögeiftlihen duch deffen kirhlide Beftallungs-Behörde im
a mit dem betreffenden Militair-Befehlehaber und unter Genehmigung des Minifters der ge

lihen Angelegenheiten übertragen und werden feine Amtsverrichtungen al8 Milttair- Seelforger im Einklang
ait den für ein geiftliches $aupfamt beftehenden kirdhlichen Ordnungen geregelt. u

Derfelbe bleibt in Anfehung feiner geiftlihen Amts-Berrihtungen in der air eetforne feiner
ordentlichen firhlihen Auffihtebehörde untergeben. Im ebrigen finden die Beflimmungen der Militair-
Kirhen-Drdnung über das Unterordnungs-Berhältnig auf ihn Anmendung.

Baden-Baden, den 12. Oktober 1867. .

og. Wilhelm.

onez. v. Roon. v. Mühler.
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Berlin, den 23. Oktober 1867.

Borftehende Allerhöchfte Kabinets-Drdre wirb hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs» Dlinifterlum.
Im Auftrage:

v. Bodbielsti.
Ho. 435/10. A. 1. b.

Nr. 179.
Betrifft die Einführung des Signals: „Ruf: fünfte Esfadron.“

Berlin, den 20, Dltober 1867. .

Saine Dejenät der König haben mittelft Allerhödfter Kabinets.Orbre vom 12. d. M. Behufs Ergänzen
des 8. 91 Theil II. des Ererzier-Reglements für die Kavallerie vom 5. Diai 1855 das nadftehende Signal:
Hr fünfte Estadron“

mm

J’ + ” .—

zu genehmigen gerubt.
Dies wird hierdurdh zur Kenntniß der Armee gebradht, um die Exemplare des beregten Heglement&amp;

danad) entfpredhenb zu vervollftändigen.

Kriegs-Dinifterium. Allgemeines Kriegs-Departement.
vd. Bodbielsti. d. Karcgemsati.

685/10. A.I. a.

N . 180.

Die Belleldungs-Abzeigen neuformirter Truppentheile betreffend.
Berlin, den 1. November 1867.

Sin Majeftät der König haben unterm 17. diefes Monats Allerhöchft zu genehmigen geruht, daf die aus

den Srofherzonlih Didenburgifhen, den Grofherzoglic Weimarifhen und ben Herzoglic Anhaltifhen Kon-
tingenten gebildeten Zruppentheile folgende Namens-Chiffern mit Krone in den Epaulett8 vefp. auf dem
Achfelflappen anlegen:

1) a. da8 Didenburgifche Infanterie-Regiment Nr. 91 den Buchftaben ‚

b. das Didenburgilche Dragoner: Regiment Nr. 19 und die 2. Gpfündige und die 2, 4pfündige
Dfdenburgifche Batterie der 1. Huß-Abtheilung des Feld - Artilerie- Regiments Nr. 10 den

&amp;
&amp;

Budflaben A , 3, »
2) das Anhaltifhe Infanterie Regiment Nr. 93 den Namenszug &amp;
83) das 5. Thäringifche Infanterie-Regiment Nr. 94 (Großherzog von Sadhjfen) den Namenezng
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Zugleich haben Seine Mojeftät beftimmt, daß die Offiziere der Kontingente derjenigen Bunbedftaaten,

mit vollen Konventionen abgefhloffen find, die Schärpe und das Bortepee in den norddeutfhen Farbentragen follen.
8 infichtlidh der Achfelftäde fomwie der Lreffen auf den Epanletten und den Epauletthaltern bleiben

die bisherigen Beftimmungen für die prenßifhe Armee in Kraft.
Dies wird hiermit zur Kenntnig der Armee gebradit.

Kriegs-VMinifterium.
Im Yuftrage:

vr. Stof £
Ho. 9/11. 67. M.0.D. 3.

Nr. 181.
Betrifft die Beglaubigung der Spezial-Bollmadten zur Erhebung won Geldern ans Militeir-Reffen.

Berlin, den 9. Oltober 1867.

Die im Armee-Berordnungs-Blatte Nr. 11 pro 1867 veröffentlichte Berfügung bes Königlihen Allgemeinen

Kriegd-Departenient® vom 29. Juli c., die Beglaubigung der Spezial» Bollmadıten zur Erhebung von

ge ungen aus den faffen der Artillerie-Depots betreffend, findet audh auf die Abrigen Kaffen der Militair-
erwaltung Anwendung.

Kriege-Minifterium, Militeir-Defonomie-Departement.
v. Stofd. logau.

Ro. 4%. N. 0.D.1.

Nr. 182.

Betrifft die Anträge der Truppen auf ulefen don Soldaten zur Ausbildung, refp. Prüfung als
WHiair -Büdfenmader.

Berlin, den 18. Dfltober 1867.

Die Königlihen Gernchr:Fabrifen find zur Zeit mit Mitliteir-BAdhf her-Aöpiranten überfüllt. Es wird
deshalb befimmt, daß Anträge der Truppen, auf Kommanbdirung von Soldaten in die Gewehr: Fabriken,

Dehufs ihrer Heranbildung, refp. Prüfung zu Büdfenmadern, bis auf Weitere! nur in gang befonderen
Fällen zu ftellen find.

Kriegs» inifterium. Allgemeines Kriegs-Departement
v. Bodbielsti. v. Rarczeweli.

No. 320/10. A. L a.

r. 183,

Betrifft das Reglement über die Sipil-Berforgung und Eivil-Anftelung ber Milttnir-Perfonen des
Heeres und der Marine, vom Feldwebel abwärts.

Berlin, den 22. Dltober 1867.

Das von Seiner Mojeftät dem Könige unterm 20. Juni c. genehmigte Reglement vom 16. Juni c., über

die Sivil-Berforgung und Civil-Anftelung der Militair-Perfonen 2c. ift durd das Minifterial:Blatt für die
Berwaltung ded Innern, Nr. 8 pag. 280— 288 veröffentlicht und wird demnähft auch durch nadfichend
bezeichnete Regierungs-Organe publicitt werden:

1) dur die fümmtlihen Amtöblätter der Negierungen in den altländifdhen Provinzen,
2) durd da8 Amtöblatt für Helfen,
3) durch) das Amtäblatt der Stadt Frankfurt a;M.,
4) durd das Intelligenzblatt für Naffou,
5) durch das Regierungsblatt für den Bezirk des Givillommiffariatd in Homburg,
6) durd das Verordnungsblatt für Schleswig-Holftein und
T) durd das Amtsblatt für Hannover.
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Die Militair-Behörden und Truppenthelle werden hiervon namentlich im Iutereffe der in heimath-
lihen Berhäftniffen lebenden Militair-Anmärter in Kenntniß gefebt.

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Krlegs- Departement.
n Bertretung::

vd. Bodbiclsti. v. Borries.
ad 559/10. A.K.D. 1. a.

Nr. 184.
Betrifft Die nunmehrigen Reoliänlen 1. DOrbnung zu Wiesbaden und Grefeld.

Berlin, den 24. Dltober 1867.

Nas einer Mittheilung bes Herrn Miinifters der geiftlihen, Unterrichts. und DMedizinal-Angelegenheiten find
das Realgpmnaflum zu Wiesbaden unter dem 22. Juni c. und die Kealfchule 2. Ordnung zu Erefeld unter
dem 18. September c. ald Realfchulen 1. Drdnung anerlannt worden.

Dies wird hierdurd zur Kenntniß der Armee gebradt.

Friege- Miniferium, Allgemeines Kriegs-Departement.
Rlog. v. Hartmann.

618/10. A. I. b.

Nr. 185.
Betrifft das Tragen ber Kolarden an den Kopfbededungen.

Berlin den 5. November 1867.

Sn allen den fällen, wo nad den mit Staaten des Norddeutfchen Bundes abgeihtofjenen Konventionen
on jr Dffgieren und Mannfhaften an der Kopfbedelung neben der Preußifchen die Yandeslolarde anzu-

egen ift, wir

a) am Helm bie Breußifäe Kolarde an ber teten, die Landeskolarbe an der linfen Seite,
b) an der Däpe die Yandeslolarde über der Preußifchen getragen.

Wird die Randestolarbe allein angelegt, fo fommen die für das Tragen der Breußifhen Kolarde
beftehenden Borfriften in Anwendung. Selbige ijt demnad) fowohl am Helm, ale au am Eyapla und
am Szalot an der vechten Seite zu tragen. Die an den lepteren beiden Kopfbededungen befindlihen Preu-
Bifhen Abzeichen werden hierbei nicht abgelegt.

Kriegs-Minifterium.
m Yuftrage:

v. Stofd.
No. 68/11. 67. M. 0.D. 3.

Nr. 186.

Betrifft die Reifegeugnifie zum Portepee-Kühnric.
Berlin, den 18. Dftober 1867.

Bei den Eingaben der Königlihen Regimenter an die Ober-Militair-Eraminationd:Fommifflon zur Ertra-

pirung von Reifezeugniffen zum Portepee-Fähnrich, ift jedesmal in der Anmerlung zum National das Datum
e8 beftandenen PBortepee-Fähnrihs-Eramens anzuführen, wenn nicht ein Abiturienten-Zeugniß beigefägt if.

Befondere Anfragen, wann die Keifegeugniffe zu erwarten find, Lönnen ferner nicht berüdjihtigt werden,

Dber-Militair- Eraminations-Kommiffton.
v l. Holleben,

Generallieutenant und Präfes.

Ti
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Armee- Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 19. Movember 1867. Nr. 19.

Sedrudt und in Kommiffion bei &amp;. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlugg, Kocdftraße 69.

Nr. 187.
Betrifft die anderweite Drgantfatlon des Kenerwerlö-Berfonals der Artillerie.

Auf ven Mir ehaltenen Bortrag beftimme Ich, bezüglich, anderweiter Organifation des Teuerwerls-Per-
fonals ber Artillerie, Yolgendes:

1) Bei jeder Artilerie Brigade bleibt an Stelle der zeitigen 3 Feuerwerfö-Lientenantd nur eine derartige
Stelle etatömäßig; deögleichen bei den nicht im Brigade-Berbande ftchenden Feld»Ürtillerie-Regimentern
Nr. 9, 10 und 11.

Die Kompetenzen derfelben find, wie bißher, die eines Seconde-Lieutenants mit der etatd-
mäßigen Zulage. Die Befegung diefer Stellen hat bis auf Weiteres durch ältere qualifizirte Artil-
lerie-Xieutenants ftattyufinden.
Bei jedem Artillerie-‘Depot und bei ber Artillerie-Präfungs-Rommifflon ift eine Zeugfenerwerls-Lieu-

tenant8.Stelle mit den Kompetenzen ber Beug.Fietenantd zu errichten. Befegt werden diefe Stellen
ausfchließlih aus der Zahl der qualifizixten Dberfeueriwerler.

Zur Landes-Triangulation und al® Zeichner zum großen Generalftabe fommanbdirte Ober-
feuerwerker, dürfen, nad Maßgabe ihrer Anciennetät und Oualififation, zur Beförderung Über obige
Etatözahl hinaus in Borfchlag gebraht werden. Ihre Kompetenzen haben fle aus dem Fonds für die

Landestriangulation refp. aus dem Diöpofitiond: Fonds des Oeneralftabes# empfangen. Die von

DD Dee]

ir zu ernennenden Seugfeuerwerls-Lieutenants haben die Uniform der Seuglieutenants anzulegen

und erhalten al8 Unterfcheidungszeihen von diefen in den Epauletten ein $,

3) Neben den Zeugfeuerwerls-fieutenants bleibt das etatSmäßige Perfonal an Oberfeuerwerlem, Feuer
werlern 1., 2. und 3. $llaffe unverändert befichen.

4) Behufs Heranbildung von Hülfsfenerwerkern, Au Dedung des Bedarfs für die mobile Yormation fl
der Etat einer jeden Feftungs-Sompagnie um 2 Unteroffiziere, jedoch innerhalb der zeitigen Kopfftärte
der Kompagnien, zu erhöhen.

5) Die Befegung der neuen Stellen hat ftattzufinden, fobald die hierzu erforderlichen Mittel durch den
Etat zahlbar fein werben.

6) Die erforderlihen Feltfegungen megen Üblegung der Prüfung zum Zeugfenermerks-Lieutenant und

infitlih der Inftrultion über die dienftlihe Stellung und Bermendung dera feuerwerf8 Offiziere,
h twie wegen Heranbildung des Hülfsfenermertd-Perfonals kr das Ariegd- Inierium, unter Kom:
munilation mit der Öeneral:Infpeltion der Ürtillerie, zu treffen. . ,

Hiernad get das Friegs-Minifterium das Weitere zu veranlaffen. Meine Entfheidung binfihtlid
des Antrages der General-Infpeltion der Artillerie auf ausfhließlihe Befegung der fänmtlidhen Feuermerks-
Lieutenantd-Stellen durd; Zeugfeuermerkö-Lieutenants und wegen Beförderung derfelden bi6 zum Zeugfeuer,

werfs-Hauptmann aufwärts behalte Ih Mir 8 lange vor, biß fi) die Avancements-Berhältniffe diefer Of-
fiziere hinreichend Lonfolidirt haben werden. Dem Berichte hierüber fehe Ich feiner Zeit entgegen.
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Abnfhrift diefer Orxrbre habe Ich dem GeneralsInfpelteur der Artillerie mitgetheilt.

Schloß Babeläberg, den 20. Juni 1867.

93 Wilhelm.

An das Kriege. Minifterium. age. dv. Roon.

Berlin, den 11. November 1867.

Borftehende Mlerhöhte Kabinets-Drdre bringt das Kriegs-Minifterium mit dem VBemerken zur
Kenntniß der Armee, daß die Ausführung diefer Allechöchften Beftimmung nunmehr erfolgen wird.

Kriegs-Minifterium.
In Bertretung.

dv. Bodbielsti.
No. 427/10. A. 2.

Ir. 188.
Betrifft die Umformung ber Infanterie» Regimenter Ar. 73, 80 und 86 in Füfllier-Regimenter, bie

Bellegung don Probinzial-Namen an die nadbejeläueien Truppentheile und bie Beranderung der
bisherigen Begeiänung des Brandendurgiihen Dragoner-Regiments Nr. 2.

Auf ben Deir gehaltenen Vortrag beftimme Ich, bag die Infanterie-Megimenter Nr. 73, 80 und 86 in Füfllier-

Regimenter umyuformen find. EM eich will Ich dem nachbezeichneten Truppentheilen folgende Provinzial:
amen beilegen:

A. Infanterie.

IItalantıl!
B. Jäger.

Yäger-Bataillon Nr. 9. — Rauenburgifches Jäger-Batailon Nr. 9.

Jäger-Bataillon Nr. 10. — Hannoverfces Säger Bataillon Nr. 10.
Yäger-Batailloen Nr. 11. — Heffifches Täger-Bataillon Nr. 11.

C. Kavallerie.

Dragoner-Regiment Nr. 9. — 1. Hannoverfhes Dragoner-Regiment Nr. 9.

Drogoner-Regiment Nr. 10. — Oftpreußifhes Dragoner-Regiment Nr. 10.
Dragoner-Regiment Nr. 11. — Pommerjhe8 Dragoner-Regiment Nr. 11.
Dragoner-egiment Nr. 12. — 2. Brandenburgifhes Dragoner-Regiment Nr. 12.



D. Urtillerie.

Belb-Artillerie-Negiment Nr. 9. — na Se Blei Regiment Mr. 9.
Sn 8-Ürtillerie-Abtheilung — Saleomigf e BeftungepoMetinerieMbtheitungMr:9eld-Artillerie- Regiment Nr. 10. — Dannenenjacs ge «Artillerie-Regiment 10.
Geld Artillerie Regiment Nr. 11. — Heflifches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 11.

E. Pioniere

Bionier-Bataillon Nr. 9. — Schlesmig-Holfteinfhes Pionier-Batailon Nr. 9.

Ar nt Nr. 10. — Hannoverfhes PBionier-Batalllon Nr.10.
jonier-Batailon Nr. 11. — Heffliches Pionier-Bataillon Nr. 11.

F,. Train,

Trein:Bataillon Nr. 9. — Säleewig-Holfteinjäjes Train Bataillon Nr. 9.
Train-Batailon Nr. 10. — Bannoverfhed Frain-Bataillon Nr.1
Train-Bataillon Nr. 11. — Hefflihes Train-Bataillen Nr. 11.

G. Landmehr.

 IIırıgl]
87.

88.

Das 1. Brandenburgifches
Dragoner-Regiment Nr. 2 _ das zu veranlaffen.

Berlin den 7. November 1867.

ge}. Wilhelm.
ggez. v. Roon.

An das Kriegs, Diinifterium.
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Berlin, ben 11. November 1867.

Borftehende Allerhöchfte Kabinets-Dxrbre wird hiermit zur Renntnig der Armee gebradit.

Kriegs - Minifterium.

I Auftrage:
dv. Bodbielsti.

No. 322/11. A. 1.a.

Nr. 189,

Die Belleibungs-Abzeihen bes Dldenburgifgen Dragoner-Regiments Nr. 19 betreffend.

uf den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Ich, in Betreff der Belleidung und Ausrüftung bes DOldenbur-
gifhen Dragoner-Regiments Nr. 19 Yolgendes:

Das Regiment behält die biöherigen tyarben zu den Belleidungs- Abzeichen an Kragen, Auffchlägen
und Achfelllappen und die Offiziere die bißherigen Epaulettfelder bei. Im Uebrigen finden die für die Pren-

Kifhe Armee beftehenden Belleidungs-Borfhriften und Proben aud auf das Regiment Anwendung, welde
insbefondere bei allen Neubefhaffungen zum Grunde zu legen find. Ueber die hierdurd) zeitweife entftebende
Berfhiedenheit in der Belleidung und Wusräftung ded Regiments ift hinmwegzujehen. — Das Kriegs: Mini-
fterium hat hiernad, da8 Weitere zu veranlaffen. —

Berlin, den 7. November 1867.

ga. Wilhelm.

gg. v. Moon.

Berlin, den 12. November 1867.

BVorftehende Allerhöchfte Kabinets.Drbre toird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriegs-Miniflerium.
Im Auftrage:

v. Stofd.

An das Kriegs-Minifterium.

No. 178/11. M. 0.D. 3.

Nr. 190.

Die Belleidungs-Abzeihen des Militstr-Bharmazentifgen Perfonals betreffend.
Auf ben Mir gehaltenen Vortrag beflimme Ich, daß das Militair-Pharmazeutifche Perfonal den Borftoß
am Waffenrod und die Epaulettfelder flatt von kornblunenblauem Tünftig von larmoifinrothem Tude tragen
fol Das Kriegs, Minifterium hat hiernad da® Weitere zu veranlaffen.

Berlin, den 7. November 1867.

ga. Wilhelm.

993. v. Woon.

Berlin, den 10. November 1867.

Borftehende Allerhödhfte Kabinets-Drdre mird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradit.

Kriegs- Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stofd.

Un das Kriegd-Minifterium.

x

No. 186/11. 67. M. 0.D. 3.
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Nr. 19.

Abänderung Ber Paragrapgen 119 und 127 des Geldverpflegungs-Regl t8 für bie Truppen im

Frieden.
Auf Ihren Bortrag beftimme Ih, daf die in den Paragraphen 119 und 127 des Geldverpflegungs-Regle-
ments für die Truppen im frieden ausgemworfenen, durh Meine Drdre vom 10. Dltober 1860 bereit® an-
der8_normirten, monatlihen Einlommensfäge, in Folge der abermals eingetretenen Solderhöhung auf Yman-

ig Thaler bie Klafie der Oberfeuerwerker, Wachtmeifter, Seldwebel und Dbermeifter, Bierzgehn Xhaler
IA die laffe der Bortepeefähnriche, Feuerwerler und Sergeanten, incl. Bice-Feldwebel, Eilf Thaler für

diejenige der Unteroffiziere und Trompeter und Fünf und einen halben Thaler für die Gefreiten und Ger
meinen erhöht, und daß die SFeldiwebel der Invaliden-Rompagnien ıyıb Invalidenhäufer der erflen Klaffe beis
gezählt werden, fomwic, daß diefe erhöhten Säge vom 1. April d. I. ab zur Anwendung kommen follen.

Berlin, den 7. November 1867.

9 Milhelm.

(gge3-) dv. Roon.

Berlin, den 13. November 1867.

Borftehende Allerhöchfte Drbre wird hierdurd mit dem Bemerken zur Kenntniß derfirmee gebradt,
dag nicht allein allen denjenigen Militoirperfonen, welde ein Kommando zur Probedienftleiftung im Civil»
dienft mit oder nad dem 1. Kprit c. angetreten haben, ein Anfprud; auf die höheren Einlommensfäge er-

wädfl, fondern daß Lestere auch bei denjenigen Militaits vom 1. April c. ab zum Anhalte dienen, welde

fi) an diefem ZBage bereits in einem folhen Kommando-Berhältnif befunden a en. ,
Im $. 127 wird hierdurd; aud der im Aline 3 ausgeworfene Paufhfag für Portepeefähnriche von

11 Thle. auf 14 Thlr. erhöht.

An den Kriegd- und Miarine-Diinifter.

Kriegs: Minifterium.
dv. Roon.

No. 217/11. M. O.D. 1.

Nr. 192,

Betrifft die Zormirung einer „„Tehnifgen Abtheilung für Artilerte-Angelegenheiten‘ im Kriegs-
Minikerium.

Berlin, den 15. November 1867.

S:ine vom 9. Juli db. I., betreffend die Auf-
ber Artillerie und die Uebertragung der
Belanntmadhung vom 15. Yuli c. ©.

vom 5. d. M. zu beffimmen gerubt, daß die

des Allgemeinen Kriegs- Departements unter
nunmehr in Funltion treten fol.

der Artillerie” mit dem 20. November

der
der

in

des

neu 4T

die der
hen.
on ba ab treten in das unmittelbare Reflort des Kriege-Minifteriums:

die Artillerie-Werkftätten,
bie Fenermertö-Abtheilung,

das Seuermertg aboratorium,die Gefhüg-Gickerei und
die Bulderfabrilen.

‚ Wle Angelegenheiten diefer Inftitute in Denug auf das Perfonal, (mit Ausnahme bed Zeugperfo-
nals) bie Srunbftäde, das Material, der Betrieb, die Bermaltung und das Rechnungswefen werden, foreit

dv. 9. einge
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fie biaher zum Gefchäfts- Bereich der aufgelöften Infpeltion (General-Infpeltion) und in der Minifterial-In:
ftanz zu dem ber „Abtheilung für bie ArtilleriesAngelegenheiten” gehörten, künftig von ber „ZTedhnifchen Ab:
theilung für Artillerie-Angelegenheiten“ bearbeitet.

Diefelbe Hat ihre Korrefpondenzen in Angelegenheiten der oben genannten Inftitute direkt zu führen.

Nur wenn e8 fi um generelle Beftimmungen oder um Fragen von prinzipielle Vebentung ban-
delt, werden die Verfügungen Ramens des Kriegs: Diinifteriums rejp. des Allgemeinen Kriege-Departements
ergehen, wohin in diefen Slen au die Berichte und Anträge zu richten bleiben.

Kriegs -Minifterium.
v. KRoon.

No. 401/11. A. K.D. 2.

Nr. 193.
Nilttair-Wittwen-Stafien-Angelegenheit.

Berlin, den 9. November 1867.

Das Schlußalinea des $. 10 der Inftrultion vom 26. September 1865 zur Ausführnng de Oefeges vom

17. Juli d. I. — einige Abänderungen des Neglements für die Offigier-Wittwen-Raffe vom 3. Dlärz 1792
betrefiend — wird hierdurd aufgehoben; an bejjen Stelle tritt folgende Beftimmung:

„für die ermäßigte Penflon bleiben die bei der urfprünglichen BVerfiherung eingegangenen Be-

gen aufrecht erhalten. Die Beiträge (und beziehungsmeife Wechfelzinfen) vermindern fid)
demnad im Verhältnig zur Penfionsermäßigung.

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

No. 54/11. W.

Nr. 194.

Betrifft die Ergänzung ber Offiziere bes fiehenden Heeres.
' Berlin, den 7. November 1867.

Im Anflug an die in Nr. 3 des Armee-Berordnungs-Blattes pro 1867 erfolgte Publikation der Aller

hödhften Kabinetd-Drdre vom 11. April d. I. wird hierdurd zur Hebung entftandener Zweifel befannt gemacht,
daß Behufs Zulaffung zur Portepeefähnrid-Prüfung die Beibringung eines Reifezeugniffes für die Prima
eines Öhpmnafiums oder einer Realfhule 1. Ordnung bis auf Weiteres nicht erforderlich if.

Kriegs- Minifterium, Allgemeines Kriegd- Departement.
dv. Bodbielstli. v. Hartmann.

No. 126/11. A. I. b. ? . v

Nr. 195.
Rozoreti-Gehülfen betreffend.

Berlin, den 7. November 1867.

Zur Behebung angeregter Zmeifel wird hierdurdh in Uebereinftimmung mit einer fhon früher getroffenen
Entfheidung befannt gemacht, daß die Lazareth-Gehülfen zu den Kombattanten zu zählen find, und in Con»
fequenz hiervon auf die bezäglichen Delorationen fir Kombattanten einen vollgältigen Anfprud haben.

Kriegs- Minifterium. Allgemeines Kriegs» Departement.
vd. Bodbielsti. v. Karczemsti.

No. 1264/10. A. I. a.
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Nr. 196.
Betrifft Die Meberweilung bon Schiebprämien-Mebaillen.

Berlin, den 9. November 1867.

Das Departement hat Anlaß, darauf aufmerfjam zu maden, daß die Anträge auf Ueberweifung von Scieß-
prämien-Medaillen Seitens der Truppentheile unmittelbar an die General. BRititarr-Kafle au rihten find.

Kriege: Minifterium, Militair-Defonomie- Departement.
3.8.

Scride. Slogan.
ad No. 121/11. 67. M.O.D.1.

Tr. 197.
Betrifft eine Sammlung yon Dienfkborichriften der Königlig Preufifhen Armee.

Berlin, den 9. November 1867.

8 dem in nener Auflage im Buchhandel erfhienenen erften Theile der vom Dberftlieutenant vd. Helldorff

jerauggegebenen Sammlung von Dienftvorfchriften der Königlich Preußifhen Armee — melde als ein Hand-
bad d t leichtere Information beim Dienftbetriebe der Truppen zu empfehlen ift — wird der Herr Berfaffer
auf Beranlaffung und mit Unterftägung des Kriegs-Minifteriums balbigft einen, diefes Werk durd die bie
in die neuefte Zeit ergangenen Beflimmungen erganzenden Nachtrag herausgeben, was vorläufig zur Kennt:
niß der Armee gebradt wird.

Kriegs: Minifterium. Central-Abtheilung.
I.8. 9.8.

Hartrott. v. Schwebler.
No. 1816/10. K. M.
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Armee- Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Saprgang. Berlin, den 26. Movember 1867. Nr. 20,

Gedrudt und in Kommifften bei &amp;.S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochftrage 69.

Nr. 198.

Die Belleidungs- Abzeichen der ans Rontingenten der Sl Bundeskaaten gebildeten Truppen-theile betreffend.

Auf ven mMirgehaltenen Bortrag beftimme Ich in Betreff der Belleidungs-Abzeihen ber aus Kontingenten
orbdeutihen Bundesftaaten gebildeten Truppentheile, nämlich:

a) des Dldenburgifhen Infanterie-KRegiments Mr. 91,
b) des Anhaltifhen Infanterie- Regiments Nr.9
c) des 5. Thäringifhen Infanterie-Regiments ji 4 (Großherzog von Sadjfen),
d) ded 6. Thäringifchen Infanterie-Regiments Nr.
e) bı8 7. „ehiteingifhen Infanterie-Regiments Nr. %
f) des Dldenburgischen Dragoner-Regimentd Nr.19,

g) der 2. Gpfändiigen und der 2. „fändigen (Oldenburgifden) Batterie der 1. Fuß-Mbtheilung des
Belb- -Artillerie-Keginıents Nr.Folgendes

1) die berittenen Dffigiere der genannten Infanterie» Regimenter tragen in den Sattel-Ueberdeden ben
Königlihen Namenszug mit der Krone, wie die Dffiziere der Preußifchen Regimenter.

2) das Ir die Fußtruppen der Preußifhen Armee vorgefchriebene Leibriemenfchloß ift aud von den Fuf-

truppen der vorbezeicdhneten Kontingente anzulegen.
3) die Seldmwebel, Serpeanten und Gefreiten fämmtlider unter P sie 8 aufgeführten Lruppentheile tragen

den Auszeihnungslnopf mit dem epräge de8 heraldifchenA
Ferner beftimme Id), daß die Yandivehr derjenigen Sheaten Wr Nordbentfchen Bundes, mit melden

Konventionen abgefhloifen find, die Sandeälolarbe mit dem Landivehrkreug mit der Infcrift
©ott für Fürft und Vaterland”

(aber ohne die Jahreszahl 1813) Kagem fol, mit Ausnahme der Landwehr der freien Hanfeftädte Hamburg,
Bremen und Fübed, melde das Landwehrfreuz ganz nad Preußifhem Mufter anzulegen hat. Das Krieg-
Minifterium wird beauftra t, hiernady das Weitere zu veranlafien.

Berlin, den 30. ftober 1867.

g9- öilhelm.
An das Ariegs-Minifterium. gu. v. Roo

Berlin, den 18. November 1867.
BVorftehendes wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradht.

Kriege-Minifterium.
Im Auftrage

v. Stofd.
No. 269/11. 67. M.0.D.3.
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Nr. 199.

Betrifft die Reparatur bon Fahnen- und Standarten- Stangen.
Berlin, den 23. November 1867.

Sn Folge einer Allerhöhften Willensäußerung Seiner Majeftät des Königs werden die Truppen darauf
aufmerkfam gemadt, daß bei Ausführung von Reparaturen an Fahnen- und Standarten-Stangen, melde ein
Ueberladiren derfelben nothwendig maden, die Metallbeihläge, Nägel, Granatflanmen :c. an den Stangen
in ihrer urfprünglihen Farbe zu erhalten find.

Kriegs-Minifterium.
Im Auftrage:

v. Bodbielsti.
No. 839/11. A.I. a.

tr. 200.

Betrifft die Ausfertigung von Givil- Ankelunnsefheen für, diejenigen in benAerböltnifen
lebenden Unteroffiziere sc., welde durch 12jahrige Dienftzeit dor dem 20. Jun nsfiht auf

Anfellung im Sinit @lnatsien e erlangt Baben.
Berlin, den 23. November 1867.

Unteroffiziere 2c., weldhe in Scmäßheit der vor dem 20. Juni d. 3. beftchenden Beftimmungen Ausfiht auf
Anftelung im Eivil-Staatsdienfte erworben haben, fönnen nachträglich mit dem Civil-Anftelungsfcheine vers

jeden werden, fofern jle den Nahmweis führen, daß eine Behörde zu ihrer Anftelung fi zwar bereit erklärt,
iefe jedod von dem Beflge des jet gültigen Civil-Anftelungs-Scheines abhängig mad.

Die Ausfertigung diefed Scheine erfolgt durd da8 Fandiwehr-Bataillon, in deflen Bezirk der be-
treffende Anftellungsberedhtigte feinen Wohnfis hat, nach dem in der Anlage C des Reglemente Über die Ci-
vil-Berforgung ıc. vom 16./20. Juni d. %. gegebenen Schema.

Kriegs: Minifterium.
dv. Roon.

No. 577/10. A. 1. h.

Nr. 201.

Betrifft Die Ragmweljung der oljährii zur Givil-Anftelung gelangenden Miltteir-Anwärter.

Berlin, den 19. Novennber 1867.

Sn Ka des 8. 34 deö Neglements vom 16./20. Juni d. 9. über die Civil-Verforgung und bieCivil-Anjtellung der Filitaie-Berharen ıc. vom Weldwebel abwärts, beftimmt das Kriegs- Diniherium:

Die Königlichen General-Kommandos haben alljährlich gun 1. Februar eine Maceifung nad) bei»

_„ Ben Schema dem Friegs-Minifterium einzureihen. Diefe Nachmeifungen find ultimo Dezember abjtz-
eßen

Kriegs-Minifterium.
Im Auftrage:

No. 442/11. A. 1. b. v. Bodbielsti.
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Nadhmweifung
über die im Laufe des Jahres 18. . aus dem Bereiche bes ten Armnıee-worne angeletten 2. ieit«Bnmärter
Die ald Militair-Anmärter

Im Staatödienfte.

Davon find angeftellt.
17

Bemerkungen
1) die Zahl der angebotenen, von den Militair-Anmärtern ausgefhlagenen Stellen betrug:

Im Staatsdienft3
Im Rommunal-Dienft 10

2) Unter den 35 Angefteten befinden fid:
Inhaber des Givil-Verforgungsiheines 20
Inhaber des Anftellungsiceines 15.

Nr. 202.

Betrifft bie diesjährige Boltszahlung.
Berlin, den 20. November 1867.

Die Zählung der dem Preufifhen Staatenverbande angehörigen, außerhalb de8 Staatägebieted biglocirten

Diifitair. Bevötterung erfolgt. am 3. Deyember d. 9. burd ie Aählun &amp;behörden der betreffenden ausmärtigen
Staaten in ihr eife, mie dies für die Zählung des Meilitairsim Preußifchen Staate verordnet worden ifl.

Zu diefem Zwede haben die refp. Königlihen Militairbehörden und Zruppentheile fih mit den ber
treffenden Eivil-Behörden in Berbindung zu feßen und diefelben bei der Zählungsausführung zur unterftügen.

Kriegs-Minijterium.
Im Auftrage:

v. Podbielsti.
No. 554/11. A. 1. b.

Nr. 203.

Betrifft eine Beriätigung der Infruttion über die Zündnadel-Walblije. Berlin de 1865.

Berlin, den 20. November 1867.

Sin 8. 2 der genannten Inftrultion, Zeile 2 von oben ift die Zahl „15“ in „38 abzuändern.

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Kriegs Departement.
v. Bodbielsti. v. Rieff.

No. 891/11. 67. A. IL. ? ! ieff



— 1 0—

Nr. 204.

Betrifft den Milttair-Meilenzeiger fowie die Tarife für die Ofbahn.
\ " Berlin, den 5. November 1867.

Sn Solge Sröffnung der Berlin-Rüftriner-Bahnftrede ift für die Ofibahn ein neuer Militair- Meilen Kigerowie ein Tarif für fommandirte und ein Tarif für beurlaubte Militair-Perfonen aufgeftellt toorden. 5 eje

_— arife nebft dem Meilenzeiger werden in Nacdhftehendem zur allgemeinen Kenntniß gebradit.
Krlegs-Minifterium, Militair-Delonomie-Departement.

3.8.

v. Stofd. Wilde,
ad No. 1108/10, 67. M. O0. D. 2.

Hierzn 3 Beilagen.



Ine Beilage zu Nr. 20 ded Armee-VBerordnungs-Blattes.

Militair-Meilenzeiger

Die Köoniglide Dftbahn.
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Ze Beilage zu Nr. 2U des Armee-Berorduungs-Blattee.

Königlide Aftbahn.

Tarif

Militair-Werfonen des ftehenden Heeres

pro Mann und Meile 1 Sgr. — Beurlaubte

auf Militnir-Billet?.
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Armee- Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Safrgang. Berlin, den 5. Bezember 1867. Nr. 21.

Sedrudt und in Kommifflon bei &amp;. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kodjftrage 69.

Nr. 205.

Betrifft die in den neu erworbenen Landestgeilen einfhliehlih Lauenburgs an die Schulbildung ber
einjährig Freimiligen vom Jahre 1871 ab zu felenden Anforderungen.

Sm Berfolg Meiner Drdre vom 24. Januar d. 9. beftiimme Ich hierdurd auf Ihren gemeinfchaftliden Be-
riht vom 21. Ditober 1867, daß in den durch die Gefege dom 20. September und von 24. Dezember v. 9.

mit der Preufifchen Donardie vereinigten Landeötheilen, fowie in dem Herzogthum Rauenburg die Zulafjung
zum einjährigen freiwilligen Militairbienit abhängig zu machen ift: für die im Jahre 1871 dienftpflichtig werdenden
jungen Leute von denjenigen Grade wiffenfhaftticher Bildung, welder durdy einjährigen, erfolgreichen Bejuc

der Oyurnafial-Tertia erzielt wird; für die in Jahre 1872 dienftpflichtig werdenden von dem Orade miljen-
f&amp;haftliher Bildung, welcher der Reife für die Gymnafial-Selunda entjpridt; und erft für die im Jahre 1873
— und fpäter in da&amp; dienftpflidhtige Alter eintretenden von bemfelben Grade wiffenfhaftliher Bildung, twel-
cher in den alten Provinzen hierfür erfordert wird.

Berlin, den 2. November 1867. ,

- ss Wilhelm.

(gge3.) Gr. v. Bismark. v. Roon. Gr. zu Eulenburg.

An den Diinifter für Lauenburg, den Kriegd- und Marine-Minifter und den Minifter ded Innern.

' Berlin, den 23. November 1867.

Borftehende Allerhöchfte Kabinets-Drdre wird Hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebradt.
Die nivendung der in derjelben gegebenen allgemeinen Grundfäge auf die Spezialfälle bleibt den

Depart t8- Brüfungs if für einjährig Breimillige mit der Maaßgabe überlafien, daß hierbei
nad Analogie der Beltimmungen der 88. 130 biß 132 der Militair-Erjag-Inftrultion vom 9. Dezember 1858

und der zu bdenfelben ergangenen erläuternden und ergänzenden Feftfegungen zu verfahren if.

Der Kriegs: und Marine-Minlfter. Der Minifter des Innern.

dv. Roon. ®r. zu Eulenburg.

&amp;. Din. No. 471/ll. A. 1. a. Min. db. Ian. 1. M. J. 5476.

Nr. 206.

Betrifft die Bezeiguung der aus den Kontingenten der Thüringifhen Staaten, deö Herzogtäums An-

holt und des Großherzogtäums Didenburg gebildeten Kormationen und bie don denfelben zu führen-
den Dienfifiegel und Stempel.

Ay den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Ich Über die Bezeihnung der aus den SKontingenten ber
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Thärin ide Staaten, des Herzogthums Anhalt und des Großherzogthfums Didenburg gebildeten Yorma-tionen ende

1) Die Kommandos der Linien-ZTruppen find zu bezeichnen ale
„Königlih Preußifches Kommando des ten Zhieingifen (Anpaltifcen, Dfdenburgifchen)
Infanterie: (vefp. Dragoner») Regiments Mr..

„nie Bataillons-Rommandos haben unter Einfhaltung bes Bataillons, die gleiche Vezeihuung

2) BeSandiochr-Beyirls-Sommandosder correjpondirenden Landwehr: Regimenter werden benannt
„Königlid Preußiices Bezirls- Kommando des ten Bataillons (N. N.) ten Thringifchen

(Anhattifden, DOldenburgifhen) Tandiwehr- Regiments.“
ür die Kommandos etwa formirter Landwehr-Regimenter ift die Bezeihnung zu 1 maßgebend.

3) Der perfönliche Titel der Offiziere der zu 1 und 2 Segeiögneten Vormationen ergiebt a aus der da.

felbft beftimmten Benennung der Truppen.-Kommand4) Die Erfagbehörben ia: vorbenannte ontingent8-Truppen find Tebiglic
„Königlih Breußifhe ıc.”

Di benennen.5) ämntlihe Truppen-Rommandos und Fandwehr-Bezirks-Kommandos, forwie bie Erfag Behörden ber
benannten Kontingente haben in den Dienfifiegeln und Stempeln den Breufifcen Adler mit der Unter

eift: ,. te8 Thüringifches CAnhaltifches DE Infanterie Regiment Rır. m;
Didenburgifhes Dragoner-Regiment Nr. 19"

vu führenHiernad hat das Kriege-Minifterium das Weitere zu veranlaffen.

Berlin den 14. November 1867.

gu. Wilhelm.

ggea. v. Roon.

An das Rriegs-Minifterium.
Berlin, den 25. November 1867.

Borftehende Allerhöhfte Kabinets-Drdre wird hierdurch zur Keuntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Mintfterium.
Im Auftrage:

v. Bodbielsti.
No. 939/11. 67. A.L a.

Nr. 207, _

Betrifft die Zarbe des Lederzeugd ber Brodinzial-Landiwehr-Batalllone.

Berlin, den 29. November 1887.
Au den Mir gehaltenen Dortrag beftimme Id, daß die 1. Bataillone der ial-fandiwehr-InfanteriRegimenter weißes, dagegen die 2. Bataillone, fowie bie rn ee [hwarzes. Lederzeng
tragen folen. Tas Kriege. Minifterium hat hiernadh das Weitere zu veranlafien.

Berlin, den 22. November 1867.

ga. Wilhelm.

g84- vd. Roon.

Un das Kriegs. Diinifterium.

Borftehende Allerhöcfte KabinetssOrbre wird hierdurch zur Fenntni der Armee gebracht, mit dem
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Hinzufügen, daß die bei ben neuzuformirenden Landwehr-Bataillons-Stämmen eintretenden Dlannfchaften, ber
porftehenden Allerhöchften Beftimmung entfprehend mit Lederzeug auszuräften find.

Berlin, den 29. November 1867.

Kriegs-Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stofd.
411/11. 67. M.0.D. 2.

Nr. 208,

Betrifft bie Belleidungs-Mbzeichen der Zöglinge der nen zu errigtenden Kabdetien-Anftalten zu Plön
und Dranienftein.

\ Berlin, den 1. Dezember 1867.

An ben Mir gehaltenen Vortrag beitimme Ich Hinfiättih der Delleidungs-Abzeichen der Zöglinge der neu
u errihtenden Kadetten-Häufer, daB die Kadetten der Anftalt au Plön mes Adfellfappen und einen gelben
orftoß an den Hermel-Auffchlägen, die Sadetten der Anftalt zu Dranienftein aber tothe Achfelllappen und

einen gelben Borftoß an den Aermel-Auffchlägen tragen follen. Das Kriegs-Minifterium wird beauftragt,
hiernad das Weitere zu veronlaflen.

Berlin, den 22, November 1867.

gg. Wilhelm.

ng. v. Roon.

An das Kriege-Minifterium.

Dorftehende Allerhöchfte Kabinets.-Drbre wird hiermit zur Kenntniß der Ürmee gebracht.

Kriegs - Minifterium.

Im Auftrage:

v. Stofd.
515/11. 67. M.O.D. 8.

Nr. 209.

Betrifft die Durdfügrung der Wenderungen, welde in Kolge der neuen Randiwehr-Bezirtd-Eintheit
bez N Zafammenfepung der Keabehr. fRjter-Rorps einzutreten haben.

Berlin, den 25. November 1867.

Sur Durdfügrung der Aenderungen, melde in folge der neuen Landiwehr-Bezirks-Eintheilung in der Zu-

fammenfenung der Randwehr-Dffiziere-Korps eingutreten haben, beflimmt das SFriegs-Minilterium Bolgendes:1) Die Randmwehr-Bezirks.Rommandos überweifen bis zum 10. Dezember d. $. diejenigen Landivehr. Off:
ziere, die ihren Wohnort in Gebietötheilen haben, melde an andere Landmwehr-Bataillons-Bezirle ab.

ugeben find, an die Kommandos der letteren. ,
2) Demnäg fertigen die Randiwehr-Bezirkd-Kommandos nah Manfgabe der neuen Landmwehr-Bezirle-Ein-

theilung angfiften an, und zwar nad) den hierfür bisher gültigen Beftimmungen (alfo die Offiziere ge

trennt nad erftem und ziveitem Aufgebot, und in jedem Wufgebot gefondert nah Waffen). un

In der Veberfchrift der Kangüife ift außer der neuen Bezeichnung bed Batailond aud) die bis.
herige Bezeichnung anzugeben, 3. B. „NRanglifte ıc. des Rejerve-Pandmwehr-Bataillons Berlin Nr. 35 (früher

1. Bataillon (Spandan) und 3. Botaillons Potsdam) 3. Brandenburgiihen Landivehr.Regimentd Nr. 20).
Diefe Rangliften gelangen auf dem Inflanzenmege an diejenigen Königligen Oeneral:Kom-

manbos, denen die Yandmwehr-Bezirls-Kommandos nad der neuen Bezirls:Eintheilung unterftellt werden.
3) Den Rangliften ift gefondert eine Nachweifung des bei den betreffenden Tandiwehr-Bataillonen
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a) feit Einreihung der Iehten Manglifte flattgehabten,
b) in Zolge der neuen Bezirks-Eintheilung ftattfindenben

Abgangs beizufügen. .

4) Zum 1. Januar !. $. wollen die Röninlihen General-Rommandos die hiernad) von fämmtlihen Land.
wehr-Bataillonen ihre® Dezirts aufgeftellten Rangliften, nebft Abgange-Nadweifungen, im Driginal an
das Kriegs. Minifterinm einfenden, von meldhem die Allerhöchfte Beftätigung herbeigeführt twerben wird.

5) Übfchiedögefude von Offgieren des Benrlaubtenflandes find vom 1. Dezember d. I. an bis zur erfolgten
eflätigung der neuen Kangliften zurüdgulegen, Beförderungs. und Eintangirungs-®efuhe von. Offt-

zieren der in Rede ftehenden Kategorie 618 auf Weitered nicht einzureichen. Verfegungen zum 2. UAnf-
gebote der Qandwehr haben niht mehr flattzufinden.

Anwenb Auf die im DOffizierrange fehenden Herzte des Beurlaubtenftandes finden diefe Beftimmungen analoge
wendung.

Kriegs Minifterium.
vd. Roon.

No. 895/11. A. La.

Nr. 210,
Beimmungen über bie Bufnapme der in der Ränigligen al Rokarmi- Säule j Berktn auf Staatstoten zu Militair-Rohärzten auszubildenden Mititatr-Rokarzt-Elenen.

Berlin, den 3. Dezember 1867.

Sait der Emanirung des vom Kuratorium für die Krankenhaus, und Thierarznei- Schul» Angelegenheiten

erlafjenen Bublilandume vom 5. Juni 1838 und der hiermit in Einklang flehenden Sejügung bes Allgemei-nen Rriegs-Departementd dom 13. Juni 1838 hat fid) die Stellung ber Geokärate der Armee nicht unmelent-

fidy verändert. Die ingwilchen eingetretenen Yortfhritte der Wiffenfchaft beanfpruchen eine gründlidhere Bor:
bitdnng derjenigen, welhe fi) der Thierheiltunde widmen. als früher. Diefem Erfordernif ıft hinfhtlidh der
Civil» Eleven der Thierarzneifhule fhon durh den Erlaß des Herrn Minifters der geiftlihen, Unterrichts.
und Medizinal-Angelegendeiten am 2. Auguft 1855 entfprodhen worden, Die fhon dur vorbezeichnete Um:
ftände berbeigeführten Diodifilationen der ir die Aufnahme in die Militeir-Roßarzt-Schule geltenden Beftim-

mungen find inzwifdhen durd die Erridtung einer eigenen Lehrfchmiede für diefes Inftitut und durd die feit
dem Ditober d. T. eingetretene Aenderung refp. Berlärzung des Lehrplan für die Thierarzneifchule in erivei-
tertem Maaße nothmendig geworden.

In Bolge deffen treten mit dem 1. Januar 1868 in Stelle ber unterm 19. April 1866 publizirten,

bie nadftehenden Feftfegungen in Kraft:
1) Künftig follen die aus der genannten Anftalt al8 Unter» Rofärzte in die Armee Abertretenden Eleven,

außer der für diefelben beftehenden Brilfung im Hufbefchlage, in. der Regel die Stantöpräfung zum Thier-
orzt 1. Kaffe genügend abgelegt haben, mwodurd die Hauptbedingung dr bie Ausfiht zum Aufrüden in

die höheren militairsthierärztlihen Stellen erfüllt mirb.:
23) Junge Leute, die fi dem militair-thierärztlichen Berufe widmen wollen und zu ihrer Ausbildumg hierfür

die Aufnahme in die Militarr-Roßarzt-Schule nahfuden, mäffen

a) ein Oymnaofinm, eine Reolfchule oder eine zu Eatlaffun e-Peifngen Bereihtigte häete Bürger-Schalebis Selunda befucht, event. das Zeugni der Heife fir diefe Klaffe erw -habem;,
b) den Hufbefhlag in einer Schmiede infoweit erlernt haben, daf fie ein brauchbares Hufelfen mit

binlänglichem Seldid anfertigen lönnen, auch im Vorbereiten des Hufes für ben Beiälag, fowie im
Auffhlagen von Eifen nit unerfahren find; _

c) von gefunden, Träftigem Körper und mit guten Sinneötverfgeugen — nantentlicd; wa® Schvermögen
und Gehör anlangt — begabt fein;

d) am 1. November des Aufnahme-dahres das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und
e) in der Hegel bei der Kavallerie, Artillerie oder dem Train in den Militairdienft getreten fein. Die

Länge der Dienftzeit fommt bei der Anmeldung nicht in Betradt.
8) Ueber die erlangte Schulbildung follen fidh die Bererber durd ein ihre Kenntniffe nach den verfchiebenen

Disziplinen fpezialifirendes Zeugniß von einer der bezeichneten öffentlihen Bildungs-Anftalten ausweifen.
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Nur ausnahmsieife und Im Bebarfsfalle wird auf folde Afpiranten gerüdfidhtigt werden, melde

nur das Tertianer-Zeugniß beibringen. Leptere lönnen nad)beenbigter Studienzeit nar die Stantöprü-
fung zum Thierarzt 2. Slafje ablegen. Durch die nadträglihe Beibringung des Sehundaner- Zeugnifiee
während der Studienzeit fan die Zulafjung zur Staatsprüfung zum Thierarzt 1. Klaffe beim Abgang
von der Militair-Rob t-Schule nicht mehr erwirkt werden,

Db nad dem lebertritt in die Armee ein Unter- Rofßarzt bei erwiefener befonderer Qualiflla-
tion auf Grumd eines nachträglich beigebradhten Zeugnifles ber breite für Selunde zur Staatsprüfung

um Thierarzt 1. Klaffe verftattet werden fann, bleibt ber jedesmaligen befonderen Entfdeidung vorbehalten.
eber die erlangte Fertigkeit im Hufbefchlage follen fih die Afpiranten durd ein, auch die Dauer des

genoffenen Unterrichts angebende® Zeugniß des Borftehers der betreffenden Schmiede ausmweifen. Ohne
die erforderlichen Penntniffe im Hufbefchlage wird Hein Bewerber zur Ausbildung in der Lchrfdmiebe

der Roßarzt-Schule zugelaffen refp. in lestere al8 Eleve aufgenommen, dagegen ift der Befts des Schmiede
Hefellen-Tehrbriefes binfort nicht mehr Aufnahme-Bedingung.

In Bezug auf ihre Körperliche Brauchharleit werden bie die Aufnahme Nahfuchenden auf Anordnung de8

Zruppentheil® dur einen DOber-Militair-Arzt unterfucht, der das bezäglie Üteft aus elt.
Die in Betreff des Lebendalterd geftellte Bedingung meift das National aus; die erforderliche Angabe

iber die bisherige FAhrung enthält das Führungs-Atteft event. mit Strafverzeichniß.

€

e&amp;

Die Ableiftung der gejeglihen Dienfipflicht bei den Truppen zu Fuß fol die Aufnahme in die Roßarzt-
Schule nicht verhindern.

Aspiranten diefer Kategorie, welche den fonfligen ad 2 sub a.bis d präcifirten Erforderniffen
genügen, werden durd die betreffenden Regimenter refp. Bataillone im Monat Dezember birelt bei den

auftändigen Ocneral-Kommandos angemeldet werden.
Auch nad) bereit® erfolgter Ableiftung der gefeglichen ‘Dienftpfliht find Bewerbungen um Yufs

nahme zuläffig, fofern die Beinerber fh ald Kapitulanten noch; bei einem Zruppentheil befinden und ben
fonftigen Bedmgungen genügen. . .

Die Aufnahme junger Leute, welche nicht im Heere dienen, fol unter gemöhnlihen Berhältniffen
nicht mehr Statt haben. Machen befondere Umftände ein Abgehen von diefer Feftfenung erforderlich, fo

wird eine befondere gelanntmachung hierüber erfolgen. ,
rtilleries Abtheilungen und Train» Bataillonen werden die Bewerber

einem durch befondere Borfchrift geregelten Eramen unterworfen, welches fi indefien auf die Anfertigung
de8 Lebendlaufes und den Nachmeis der erlangten Yertigfeit im Hufbeichlage befhräntt. Bei denjenigen
Bewerbern, welde nur das Tertianer- Zengnig befigen, wird die Prüfung nody auf Anfertigung eines
beutfhen Auffaes ausgedehnt. ,

Zum Swede diefer Prüfung überweifen die General- Kommandos bie bei ihnen angemeldeten
Bewerber von den XKruppen zu Fuß dem der Garnifon zunächft gelegenen Kavallerie- oder Peld-
Artilerie- Regiment mit den fämmtlihen eingereichten, nah Nummer 1, 2, 3, 4 und 5 erforderlichen
Anmeldungs-Bapieren. ,

Die Kavalleric- und Artilferie-Hegimenter berufen demnädhft die Angemeldeten vedhtzeitig durch
deren Truppentheile zur Prüfung nad derjenigen ihrer Barnifonen ein, weldhe dem Gtandquartier der
Angemeldeten am nädften liegt, und erhalten die Vetreffenden dorthin Urlaub, müfjen aber die Reife
auf ihre Koften madıen. ,

Bon jämmtlihen Gepräften find dur die bezügfihen Megimenter refp. Train-Bataillone bi® ultimo
Februar jeden Jahres die unter 2, 3, 4, 5 und 6 aufgeführten Papiere, denen nod der Lebenslauf, der
Hufbefhlags»Prüfungs»Berihtundevent.derdeutfheAuffagbinzutritt,andieAbtheilungfürdie

Aemee- Angelegenheiten A im Allgemeinen Sriegd«Departement einzureichen. , ,
Im Laufe des Monats Mai geht dagegen den Truppentheilen eine Mittheilung über die ge»

troffene Auswahl unter den Berverbern um Aufnahme in die Roßarzt-Schule zu. .

Nicht berüdfichtigten Ververbern mird gleichzeitig angegeben werden, ob fie ihre Anmeldung im
nadjften Jahre wiederholen dürfen. , , .

Die Einberufung der Aspiranten erfolgt zuvörberft zu einem feh9monatlihen Unterrihtd-Rurfus im uf-
befchlage in der Pehrfchmiede der Militair-Rogarzt- Schule. Während diefer Beit, melde ala Dientzeit
in Anrehnung tomımt, verbleiben die Aöpiranten im Etat ihrer Truppentheile nnd beziehen eine monat«
lihe Zulage von Zwei Thalern aus dem Etat des Inftituts. Eine nad Ablauf des Kurfus in der
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Lehrjchmiebe abzulegende Prüfung im Hufbefchlage entiheidet Über die Aufnahme als Eleve in bie
Mitttair-Roßarzt- Schule.

Hat der Eintritt in die Lehrfchmiede am 1. Juli, 1. Dftober oder 1. Januar ftattgefunden, fo

lehren die Aspiranten bezichungsmwelfe zum 1. Januar, 1. April und 1. Yuli u ihren Zruppentbeilen
gurid, nofeldft fie ale Beihlaglämih u verwenden find, bis ihre Aufnahme als Eleve in die Roßarzt-

Aule im darauf folgenden Monat Öttober erfolgt. Findet der Cintritt in die Lehrfhmiede zum

1. April ftatt, fo treten im Dktober die Aspiranten nadı beftandener Prüfung im Hufbeichlage unmittel-
bar ald Kleven in die Roßarzt-Schule Über, ohne dazwilhen zum Truppentheil zurüdzulehren.

D5 Aöpiranten, welche die Prüfung im Hufbeichlage nicht beftonden Faben, auf Antrag des

Zruppentheils zur nodhmaligen Ablegung Dieter Prüfung und demnädft zum Eintritt in bie Rokarzt-
Schule verftattet werden Können, bleibt der jedesmaligen befonderen Entfcheidung vorbehalten. Kine

wiederholte Zulaflung zu dem Kurfus in der Kehrfchmiede ift nicht angängip,
Die nah Berlin zur Lehrjhmiede einberufenen Aspiranten erhalten die Heifeloften für die Hin- und
event. Rüdreife, ebenfo die demnädhft einberufenen Roßarzt-Eleven.

Asptranten, welde nad Beendigung des Kurfus im der Lehrjdhmiede bie Prüfung im Huf-

befhlage nicht beftanden haben und mit befonderer Genehmigung zur Wiederholung der Prüfun mm
elafjen werden, erhalten die Reifeloften nur, wenn fie die Prüfung dann beftehen. Andernfalls haben
i die KRoften der Hin- und Aüdreife aus eigenen Mitteln zu beftreiten.

Die Eleven der Roparzt-:Schule, deren Berhältniß auc, hier ein vollftändig militairifche® bleibt, erhalten

Unterrit auf ber Königlichen Thierargnei-Echule unter ee hrigens mit deren Civil-Eleven, ferner
Wohuung, Heizung, Beleuchtung, Belleidung, event. Krankenpflege, die zum Studium erforderliden Bücher
und eine Kohnung von 8 Thlr. monatlid).

Die zum Gebraud; in der Praris ald Mofarzt erforberlihen Bücher werben ihnen bei dem
Uebertritt in die Armee nad beftandenem Examen als Cigenthum überlaflen .

Auch, erhalten dic Eleven eine ınit Inftrumenten verfehene Verbandtafhe, welche fie bei ihrer
ber vorgefchriebenen Studienzeit folgenden Unftellung im militaivsthierärgtlihen Berfonal behalten, im
Dienft zu gebrauden und im Stande zu erhalten haben, die aber nach beenbigter Dienftverpflihtung
und jedenfalls bei dem Ausfcheiden aus dem aktiven Dienft in ihr freies Eigenthum übergeht.

Endli, gewährt au die StaatdsFafje die Eraminationsgebühren für die von den Eleven ab-
äulegenbe thierärztliche Staatsprüfung, deren günftiger Erfolg fie zum Anfprud anf die Approbation

Aum Thierarzt 1. Slaffe event. 2. Klaffe berechtigt. Kaun ihnen dagegen diefe Approbation bei dem
uötritt aus der Militair-Roßarzt-Schule nicht zu Theil werden, und müflen fie, um bdiefelbe zu er-

halten, die Prüfung wiederhoten, ı haben fle die Koften der Iehteren and eigenen Dlitteln zu tragen.
Das Studium auf der Milttair,Roßarzt-Schule dauert 3 Jahre. — Zedes Jahr unentgeltlich genoffener
Ausbildung forohl in der Fehrfhmiede al® in der Roßarzt: Schule bedingt, abgefehen von ber allge-

meinen Dienftpfliht eine befondere Dienftverpflihtung von 2 Jahren in der Armee und jmar im mi
litair.thierärztlihen Perfonal, — jofern der Betreffende bei guter Führung die thierärztlihe Staats.
präfung genügend beftanden hat.

&amp;leven, weldhejmegen Trägpeit, unzureichender Fortichritte, mangelhafter Führung oder befonderer
Bergehen von der Schule entfernt und event. ihrem Truppentheil wieder Übertviefen werden mäflen, haben
die ihnen obliegende Dienftverpflihtung mit der Waffe refp. als Belhlag- Schmiede abzuleiften. Ein
BSleihes ift der Fall, wenn Eleven nady beendigter Studienzeit bie von ihnen jedenfalls alddann ab-

qulegende thierärgtlihe Staatsprüfung nicht fomeit beftänden haben um die Approbation zum Thierarzt
. Klaife erhalten zu Lönnen.

Kriegs-Dtinifterium.
v. Roon.

Borfichende Beftimmungen werben hierdurch mit folgenden eftfeßungen zur Kenntniß ber Armee
gebracht.

1) Die Truppen haben die UAnneldungen der um die Aufnahme in die Militaiv.Rofarzt-Schule fih be-
werbenden Mannfchoften diesmal ausnahmereife fhon bis zum 15. Januar 1868 an die Abtheilung für
die Armee-Angelegenheiten A des unterzeichneten Departements direlt einzureihen. Die Aufforderung
zur Bewerbung um die Aufnahme in das genannte Inftitt ift Daher ungefäumt bei fämmilihen Truppen-
teilen an die Mannfhaften zu richten, und ift demnächft da8 Weitere gemäß Pafius 2 bis 9 der Beflim-
mungen rechtzeitig au beranlaffen.
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2) Zur Bewerbung find jämmtlide Mannfhaften, welde fid dazu melden, ohne Rüdfiht auf die Länge
ihrer Dienftzeit zugulaflen.

3) As Bewerber find bei der Armee-Wbtheilung A nicht nur diejenigen anzumelden, weldhe gemäß Pafjus
2 a der Beflinmungen ein Selundaner- Zeugniß und gemäß Baflus 3 dafelbft ein Tertianer- Zeugnik

beibringen, fondern für diefes Mal aucd noch diejenigen, welche die im $. 163 ad 1 der Militair-Er-
fog-Inttrultion vom 9. Dezember 1858 geforderten Kenntniffe durch eine bei dem Truppentheil abzu-
legende Prüfung nadmeifen.

4) Mit Abhaltung diefer fomwie der im Paflus 8 der Beftimmungen borgefehenen Prüfung find, event. in
° jeder Garnifon des Zruppentheils, durd dad Megiments, tefp. beim Train durh das Bataillons.Kom-

mando zwei Offiziere, morunter wenn möglich ein Rittmeifter oder Hauptmann, zu beauftragen. Wegen
der erftgedadten Prüfung, wird auf die diefleitigen Erlaffe vom 13. Juni 1838, 30. Oltober 1839 un
12. Yuni 1855 (abgedrudt in v. Helldorfs Dienfivorichriften, Theil I Abfchnitt 2 sub IX. die Mi.

litaic-Roßarzt-Schule) verwiefen. Die in Paflus 8 eit. vorgefehene Anfertigung eines Lebendlaufs und
beziehentlid eines deutfhen Auffages muß im Beifein eines Dffiziers erfolgen, welcher unter der Arbeit

mit Namensunterfhrift die Anfertigung ohne fremde a zu attefliren und die Zeit anzugeben hat,
welde der Eraminand zu der Arbeit gebraudht hat. Zu dem deutfchen Auffar ift Durd) den äfteren der
beiden afaiere ein Thema zw beftiimmen, weldes Beranlafjung zur ‘Darlegung eigener Gedankeneben muß.

5) Kür die mit fämmtlihen Bewerbern gleihmäßig abzuhaltende Prüfung im Hufbeichlage it den beiden

Difizieren nod ein Moß- oder Unterrogarzt zuguordnen. Bor diefer Kommifflon bat der Eraminand
1) ein bi® zwei Hufe eines Pferdes zum Beilage zugurichten,
2) ein bis zwei KEifen zu fchmicden,
3) ein für den gefunden, zugerichteten Huf eines Pferdes brauchbares Eifen zu richten und

4) ein gerichteten Eifen anfzufclagen. rner Brüfungsberidht muß Na über die bewiefene Gefidlichleit und das Ergebniß der einzelnen

Ürbeiten ausfpreden und bemerten.

ad 1 welche Werkzeuge benupt
ad 2 in wie viel Higen die Eifen gefertigt nnd
ad 3 ob der Eraminand ein felbftgefchmicdetes Eifen gerichtet und aufgefhlagen hat oder nicht. —

6) Dem Baflus 9 der Beftimmungen gemaß find fämmtliche Bewerber ohne Rüdfiht auf die Refultate

der Prüfungen bei der Urmee-Abtheilung A. anzumelden.
Der Befcheid Über die Einberufung der Aspiranten wird diesmalden Truppen big Anfang März zugeben.

Krlegs-Minifterium. Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Podbielsti. v. Karczeweli.

Nr. 211.

Beirifft die Loyaretä-Verpflegung Tranter Militeirs des Norbbentichen Bundes.

Berlin, ben 21. November 1867.

Ertrantte Dffiziere und Soldaten derjenigen Staaten des. Rorbbeutichen Bundes, mit welchen wegen Ueber.
nahme der Militair-Berwaltung dur Breußen Sonventionen nicht abgefchloffen find, werden geeignetenfals

egen die im Erlajie vom 19. September d. I. fefigefegte Vergütung von 12 Sgr. pro Diann und TagPie Berpflegung und Behandlung, — einfhließlid für Arzneien, jedod ausfhliehlih Krankenlöhnung und

Beerdigungsloften, — in Preugilche ital Gogareibe aufgenommen. Unter gleichen Zeringungen finden
auch Offiziere und Soldaten des Norddeutihen Bundes in den Militatr-Lazarethen jener Staaten Aufnahme.

ie in Rede ftehende DVergftung ift Seitend der betheiligten Xazareihe von den Truppentheilen,
welden die betreffenden SKranfen angehören, direlt einzuziehen.

Für die Verpflegung zc. von Militairö der niht aum Bunde gehörigen beutfhen Staaten in Preu-

Bifhen Layarethen ift von diefen die gleiche Vergütung bei den Intendanturengu liquidiren, welche die ein»
gegangenen Piquidationen in zwei jährlihen Terminen, bis zum 15. Januar und 15. Yuli jeden Jahres, dem
unterzeihneten Departement zur weitern Beranlaflung vorzulegen haben.

Kriegs: Minifterium. Mititair-Delonomie-Departement.
v. Stofd. Kriened.

6711. A.K.D. La

No. 83/11. M. 0. D. 4.
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Nr. 212.
Betrifft die Einziehung der Stempelgebüßren für Patente.

f siegung serh) Yun 27. November 1867.

du Bermeidung der Weiterungen, weldhe die bisher im Wege der Unrechnung bewirkte Ginziehung der
tempelgebühren für Patente verurfadt, werden diefe Gebähren in der Folge Ceitens der Königlichen es

heimen Srieg6-Ranzlei von denjenigen außerhalb Berlin flationirten Truppen-Kommandos zc. mittel Boft-
vorfchuffes entnommen werben, an welde die Patente zur weiteren Ausbändigung überfandt werden. Die
Wiedereinziehung der Gebühren von den Empfängern der Patente bleibt den betreffenden QItuppen+Kom.
mendss ıc. anheimgeftellt.

Kriegs-Minifterium, Milltair-Delonomie-Departement.
v. Stofd. Ologaı.

No. 433/11. M.O.D. 1.

Nr. 213.

Betrifft Die Bereguung der Dienfizeit folder Dannigaiten welge während ihrer attiven Dienkzett
Feltungäftrafe erlitten Haben.

Berlin, den 29. November 1867.

Mannicaften, melde während ihrer activen Dienftzeit Seltungsftrafe erlitten haben, müflen ihrer vollen
dreijährigen Dienftpfliht im ftehenden Heere_von dem im Alinca 1 des $ 12 ad 3 der Verordnung, be-
treffend die Organıfation der Landwehr. Behörden und die Dienft-Berhältnifje der Mannfhaften des Bear.

laubtenftandes, vom 5. September d. 3. angegebenen an ab gerechnet aud in dem falle genügen,
wenn der Jahrgang, mit welhem fie in Dienft getreten find, wie in diefem Jahre, vor vollftändig erfälter
dreijähriger ‘Dienftzeit zur AMeferve entlaffen wird.

Kriegs-Minifterium, Allgemeines Kriege. Departement.v. Bodbielgti. v. Karczemeti.
No. 814/11. A. 1...

Nr. 214.
Betrifft die Berechnung des Gehalts. Berbeflerungs-Abzugd ber mit ben neuen Landestheilen über-

nommenen Beamten.

Berlin, den 30. November 1867.

Ban Gehalts»Zulagen, melde den mit den neuen Randestheilen übernommenen Beamten zu ihren biöher
penflonsabzugsfreien Gehältern bewilligt werden, ift der Verbefferungs-Abzugvondemjenigen Betrage zu
NH um welden bie Bee den vom ganzen Gehalte einfhlieglid, der Eee zu entrichtenden lanfen-
den Penftong- Beitrag Überfteigt.

Kriegs: Minifterium. Militair-Delonomie-Departement.
n Vertretung:

v. Stofd. mer.

No. 145/11. N. 0.D.L Stofh Hammer
-

Nr. 215.
Betrifft den Verlag des Reglements über die Matural-Berpflegung der Armee im Ariege.

Berlin, den 29. November 1867.

Das dur Allerhöchfte Kabinets-Orbre vom 4. Yuli d. $. in veränderter ‚iufla e genehmigte Meglementüber die Natural» Verpflegung der Armee im Kriege ift Mittler’6 Sortiments- uchandiung (%. Bath) in

Berlin — Scloßfreibeit Ir. 7 — in Berlag gegeben und berfelben dabei die Berpflichtung auferlegt worden,
den Truppen, Militair- und Civil-Behörden, welche fich direlt an fie wenden, dad Eremplar zum Preife von
4 Sgr. zu verlaufen.

Kriegs-Minifterium, PDeiltait-Defonomie- Departement.
v. Stofd. Bilde.

No. 101/10. 67. M. O. D. 2.
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Armee-Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Miniflerium.

1. Jahrgang. Berlin, den 11. Dezember 1867. Nr. 32,

Gedrudt und in Kommiffion bei &amp;. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kocftrage 69.

Nr. 216.

Gefey, betreffend die Berpfliätung zum Striegsbienfte, vom 9. November 1807.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen im Namen des Norddeutichen Bundes
nach erfolgter Zuftimmung des Bundesrathes und ded Reichtötaged, was folgt

8.1.

Geber Norddeutiche ift wehrpllichtig und kann fih in Ausübung diefer Pfliht nicht vertreten laffen.
Ausgenommen von der Wehrpfliht find nur

a) die Mitglieder regierender Däufer;
b) die Mitglieder der mebdiatifirten, vormals reihsjtändifhen und derjenigen Häufer, melden die Be:

freiung von der Wehrpflicht durdy Verträge zugefihert ift, oder auf Grund befonderer Mechtstitel
zuftcht.
nn eienigen Wehrpflichtigen, welde zwar nicht zum Waffendienfte, jedod zu fonftigen militairifhen

Dienftleiftungen, melde ihrem bürgerlichen Berufe entfprehen, fähig find, können zu folden herangezogen
ne

8. 2.

Die bemwafinete Macht befteht aus dem Heere, der Marine und dem Landiturme.

8.8.
Das Heer wird eingetheilt in:

1) das ftehende Heer

2) die Candroehr.Die Marine in:

1) die Flotte,

2) die Zeumeit.
Der Landflurm befteht aus allen Wehrpflichtigen vom vollendeten 17. bi8 zum vollendeten 42. Le.

bensjahre, tele teder dem Deere, noch der Marine angehören.

$.4
ftchende Heer und die Flotte find beftändig zum Sriegsdienfte bereit. Beide find die Bildungs:

fgulen Ne danyen Nation für den Krieg.

8.5.
Die Landwehr und die Scewehr ‚find zur Unterftägung des ftehenden Heeres ımd der flotte beftinmt.

ie Landmwehr-Infanterie wird in befonders formirten Landwehr. Zruppenkörpern zur Bertheidigung
bes Baterlandes als Referve für das fichende Heer verwandt.
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Die Dannfhaften des jüngften Iahrganges ber Kandiehr»Infanterielönnenjedocherforderlichen
Falls bei Mobilmahungen aud, in Erfag-Truppentheite eingeflelt werden.

Die Mannihelten der Landwehr»KavalleriewerdenimKriegsfallenadMaßgabedesBedarfsin
befondere Truppenlörper formirt.

Die Landimehrmannfchaften der Übrigen Waffen werden bei eintvetender Kriegsgefahr nah Maßgabe
des Bedarfs zu den Fahnen des ftehenden Heeres, die Eecwehrmannfhaften zur Flotte einberufen.

8. 6.

Die Verpflichtung zum Dienft im fichenden Heere, beziehungsmeife in der Flotte, beginnt mit dem
1. Ianuar und zwar in der Regel desjenigen Kalenderjahres, in weldem der Wehrpflichtige das 20. Xebend-
jahr vollendet, und dauert fieben Sahre. .

Während diefer fieben Jahre find die Mannfcdaften die erften drei Sabre zum ununterbrodenen
aktiven Dienft verpflichtet.

Die altive Dienftzeit wird nad dem mirflid, erfolgten Dienftantritt mit ber Maßgabe beredinet,
dag diejenigen Mannfchaften, melde in der Zeit vom 2. Oftober bis 31. März eingeftellt werden, ald am
vorhergehenden 1. Dltober eingeftelt gelten.

Die Entlajjung eingeldhiffter Mannfchaften der Diarine Fann jedod, wenn den Umfländen nad) eine

frühere Entlallung nit ausführbar ift, Big zur Nüdtchr in Häfen des Bundes verfchoben werden.
Mährend des Neftes der ficbenjährigen Dienftzeit find die Mannfhaften zur Weferve beurlaubt,

infoweit nit die jährlichen Uebungen, nothwendige Berftärkungen oder Mobilmadyungen des Heeres, be»
ziehungsmweife Ausrüftungen der Flotte, die Einberufung zum Dienft erfordern.

Ieder Nefervift ift während der Daucr de8 Referveverhältnilfed zur Theilnahme an zwei Ucbungen
verpflichtet. Diefe Uebungen follen die Dauer von je adht Wochen nidht Überjchreiten.

"eine Uch Sebe Einberufung zum Dienft im Heere, beziehungsmeife zur Ausräftung in der Flotte, zählt für
eine Uebung.

8.7.

Die Berpflihtung zum Dienft in der Landivchr und in der Seewehr ift von fünfjähriger Dauer.
Der Eintritt in die Land- und Seewehr erfolgt nad abgeleifteter DienftpflidtimftehendenHeere,

beziehungstmeife in der Flotte.
Die Mannfhaften der Sandwehr und der Scemwehr find, fofern fie nicht zum Dienft einberufen

werden, beurlaubt.

Die Mannjhaften der Landwehr-Infanterie können während der Dienjtzeit in der Landwehr zweimal
auf 8 bis 14 Tage zu Üchungen in befonderen Kompagnien oder Bataillonen einberufen werden.

Die Pandmehr-Dlannfhaften der Jäger und Schügen, der Artillerie, der Pioniere und des Traing
üben zwar in demfelben Umfange, wie die der Infanterie, jedod im Anihluffe an die betreffenden Linien»
truppentheile. Die Landmwehrsfavallerie wird im tsrieden zu Uchungen nicht einberufen.

x

Die Einberufung der Referve, Kandwehr und Seermchr zu den fahren, beziehungsmweife zur Flotte,
erfolgt auf Befehl de8 Bundesfeldheren.

Durd die lommandirenden Generale erfolgt die Einberufung nur
a) zu den jährlichen Uebungen,
b) wenn Theile de8 Bundeögebietd in Kriegszuftand erklärt werben.

89.

Der Bundesfeldgerr beftimmt für jedes Jahr nah Maßgabe des Gefeued die Zahl der in dag
ftehende Heer und in die Marine einzuftellenden Rekruten.

Der Sefamntbedarf an Relruten wird demnähft dur den Bundesausfhuß für das Tandheer und
die Feftungen, beziehungsmeife unter Mitwirkung des Bundesausfguies für das Seewefen, auf die einzelnen
Bundesftaaten nad dent Berhältniß der Bevöllerung vertheilt.

Bei Feftftelung der Bevölkerung der einzelnen Bundesftaaten fommen nur die in deren Gebiete
fi aufhaltenden Ausländer, nicht aber auch die Angehörigen anderer Bundesftanten in Übrehnung.
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8. 10.

Um im Allgemeinen vwilfenfhaftlie und gewerblihe Ausbildung, fo wenig wie möglich durch die
allgemeine Wehrpflicht zu fören, ift ed jedem jungen Manne überlaffen, Non nad vollendetem 17. Leben»

jahre, wenn er die nöthige moralifhe und Lörperlihe Dualififation hat, freimillig in den Militairdienft

einzutreten. 81

Iunge Leute von Bildung, welche fich während ihrer Dienftzeit felbft befleiden, ausrüften und ver-
pflegen, und melde die gerwounenen Kenntniffe in dem vorfhriftsmäßigen Umfange dargelegt haben, werden
fchon nad; einer einjährigen Dienftzeit im ftehenden Heere — vom Tage des DienfteintrittE an gerehnet —

ur Referve beurlaubt. Sie lönnen nad Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leitungen zu DOffizierftellen der
Beeferoe und Randrehr vorgejhlagen werden.

8. 12.

Die Offiziere der Meferve lönnen während der ‘Dauer des Neferve»Berhältniffesdreimalzuvier-

bis achtrwöchentlihen Webungen herangegogen werden. Die Offiziere der Landwehr find zu Uebungen bei
Linientruppentheilen allein Behufs Darlegung ihrer Dualififation zur Weiterbeförderung, im Uebrigen aber
nur zu den gewöhnlichen Webungen der Randroehr heranzuziehen. — Im Kriege können aud; die Offiziere der
Randivehr erforderlichen Balls bei Truppen des ftehenden Heeres verwandt werden.

&amp;. 18.

ür die Marine gelten die nachfolgenden befonderen Beftimmungen:
1) Zur Rriegsflotte, welche glei dem ftehenden Heere beftändig bereit ift, gehören

a) die altive Marine, d. h. die im aktiven MDienfte befindlichen Seeleute, Dafchiniften und Heizer,
fowie die Scifishandiwerler und Seefoldaten;

b) die von der aktiven Dlarine beurlaubten Seeleute, Mafhiniften, Heiger, Schiffshandiwerler und

Seefoldaten bis zum vollendeten fiebenten Dienftjahre.
2) Die aktive Marine wird zujammengefett aus:

a) Seeleuten von Beruf, d. b. aus Yolden Sreimilligen oder een on welche bei ihrem Eintritt
in da® dienfipflichtige Alter mindeftens Ein Jahr auf Norbdeutichen Handelsfgiffen gedient, oder
die Seefifcherei eben To fange gemerbsmäßig betrieben haben;

b) aus Keimitig eingetretenem oder ausgehobenem Meafdinen- und Schiffshandwerld-Perfonal;
c) aus Freiwilligen oder Ausgehobenen für die Marinetruppen (Seebataillon und GSeeartillerie).

3) Die Dienftzeit in der aktiven Marine fann für Seeleute von Beruf und für das Mafdinenperfonal

in Berädfidtigung ihrer technifchen Vorbildung und nad; Maßgabe ihrer Ausbildung für den Dienft
auf der Kriegäflotte bis auf eine einjährige altive Dicnftzeit verfürzt werden.

4) Junge Seeleute von Beruf und Ma hinfen, weldhe beim Eintritt in das dienftpflichtige Alter bie
Onalififation zum einjährigen tfreimilligen erlangt, oder melde das Steuermannd-Eramen abgelegt

haben, genügen ihrer Verpflihtung für die aktive Marine burd einjährigen en Dienft,
ohne zur Selbfibelleidung und Selbfiverpflegung verpflichtet zu fein. Nach Maßgabe ihrer Quali:
filation follen diefelben zu Unteroffizieren, Dedoffizieren oder Offizieren der Referne refp. der See-
wehr vorgefchlagen, beziehungsmeile ernannt werden.

Die Seeoffiziere der Referve und Seemwehr können nad Maßgabe des Bebirfnijjes dreimal zu
den Uebungen der altiven Dlarine herangezogen werden.

5) Seeleute, welche auf einem Norbdeutfchen Gondelofchiffe nad vorfhriftämäfiger Anmufterung that.

fählih in Dienft getreten find, follen in fyriedenszeiten für die Dauer der bei der Anmulterung
eingegangenen Berpflihtungen von allen Militair » Dienftpflichten befreit werden, haben jedody cin.
tretenden Falls die Ichteren nad ihrer Entlaffung von dem Handelsfhiffe, hevor fie fi aufs Neue
anmuftern laffen, nadträglid zu erfüllen. Ebenfo follen Seeleute während der Zeit des Befuches
einer Norddeutfhen Napigationsfchule oder Schiffsbaufgule in Frieden zum Dienft in der fFlotte
nicht herangezogen werden.

6) Bei auäbrehendem Kriege ift, außer den bienitpflihtigen Erfagmannidaften, den Beurlaubten und
Neferven der fylotte, möthigenfalld aud bie Seewehr zum Dienft einzuberufen.

T) Die Seewehr befleht:
8) an8 den von der Diarinereferve zur Seewehr entlaffenen Mannfcaften;
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b) aus den fonftigen Dlarinedienftpflichtigen, melde auf ber {Flotte nicht gedient, und ziwar bie zum
vollendeten einunddreißigften Lebensjahre.

8) Hür die vorftehend unter 7b bezeichneten Dienftpflichtigen finden zeitweife lürzere Uebungen an
Bord, namentlich Behufs Ausbildung in der Schiffs»Artillerie,ftatt,undwirdjederdieferVers
pflihteten in der Hegel zweimal zu diefen Uebungen herangezogen.

8 14.

Die in diefem Gefeg erlaffenen Befimmungen über die Dauer der Dienfiverpflichtung für da®
ftehende Heer, refp. die Flotte und für die Land» refp. Seemehr, elten nur für ben Frieden. Ku Kriege
entfcheidet darilber allein das Bebärfniß, und werden aladann alle Abtheilungen des Hcered und der Marine,

fomeit fie einberufen find, von den Herangemadjfenen und Zurüdgeblichenen nad Maßgabe bed Abganges ergängt.

8. 15.

Die beurlaubten Dannfcaften des Heeres und der Marine (Meferve, Landivehr, Serwehr) find
hen ber Beurlaubung den zur Ausübung der militeirifhen SKontrole erforderlihen Anordnungen unter-
worfen.

Im Uebrigen gelten für diefelben die allgemeinen Ranbesgefege; auch follen diefelben in der Wahl
ihres Aufenthaltsortes im An» und Auslande, in der Uusübung ihres Gewerbes, rüdfihtlih ihrer Verheira-
thung und ihrer fonftigen bürgerlihen Berhältniffe, Beihränfungen nicht unterworfen fein.

Neferve, lands und feemehrpflidtigen Mannfhaften darf in ber Zeit, in welcher fie nicht zum aktiven
Dienft einberufen find, die Erlaubnig zur Auswanderung nicht verweigert werden.

8. 16.

Der Landfturm tritt nur auf Befehl des Bunbesfeldheren zufammen, wenn ein feindliher Einfall
Theile des Bundeögebieted bedroht oder Itberzicht.

8. 17.

Leder Norbbeutfche wird in demjenigen Bundesflaate zur Erfüllung feiner Militaixpflicht herangezo
gen, in weldem er zur Zeit bes Eintritts in das militairpflichtige Alter feinen Wohnfig hat, oder in welden

er vor erfolgter endaültiger Entiheidung über feine altive Dienftpfliht verzieht.
Den ffreimilligen (88. 10 und 11) fteht die Wahl des Zruppentheile, bei weldhem fie ihrer aktiven

Dienftpflicht genügen wollen, innerhalb des Bundes frei.
Referpe- und Landwehr Mannfhaften treten beim Verziehen von einem Staate in den andern zur

Referve, beziehungsreife Landwehr de# letteren über.

8. 18.

Die Beftimmungen über die allmälige Herabfegung der Dienftverpflihtung in denjenigen Bundes-
ftaaten, in denen bisher eine längere al® die in- diefem Odepe vorgefchriebene Gefammtdienfizeit im Heere

und in der Tandiehr gefeglich war, werben burch den Bundesfelbheren erlaffen.

8. 19.

Die zur Ausführung diefes Gefehes erforderlichen VBeflimmungen werden durch befondere Berord-
nungen erlafien.

Urkundlidy unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterfhrift und beigedrudtem Bundes-Inflegel.

Gegeben Berlin, den 9. November 1867.

(L. 8.) MWilhelm.

©r. v. Bismard,Schönhanfen.

Berlin, den 25. November 1867.

Borftehendes Gefen wird hierdurch mit folgenden Bemerlungen zur Kenntniß gebradit:
1) In der Verordnung, betreffend die Drganifation der Landivehr-Behörden und die Dienft-Berhältniffe ber

Manufhaften des Beurlaubtenftandes, vom 5. September d. 3. treten auf Grund des vorftehenden Ge
feßes nadftehende Modifikationen ein:
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a) Im S. 11 ad 2 alinea 2 5te Seile ift zwifchen „erforderlichen Falles au” und „in Erfag:
Truppentheile‘ einzufcieben: „bei Mobilmahungen.“ .
Im 8.12 ift das zweite alinsa des Pajjus 3 zu fireihen und im Eingange des britten alinea eben.
dafelbft au fegen: Katt „&amp;benfo‘ „Dagegen. _

2) Der Borbehalt, welcher in der qu. Verordnung vorgedrudten, diefelbe genehmigenden Allerhöhften Ka-
binet8-Drdre ausgefproden ift, hat hierducch feine Erledigung gefunden.

3) Die im erften und gmweiten alinea des 8. 17 des vorftchenden Gefeges enthaltenen Feitfegungen treten
fofort, bezichungsweife bei der nächftjährigen Aushebung, die im dritten alinea cbendafelbft gegebenen
Beftimmungen nad vollftändiger Durdfübrung der Sandiwehr-Organijation im Norbdeutfchen Yunde,
demnah mit dem 1. Sanuar FE. I. in Kraft.

4) In Betreff der Modifikationen, weldhe die Behimmungen der Militair-Erfag-Inftrultion vom 9. hair
1858 auf Orund des vorfichenden Gefegeö außerdem zu erfahren haben, bleibt weitere Verfügung vorbehalten.

Der Kriegs&gt; und Marine-Minifter. Der Minijter des unern.

v. Rooı. ®r. zu Eufenburg.
Kr. Din. ad No. 936/l1. A. K. D. 1. a. Min. d. Sun. I. M. J. 5579.

Nr. 217.

Betrifft die Aufnahme der Baht son Unterthanen der Staaten des Norbdentfchen Bundes und bes
Grofperzogthums Heflen in das Kadetten- Korps.

Aur den Mir gehaltenen Vortrag beftimme 2% wie folgt:
1) Die Söhne der Unterthanen fünmtliher Staaten des Norddeutfchen Bundes find bezüglich ihrer Auf»

nahme in Benftonair-Stellen des Kadetten»Sorps, ald Inländer im Sinne des 8.2 der Aufnahme-Bellim-
mungen vom 18. Dezember 1856 zu behandeln. Diefe Begünftigung fol aud den Söhnen von Unter»
thanen, ber nicht zum Norddeutfchen Bunde gehörigen Gebietötheile des Großherzogthums Heilen, für
die Dauer des Beftchens der mit gedachten Staate unter dem 7. April d. 3. abgefdhlofienen Militair-
Konvention zu Theil werden.

2) Die Unterthanen derjenigen Bundesftaaten, mit weldhen Preußen befondere Militair-Stonventionen abge-

Satofien hat, nämlich: der Oroßherzoytyämer Sadhfen-Weimar und Oldenburg, der Herzogthümer Sadjjen-
einingen, Sadfen,‚Coburg-Gotha, Sadfen-Altenburg und Anhalt, der Fürftenthämer Schwarzburg-

Nudolftadt, Schwarzburg-Sonderähaufen, Walded, Keuh älterer und jüngerer Linie, Schaumbnrg-Fippe
und Lippe, fowie der freien Banfeftädte Lübel, Bremen und Hamburg, follen für die Dauer des Be:
ftehen® diefer Konventionen bezüglic, der Unfprüdhe auf Aufnahme ihrer Söhne in etatömäfßige Stellen
des Kadetten-Storps den Breukifpen Unterthanen gleichgeftellt fein.

3) Den Söhnen von Untertbanen der Großherzogthümer Medienburg-Scierin und Medlenburg-Strelig,
forie des Herzogthums Braunfhroeig, wird nad Maafgabe der SS. 2 und 3 der allegirten Aufnahme:
Beltimmungen, eine Anmartfchaft auf etatsmägige und Stellen mit einer ermäßigten Penfton von jährlid,
ie und Funfzig Thalern im Kadetten-Korps verliehen. Die Zahl der biernah zur Aufnahme
in folde Stellen gelangenden jungen Leute der vorgedadten Stategorie ift nach dem Ferpättnig der

bundesgemäßen Beiträge jener Staaten, zu dem Gefamnt-Staatözufchuffe für die Anftalt zu bemeffen.
4) Bon dem aus dem KadettensKorps jährlih zur Einftellung in die Armee gelangenden Zöglingen, melde

Medienburgifche refp. Braunfhweigiihe Untertyanen find, Tönnen auf Wunfch der betreffenden Begie-
rungen und mit dem Ginverftändniß der jungen Reute refp. deren Eltern oder VBormänder, eine der

bundesgemäßen Präfenzflärke der Kontingente diefer Staaten entfprechenbe Baht, den Regierungen dere
felben zur Einftelung in deren Truppen Überwiefen werden. Das Kriege Minifterium hat hiernady das
Weitere zu veranlafien.

Berlin, den 24. Oftober 1867.

gu. Wilhelm.

gg. dv. Roon.

Un das Kriegs. Minifterium.



Berlin, den 2. Dezember 1867.

Borftehende Allerhöchfte Kabinetd-.Oxrdre wird hierdurd) zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriegs- Minifterium.
Im Auftrage:

v. Bodbielsti.
No. 886/11. A.1. b.

Nr. 218,

Betrifft die Berleihung der Randiwehr-Dienfkt-Auszeihnung au an bie Monnfhaften des Jüngßen Jahr
ganges der mit Ende diefes Jahres gem Landhurm übertretenden beiden Sahrgange ber biäherigen

andwehr zweiten Aufgebots.
Aır den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ic, daß auch den Mannfhaften des jüngften Yahrgangs der,
in olge der neueren Drganifation, mit Ende diches Jahres zum Landfturm Übertretenden beiden Yahrgänge

der bisherigen Pandwehr zweiten Aufgebots, die jür pflichttreue Dienfte in der Landiochr geftiftete Auszeid-
nung, fomweit die Berechtigung dazu fonft begründet ift, verlichen tmerde. Das Kriegs. Minifterium hat hier»
nah da® Weitere zu veranfaffen und Mir feiner Zeit Vorjchläge zur entfprechenden Modifizirung der Aller

bödhften Kabinets-Drdre vom 16. Januar 1842 zu madıen.

Berlin den 22. November 1867.

gu. Wilhelm.

ggez. v. Roon.

Berlin, den 6. Dezember 1867.

BVorftehende Allerhöcfte Kabinets.DOrdre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebradit.
Die Landmwehr-Bezirld.Kommandos haben die auf Grund diefer Allerhöhften Genehmigung aufzu-

ftellenden Borfclagsliften baldigft an bie vorgefegten Infanterie Bri ade- Kommandos einzureidhen, von denendie bezüglihe Eingabe in geröhnlider MWeife durd die Königlichen General-Rommandoo an das Kriegs-Mi-

nifterium an befördern ift.

An das Kriegs. Minifterium.

Kriegs: Diinifterium.
Im Auftrage::

v. Bodbielsti.
No. 30/11. A. 1...

Nr. 219.

Beränderungen in den GEtatspreifen und Tragezeiten der Belleidungs- und Ausrüfungs- Stüde der
Truppen beireffend.

Aır den Mir gehaltenen Bortrag genehmige Ih, daß bei ber Belleidungd-Abfindung der Truppen vom 1.
Januar lünftigen Jahres an die im der beiliegenden Ueberfiht zujommengeftellten, unter Berüdfichtigung der

gegenwärtigen ‘Preis-Berhältniffe ermittelten Etats-Preife zum Orunde gelegt werden und gleiche die eben-Bafetont verzeihneten Veränderungen in den Zragezeiten einzelner Belleidungs: und Ausrüftungs-Stüde ein;

treten. Das Kriegs: Minifterium bat hiernad das Weitere zu veranlaffen.

Berlin, den 29. November 1867.

3 Wilhelm.

An das Kriegs, Dinifterium. gu. dv. Roon.
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Weberfidt
der vom 1. Januar 1868 an eintretenden Veränderungen in den Etatöpreifen und Zragezeiten der Belleidungd-

und Ausrüftungs-Stüde.

Seitherige  Känftige

Bezeihnung der Gegenftänbe. Etats. Trage] Etats. (Trage) Bemerkungen.

preife. | zeit. | preife. | zeit.

Nr. rip. fg.pf. | Sahr. |xth. fa.pf.| Bahr.

Siämmtlide Truppen. | | Mon.
1 ee oo. ne. |, 6Mon| — iz 5
2 jUnterhofe.. . nen _ —-1 - |— _

3 [led d ür di Jahr,

a | ee]; BarT b

Fe
Sußtenppen (Infante-
rie, Jäger, Schäüßen
und Suß-Artillerie.

1 Zuchhandfhuhe — für Or Jahr. Bei der Fuß-Ar-
meine—Paar.. 2.2.1] 31-1 05 |\tierietritteineEr-

höhung der Trage:
zeit don 2 und
Sabre ein.

2 |Tomiftr . . . 2... nen 2|8— — 2 120-1—

3 ZTornifter  Trageriemen,
Bar .. 2. von weiß fämifhem

eder — 17 — ]|- 20-1 —

don fhmarz (ob
gahrem Leder. 1— 14 — | — 117] —

4 |Reibriemen mit Säbeltafhe |von Beiß fämijhem - 76 — |—- 213 —

von” many, 10h
gahrem Leder. | — 114) 6 — 118| 3) —

5 Reibriemen mit Hänge»
riemen und Sübelhalen |von weiß fänifhem

dr ...1—- 2139 — |— [TC —

6 Brodbeutel . —!3 2] — | - -I —

T |Rodhgeihin . en re. — 27) 65 24 | — [22] 6] 20

8 Rodgelirr-Kiemen oo. 2.0.2.1 MT — | 665 O0
9 |PBatrontafhen, Paar . FR 1j14—| — 120—]| —

10 (Semwehrriemen . . . - [8-1 — | —- 110-1 —

\ zu 11 und 18.

11 |Bifirloppe. . -/13 — I-|26 — | Yud für die mit

| \3Undnabel. Kara.12 |Ölchbädfe zur Aufbemah- Binern  bemoffne-

zung der Refervetheile | ten Mannfdaftendes Sündnadel-Gemehrs 2.2.2... 1-[|16 — —] — |fder Kavallerie gäl-

13 Wette en _ ıH- — I1-116 tig.
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Seitherige ° Keünftige

Bezeihnung der Oegenftände. Etats: [Frage] Etats. |Trage-ı Bemerkungen.

preife. | zeit. | preife. | zeit.

Nr. th. fg.pf.| Sat. |xtb. fa.pf.| Iahr.

Kavallerie, reitende
Artillerie und Erain.

1 (Stallhofe. für die beiden
Garde » Küraf-

fier » Regimenter — 199 ı 25—| 1,
für alle übrigen

Truppen .. I— Te 1 |— Malel 1%

2 |Neithofe mit Leberbefat . |. . . . - —---t 1 | |-[-]| 1%

Lederbefag 115-1 — 2-1 —

3 |Tudhhandiduhe—fürGe- Aud für die Fuß.
meine — Paar . . . 41 2 |&lt; |] 4 [l&amp;rtillerie gältig.

4 |Schude, Paar . en —|-[-]| — 1139) —

5 |Säbelfoppel . breite, weiße. 115-1 — 1110-1 —

breite, weiße, mit
alen 116-1 — 1113| —

föjmale, fhrarze, \
mit Ringen . |— 20—| — 226) —

6 IRartufde . . 235—| — 3— —

Rartufhftern von
eufilber . —!'76)| — | -|6-J —

Kartufhftern von !

Meifing ..1-|3 6) — I—-I|36 —
Kartufhbled von

Mifn ..I- | Tai — I— |5-1 —

Rartujchgranate
von Mefing. | 15 7 — I— 5-1 —

7 Rartufhbanbotier 1'/ gel breit . |— 13] — | — |5|6| —
2 Boll breit. 23364 — |—- re —

8 Karabinsrbandolier 2 20. 236 — |—- 276 —
I Rodgeldirr . . 02.2.0. 2 — 2 80

10 Rodaeldirr- Qutteral . ‚zum deutfhen Reit-

' -— 1 — | ı[Jıd-| »

jum ungarifgen
, Neitzeug . . 112—| 18 115—| 20

11 [Padtafhen, Paar, mit

PViftolenhoffter . . . anm beutfchen Reit»
eug _—— — 5 15I—]| 10

12 Madtafchen, Baar . gum ungarifchen
Reitzeug . 3 I — 3 15-| —

Ar die mit Pifto-
2 Bifolentafhe . 1-11 — 1-1 20 len beraffneten

iftolenriemen mit Halen — 1-1} — 1 12| 6| 15 |)Rapalleriften excl,
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Seitherige Künftige

Bezeichnung der Gegenflänbe. Etats. (Trages] Etats: |Trage-| Bemerkungen.

preife. | zeit. | preife. | zeit.
Nr.

eth. fa.pf.| Sahr. |rth. fo.pf.| Sahr.

Küraffiere.

1 Mitbranbenbusgifähe Stefeln, Baar . 66 — BIT —

Ulanen.

1 |Czapla von Leber u. Tud

mitwoeifleinenem Sänw-befat von weißen Eudl 21912 6 1— I-I-I —

. ponceaurothemud. . . 2218 6 |— |--1 —

. gelbem Zud| 220-1 6 |— I —

. Belbfanem
u . 1 2 120 6 | I-1-1 —

. tarmoifin-

vothem Fund 223101 6 | — I—|-I —
Eyapla von Leber . . — [1 — s'-—J 6

Parade-Rabatten von Zug
nitweißleinenemSchnur-
cat von meifen, pon-

ceaurothen, gel«
bem und hell.
blauem Tuh . |— I — | [15] 12

von Tarmoifin-
rotdem Tuh . |— I—— — |16|—| 12

2 Meibbinde . Rederbefag — 1-14 - 1- |4-1 —

Deutfdes Reitzeug.
1 [Sattel , 9 |_-1 — [10 1-1 —

2 Sattelgurte mit "Strippen . 1110-]| — 1115I-—| —
3 |Sarnitur-Badriemen . . — Ile) 10 |— 122 6| 15

4 |Futterfadrtiemen . —_ -1-[| — 1—|36| 10

5 Bordereng . 1|2)6| — 1|5|-]| —

6 Bintergeu . — 113 9A) — |— 15-1 —
7 |Steigriemen, Baar . . — 2216 — |— 235-]| —

8 Boubigetel mit Bügeln . . 1|4-1 — 11-1 —
9% ventengesi mitt Bügeln . — 15-1 — | — IT] 6 —

10 . — 16-1 — | - 716 —

11 alfterrieien .. . 54 ı |— 110-1 3

12 |Steigbügel, Paar . . — 20) - | — 125-] —

13 andarc mit Dudeln . . 1-1 — 1174 —
14 |Dedg . . . — 139 — |— [15-1 —

155 pure . - ale 2 |— 1-] 3
teßbeutel ...I-!46 — I-!16 —
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Seitherige. Künftige

Bezeihnung der Begenftände. Etats. [Trage Etats- ITragej Bemerkungen.

preife. | zeit. | preife. | zeit.
Nr.

rth. fo. pf.| Sahr. | rth. fg.pf.| Iahr.

17 Dafeifentajäe . — 110—| 10 | — |10—| 15
18 | Snurogierleine Fe . - | 73] — I|- | —
19 jStriegel . . —|76 1 —-I|716 2

20 Rarbäifee . 63 ı |-|9-| 1
21 Mähnenlomm . . . -/1:23 ı|J-|3 2} 2

22 |Woylad on 415-1 7 |5|-— 7

Ungarifhes Reitzeug. |
1 ISattelbod mit Belleidung . . 3115 10 5176 15
2 |Sattelgurte pe . . — 125—| 10 1115) 10Strip . -/63 6 |
3 ISattellifjen ei Faufäen . 1276 — 2 10 —
4 (Sattelpolftier . . 4 — 1l10— 3

5 Sarnitur-Badriemen .. — 76) 0 |—- 0-1 25

6 |Vorderzeug .. . — 0-1 — I— 26 —

7 1Hinterzeug . . — 13 dd — |— 15] —

8 IRandare ohne Budeln . . — (5 — ıllel —

9 Bauptgeftel mit Zügeln . . ld — 1—--| —

10 Erenfengebiß mitt Bügeln — 15-1 — I- cd) —
11 (Halfte . . - 64 — |—- 117 6 _

12 Baltteriomen, . . —)54 ı 1|— 10-| 3
13 [Steigbügel, Baar . . - 76) — |-0-] —

14 |Dbergurt mit . . . | ılalad g I 20-1 ‚5Umlaufriemen . = 10—| 15
15 |Rarabinerfhuh mit Riemen . —Igaılal 12 IT 15|-| 15

und Schlagriemen . . 7 Z 716) 10
16 \Sutterfad. . . — I1ı5-1 2 |— |1ö!-] 3

17 Ifgreßbeutel . . —-|46 — |\—|716 —

18 ufeiferttafche . . — 110-1 10 |— 11-1] 15

19 ISouragierleine . . — !ı4 — |—- |TIcd —

20 |Striegel . . . - 1" 1ı]J—- | TId 2
21 |Karbätiche . —!:63 ı |—|9-| 1

22 |Woylad. . 4 5-1 7 I 51-11 8

Materialien.

1| Tud: braun. . en 115 _ 1ld6e —

blu . . dunlelblau Nr. L| 1|5— — 113—| —

= PR.) 11 -|— 1I7J)c —

hellblau 15-I| — 11-4 —

fornblumenblau . 1)5-| — ı 114] —

ruffifgblau 1]l5—-| — 114 —
dunfelblau melirt — |-|-1 — 1 [14—]| —

grau melitt . Mr. L 1-1 — 16-1 —

Ne. U. — 35—-]| — ii-- —
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Seitherige Künftige

Bezeichnung der Gegenftände. Etats. [Trage] Etats. [Trage] Bemerkungen.

preife. | zeit. | preife. | zeit.

Nr. rtb. fg.pf.| Yahr. Irth. | Yahr.

Zud: gelb . . . . [im allen Schatti«

ungen. .. 115-1 — 1 _

grän . . . . dunkelgrün 1/89) — 1 _

hellgrün . 110-1 — 1 _

rot » . . . Iponceau Nr. L. 11126 — 1 _

. Nr. U. 11126 — 1 —

formonifin . 1125|—]| — 1 —_

frapproti Nr. 1. ı1|ls] — 1 _
Nr. 11. 114-4 — 1 —_

. Rr.uL| ıl7| — 1 _

orange . 1[12)6| — 1 _

rfa . 2... 1126 — 1 _

pompadourroth . 135—]| — 1 _

fhwarz Ne. 1 | ı | 1 _
Nr. DO. = 1 _

weiß Fa 11-1-1 — 1 —_

2 Mickey. . 1113| 9) — 2 —_

3 |Dr ii . .. —- (49 — |— _

4 Sutterleinmand, rau. — 134 — | — _5 0. van did — I— _

Berlin, den 15. November 1867.

Kriegs-Minifterium, Militair-Delonomie- Departement.
v. Stofd. Oeride.

Berlin, den 6. Dezember 1867.
Vorftehende Alhöcte Kabinets-Orxbre wird hierburd zur allgemeinen Kenntniß gebradit und zu»

glei nd Bolgendes beftimmt
1) Bu den nad) den neuen Proben anzufertigenden Belleidungs,Stüden werden an Materialien gegen

die bisherigen Säge mehr gewährt:
a) m Mahenröden:

Stundtud Yıs Elle,
um Kragen ’/, Elle,

Frutterleigmand le Ele
b) au Mänteln nad. hem Sgpnitte der Imfanterie-Mäntel:

rundtuh Yu€
raue Sulterlnmand !s Elle

Pebige Butterleinwand zu Talgın 3, Elle;
c) zu Drillidjoden:

ei Y/, Ele.
dagegen werden weniger gegebe

zu den Kragenpatten ber Infanterie-Mäntel:
farbiges Tu) Y/., Elle;
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zu den Tuchhofen — ohne Futter:
Sutterleinwand 217/,, refp. 21, und 2/2 Elle.

2) Die Materialien.Säge
a) zu den Rirfephofen der Kürafflere und

b) m den Neithofen der Hufaren

Mi ) für10;5liges Maof auf1%, Ellen Kirfey und 275 Ellen Futterleinwand,
für Shölliges Maaf auf

1%, Ellen Rirfey um 27%, Ellen Futterleinwand,
ad b) fr Son ed Mao auf. Ölen ndeibleu melirtes Tud,

2" Ellen Bar — yum und31/, Ellen Borte — zum Befa —,

für 6zölliges Dlaofa
1%/. Ellen dunfelblau melirtes Tud),
25/, Ellen Zutterleinwand und

ehe Ellen Borte — zum Befag —
feftgeftel

3) Das Macerlohn wird
a) bei den Waffenröden — in Folge de Wegfalls der Wattirung ıc. — um 1 GSgr.,

b) bei den Müten — in Folge ded Wegfalls der Dierbehaar » Einlage co — umi Spr. 1 Pf.
tefp. bei den Dienfimügen um 1 Sgr. 6 Pf., und

2bei Fra Tuhhofen um 2 Ser.
4) Die Gnätung bes Etatspreifes der Tornifter um 12 Sr. findet au auf die Dachafell-Tornifter

der Jäger Unmenbun

5) Der Sietepreis dederfmalenSäbelfoppel von mweiß-fämifhem Leber — für Ulanen — wird von
auf 25 t.

6) Der Etatspreie der Viündungsdedel zum Füfilier- Gewehr "/eo, zur Ziündnadel»Büdhfe "/, und

um Zündnodel-Pionier-Gewehr wird auf 5 Sgr. feftgeftellt. Der Eratöpreis der Übrigen Mün-
ungödedel bleibt unverändert.

7) Der Etatöpreis der Zurnhofen der Unteroffizier-Schulen wird von 17 Sgr. 6 Pf. auf 22 Sgr. 6 Pf.
— unter Berlängerung der Zragezeit von 1%, auf 2 Jahre — erhöht.

8) Als Etatöpreife der Haarbäfche werden feftgeftellt:
a) zu Helmen:

Pr weiße Haarbüfche 22 Ra 6 Bi.
fürfhmwarze Haarbüfhe 15 Sr.
für rothe „pearbäfde i Ele. 15 Sgr.

b) zu Cyalos
Ür meiße Haarbüfche 20 Sgr.

für fhmwarze Haarbifche 10 Sor.
für rothe: Soarbäfche 1 Thlr. 5 Sgr.

e) zu Be maoen und Gzaplas:j weiße
für Khmary, And aneiße, Snarbäfdhe 15 Ser.
für rothe Hoarbäfhe 1 Thle. 5 Ser.

9) Für Helmadler mit Auszeihnungs-Bändern mit der Infhrift: Colberg 1807 rejp. Hohenfriedberg
4 Juni 1745 und Für Auszeichnung d. vormalig. Königl. Schwedischen Leibregt. Königin erhöht

fid) der Etatöpreis um 2 Sar.,bagegen [allen die für Auszeihnungs-Bleche mit den vorerwähnten
Snfcriften feither gewährten befonderen Bergütungsfäge weg. Für da8 meffingene Auszeichnungs-
band mit der Infchrift: 1619, ermäßigt fi die früher feitgefegte Vergütung auf 2 Sgr 6

10) Die Dragoner, Ulanen und die reitende Artillerie Me nnter Berüdfidtigung der bisherigen
Imonatlihen Tragezeit der Stiefeln pro Mann auf je 3 Jahre
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2 Paar Stiefeln,
2 Baar Schuhe und

4 Baar Halbfohlen.
In Betreff der Hiernad einftweilen eintretenden Reduction der Vergütung für Klein-Montirungs-
Stüde bleibt die definitive Megulirung bis zur Entfcheidung über die event. Einführung der langen
Stiefeln und furzen Hofen ausgefekt.

11) Die unter nenafichtigun der vorftehenden Veränderungen neu aufgeftellten Delleidungs « Etat
merden fpäteftens im Laufe des Monats Januar Fünftigen Kar aufgegeben werden, bi8 wohin
die Hufftellung und Anmerfung der Belleidungs-Liquidationen für das nädfte Fahr auszufegen ift.
Sollten einzelne Truppentheile vor Eingang der Grote mit der Anfertigung der nächftiährigen Bu
Heidung beginnen wollen, fo können denfelben von den Intendanturen angemeifene Borfhüffe an
Geld und Materialien angetviefen werben.

12) Die durd) den Wegfall der Tuhhandjhuhe für die Unteroffizier-ChargenÜberfchiegendwerdenden
Tuhhandfchude find auf die nähftjährige BelleidungssFompetenz in Anrechnung zu bringen.

Kriegs-Minifterium, Militair-Delonomie-Departement.
In Bertretung:

eride.
No. 26/12. M. O.D. 3.

Nr. 220.
Betrifft die Hannoverfge Wilhelms- Medaille.

Berlin, ben 6. Dezember 1867.

Mititairperfonen, melde in Hannoverfhen Dienften bie filderne ober goldene Wilhelms-Medaille erworben
haben, dürfen diefelbe forttragen.

Befiger der filbernen Wilhelms-Dedaille, welhe in Preußifchen Dienften eine 21jährige refp. 25jährige

Grlammtdienfteit vollenden, find zur Dienftauszeihnung 1. Klafie beziehungsmeife dem Dienfilreuz vorzus
agen.

Befiger der goldenen Wilhelmb- Medaille dagegen Tönnen bezichentlih weder zu einer Dienftaus-
zeihnung nod zum Dienfilreug mehr in Borfchlag lommen.

Die goldene Medaille ift in den Fiften mit HWMI unb bie filberne mit HWM2 zu bezeichnen.

Kriegs: Minifterium. Allgemeines Kriegs. Departement.
v. Bodbielsti. v. Rarczemefi.

No. 868/11. A. I. a.

Nr. 221.
Betrifft die am 3. Dezember c. fiattgehabte Vendlferungsaufnahme.

Berlin, den 9. Dezember 1867.

Unter Hinmweiß auf die $. 9 und 11 der für die Volkszählung in der preußifhen Monardie an die Behör-

den gegebenen Inftruftion F. werden die Königlihen Militeir- Behörden und Zruppentheile hierdurd) nod
befonder8 darauf aufmerlfam gemacht, daß ihre Thätigkeit bei der Bevöfferungsaufnahme mit dem „Abfchluß-
der Zählungsgefchäfte” (8. 9 a. a. D.) beendigt ift. u _

Die Aufftelung der Bevöllerungs- Tabellen aus den Zählungsliften liegt ben Civil-Behörben ob,

Kriegs-Minifterium, Allgemeines Kriegs-Departement,
In Bertretung:

Klog. v. Hartmann.
No. 162/12. A. 1. b.
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Nr. 222.

Betrifft bie Vertheilung bon 46 Eremplaren der Militair-Literatir-Zeitung des Jabrganges 1808.

Berlin, den 26. November 1867.

Das Kriegsminifterium hat and) für das Jahr 1868 auf eine Anzahl von Eremplaren der Militair-Literatur.

Beitung fubftribirt, deren Uebermitielungung nad) Maßgabe des nadftchenden
an die betreffenden Behörden ac. direlt durd; die Verlagd-Buchhand:

ertheilungsplans erfolgen wird:

Ort. Erm-
A. Lieferung burd die Poft. bat_

1.} Kadettenhaus in . Potsdam
2. = .. ulm

9. . . Daplftatt

4 . . Bendberg

B. ‚ .. Dranienftein

6. . .. Blon

7.| Kriege-Schule in Botsdam
8 . . Erfurt

9. . Neiffe
10. . Enger
11. . . . Eaffel

12. . . . Potsdam
13.| Unteroffyjier-Schule in otsbam
14. . . Yıalıd

15. . . . Bieberid

16.| Militair-Reitfyule -» . Annober

17.1 Lehr-InfanterieBataillon in otsdam

18.| Divifions-Bibliothel der 1. Diviflon in Königsberg i/Br.
19. - anzıg

20. . . . 8, . . Stettin

21. : - : 4, . . Bromberg

22. . . 6b. = . Sranffurt a/d.

23. . . : 6. . . Brandenburg

24. . . . 7. e z Magdeburg

25, . . .e 9 . . Ologau

26. . . 10, . . Bolen

27. . . « 11. . ’ Breslau

28. : :13. » . Mänfter

29. . - 14, . . Däffeldorf

3. s . 16. ” = Cöln

31.| Kommanbantur und Bibliothek in Mainz

B. Direkte Lieferung in Berlin.

und Bildungs-Wefens

und Ingenieur-Schule”nsrppopm

DilJufrJuDunGuucfendeDhfuDefeDunDefenfenaDeuZuDeBO)BE)DDBD)BE)INS)FeDeuFundFuhFuFed
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Ueber den Empfang, die Inventarifirung refp. Katalogiftrung der Exemplare find am Scluffe des
Jahres (1868) die entjprehenden Befheinigungen dem Militair-Delonomie-Departement einzufenden.

Kriegs-Minifterium. Allgemeines Sriegs-Departement.
dv. Bodbielali. v. Hartmann.

No. 639/11. 67. A.L.b.
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Armee-Verordnungs-Dlatt.
Heranggegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 21. Desember 1867. Nr. 23.

Gedrudt und in Kommifflon bei E&amp;.S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuhhandlung, Kochftraße 69.

Bei tem vom 1. Januar 1863 ab eröffneten Abonnement auf bie® Blatt beträgt ber vierteljährliche Bränumerationg-
preis 20 Syr. Nbonnirt kann werben: außerhalb bei allen Königlihen Pofämtern und bei den Buchhandlungen, in

Berlin bei der Erpebilion, Kochfiraße Nr. 69.

Nr. 223

Die Reffortverhältnifie des Goupernements don Meinz betreffend.

Sa will dem Gouverneur von Mainz hiermit diejenigen Befugniffe neben, vie folhe durch die Inftruftion
vom 23. Yuni 1838 dem Gouverneur von Berlin verliehen worden And. indem Ich dem Gouverneur von

Mainz in gerichtliher Beziehung gleichzeitig das Beftätigungsrecht eines lommandirenden Generals verleihe.

Berlin, den 22. November 1867.

gg. Wilhelm.

gg. v. Roon.

An das Kriegs-Minifterium.
Berlin, den 13. Dezember 1867.

BVorftcehende Allerhöchfte Kabinets.Drdre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriege-Minifterium.
Im Auftrage:

vd. PBodbieleti.
No. 1176/11. A.1. a.

Nr. 221.

Betrifft den Erjap für Im Dienf verloren gegangene Erinnernungs-Rrenze pro 1866.

a8 KriegesMinifterium hat Meine in Wbfchrift beifolgende Ordre an die General,DOrdens-Kommifflon vom
heutigen Tage, betreffend den Erfag für im Dienft verloren gehende Erinnerungstreuge der Armee befannt
zu madıen.

Berlin, den 30. November 1867.

se Wilhelm.
An das Kriegs, Diniflerium.

Ich beauftrage die Oeneral:Drdens.Kommiffton, diejenigen, ihren beredtigten Inhabern im Dienft
verloren gegangenen Erinnerungsfreuze für den eldzug 1866 unentgeldlih zu erfegen, in Bezug auf twelde
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durch den betreffenden Kommandeur bef&amp;einigt wird, daß der Verluft ohne Berfhulden des Inhabers erfolgt
it, gleihwie bied durd Meine Drdre vom 28. Huguft 1865 binfihtlih der Düppeler- Sturmkreuge, ber
Alfentrenge und der Denlmünzen d ben Seldzug 1864 von Mir beftimmt worden ifl. — Das Friegs-
Minifterium ift angewiefen, diefe Beftimmung der Armee belannt zu machen.

Berlin, ben 30. Rovember 1867.

93.) Wilhelm.
gur3.. v. Roon.

Berlin, den 15. Dezember 1867.

Borftehende Allerhöhfte Kabinets-Ordre wird hierduch mit dem Hinzufügen zur Kenntniß der Armee
ebradht, daß die weiteren Feftfegungen tmegen Liquidirung beregter Deforationen von der Oeneral-Drdene-

Kommifton ergehen werden.

An die General-Orbdens-FKommifflon.

Kriegs-Minifterium.
In Vertretung:
dv. Bodbielsti.

Nr. 225.

Dienfibetrieb bei der Kavallerie betreffend.

dh, in Unbetraht der noch beflehenden befonderen Yormationd-
der zur Zeit begonnenen Winter-Dienftperiode bei den Kaval-

üblichen Beginn der Egerzierzeit lediglich) nad Maßgabe der
Pferd fengufegen it, und daß die Kegiments-Uebungen der

den nädhfljährigen Herbfläbungen auszuführen find. Ir Betreff
Das Kriege, Miinifterium bat hiernad) das Erforderliche zu

No. 241/12. A. I. a.

auf den
ann

er

erde

den 5. Degember 1867,

3 Wilhelm.

p93- dv. Roon.

An das Kriegs, Diinifterium.
Vorftehende Allerhöhhfte Kabinets.DOrdre voird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriegs-Mintifterium.
Im Auftrage:

Klob.
No, 506/12. A. I. a,

Nr. 226,
Die Belletdungs-Ubzeigen des 6. Thüringtfgen Infanterle-Regiments Nr. 05 betreffend.

uf den Mir gehaltenen Vortrag will Ich genehmigen, daß die Offiziere und Mannfcaften des 6. Thürin-
gifhen Infanteries Regiments Nr. 95 auf den Epauletten refp. Sculterflappen einen Nlamensjug, und zwar
die Buchflaben G. und E. in einender verfhlungen, mit der Herzogätrone darüber, nad den anliegenden
BDroben tragen. Das Kriegs-Minifterium hat hiernah das Weitere zu veranlaffen.

Berlin den 12. Dezember 1867.

de. Wilhelm.
ag. dv. Roon.

Un das Kriegs-Minifterium.
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Berlin, den 14. ‘Dezember 1867.

Borftehende Allerhöhfte Kabinets-Dxrbre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradtt.

Kriegs» Minifterium.
Im Yuftrage:
v. Stofd.

No. 260/12. 67. N.0.D.3.

Nr. 227,
Die Liguidirung der Serbis-Kompetenzen für Bohnungs-Anhaber betreffend.

Berlin, den 6. Dezember 1887.

Im Anfchluffe an den Cirkular-Erlaß vom 26. Dltober 1859 (Militair-Wochenblatt Nr. 45 für 1869) das

Berfahren bei Liquidirung der Servig.Kompetenzen I Dienftwohnungs- Inhaber betreffend, wird hierdurch
beftimmt, daß vom 1. Januar 1868 ab für folde Offiziere und Militair-Beamten, welden in entbehrlihen
Militair-Oebäuden gegen Entrihtung des halben Servifes Wohnungen eingeräumt find, nad Maafgabe der
Beltimmungen unter 1, 2 und 3 diefes Sirkular» Erlaffes nur die an den Wohnungs-Inhaberzahlbare
Servisquote, in den Servis-Liquibationen auszubringen ift.

Kriegs-Minifterium. Mititair-Delonomie-Departeinent.
v. Stofd. Krienes,.

No. 36/11. 67. M. O.D.4.

Nr. 228.

Beirifft die Real-Scäule erfier Ordnung zu Lüneburg.

Berlin, den 9. Degember 1867.

Nah einer Mitteilung des Herrn Minifters der geiftlihen sc. Angelegenheiten find die mit dem Gpmna-

flum zu Lilneburg verbundenen Realllaffen unter dem 25. Ditober d.%. als Realfhule erfter Ordnung, ans
erlannt worden.

Dies wird hierdurd) zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriegs-Minifterium. Allgerneines Kriegs: Departement.
vd. Bobdbielsti. v. Hartmann.

No. 157/12. A. IL. b.

Nr. 229,

Betrifft Die VBerwundungs- und Berfünmelungs-Zufage heimathliher Inpaliden bei Rattfindender
Aufnahme in ein Lazareih.

Berlin, den 9. December 1867.

Jrmate, meide zum Empfang ber Vermundungs- und Berftämmelungs-Zulage berechtigt find, bleiben im
enuffe diefer Zulagen, wenn fie aus heimathlihen BVerhältniffen in ein Militair-Lazareıh aufgenommen

erden.

. Wegen der Penflon von dergleihen Invaliden behält €8 fein Bemwenden bei der Verfügung des Kö:
niglihen Dilitair-DelonomiesDepart 18 an die Korpe-Üntendanturen vom 1. Mär, 1866.

Kriegs-Minifterium. Abtheilung für das Ynvalidenwefen.
v. Epel. v. Kirhbad.

1180. 11. A. EI.
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Nr. 230.
Deflaration der 58. 154 und 159 des Gelbverpfl Reg! t8 für die Truppen im isriedem,

Berlin, den 13. Dezember 1867.

&amp;s wirt häufig bie Bezeichnung im ; 154 des Gelbverpflegungs-Reglements für die Truppen im Frieden„einzeln kommandirt” auf Diejenigen VBerhältniffe angerendet, in welhe Dffiziere und Militair-Yerzte bei
und nah dem Ausmarfche eines gefchloffenen Eruppentheild zur Uebnng dur befondere Aufträge im un-
mittelbaren Dienft des Truppentherls lommen können.

Diefe Auslegun ri nicht zu; e8 gebührt denfelben vielmehr, aud bei [eigen zeitweifen ZTrent-
nungen vom Xruppentheil (3. B. als Fourier-Öffizier) nah $. 159 1. c. nur die halbe Kommandorulage.

Die ganze Kommandozulage gebührt jedoch nad) den angezogenen Paragraphen den zu Fantonues
mentö-azarethen einzeln ablommandirten Aerzten, fofern diefe Razarethe an Orten etablirt find. in denen zur

Beit Tein ge loffener EUrnppentheil garnifonirt.on dem Eintreffen eines Phen ab würden diefe Merzte, vorausgefegt daß die beflimmte Zeitdauer

von MO Tagen noch nicht erreicht ift, in den Genuß der halben SYommandozulage zurädtreten. ($. 158 I. c.)

Kriegs: Minifterium, Mitlitair-Delonomie- Departement.
v. Gtofd.

No. 860/12. M.O.D 1.

Nr. 231.
Beirifft die Führung ber Liften über die Rebierlranten.

Berlin, den 16. Dezember 1867.

Laut 8. 52 ad 1 des Reglements über die Verforgung der Armee mit Arzneien und Verbandmitteln follen
in die vierterjährlic an die betreffende Ra areth.Rommilfion einzureichende Krankenlifte von den Revierfranten

nur diejenigen aufgenommen werden, welde zur unentgeldlichen Arznei-Berpflegung ac. beredhtigt waren und

aus der Dispenfir-Anftalt wirklich arzneilic perpftegt worden find.
Falls der die Revierkranten behandelnde Arzt nur diefe eine Lifte führt, mürben alle die Übrigen

Revierlranten, welche wegen Srankheit zwar vom Dicenfte iepenfirt, aber keine Berechtigung zur unentgelt«
lihen Arzneis Verpflegung haben oder troß einer folden in der That nicht arzneilich verpflegt wurden, in
dem Nachmweife der inegen Krankheit zeitreife dienftfreien Mannfhaften ausfallen.

Um diefer Unvollfftändigleit, befonders im Intereffe der Statiftil, entgegenzumwirfen und ein gleichmäßige
Verfahren, welches Über die BVerzeihnung der Mevierfranten einen Zmeifel nicht zuläßt, feftzuftellen, wird im
Einverftändnig mit dem General-Stab8:Arzt der Arınee für die Führung der refp. Krantenliften vom 1.
Januar 1868 ab ffolgendes beftimmt:

1) Jeder Militairarzt verzeichnet im Meviertrantenbude fümmtlihe Mannjaften, melde von ihm dem

Fruppentheile ald „reniertrant” namhaft gemadt werden und in Solge deffen nicht Dienft thun, fowie
auch diejenigen, toelhe zıvar im Dienfte verbleiben, jedoh in irgend einer Weife argneilich verpflegt
werben.

2) Bei dem Nanıen der Mannjchaften, weiche weder Arzneien noch Berbandmittel ze. aus der Dispenfir-

Anftalt erhalten, wird in der Rubrif für Bemerkungen mit rother Dinte „O”’ (Nul)) eingefhrieben.
Erhalten folde Mannfhaften nachträglich, während fie revierfranf bleiben, Arznei» oder Ber-

bandmittel ıc. aus der DispenftrsAnftalt, fo wird das Zeichen durdiftrihen.

3) In der an die Razareth-$omniffion vierteljährlic einzureichenden Fifte find, wie bisher, nur die Revier»
tranlen, welche aus ber ‘Dispenfir-Anftalt wirklich verpflegt wurden, aufzuführen.

Am Sıufe diefer Revierkranfenlifte ift zu fegen:
Anmerlung. Während des N. N. Diartald wurden im Revier ärztlich behandelt ohne aus der Die.

penfir-Anftalt arzneilich verpflegt zu fein N. N. Mann mit N. N. Behandlungstagen.
4) In den Monats, und Bierteljahr-Rapporten werden fümmtliche Revierkrante, wie fie in der urfpräng-

lihen Revier-Strantenlifte des Arztes verzeichnet fi vorfinden, aufgeführt.

Kriags- Mintfterium.

Im aut:v. Stof
No. 921/11. 67. M. O.D. 4.
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Nr. 232,

Beireffend ben Tob bes Deiertenrs Earl Popp.

Berlin, den 10, Dezember 1867.

Wach einer Mitteilung der Kaiferlich Hranzöfifhen Regierung ift ein Preußifcher Deferteur, Carl Popp,
welder als Bolontair bei dem ranzöfifhen Sremden-Begiment engagirt und dem Saiferlihen 90. Ynfan-
terie- Regiment zur Dienftleiftung überwiefen war, am 22. Dltober d. $. in Dep plöglich verftorben.

Da dem Kriegs-Minifterium nicht belannt ifl, welhem Zruppentheil der Deferteur Bopp frilder in

Preußen angehört hat, fo wird Vorftchendes auf diefem Wege hiermit zur Kenntniß der betheiligten Miti-
tair:Behörden gebradt.

Kriegs-Minifterium, Allgemeines Kriegs-Departement.
In Bertretung:

Klop. dv. Hartmann.
No. 165/12. A. 1. b.

Wr. 233.

Betrifft die Gröffnung eines Abonnements auf bad Armee-Berordnungs-Blatt.

Berlin, den 13. Dezember 1867.

Zur Erleihterung des Läuflihen Bezuges des Urmee-Berordnungs-Blattes foll vom 1. Januar 1868 ab ein

Abonnement auf daffelbe eröffnet werden.
Der vierteljährliche Pränumerationspreis ift auf 20 Sgr. feftgefegt und nehmen alle Königlichen

Boftanftalten, fowie die Buchhandlungen — in Berlin die Königlihe Hofbuchhandlung von E. ©. Mittler
und Sohn, SKodftraße Nr. 69, — Beftellungen an. \

Die Königlihen Behörden, melde fon jeither das Armee- Berordnungs:- Blatt gegen Deyahlung
empfingen, werden erfucht, vom 1. Januar 1868 ab das Blatt durch rechtzeitiged Abonnement zu beziehen
und zwar wollen auswärtige Wbonnenten dafjelbe bei den Königlichen Poftämtern, oder bei Buchhandlungen,
biefige in der Erpedition — Kocdftraße Wr. 69 — anmelden.

Den Berlauf einzelner Nummern des Blatted bewirkt die Königliche Hofbudhhandlung von E. ©.
Mittler und Sohn wie bisher zum Preife von 2 Sgr. pro Drudbogen.

In der bisherigen unentgeltlihen Berabreihung des Armee» Verorbnungs-Blatted nad) Maßgabe
der in der Nr. 1 deijelben enthaltenen Belanntmadhung wird bierdurdy nichts geändert.

Kriegs: Minifterium. Central: Abtheilung.
3.8. I%8.

Hartrott. v. Schmwedler.
No. 1810/10. K. M.
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Armee-Verordnungs-Dlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 30. Dezember 1867. Nr. 24.

Gedrudt und in Kommiffion bei &amp; ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kodftrafe 69.

Bei dem vom 1. Januar 1863 ab cröfjneten AGounemen anf bied Blatt beträgt ber vierteljährliche Pränumerationd-
preis 20 Sgr. Abonnirt fanıı werben: außerhalb bei alen Königlichen Pehämtern und bei ben Buchhandlungen, in

Berlin bei der Erpedition, Kochfiraße Nr.

Nr. 234.

Betrifft die Berleifung bon Ausgelänungen in efsnle.UnteroffiziereundMannfchaften der Artilierle-
Au den Mir gehaltenen Vortrag beftimme Ich, daß Meine Ordre vom 25. September 1856, betreffend

die Berleihung von Auszeihnungen an biejenigen Unteroffiziere und Oemeinen, melde einen Lehr:Rurfus bei
der Militair-Scieß- Scile Durham hthaben, aud aut die betreffenden Schäler, fowie auf die Mann-
fhaften der Lehr-Batterie und der Lehr: (Feftungss) Kompagnie der IrtillerisSchieß- Schule analoge An-
wendung finden fol. Das Kriegs, Dlinifterium hat hiernad) da® Weitere zu veranlaffen.

Berlin den 12. Dezember 1867.

go. Wilhelm.

age. v. Roon.

Berlin, den 23. Dezember 1867.

BVorftchende Allerhöchfte Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebradt.

Kriegs- Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stofd.

An das Kriegs: Minifterium.

No. 423/12. M. O.D. 3.

Nr. 235.

Betrifft die gormel des Fahneneldes für Ddiejenigen Militeirpflictigen, welde ihrer Dienfpfliit nitbei einem Zruppenthelle des eöflantes genügen, dem fie angehöre
Berlin, ben 10. Deamber 1867.

Mitten Allerhöhfter Kabinets-Drdre vom 14. d. M. haben Se. Majeftät der König die nadhftchende Formel

des Yahneneides für diejenigen Militairpflichtigen zu genehmigen geruht, melde ihrer Dienftpfliht nicht bei

einem Zruppent ei ns ande genügen, dem fle angehören.
ng an öre zu Gott dem AUllmädhtigen und Allwiffenden einen leiblihen Eid, daß ih(folgt der Mani Yes andesfürften) meinem Allergnädigften Qandeshern, refp. dem hohen Senate der



— 10°—

freien Hanfeftabt zc., in allen und jeden Borfällen, zu Lande und zu Wafler, in Striegs- und (Friedens,
zeiten, und an welden Drten es immer fei, getreu und redlid, dienen, Allerhöhft CHödhft) Dero (Bod:-

defien) Nugen und Dee befördern, Schaden und Nachteil aber abwenden, den Befehlen des Bunded-
feldgeren unbedingt olge leiften, die mir vorgelefenen Sriegs- Artikel (bei Dffizieren die Kriegs, und

er) und die mir ertheilten Borfchriften genau befolgen und mid) fo betragen will, wie e8 einem
sehtfäe gi unperzagten, pflidhte und ehrliebenden Soldaten (Dffijier) eignet und gebührt. So wahrmir ©ott helfe!”

Dies wird zur Nahadhtung belannt gemadt.

Kriegs: Minifterium.
dv. Roon.

No. 573/12. A.I.a

Nr. 236.

Betrifft Die Bezeihnung der 34. Infanterie» Brigade, reip. des Kommandos biefer Brigade au in
Berng auf defien Berbältnik ald Rommando des Grofherzoglic Medlenburgifchen Kontingents.

Berlin, ben 18. Dezember 1867.

Des Königs Majeftät haben zu beftimmen gerubt, daß die 34. Infanterie-Brigade länftig die Begeihnung:
„S4. Unfanterie-Brigade (Sroßherzoglih Medlenburgifche)"

führen und daß das Kommando berjelben
„Kommando der 34. Infanterie-Drigade (Grofherzoglic-Medienburgifhe)”, vefp.
„Kommando des Großherzoglih Medienburgifhen Kontingents”

zu benennen if.

Kriegs-Minifterium.
v. Roon.

No. 1051/11. A.1. a.

Nr. 237,

Betrifft die Führung der Kranlen-Iournale in den Garnifon-Razarethen.

Berlin, den 19. Dezember 1867.

Damit der Inhalt der Kranken-Fournale dem Bebürfnifie fpäterer Recherchen fowie den Anforderungen der
Wiffenfchaft und Statiftil Lünftig beffer al bisher genägt, wird auf den Borjhlag des General-Stabs-

Hrzteo ber Aemee unter Modificitung der bezüglichen Lordieiften für die FriedenssLazarethe hierdurd Fol«
endes beftimmt:

8 Bom 1. Januar 1868 ab wird die tyührung der Stranten-Yonrnale, melde nad) 8. 96 des Lazareth-

Reglemente bisher dem Affiftenz-Arzt unter Kontrolle des ordinirenden Ürztes oblag, im Wefentlihen dem
legtern al® eine bienftliche Verrichtung Übertragen, und zwar bat derfelbe während der Bifite anı Krankenbette
ber fämmtlihen neu aufgenommenen Stranlen den cerften Befund und meiterhin bie Veränderungen in dem
Krankheitszuftande nebft den Verordnungen in arzeneilicher und diätetifcher Beziehung einem Yazareth-Ge-
hülfen zu diltiren.

Bei folhen Kranktheitsfällen,
1) welde ein befonderes wilfenfhaftliches Intereife in fi fchlichen,
2) welde zur zeitigen Dienftunbrauchbarkeit,
3) zur Entfherdung über VBerforgungs-Anfpräde an den Staat,
4) zu einem gerichtlichen Verfahren Beranlafjung bieten können,
5) melde fofort oder im Berlaufe des Leidens Icbensgefährlid erfcheinen;

wird fi von felbft die Nothmwendigleit ergeben, yeitweife täglich die betreffenden Notizen im Stranlenjournale

zu maden, während bei anderen Erkranlungen der Zmwed der Journalführung durd) feltnere Angaben voll
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tommen erreicht mirb, worüber das Nähere dem Ermefien und der Verantwortung bed orbinirenden Arztes
onbeimgeftellt wird,

Der Affiftenz-Arzt bat das Kranfen-Yournaf bepügtich des richtigen Niederfchreiben® des Diltirten
täglich bei feiner DVifite au vepidiren und beim Schluffe ebenfo wie der ordinirende Arzt zu unterzeichnen.

In entfprehender Weife ift bei Obbultionen Behufs Notirung des Befundes am Ende des Kranten-
Ionrnales zu verfahren.

Kriegs »« Minifterinm.

Im Auftrage:
vd. Stof &amp;

No. 265/12. M. O0. D. 4.

4‘ Nr. 238.
Betrifft die ‚„‚militairiigen Bebölterungsliften‘‘.

Berlin, den 22. ‘Dezember 1867.

Nocdem der Ined der militairifhen Bevölferungsliften, die Gefammtbevölterung des Preußifhen Staates
am Ende der dreijährigen Zählungsperioden ermitteln zu können, dur den in diefem Jahre eingeführten
Modus der Bollszählung volllommen erreicht ift, bedarf cd der Einreihung befonderer militairifher Bevöl-
terungsliften für das Jahr 1867 nicht.

Kriege-Minifterium. Allgemeines Kriegs Departement.
v. Bodbielsti. dv. Hartmann.

No. 578/12. A. IL. b.

Nr. 239,
Betrifft die Vergütungsfäge für Drod und Fonurage im I. Semefter 1868.

Berlin, den 23. Degember 1867.

Sn dem Zeitraum vom 1. Januar bie Ende Juli 1868 find al® Garnifon-Brodgeld, fowie für nicht abge»
bobene tarıfmäßige Yourage, ferner für gegen Entgelt gewährte übertarifmäßige Kationen und Rationd.
theile, endlich für Aberhobene Brod: und ouragebeträge, legtere mit dem verordneten Zufchuß von 25 %, zu

. d m 4 [3 pfl 9 At 4 ‘dergätigen: Nad; dem Natural fleg 8 für den Frieden,

Für die tägliche Sr die monatliche Für einzelne Fouragetheile

leichte | fchmwere leichte | mittlere fhwere pro pro pro

100 Bid. | 100 Bfb. | 100 Pie.

Brod-Portion. Bourageration. Hafer. Heu. Stroh.

AIR NH AI HREINFRAINSH-:
| | | |

Eu | |
14 [1 94] 9\-!-| 9. 15|-|101-|—-| a/16| »|-|26| 2|—|20|—

pro Bro ! a Sr.

Kriegs-Minifterium. Dälitair-Defonomie-Departement,
v. Stofd. Bilde.

No. 864/12. 67. M. 0. D. 2.
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Nr. 240.
Betrifft Die Gewährung bed Serbifes nad uenen Tariffähen.

Berlin, den 27. Dezember 1867.

&amp; wird hierdburd zur Senntnißg der Armee gebracht, daß des Königs Majeftät mittelft Allerhöcfter Kabi-
net8-Ordre vom 21. Dezember d. I. zu genehmigen geruht haben, daß cinftweilen für den ganzeu Umfang
des norddeutfchen Staatengebiet® vom 1. Januar 1868 ab der Servis fomohl für Offiziere und Militairbe-
amte als aud für Mannfdaften nad) den neuaufgeftellten höheren Servis-ZTarifs gewährt werbe.

Da indeß die Publikation der bezüglihen Tarifs wegen des no zu bewirlenden Druds berfelben
erft im Laufe de Monats Januar E. 3. wird erfolgen können, fo ift der Servis für den genannten Monat
vorläufig nod) nad) den bisherigen vefp. pro Dezember 1867 diefjeit_feftgeftellten Sägen zu zahlen.und bie
Differenz zwifhen diefen und den Säten der neuen Tarifs in den Servis-Liquidationen pro Februar l. 9.
zur Ausgleihung zu bringen.

Kriegs: Minifterium.
Im Auftrage:

v. Stofd.
No. 1142/12. M. O. D. 4.
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Armee- Derordnungs- Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Minifterium.

1. Sahrgang. Berlin, den 31. Dezember 1867. Nr. 253.

Gedrudt und in Klommilflon bei €. ©. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kodftraße 69.

Bei dem vom 1. Ianuar 1663 ab eröffneten Abonnement auf bied Blatt beträgt ber vierteljährliche Pränunterationd-
preid 20 Sgr. Abonnirt fanıı werben: außerhalb bei allen Königlichen Pofämtern und bei den Buchhandlungen, in

Berlin bei ber Expedition, Kodfiraße Nr. 69.

Einzelne Epemplare diefer ee find bei der Königlichen Hofbuchhandlung von &amp;. &amp;. Mittler u. Sohn, Kod-
firaße Nr. 69, zuns Preife von 2 Syr. pro Drudbogen zu haben.

241.
Betrifft die Sandiwepr-iBrgirtär Sineilen für den Norbbentfggen Bund und

da8 Grohherzogihum Heflen
Berlin, den 25. Dezember 1867.

Die mit dem 1. Ianuar . 3. in Saft tretende Landmehr-Bezirls:„Einteilung für den Norddentfchen Bund

und das Großherzogtum Hejlen wird nadfichend zur Kenntnig gebracht.
Kriegs-Minifterium, Allgemeines Kriege-Departement.

v. Podbielsti. v. Karczemsti.

Fandwehr-Bezirls-Eintheilung für en uläen Bund und das Großherzogthunteifen.

Infan- Landiehr- Bundesftaat
Armee: terie= Rreife ıc (im Königreid
Korps. | Bri- Regiment. Bataillon. \ Preußen aud) Pro:

gabe. | vinz, be. Reg.:Be3.)

I. 1. Kreis Heidelrug. Königr. Pr., Reg.
. 1. ilfit). - itfit. Bu. Gunbinnen.

1. Oftpreußifches .  Memel. nn Königr. Br. Reg.-

Nr. 1. je Sabian. Ber. Rönigeberg,
2. (Wehlan). . eblau. Einige, Dr, Wg-» Niederung. Be. Gumbinnen,

g Rein) reis Sn ‚. i 1. (Bartenftein). . tiedland.

5. Ofipreußifches Beifsberg, gi
Nr. 41. - Önigr. Pr., Reg.

Kreis Raftenburg. Be. Rönigsbern.
2. (Raftenburg). jlel.

Serdauen.
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Snfan- Landivehr- Bundesflaat
Armee] tere, | Kreife ıc. (in Königreich
Korps.| Brir Regiment. Bataillon. Preußen aud) Pro-

gade. | dinz,bez. Reg.-Bez.)

1. 1. Referve-Landivehr- Bataillon. Kreis Filhhanfen. Königr. Pr., Reg.-
| eaönigeberg) Stadt Königäberg. Ber. Rönigäberg,

Nr. Randlreis Königsberg.
2. IRreis Nagnit.

1. (Sufterburg). -  Infterburg.
2. Dfiprenfifches »  Darlehnen.

Mr. 3 Kreis Stallupönen.

2. (Sumbinnen). | » ainnen.
nf M ——— .____ Rönigr. Pr., Reg.

Kreis Senöburg. Be. Sumbinnen,
1. (Röten), . anganniöburg.

6. Oftpreußifches ‚. Barden,

Nr. 2.  ÄMreis Angerburg.
2. (Goldap). .  Goldap.

\ «» Dlchlo.

3. Kreis Dfterode.
3. Ofiprengifgen |, Merode). | „ Mohrungen. |

m . Königr. Pr., Reg.-
Kreis Allenftein. 8 r VER.

Nr. 4. 2. (Ortelsburg). | « Neidenburg. Bey. Königäberg.
 nn «  Drtelöburg.

Freie Stubm- 0 9; : öni ,

7. Oftpreußifched 1. (Riefenburg). . gunlenberg. By. aeker

Nr. 44. Kreis Braunsberg. Königr. Pr, R
2. (Pr. Holland). elligenbeit. Igt. PT. WEB.

Fe Holland. Be. Rönigabern
4 reis Diarienmerder,

4. DOftprenßifcdhes | 1- (Braubeny). ; unten. Königr. Pr., Reg.
Nr. B Arie en _— —jdı. Darientverder.

2. (Zhorn). « Straßburg. Bu

. Stadt Danzig. 1777

8. Oftpreufifgeg | 1- (Damzig). Landfreis Danzig. Rönigr. Br., Reg--

' Arie Elbing. Ber. Dauzig.Nr. 45, 2. (Marienburg). Marienbure.

IL. 5 Kerne De am.
\ : Rönigr. Br, Reg.Demmin.

1. Bommerfhes 1. (Unclanı). «  Nedermände. BD. Stettin.

Nr. 2. « Greifswald. Rönigr.3Pr.,Br.,Reg.
Bez. Stralfund,
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Armee Infan- Landivehr- Bundesflaat
tere Rreife xc. (im Königreid

Korpe. ve Regiment. Bataillon. Preußen aud) Pro-gabe. dinz, be3.8eg.-Bez.)

I. 5. 1. Bommerfches ;

2. (Stralfund). Reit Kanzburg. Rönigr. Br., Reg.:
Nr. 2. - Grimmen. e). Stralfund.

Kreis Saatig.
1. (Stargard). . Sreifenbagen.

5. Bommerfches .« Borik. Könige. Pr., Reg.

Nr. 42. Kreis Kammin. Dez. Stettin.
2. (Naugard). »  Naugard.

. Greifenberg.
6. Kreis Onefen.

3. Pommerfhes | 1. (Önefen). .« Mogilno. ..

e Wongromicz. Rönigr. Er. Reg:
Mr. 14 TMMnneAn : cz. Stettin.

2. (Säneibemähn | are
Kreis Inowraclaw.

7. Bomm sl1. . Schubi
» er[de (Inowracdam).| „ Sdubin. _ 2... (Mönigr. Pre, Reg.

Nr. 54. j Kreis Bromberg. Der. Bromberg.
. (Bromberg). * Wirfle.

[Referve-Landieht-Batailon (Stettin)|grce, Random. Könige. Pr, Rıg.-
Nr. 4 Kreis Ufedom:Wollin. Bey. Stettin.

T. Kreis Regenmwalde.

2. Bommerfdes |1- (Shievelbein). | ” re

Nr. 9. | . Dramburg.

19. (Köslin). Rreie hen hun. \ a

Kreis Schlamwe. rn Ein
1. (Schlame). .» Bütom,.

6. Bommerfches «  Rummeldburg.

Nr. 49. Kreis Stolp.

z 2. (Stolp). . Sauenburg,
. ; Kreis Coni

4 Ponmerfäre (1: (Sand) :" Salnde. Könige. Br, Reg.

BB. arienmwerder.Nr. 21. 2.(Dentf-Erone). Kreis Deutfh Srone.
” TFlatom.

8. Bonmerfches

Rr. 61.

1. (Neuftabt).
Kreis Neuftadt.

»  Goarthauß.

.« Bereut.

Königr. Pr., Reg.
Be. Danzig.

2. (Pr. Stargard). [rrrie Br. Stargard.
. Scmep.

Könige. Ür., Reg.
Bey Mar ieumerder.
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BundcesftoatInfan- Landwehr»
Armee] guri . 0 aan)

terits | Rreife ıc. (im Königreich
Korps. | Bri- Regiment. Bataillon. Preußen aud Bro-

gabe. | vinz, bez. Reg.-Be;.)

II. 9, | 1. Brandenbur- Stadt Frankfurt a. d. D.
häes Ar. 8 1. (Branlfurta. O.)|ereis Sant

gifches Nr. 8. FR
: Kreis Königsberg.

2. (Rüftin). | . Slkın, s
| nn Kreis Yandöberg.

5. Brandenbur- |-Fandöberga.Wj| , Sternberg.

ifhhe® Nr. 48. | 9, Kreis Arnswalde. Königr. Pr., Reg.

eild) 2. (Woldenberg). | 2 Sriebeberg, Be). Frankfint,

10. Kreis Eroflen. .
2. Brandensur- |1- (Rroflen). : Zallihan-Schwiehue.

gifhee Nr. 12. |2, (Soran). Kreis Guben.
.- Goran.

Kreis Yudau.
. (dübben).

6. Brandenbur- 1. bben) . Golan.

. Kreis Lübben,

gifhes Nr. 52. |2, (Gottbne). »  Gottbus,

« Spremberg.

11. Stadt Potsdam. .
3. Brandenbur- ‚1 (Potsdam). Igreig Zaud-Belig,

ifhes Nr. 20. 19, terboat). Kreis Yüterbogk-Rndenalde. ..:

8 _ Däterbogh) . Becölorn»Storlom. a ad

7. Brandenburs |1- Meuftadt&amp;..amFreiDber-Baruin,
gie Nr. 60. | 2. (Zeltow). Kreis Teltow.

Referve»-Fandiwehr-Bataillon. | ;

 [BeinDroaDe
12. 1. (Brandenburg [Kreis Weft-Havelland. TT

4. Braudenbur: a. 9.). . Dft-Davellaud,

i gs Nr. 24. = is Di-Bri iß. .
gie ' 2. (Havelberg). Rei ni Königr. Pr., Reg.

In. Kreis Ruppin. Bey. Potedam.
8. Brandenbur. 1. (Ruppin). s Templin.

ishes Nr. 64. Kreis Prenzlau.
8 2. (Prenzlau). . Annermünde,

tes Stendal.

iv. f 13. 1. (Stendal). «  Dfterburg.1. Magdeburgifches
» __Salgwebel,

Nr. 26. 2. Bun).
BEE

Kreis Jerichom I.
«  Serichom II.

Königr. Pr, Reg.»
Bez. Magdeburg.
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Landimehr- Bundesftaat

Kreife ıc.

Korps. Regiment. Bataillon.
gade.

WW. 13. Dfcherslchen.

gelberftadt.ernigerode.
Dt . (Halberftadt).

&gt;. (Neuhaldene;

leben).

36.

« (Achersleben).

Nr. 27.
. (Halle). a.d. ©.

SerFtreiß.

. (Bitterfeld).

Torgau.
Schmeinig.
Liebenmerba.

» (Torgau).

(8 .

Dean) Anhalt-

. (Bernburg).

1. Thäringifches

Nr. 31.
. (Mäplhaufen). Pr, Reg.

Erfurt.

. (Erfurt).

3. Thäringifches

——- Br., Reg.

Erfurt.
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Infan- Landivehr- Bunbesftaat
Armee: tie Rreife ıc ge egKorps. rie ; , ’ reußen au To»

orp gabe. Regiment. Bataillon. nn )

IV. 16. 9 ’ Kreis ee .
 is 1. (Weißenfels). . eißenfele.

4. Thüringifches Bent „» Beik. Königr. Pr., Reg.»

Nr. 72. Kreis Naumburg. Dez Derfeburg.
2. (Naumburg). « Querfurt.

»  Cdartsberga.

 [Stadt Altenburg.Gerihtsämter Altenburg I. und IL

und Lufa, Derzoatt. Sadjfen-
1. (Atenburg). |Stabt- und Gerihtsämter Gößnig, Altenburg.

hmölln, Sönneberg, Eifen-
....berg,Rodaund Kabla. |

Bezirl Gera. Fürftenth. R
. Thürinei . dleip. fürftenth. Keuß

7. Theingifähes . Sobenfein (Ebersdorf). jüngere Linie.

Nr. 96. Fürftenth. Reuß Alt. Linie. Tüchenth. Neuß

2. (® ältere Pinie.

. (Oera). Amt Ruboifadt

- Snnenburg. Fürftenth. Schwarz.
= Peutenberg. burg Rudolftadt.

Landı.-Amt Stönigfee.

v errichaft Srantenhaufen.
. 17

1. Weftpreufifces |1. (Börtig). |" Bann.

Nr. 6. 2. (Muslan). Kreis Doheröierbda.

— othenburg. Königr. Br., Reg--
Kreis Sagan. Bez. Liegnie.

1. Niederfehlefifches] 1- (Sprottau). . Sprottan.
” en.

Nr. 46. 12. (Greif). Feele ee:
. -Batai RreisSlogan. BE .

Referve-Landrochr- Bataillon ‘ ronftadt. Rönigr.Gr,Weg.
(Slogan) Nr. 37. a. ofen.

18. eis Schönan.
2. Wefpreußifhes| 1- (Yauer). . Boltenhayn.

» Hauer.

N. 7. dcs Kreis I . ;

2. (Liegnip). n Goldberg Haynan. Königr. Pr., Reg.»

2. Niederfhlefifches

Nr. 47.

Kreis Römwenberg. Ber. Liegnig.
1. (Rauban). .- Lauban.

, ci8 Landshuth.

2. (Hinfäbeng), |Rri® Sondenun
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Infan- Landwehr, Bundesftaat
Armee Ieriee Rreife ıc. ge Rönigreirie ; : veußen aud Pro-

Korps. gabe. Regiment. Bataillon. Ding, bey.Reg.-8ey,)

V. 19. Kreis Obornil.
1. Bofenfhea |1. (Bofen). Stadt Pofen.

q Kandtreis Bofen.
r. 18. Ber

2. (Samt). Rreio Sirbaum._

3. Bofenfces |1-eutompit).ya,|Prei®Mei
Kreis Fer Königr. Pr., Reg.-

Nr. 58. 2. (Koften). Bon.| . Bu. Bofen. ß-

20. I 1 DE KreieFreisPlefhen. a2. Bofenfches 1.1.Reufladt,W.) Brefhen. L
: Kreis Echroda.

Nr. 19. 2. (Schrinm). - Schrimnt.

. Kreis Sroeben.

4. Pofenfhes 1. Rawicd. «  Krotofin.

Rreis Adelnar.Nr. 59. 2. (Oflromo). Scildbere.

Mm. | 21. ® 18 Otriegau.

22.

1. (Striegau). .» Neumarft.

1. Sciefifdes .» Waldenburg.

Nr. 10. [reis Wohlan.
2. (Wohlau). «  Oubrau.

.e Gteinau.

” Tondfreis Breslau.

3. Niederfchlefifches! 1. (2. Breslau). Nnreis Trebuig.

Kreis Des
Nr. 50. 2. (Od). . Boln. Wartenberg.

«» Militfc.

Referverfandmwehr: Bataillon Stadt Breslau.

cl."preslau).

1.6 Iftreis Ola\ ” .

2. Schteflfces « (Slag). : ge Klämen

Nr. 11. 2. (Schweidnig). Kreid Schweidnit.
. eihenbad).

4. Niederfchlefifches|

Nr. 51.

Kreis Münfterberg.

1. (Mänfterberg). | ” Srantenfein.treblen

Königr. Pr., Reg.-
Ber. Breglan.

Nimpiid.
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Infon: Landwehr; Bundesftaat
Armee] gerie- | Rreife ıc. Cin Königreich

Korps.| Pri- Regiment. Bataillon. Breugen _aud Pro-
gade. vinz. bey. Reg.-Bez.)

VI | 22. . Kreis Brirg. ® R4. Niederfäleflfge| 9, (Briea). . önigr. Pr., Reg.

Rr. 51. Br) . Hamsian. Ba,Bredlan.
23. . Kreis BPleh.

1. Oberfehtefifgyes| 1- (Anbuid). . Rybni.

Nr. 22. ; Kreis Ratibor..

2. (Ratibor). Feobfcät.
 0: Kreis Toft-Sleimip.

3. Oberfhtefifhes | 1. Oleiwiy. - Gr. Strehlig.

Nr. 62. Kreis Eofel.

u 2. (Coll. .*__Neuftadt. Rönigr. Br. Reg.
24 (2, Dserfehtefifßen 1. Mei. Te a open

Nr. 23. 2. (Beuthen). Kreis Beuthen.

1. Hofenb Kreis Rofenberg.

1 en
Nr. 63. -

Kreis Oppeln.
2. (Oppeln). Fallenberg.

vn 25 d ot i pn Ani. . Landfreis niter.

1. Berphätifhes 1. Münfter). Kreis ae
 a «_Eoeöfelb Rönlgr. Br, Sog.

Nr. 13. Kreis Warendorf. By. Mänfter.
2. (Warendorf). , ndinzkaufen.

Tedlenburg. Io;Kreis Rees. Rönigr. Pr., Re
1. (Befel). .

5. Wefphälifches 1 -  - | Be. Düffedorn
. i8 fi

Nr. 53. 2. (Borlen). . Bor lnahaufen. Königr. Pr, Reg.-

Ahaus. Bez, Mänfter.
26.

2. Wetphätifches

Nr. 15.

1. (Minden).
[Kreis Minden.

Lühbede..

» (Bielefeld).

Kreis Bielefeld.
. alle.

iedenbrüd. 3

» Herford.

6. wenpbälifcee 1. (Detmold).  |Uemter Detmold,Städte Detmold, gan, Blomberg.|on nun
orn, Blomberg,

Shicder, Schwalenberg.

Königr. Br., Reg.»
Be. Minden.

Bürftenthum Lippe:
Detmold.
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Krmce Infan, Landmwehr- Bundesftaat
°| terie- Rreife ac. (im Königreid

Korps, | Brir iment. ion. Preußen aud) Pro:
tp gabe. Reginent Bataillon en Reg.-Bey)

vi | 26. städte dr und ae Shi, emter Lage, Derlingdaufen öt-

6. Befppätifce |. 3 8 Sfieftenth. Lippe:
55 . (Detmold). [Städte "em 0, Barntrup. Detmold.

Nr. 55. Uemter Brale, Hohenhanfen, Baren:

holz, Sternberg.

Fürftentfum Schaumburg-Fippe. Sirfen ‚Säaum.
Eu (SüeRt Kippefches StiftCappel und Fre, Lippe

mt Lipperode.

2. (Paderborn). |Mreis Paderborn. nn nn

» Warburg. Königr. Pr., Reg.
i « _Hörter. Bey. Minden.

7.|\ Reis Brenn —— ILL_

3. Weftphälifhes |1. (Soef). » GSoefl.
Kreis Lippftadt.

Nr. 16. . 2.

' 2. (Unna). - rtmunb Königr. Pr., Reg.-
m _ : -— Bez. Urnöberg.

T. Weftphätifches 1. (Bodum). nn Bodum.
agen.

__ Re 56. 12. Sferlohm)._ Sedo [|
28. Freie Tleve.

4. Weftphätifhes| 1- (Oeldern). : au
Rr. 17. —e-

FT [2 eDäfetbert). |Pree Salat _(gönier. Br 2
8. Wenphälifces |1. (Een).riGem.—— ae ”

Kreis Solingen.
BT 2. (Oräfrath). . nes.

Kejerve Vandroehe-Bataillon. Stadt Etberfeld. armen

Barmen) Mr. 3. Kreis Mettmann.

MT. 39. 1 tadt Aachen.
2: . (Aaden). Landkreis Hadhen.

1. Rheinifches Kreis Eupen.
» Montjoie.

Nr. 25. 1 Königr. Pr, Reg.
r 2. (Eupen). Selen Bu Aaden.

Errer Te Rtreiß Erlelenz.

5. Rheinifhes 1. (Erkelenz). » Heinsberg.

Nr. 25. Kenpen. Rönigr. Pr., Dep
ILL. 1 Bez. Düffeldor
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Infan- Landwehr: Bunbeöflaat
ee un ha

or i: Neaintent. ion. reufen aud Bro»

gade. eginten Bataillon vinz, bey.Reg.-Beg.)

VID} 29. | 5. Rheinifches . Kreis Düren.

Nr. 65 2. (SU). . Geitenfirgen. rönigr.-Yen‚Reg.
oh . Säl ich ad)en.

30. . Sieg-Freis

2. Rheinifhes 1. (Siegburg). [reis Waldbroet.

Mr. 28 . Ba . Königr. Br. Ba
. 28. . ergheint.

! 2. (Brühl). :» &lt;&lt; ueliedhen. r

.» Rheinbad).

. Kreis Neuß.
2. Pa Königr. Pr., Reg.»

6. Rheinifpes ‚1 (Neuß). , AR | Be, Düfeterh

Nr. 68. Mühlheim.
2. (Deup). Wipperfürth. .

Deu) ‚ rohe. Rönigr. Br., Reg.-

Referve-Tandmehr-Bataillon Stadt Goeln. ag. Coeln.

on (Eoeln) Nr. 40. |Randfreis Coeln.

31. ee 1. (Neuried) Kreis Heumie, N
. ‘ " tenlirden. Kö .

3. Rheinifhes |" .» Sole. u er Cohen

Nr. 9. 2. (Coblenz). . 6t. Goar.

1Hohenzollernfhe Lande. Rönigr.Pr,Weg.
__ a .:\7"2Sigmaringen.

Kreis Simmern.
1. (Simmern). . el.

7. Rheinifches |- - ._ Creumadh. Rönigr. Reg.

Nr. 69 , am Be. obleng.
2 odhem.

2. (Andernad). Adenau.
_ In Ahrweiler. _ _

32. -|füeftente, "Birkenfeld. "Großherjogthum

4. Rheinifd)es

Nr. 30.

8. Rheinifcee
Nr. 70.

1. (St. Wendel).
Kreiß St. Wenbel.Dttweiler.

2. (Saarlouiß).

1. (1. Tri).

« GSaarbritden.

» Saarlouis.

.» Merzig

Stadt Trier.
Landkreis Zrier.

Kreis Saarburg.
= Berntaftel.

_ Könige. Br., Bteg.-

e. Trier.
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Infan- Landiehr- Bundesftaat
Armee] erie | reife ıc. (im Königreid

Korps.| Bri- Regiment. Bataillon. Preußen aud) Bro:
gade. vinz, be3.Reg.:Bey.)

VOL | 32. 8. Rheinifches » Bitburg.
. . im. Königr. Pr., Reg.-

Nr. 70. 2. (2. Trier). : ein. dn. Trier. 8

, Wittlid.

IX. 33, Breie Danfeftadt Bremen. Freie Hanfeftabt
Bremen.

1. (Bremen). Kreis Lehe.

1. Hanfeatifches . aftschoß.

Mr. 75. . — 7 [Stader Marfdekreie. —  [Rönigr._Pr., Pro-

Stader_Geejt-Kreie. vinz Hannover.
2. (Stade). Kreis Otterndorf.

.e Neuhaus a. D.

_ » Rotenburg. .

Freie und Hanjeftadbt Hamburg. Freie u. Hanfeftadt
1. (Samburg).

2. Hanfeatifches _ . ee

gr. 76, Freie und Hanfeftadt Lübed. Freie u, Banfeftobt

2. (Lübed). Lauenburg. Hergogthum Raucn»
burg.

34. | 1. Medienburgi- |1. (Schwerin). (Stadt Schwerin. Großherzogthlmer
Diedlenburg-

fhes Nr. 89. Doneiven-Ynt Schierin. Sämerin und
treliß.

CophBanguspggPrdotuggorg)
Erivig.

Bitterfcftlihe Amt Schmerin mit
Ausnahme der Güter Bandelom,
Benz c. Brieft, Boldebud, Die:
derihähof, Göhlow, Grünen;

bagen, Jelfom, Zeffenig, Aarainı
Mühlengeez, Redefin, GeftätSegin, Barlig c. Neitenrode.

Com, eiterfdaftlihen Amt ri
die Güter Auguftenhof, Bafthor
c. Samelow, Bilom c. Bade:

or, Dannhufen und Dlüngen:
urg, Oneven, Mladom, Kölpin,

Krigom c. Ricenberger Mühle,

Bandtorf, KT. fe Nadepohl,Röntenhof, Borbed, Wamckom,
Wendorf c. Deberin, Wefftn.

Bom ritterfchoftlichen Amt Grevis.
mühlen: dag Gut Wendelstorf.

Bom ritterihaftliden Amt Grabom:
das Gut Zieglühbe.
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Arme Infan- Landwehr: Bundesftaat
Eee gerie | UTTTTTTTT : ßKreife ac. (im Königreich

Korpe.| Drir eaiment. ataillon. Preußen aud Pro-
gabe. Regiment Dat vinz, bez. Reg. Bez.)

R. | 3. | 1. Medienburdi- |1. (Schwerin). |Vom sitterfhaftlichen Amt Stern: Grofhergogthünier
n {es Nr. 89. berg: da8 Gut Breftin c. Spa] Medtenburg-2 romw’er Mühle und Wilheimakof. Scrverin und

&amp; Stadt Bapenm. Steelig.I oizenburg.
&lt; »  Wittenburg.

S |Domainen-Aımt Hagenow.
= . =  Boigenburg.

3 . « Wittenburg.
. - Barrentin.

2 = .  Yübtheen.

h Ritterfhaftliches Amt Wittenburg.
. » Boigenburg.

S: Bom ritterfhaftlihen Amt Schwerin:
&amp; die Güter Banbelow, Benz c.

_ Brieft, Söfflom, Yefom, Seffe-

ub, ee "Geftüt Serin,Warlig c. Neuenrode,

®leden Bullet uft.
Stadt Orabom.

. Neuftadt.

. omiß.

Domainen-Amt Grabom.

Reuftabt,mi.
Kitteriaftliches m Orabom mit

Ausnahme der Güter Dargelüg
c. Müper Mühle, Bogelfang
und Wozinkel Anth., Griebow,

DMentin, Möberip, Neuhof, Wo-zintel, Biest übb
Stadt Barhim c. »

Soldberg.

. Blau.
Domainen-Amt Goldberg.

‚ - ib

’ e

. : Marnig.

Bom Klofter-Amt Dobbertin: bie
Drtfchaften Darze, Meftlin,

mrübtendof, Kuh,Seetftorf Sofnnd Dorf, Bimfom.

Ritterfchaftliches Amt Pb, mit Aus»
nahme der Güter RI. Breejen
c. Rothbed, Alt-Gaarz, Neu-
Sarz c. Gaarzer Krug, Heller
Mühe, Klodfin c. Neu-Klod-
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Infan« Landroehr Bundesftaat
Pi terie Reife ıc. 9 (m Haor . i ' i reußen aud) Pro-

pP gabe. Regiment. Bataillon. nen en)

IX. 1. Medlenburgi: | 1. (Schwerin). fin und Neuhof, Kirch Kogel, Grapbergogthilmer
Ihes Nr. 89. Louifenhof, Hof und Kirch Für-| Dediendurg-

gendorfc.Blücherhof,Alt-Sam.| Schwerin und
mit, Neu» Sanımit c. Orfne Strelip.

"@phdangusprgPidotstgoig)
Hüger, Neu-Sapshanen, So-
pienbef. |Sudwig, Or. Teffin,

Bon Kittefhafticen Amt Grivig:
die Güter Srauenmart c. Schön-

berg, Dergber, Kreffin, Mufd-wis, KL. Niendorf, Schlieven.

Bom Ritterfäio] lihen Amt O©olbd-
berg: üter Bräyc.Neu
Brlz, "Dieftelom c. Neuhof,
Bintenwerder, RI. Polerin, Severin c. Sophien

Bom Ritterfhaftlihen Ant Grabom:
die Güter Dargelüp c. Müber

Deähte, gopelfang und Wozinkel
en ON, Mentin, Möo-eubof.Sitterfachttinee Amt Plau mit Aus:

nahme der Güter Göhren c.

Boppentin Anth., Rofiom.

2 (Neuftrelig). Stadt Neu-Strelig.Alt-Strelig.
Sürftenberg.

»  MWefenberg.

Kabinets-Amt Domainen-Amt Feld.

irom.

Strelig.

Sürfenberger Amte-Bn itl.Bon ben itterfehaftlien Aemtern
ülritenberg, Stargard und Stre-
lie die Güter: Dannenmwalde c.

BPogerne, Kalig und Kreuzfrug,
Gramzow, Blumenom, Bolten.

bof, Barsdorf c. Zahren, Dual:
301, der alten Mühle und Mao-

azin, Tornow c. Ringeleben,
Kin Tornow und Neubau,
Lichtenberg c. Nothehaus c. p.

MWendorf, Mrehen c. Schönhof

Domainen. mt

c. Tornowhof, Duaden, Schon»
und Holzwärterei, Wittenhagen|
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Infan- Landivehr« Bundesftaat
Armee terice | Kreife ıc. ae
Korpa, | Ori- intent. ion. 3renßen andy Pro.

p gade. Reginent | Bataillon Diny,be.Reg.-Bey.)

IX. | 34. | 1. Dedienburgie | 2. (Neuftrelig). feld c. Meierei, Stolpe, Möllen-| Großherzogthämer
= fhes Nr. 89 bed, Krummbed mit Borner| Medlenburg-

D —_ Stadt Neu:Brandenburg. Schwerin und
- . Friedland. Strelig.

= Woldegt.
E « Stargard.

 3 Dom.-Amt Stargard.

&amp; Bon den Nitterfchaftlihen Memtern:

3 Stargard und Strelig die Öf-
ter: Ballon, Beferip, Blanlen-

t hof, Breifernig mit der Brille
N und ©lashätte, Brohm, Brunn

c c. Neuhof, Buchhof, Sammin,
-; Cangom, Eölpin c. Hodlamp,
8 Cofa c. Friedberg, Ör. Daber,
. tow, Dahlen c. Birkhof, Dice:

ley, Eihhorft c. Rutheim, Fried»
rihshof, Salenbed c. Annenhof,
Berglavel und dem Rohrkrug.
Sanytom mit Chauffechaus,
Sehren c. Georgenthal c. p.

Senzlom, Georginenau, Geve-
in, Glodfin, Godenswege c.
arlshof, Göhren, Hinrichs:

walde, Helpt c. Dergeuhof und

Sophienhorft, Hohenmin, Hohen:
ftein; Horns-Hurrah c. Blüdere-
Vorwärts und Sothifches Haus,
Zagle ce. p., Ühlenfeld c. p.,

Klollow ec. p., Kotelom c. Neue

Mühle, Krappmühle, Kredom c.

Schill Berfted,Feppinc.Crons-
berg, LXicpen, Lilbber&amp;dorf c. p.
mit der alten Mühle, DMapdorf,

ribenigc. Garlöluft u. Scharborft, Gr. Milgom c. Holgen«
dorf, Ulrihshof und Hafentrug,
KU. Dilgow, Nebdemin, Neuen-
tirhen c. Lonifenhof, Nevern,
Bleeß mit der Tannenjchäferei,
Bodewal, Ranıclow, Ratten c.
Charlottenhof ce. Adolphöcd,
Niepde, Roga c. p., Roggen»
bagen c. Birlfeld, Seofiom, Sa
dellorm mit Meierci und Pfarr:

gehöft, Salon c. Klofter, Sand:
hagen, Schönhaufen c. Yried-
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Infan- Landmehr. Bundesftaat
Ba tie ee — Kreife ac. gen ir

orps- | Bri- iment. ion. teußen auch Pro-

rp gabe. Regiment Bataillon viny, bey. Reg. Bey.)

IX. 1. Medlenburgi- 2. (Neufrelig.) rihehöh und Zuhsberg, Schwan: Großberzogthmer[he Nr. 89, ES chmwidtenberg e Tleeth,|) Meedlenburg-
Staben, Trollenhagen c. Hell. Schwerin und
feld, Boigtsdorf, Wittenborn c. Strelig.

CophEıngusppaygPndotzsggaıg)
2. Mediendurgi-

fhes Nr. 9.
1. (Wismar).

Sohannisberg und ehemaligen
Klodon’jhen Antheile.

Sürftentpum Rageburg.
Stadt Wismar.

s  Gternberg.
“ Brdel.

” Bari

Dom.-Amt Dedtenbur- Redentin.

Nertfofter.
= -: MWarin-Sternberg.

Ritterfhaftlices Amt Sternberg mit
Ausnahme des Qutes Preilin c.

Ss aromwer Mühle und Wilhelms.
Ritterfe, Amt Medlenburg nit Ans-

nahme der Güter Or, Gifhom,
Katelbogen c. Grabow, Mloi«

Steinhagen, Kurzen und Langen
Trehomw, Biegen.

Bom Ritterfhaftligen Anıt Budom:
die Güter Damelow, Dreved-

Eichen, Eichholz, Friedrichsdorf,Samehl, Soldebee, Alt- und

Neu-Hageboed, Kartloro Anth.,
Krikom, Lifhom, Breensberg cı
Kartlom Anth. oblftorf c.
Hornftorf und Ralfom, Stein,

aufen c. Bolig, Tatom c.

Neuendorf, Vogeljang.
Bom Bitterfchaftl. Amt Crivig: die

Güter Bibom c. Safenwinel,
Kriedrihsmwalde, uftävel c.

Saönlage, Ruhlen, Mäffelmomw
 anNutteln,Benzin,Sei n, Bald

Bom Re Int Tevismühlen:
das ButR

Bom Nitterfc. Amt Schwerin: bie

Güter „aiebrihehef, Orünen-

fol c. Moorhagen, Reinftorf,]

bagStadt a enähbien,
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Infan- Landioehr- Bundesftaat

Pol wie reife ac. ® nieorpß. . i ilon. reußen auch Pro-

p gade. Regiment. Bataillon ving bey Ben Ber)

I. | 34. | 2. Medienburgi- |1. (Wismar). Stadt Oadebufg Großherzogthämer
m edienburg-

B Iäes Mr. 90. Domainen- Amt Orevismühlen, Schwerin Lad

3 . s Sein ufd Streliß.
a . = Rehna.

&lt; Nitterfchaftlihes Amt Grevismühlen

S mit Ausnahme der Güter Le:
5 begomw und Wendelftorf.

3 Ritterfhaftlichee Amt Gadebufd.Stadt Bütom
Rt . Neubulom.
h s  Sroepelin.

Domainen-Amt Bulom.

&lt; ; - . Diyom-Rihn.

2. (Roftod),  |Stadt Roftod c. p.

Doberan

Rriterföcftiges Anıt Bulomw, mit
nahme der Güter Danıslom,
Drewealichen, Eichholz,tihedorf, Gamehl,
Alt: und NeusHageböd,
low Anth., $rigom, gi how,
Prunsberg c. Kartlom Anth.,
Rohiftorf c. Hornftorf und Kal«

fom, Steinhaufenc.Pölik,Ta-tom c. Neuendorf, Bogelfäng,
Vom Ritterfhaftl. Amt Crivig: die

©üter Zibühl c. Peetfh und
Peeticher

Vom ‚Serföihen Amt Medien:
burg: die Büter Gr. Gifhorn,
Ratelbogen c. Grabow, Moifall
c. Moorhagen, Reinftorf, Etein-
hagen, Kurzen und Langen res
how, Wiczen.

Warnemünde.
.» Schmwaan.

Domainen-Amt Zeutenmintelaan

Wood Diftic int deffen ritter-
Bietänfiihe mt Schaan nıit

wnahme der Güter Prüzen
ühlengee).Som Bitterfdantt Amt Ribnig: die

Güter Baudelstorf c. Dielen u.

ss

KU. Schwarfs, Dummerstorf c.
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Infan« Landivehr- Bundesftaat
Fan tetie Kreije ic. 8 Cimorp6. tis : : renßen au Os

ip gade. Regiment. Bataillon. iny,bey. Reg. Bey)

IX. 2. Medlenburgi- |2. (Woftod). Walded, Kl. Dunmerstorf und| Großherzogtbümer

 -ChphöıngupaugPuboinägag)

{ches Nr. 2.

. |Bom Nitterfchaftl. Amt Oäftron:

Bohnshof, Or.Lüfewig c. goben-
jede, KL. Lüfewig c. Sager-
haide, Neuendorf c. PBerihomw
u.Wolfsberg, Banlelomw, Boppen-
dorf, Fefhendorf c. KL. Telden.
dorf und Godom.

die Güter Frefendorf,
Gr. u. SH. Biegeln.

Stadt Ribnip.
s Marlom

Ücey,

 :e Gil ce. p.
.» Teffin.

-»  Önoien.

Domainen-Amt Ribnik.
Klofter- Amt Ribnig.
Ritterfchaftlihes Amt Ribnig mit

Ausnahme der Güter Baudeld-
dors ec. Diihley u. KH. Schwarfe,

Dummerftorf c. alded, Ki.
Dunmerftorf und Bohnshof,
Gorig, Gr. Filfewib c. Hohen»
felde, Et. Püfewig c. Sagerbaide,
Neuendorf c. Beifhom u. Wolfe:

berg, Pantelow, Bappendorf,
Teihendorf c. Kl. Teichendorf
and Godom.

Nitterfchaftl. Amt Gnoien mit Aus»
nahıne der Hüter Örieve, Prebbes
rede, MWollom.

Stadt Güftrom.
= Lage.
=  Kralom.

Domainen.Amt Gäftrom.
. =  Roffewig.

NRitterfchaftl. Amt Güftrom mit Nus-
nahme der Güter Tsrefendorf,
Re, Teilenom, Gr. und Ki.
Biegeln.

Bom Ritterfchaftl. Amt Goldberg:

Dobbin c. Zietlip, Kuchelmif c.

Serrahn, Wilfen und Wilfer

arienhof ‚

die Güter Bellin, Derfentin,|

ütte, Lalendorf, Langhagen,|
Reimershagen,)

Diedlenburg-
Schwerin und

Strelig.

Steinbed.
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Armee tere. Kreife ıc. ac RönipreinRorps. | Orts ; ; reußen aud Pros

pP gade. Regiment. Bataillon. viny,bey Reg-Beg.)

IX. | 34. | 2. Medlenburgi- |2. (Roftod). Bom Ritterfhaftl. Amt Pilbz: diel Großherzogthlmer
fee Nr. 2 Süter Fl. Vreefen c. Rothbed, edienburg-

 _ Kir Kogel, Lonifenhof, Alt:| Schmerin und

Sammit, Reu-Sammitc.Grüne Strelig.
Sin Sudwip, Gr. und AL.

Com Ritterfchaftt, Amt Stavenhagen:die Güter Gr. Bäbelin, SI.

‚GphdınguspagPiydotusggorg) Kalenon c. Zrogenburg, Wos

Bom- Seitierfhft Amt Kibnig: das
ut

Bom Kitterfcaftl Amt Gnoien: die
Güter Grieve und Prebberede,

Vom Ritterfhaftl. Ant Schwerin:

v a Boldebud u. Mühlen:
Som“ Riterfänft. Ant Grivig: die

Güter Gulzow, Langenfee, Wil-
heiminenhof, Barunı.

Bon Nitterfhaftl. Ant Schwaan: die
Gitter Prüzen und Mühlengee.

Bom Nitterfaftl. Amt Neulalen:

die Pa Neu-Heinde und FI.
Bonı Flofer « Amt Dobbertin: die

Drtfchaften: Altenbagen, Boffom,
Gr. Breefen, Dobbertin, Dobbin,
Garden, Gerdshagen, Iellen,
Kläden, Kleiften, Rum $ogel,

Fähnwig, Lenzen, Cohmen, Reu-of, Nienhagen, Dfldenftorf,

Schwinz, „operdin, KL. Upahl.Stadt Mal
„ in
e Neulalen.

» Gtavenhagen.

Domainen- Amt Dargun.
&gt; tapenhagen.

Kitterfchaftt. Amt Nenlalen mit Aus:
nahme I ter: Neu: Beinde8. Büyin

Nitterfchaftt. Amt Stavenhagen mit
tönahme

1) der bei der 5. Kompagnie Waren
aufgeführten Gflter.
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Krme..|Infan- Landtorhr- Bundesftant
*| terie- Kreife ıc (im Königreich

Korps.| Brir intent. : " Preußen aud Pro-

gabe. Reginrent | Bataillon. viny bey. Reg. Be)

IX 3. | 2. Medienburgi- |2. (Moftod). 2) der Güter FL. Nidfenow c.| Sroßherzogthümer

{ches Nr. 90. Trogenburg, Wozeten, und Medienburg-
3) des Gutes Gr. Bäbelin. Schimerin und

Bezirk Ivenad. Strelig.
Bom Nitterfhaftl. Amt Güftrom:

das Out Tefjenom.
Bon Ritterfhaftl. Unıt Neuftadt:

die Güter Tchften, Treffom und
Slausdorf.

Bom MRitterfchaftl. Amt Gnoien:
das But Wollom.

Stabt Wareıt.
« Benzlin.

. Malcom.

.» Möbel

-GhhbıngusypaygPızdotuggeag)
Domainen-Amt Wredenhagen.
Rlofters Amt Malhorm,
Bom Klofter-UmtDobbertin:die

Ortichaften: Diemig, Laer,
Lerom, Roez, Shwamper Mühle,

war, mit Borfthof Gietom.
Ritterfihaftl. Amt Nenfladt mit Aus,

nahme der Güter ehften,Treflom,
Glausdorf.

Nitterfhaftt. Amt Wredenhagen.

Bom Ritterfhafs-Amt Stavenhagen:
die Ölter: Adamsdorf, Breefen,
Chemnig c. Pinnom, Deven,
Or. u. Kl. Flotom, riedrice-
ruh, Gädebehn, Or. u. FI. Cie

wit c. Dinenhof, Kt. Helle, Or.

Hellec.Püdershof, Kalübbec.Neus
| bof,argoro c. Charlottenhof und

Damerom,Rraafe,Krulom,Fang»
' hagen, Lapig, Liepen c. fric

| derifenehof, FI. Fütor c. Carl:

|
ftein Anıt. Malin, Marid:
bagen, Mölln c. Buchholz, Mol:
om c. Sılenfee und MRambom,

| Baffentin, Picratel c. Bruftorf

und Ienmphof, Benzlin c. Neus| hof, Yübloro, Viedihum und
| Werder, Beutfh, Gr. Plaflen,

| KL. Blaften, Bucdhow, Nahnen-
felde, Ult-Rehfe, Rodow und

| Eicdhof, Rumpshagen, Sclön
und Neu-Shlön, Schwandt c.



Stadt und Amt Barel.

Armee Infan Landwehr: Bundesftaat
"tere |Do m ; (im Königreid)

Korps. | Bri Regiment. | Bataillon. Reife u Preußenand Bro-
gabe. i vinz, bez. Reg.»Be3.)

IX. | 34, | 2. Medfenburgis |2. (Roftod). Mearienhof, Sorgenlos, Gr.| Grofherzogthilmer
a fee Nr. 90) Bardomw, FL. Biclen c. Hart| Diedlenburg-

@ ° " migehof, Boffeld, Woggerfin,) Scmerin und
&amp; MWrodow, Wuftrow Strelig.= Bom Petterfihaft, Ant fau: die
&lt; Öiter Göhren c. Poppentin

S Anth. Roffow.
N Bom Nitterfhaftl. Amt Lübz: die

S Güter Alt-Gaarz, NeusGarz c.
a Oarıer Krug, Heller Mühle,
= Ködfin c. Neu-Klödfin und

E af Hof und Sirdhe Kt:
3 nendorf und Blüderhof, Neu:

 on Sapshagen, Sophienhof.

35. Kreis Pr.  Kdernförde,

1. (Scleemig). . Sakemig.
Scleswigfches , gu um.: Ki dt.

Nr. 84. u Kreis en Könige. Pr., Pro

9, (Hpenrade) . Sonderburg. vinz_ Schleswig.
. (Apenrade). -» Apenrade. Holftein.

on _ En Tondern. nn

36. Kreis ar.
 u 1. (Kiel). : Oldenburg nn

Holiteinfchee .....(fleftenthunm fübel, Sroßh. Oldenburg.
Nr. 85 Kreis RT 1a ” "

. »  Morder.Dithmarfchen.

12. (Rendsburg). &gt; Säver-Dithmarfgen. Rönigr. Br, Bro

 an eg jereinburg. — vinz_ Schleswig:
Referve-fandmwehr:Bataillon. Star Altona. olftein.

Kreis Pinneberg.
: (Altona) Nr. 86.| -» Stormarn.

— | . Zeneberg.
. 37. ! urid.

. ne(Aurid). . Emden.
Offriefifhee | Leer. .... „[Königr. Pr., Pros

Nr. 78. , Kreis Meppen, din; Kannover.
2. (Lingen). =  Pingen.

 ne «  Berfenbrüd. I. L

Oenburaife ah Der. eeenburgifches ' mt ever. enburg,

Nr. 91. ü a1 Oldenburg). ng pe-Gebiet __ Könige.Pr.
Sroßh. Oldenburg.



Armee

Korpe.

Infan-
teries
Bris

gade. Regiment.

Sandiehr-

Bataillon.
Kreife ıc.

Bunbesftaat

(im Königreih
Preußen audı Pro:
din, bey. Reg.-Bey.)

3.

38.|

31

Dldenburgifches

Nr. 91.

1.(1.Didenburg). Bom Amt Raftede die Gemeinden
Zade und Schweiburg.

Aemter Stolldpamm, Ovelginne, Brale
und LTandmwuhrden.

Aemter Elöfleth, Berne und Del:
menhorft.

2. (2. Oldenburg).

 Stadt und Amt Oldenburg,

Amt Wefterftede.
Vom Ant Raftede die Gemeinden

Naftede und Wiefelftebe.

Nenter „Seiefonthe, Löningen, Klopburg und Wildes aufen.
Aemter "Dede, Steinfeldu.Damme.

1. Hannoverfches

Nr. 74.

1.- (Dsnabrüd).

2. (Nienburg).

3. Bannoverjdes

Nr. 79.

Nr. 77. |

Nr. 92

Braunfchmeigifches:

!

Rejerve- Landwehr» Bataillon
(Dannover)
a 73.

1. (Hildesheim).

2. (Vöttingen).

1. (Püneburg).

2. Honnoverfches | _

2. (Celle).

Kreis Denabräd.z üe.

Diepfotg.
oba.
ienburg.

Rinteln.

Kreis

Stadt Hannover.
Landlreis Hannover.

reis Wennigfen.
_Hameln.

Fre Hildesheim.
. Marienburg.

iebenburg
=  Bellerfeld.

Kreiso Otin en.

_ ferobe

Kreis Harburg.
üneb ung.Dannenberg.
Selle.
difhorn.
leljen.

allingboflel.

Kreid

 ,—

Großherzogthum
Oldenburg.

Königr. Br., Pro-
vinz Hannover.

Königr.önigr.Br.Br.,Reg.__ Bd.|Caflel._

Könige. Pr., Pro-
Din, Hannover.

1.(1.Braunfchweig)

u (2.Braunfdiweig))

8 Ce

(

u
F ounfäni
Helmftadt.

_ _Dlaufenburg.

Kreis DolfenbätietOandersheinn.

Kreis

€

Herzogthum
Braunfchiweig.
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Armee-Snfan- „ ganbroehr- Bunbesftaat
Korps. | Bri R Kreife ıc. gu a. U ® t. . , .

gabe. egimen Bataillon he a

al. ai. Unter Lahı-$reis,
1. Raflauifiee |! Man). __fppeingauLecis__——_—__Npznigr

“ Kör rigr

Nr. 87. 2. (Wieöbaden).

2. NRafjauifches
1. (Beplar).

Stadt Wiesbaden.
Landfreis Wiesbaden.

Unter-Taunus-Kreie.
reisWeylar.

DilsKreis,

Dinterland« Freie.\
Dber-Fahn-Kreie.
ber: Wefterwald-Kreid.

Unter: Weftermwald-Sreis.

Pr, Rep.»
Bu Mieebaden,
|Rönigr. Br., Reg.
_ Be. Coblenz.

Rönigr. Br., Reg.»
Bez. Wiedbaden.

Kreis Brilon.
Meichede.
Arnsberg.

Bitgenflein.Rreis Siegen.
[pe.

Alten.

Fürfientd.WaldelundPyrmont.

Kreis zbolfhagen.Sranfenberg Cinel. Bohl).

sereig Mlarkurg.Kirchhain.

Ziegenhain.
Domberg.

6 Thüringifches

Nr. 95.

1. Heffifhes Nr. 81.

Nı. 88 —

2 Bel).
—917 —— —

1. (Mefchebe).

2. Heffifhee Nr.82.| _______._

2. (Attendorn).

1. (Arolfen).

3. Heffifche® Nr. Br un

lg, (Marburg).

Referve-Randivehr- Bataillon
Brantturt a. M.. 80.

—51-——-- --1--

| 1. (Caffel).

9. (Friglar).

u uno

| 1. (Gotha).

Srantfurt a. Mm.
Dbertaunnd-flreid.

)

__[RreidHanau.
StadtEaflel.
Randlreis Eaffel.

Kreis Wipenhanfen.
Dofgeiomar._ 7_
Melfungen.
Sfchmege.

Sriglar.
Kreis
Randr58Bam
Banbrathsamt. und Stadtbezirk Ohr-

druf.

Landrathsamt und Stadt Walters-

haufen.

 Königr. Pr.,
Bez. Calf

team, und Stadtbegirt Go-|

Königr. Br., Reg.
Be. Arnöberg.

(Fürftenifum 8Dal:

 dedu.Pyrmont.

Re ..

el. 8

Rönigr. Pr., Reg.
Be 7Wiesbaden.1

Rönigr. Br., Reg »

Br. Eajlel.

ee ogtbum Sad.fen: Coburg. Ootha.
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Arınee- terier Rreife ac. guri ; ; reußen aud Bro»

Korps. gade. Regiment. Bataillon. viny, Er Reg Br)

X. | 43. |] 6. Thüringifches |Verwaltungsbezit Nazza und Böl-
r lenroda. Herzogthum

Nr. 3. 1. (Ootha). Randrathsamt-Bezirt Coburg, Sadjen, Boburg-
Stabtbegirte Coburg»Rodah und otha.tadt.

| ._[Berwaltungs-Bezirt Königsberg. |  ____

Nefidenzftadt Meinungen.
Umtsbezirt Meiningen.

. Wafungen.

. Salzungen.

. Bildburgbanfen. 6 Sad;ur = ömbild erzogthum Sa

2. (Meiningen). Saale, fen-Meiningen.

44.

2. Thßringifches

Nr. 32.

1. (Rotenburg).

= Sonneberg.

a Saalfeld.

s Sräfenthal.

Samburg.
Granichfeld.

Kreis” Rotenburg. nn
Schmaltalden.

nfeld. Hint= eröfeld.

 Reis Fulda.

2. (Fulda).
:  ®elnhbaufen (incl. Orb).
» Gcdlüdtern.

=  Gersfeld.

5. Chäringifches

Nr. A.
1. (Weimar).

Bom Berw.Be. Weimar I.
Stadt Weimar.

Amtöbegirt Weimar.Or. Audeftedt.
‚ Berta.

Biefelbad.

Slantenhain (mit enda).
gu menaBom Ben. Weimar II.

Amtsbriirt Satıed
. ancheAlftebtbt.

Dldisleben.
Bom Berw.-Bez. Weimar 1.

Amtsbezirk Jena.

. gürgel.
Ber. ‚Ber. at aD.

Rönigr. Pr., Neg.-
8. Caflel. 8

Schapteenası

9. (Eifenad). Gerw. "B. Eifenad).
Dermbad.
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Landioehr-

Kreife x.

Regiment. Bataillon, eeife

1ftes. Königreih Sadjfen.

1. (reiberg).

 „erpllpeoPrdmog)&amp;

2. (Annaberg).

3. (Ehennip).

1. (Bittau).

2. (Bauen).
&gt;

*) Die Landwehr-Bezirts-Eintgeilung in Königreid Sadhfen ift proviforife).



 CoplupeDPnögs)F

terie:

Bri-

gade.

46.

Randivehr-

Regiment.

2te8.

Bataillon.

2. (Bauten).

1. (Zwidan).

2. (Plauen).

3. (Sloudhan).

vrveoevvao
ve

von
5

s

=

”

.

”

w

veewvwwuV[Bun

Kreife ıc.

Sadjen.
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Armee

Korps.

Infan-

terie»
ade.

Landivcehr«»

Regiment. Bataillon.
Kreife ac.

 CaplpıPneu)F

4te8.

1. (Reisnig).

Gerichtdamt

wann
g

Tauda.
Brandis.

Wurzen.
MWermedorf.
©rimma.

Laufigt.

Borna.

2. (Leipzig).

Gerihtsamt 3ig-
arfranftädt.

Zwenlau.

Began.

3. (Meißen).

Serihremi

vsuevvvsıanooe

b

Kötha.
4

ÄSroßenhain.
Fi

ojen.

Wilsdruff.

Königreich Sadjfen.



 oa(98)apaPibotzahger@

— 209) —.

Großherzogtum Helfen.

Zandmwehr-

reife ac.

Regiment. Bataillon.
gade.

1.

1. (Oießen).

2. (riebberg).

3. (1. Darmfladt).

2. (Mainz).

3. (Worms).
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	Nr. 56. Betrifft die Vermehrung der Kadettenhäuser, sowie der etatsmäßigen Stellen des Kadetten-Korps, ausgegeben 12. Mai 1867.
	Nr. 57. Allerhöchster Gnaden-Erlaß vom 16. Mai 1867, ausgegeben 23. Mai 1867.
	Nr. 58. Betrifft das Kapituliren der Stabs-Ordonnanzen bei den höheren Truppenbefehlshabern, ausgegeben 23. Mai 1867.
	Nr. 59. Betrifft die Kontrole derjenigen Mannschaften, welche während des vorjährigen Krieges freiwillig in die Armee eingetreten und vor erfüllter Dienstpflicht wieder entlassen worden sind.
	Nr. 60. Betrifft die Beilage C. des Sträflings-Regulativs vom 6. November 1858, Pag. 96 der ersten und Pag. 103 der zweiten Auflage.
	Nr. 61. Betrifft Beförderungs-Vorschläge für Landwehr-Train-Offiziere.
	Nr. 62. Betrifft die Anmeldungspapiere Behufs Aufnahme der Offizier-Aspiranten in die Kriegs-Schulen.
	Nr. 63. Betrifft die Feier des Todestages des Herzogs Leopold von Braunschweig.
	Nr. 64. Betrifft die Ertheilung unentgeltlichen Schreibunterrichts an Invalide aus dem vorjährigen Kriege.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 6.
	Nr. 65. Betrifft die Verpflichtung des Kriegs-Ministeriums, die gleichmäßige Ausführung aller geltenden Bestimmungen zu überwachen, ausgegeben 8. Juni 1867.
	Nr. 66. Betrifft die Aufstellung der miltairischen Bevölkerungslisten von den in mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Orten stehenden Truppen, sowie die Mittheilung der Veröffentlichungen, welche von Interesse für die Statistik sind, an das Statistische Büreau.
	Nr. 67. Betrifft die Kontrole der in den neuen Landestheilen heimathsberechtigten Individuen beim Verziehen hinsichtlich ihres Militair-Verhältnisses.
	Nr. 68. Bestimmungen, welche bei Entlassung der Reserven und bei Aufnahme derselben in die Kontrole der Landwehr-Behörden zu beobachten sind.
	Schema 3. Namentliche Liste.
	Schema 4. Stamm-Listen der Reserve- und Landwehr-Mannschaften.
	Schema 1. Bestimmungen für die Mannschaften des Beurlaubtenstandes.
	Schema 2. Ueberweisungs-National des Gefreiten.

	Nr. 69. Betrifft die Berechnung der Dienstzeit der Offiziere, Beamten und Unteroffiziere der ehemaligen Hannöverschen Armee.
	Nr. 70. Betrifft Verlegung der bisherigen Etappen-Inspektion zu Hersfeld nach Gießen.
	Nr. 71. Betrifft die Form amtlicher Schriftstücke.
	Nr. 72. Verwaltungs-Uebersicht der Kronprinz-Stiftung für den Zeitraum vom Rechnungs-Abschluß für das Jahr 1865 (Februar 1866) bis zum Rechnungs-Abschluß für das Jahr 186 (Februar 1867).
	Nr. 73. Betrifft die vorhandenen Preußischen Telegraphen-Stationen.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 7.
	Nr. 74. Urlaubsertheilung an Mannschaften des Beurlaubtenstandes nach überseeischen Ländern, nebst Bestimmungen des Kriegsministeriums ausgegeben 6. Juni 1867.
	Nr. 76. Betrifft andereweite Regelung des den oberen Militair-Befehlshabern delegirten Rechts zur Bestätigung kriegsrechtlicher Erkenntnisse, ausgegeben 12. Juni 1867.
	Nr. 77. Betrifft die Ertheilung der Erlaubnisscheine zum dreijährigen freiwilligen Militairdienste.
	Nr. 78. Betrifft die Berichtigung resp. Vervollständigung einzelner Friedens-Verpflegungs-Etats für 1867.
	Nr. 79. Betrifft die Ermittelung abhanden gekommener Waffen.
	Nr. 80. Betrifft die Bezahlung der von Offizieren und Beamten zum Eigenthum zurückbehaltenen Mobilmachungspferde.
	Nr. 81. Betrifft Badekuren für Offiziere.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 8.
	Nr. 82. Betrifft die Verleihung von Fahnen und Standarten an die im verflossenen Jahre neu errichteten Truppentheile am 3. Juli 1867, ausgegeben 26. Juni 1867.
	Nr. 83. Dienst-Instruktion für die Gendarmerie in den neu erworbenen Landestheilen, ausgegeben 19. Juni 1867.
	Nr. 84. Betrifft die Scheibengelder und Schießprämien für die Kavallerie-Regimenter.
	Nr. 85. Betrifft die Vertheilung der Schießprämien im laufenden und nächsten Jahre.
	Nr. 86. Ermittelung des unbekannten Eigenthümers eines Offizier-Tornisters.
	Nr. 87. Wohlthätigkeit.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 9.
	Nr. 87. Allerhöchste Verordnung, betreffend die evangelischen militairkirchlichen Angelegenheiten im ehemaligen Königreich Hannover , ausgegeben 28. Juni 1867.
	Nr. 87. Allerhöchste Verordnung, betreffend die evangelischen militairkirchlichen Angelegenheiten im ehemaligen Königreich Hannover , ausgegeben 28. Juni 1867.
	Nr. 88. Betrifftdie Errichtung eines Militair-Reit-Instituts zu Hannover , nebst Ausführungsbestimmungen des Kriegsministeriums.
	Nr. 89. Betrifft die Anwendung der Bestimmungen des §. 150 der Militair-Ersatz-Instruktion auf diejenigen einjährig Freiwilligen, welche sich bei eintretender Mobilmachung der Armee zum Dienstantritt melden.
	Nr. 90. Erläuterung zum Erlaß der Ministerien des Kriegs und des Inneren vom 31. Mai c.
	Nr. 91. Betrifft die nunmehrigen Gymnasien zu Hameln und zu Beuthen O/S. sowie die Realschulen 1. Ordnung zu Greifswald, Bielefeld und Hannover.
	Nr. 92. Betrifft die Löhnung der Rekruten, Reservisten etc.
	Nr. 95. Betrifft den Vergütungssatz für Brod und Fourage im III. Quartal 1867.
	Nr. 96. Betrifft die Abgabe unbrauchbarer Waffen, Munition etc. Seitens der Truppen an die Artillerie-Depots.
	Nr. 97. Betreffend die Ermittelung eines Oesterreichischen Soldaten.
	Nr. 98. Betrifft die Ermittelung des Absenders einer Brünn vorgefunden Kiste.
	Nr. 99. An patriotischen freiwilligen Beiträgen für die vaterländische Kriegs-Marine.
	Nr. 100. Ausschreiben einer Stelle zur Beaufsichtigung von Offizier-Eleven.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 10.
	Nr. 101. Betrifft die Eintheilung der Landgendarmerie in den neu erworbenen Landestheilen in Brigaden und die Benennung der letzteren, ausgegeben 16. Juli 1867.
	Nr. 102. Betrifft die Errichtung einer Artillerie-Schießschule zu Berlin, nebst eines Organisations-Plans für die Artillerie-Schießschule vom 4. Juli 1867, ausgegeben 17. Juli 1867.
	Nr. 103. Betrifft die Anlegung der Trauer auf 14 Tage Seitens der Offiziere des Neumärkischen Dragoner-Regiments Nr. 3 für den Kaiser Maximilian von Mexiko, ausgegeben 18. Juli 1867.
	Nr. 104. Betrifft die Stellvertretung des Chefs des großen Generalstabes der Armee, ausgegeben 13. Juli 1867.
	Nr. 105. Betrifft die Reducirung des Lehr-Infanterie-Bataillons zum 31. Juli d. J., ausgegeben 16. Juli 1867.
	Nr. 106. Betrifft die durch Gestellung der Landwehr-Mobilmachungspferde entstandenen Transport- etc. Kosten.
	Nr. 107. Betrifft die Aufhebung der General-Inspektion der technischen Institute der Artillerie.
	Nr. 108. Betrifft das Verfahren bei Ueberweisung von Erinnerungs-Kreuzen pro 1866 für Reservisten und Wehrleute.
	Nr. 109. Betrifft die Berichtigung des Friedens-Verpflegungs-Etats für die Offiziere und Feldwebel bei den 20 Straf-Abtheilungen pro 1867.
	Nr. 110. Betrifft Veränderungen im Bestande der Preußischen Telegraphen-Stationen, den Zeitraum vom 1. April bis ult. Juni c. umfassend.
	Nr. 111. Die Ausrangirung der Militair-Dienstpferde betreffend.
	Nr. 112. Bekanntmachung, betreffend die Notirung nicht versorgungsberechtigter Veteranen zur Aufnahme in die Invalidenhäuser zu Berlin und Stolp.
	Nr. 113. Vorladung des unbekannten Eigenthümers gefundener Werthpapiere.
	Nr. 114. Betreffend die unentgeltliche Beförderung von Reconvalescenten der Preußischen Armee von Höyer nach der Insel Sylt.
	Nr. 115. Betrifft vakante Stellen beim Pädagogium zu Ostrowo.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 11.
	Nr. 116. Betrifft die Feststellung einer veränderten Bein- und Fuß-Bekleidung für Husaren, nebst Ausführungsbestimmungen des Kriegsministeriums ausgegeben 27. Juli 1867.
	Nr. 117. Betrifft die Bekleidung der Mannschaften der Arbeiter-Abtheilungen, nebst Ausführungsbestimmungen des Kriegsministeriums ausgegeben 9. August 1867.
	Nr. 118. Betrifft Tarif-Ermäßigungen des Reglements für die Beförderung von Truppen etc. auf den Staats-Eisenbahnen vom 1. Mai 1861.
	Nr. 119. Betrifft die den ehemaligen Zöglingen der Unteroffizier-Schulen obliegende besondere Dienstverpflichtung.
	Nr. 120. Betrifft den Gehalts-Verbesserungs-Abzug der zeitweilig zum Seebataillon übertretenden Offiziere der Landarmee, ausgegeben 15. Juli 1867.
	Nr. 121. Betrifft die Beförderung Preußischer Truppen und Heeresbedürfnisse auf der Werrabahn.
	Nr. 122. Betrifft Offizier-Tischgeld.
	Nr. 123. Betrifft die Rücklieferung von Waffen-Ausrüstungs- und Bekleidungs-Stücken, Seitens der Garnison- und Lazareth-Verwaltungen.
	Nr. 124. Erläuterung zu §. 424 der Vorschrift zur Verwaltung der Königlichen Artillerie-Depots vom 13. September 1865.
	Nr. 125. Betrifft den Militair-Personen-Tarif der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn.
	Nr. 126. Betrifft Kommando-Zulage.
	Nr. 127. Betrifft die Abgabe von Pferden resp. Reitzeugen Seitens der Truppen an das Militair-Reit-Institut zu Hannover.
	Nr. 128. Betrifft die Recherche nach einem Oesterreichischen Offizier.
	Nr. 129. Betrifft Wohlthätigkeit.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 12.
	Nr. 130. Betrifft die Patentirung derjenigen Seconde-Lieutenants und Portepeefähnriche, welche vor dem zurückgelegten 17. Lebensjahre in den Dienst getreten sind und einen Feldzug mitgemacht haben, ausgegeben 3. August 1867.
	Nr. 131. Betrifft die Farbe der Fahnen- und Standarten-Stangen, ausgegeben 10. August 1867.
	Nr. 132. Betrifft die Abzeichen der 5. Eskadrons der Kavallerie-Regimenter, ausgegeben 20. August 1867.
	Nr. 133. Betrifft die Einführung von Post-Quittungsbüchern.
	Instruktion für die Einrichtung und Anwendung der Post-Quittungsbücher.

	Nr. 134. Betrifft die Portopflichtigkeit von Geldsendungen an die Waffenfabriken in Solingen.
	Nr. 135. Betrifft die Bekleidung der Kavallerie-Stabswachen, der Stabsordonanzen und Leibgendarmen.
	Nr. 136. Betrifft die zum Entlassungs-Anzuge gehörigen Klein-Montirungs-Stücke.
	Nr. 137. Betrifft Badekuren für Offiziere.
	Nr. 138. Betrifft Recherche nach einem Briefe des Kaiserlich Oesterreichischen Obersten Poeckh.
	Nr. 139. Betrifft unbestellbare Todtenscheine.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 13.
	Nr. 140. Betrifft Berichtigung des Kirchenbuchs für das Kriegsheer und Herausgabe einer neuen Auflage des dazu gehörenden Choral-Buchs, nebst Bestimmungen des Kriegsministeriums ausgegeben 1. September 1867.
	Nr. 143. Betrifft die Gewährung des Hafer-Zuschusses an die zur Formation der 5. Eskadrons bei von neuen Kavallerie-Regimentern angekauften Pferde unter 6 Jahre.
	Nr. 144. Betrifft Pensionsbeiträge der Stabsärzte.
	Nr. 145. Betrifft die Herausgabe eines für militairische Zwecke geeigneten Ortschafts-Verzeichnisses.
	Nr. 146. Betrifft Gestellung dienstfreier Burschen von den Truppen für die Offiziere der Landgendarmerie.
	Nr. 147. Betreffend die Verlegung zweier Arbeiter-Abtheilungen.
	Nr. 148. Betrifft die bei Dislokationen von Truppentheilen etc. den Post-Anstalten bezüglich der Versendung des Armee-Verordnungs-Blattes zu machenden Mittheilungen.
	Zusammenstellung von den Truppentheilen der Armee in der Zeit vom 1. Januar bis Ende Juni 1867 gezahlten Preise für Leder bester Qualität nebst Angabe der Bezugsquellen.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 14.
	Nr. 149. Betrifft die Allerhöchste Verordnung über die Disciplinar-Bestrafung in der Armee, ausgegeben 10. September 1867.
	Verordnung über die Disciplinar-Bestrafung in der Armee.
	Verordnung über die Disciplinar-Bestrafung in der Armee.


	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 15.
	Nr. 150. Betrifft die Beurlaubung von Unteroffizieren und Mannschaften, ausgegeben 2. September 1867.
	Nr. 151. Betrifft die Kurhessische und Nassauische Militair-Wittwen- und Waisen-Anstalt, nebst Bemerkungen des Kriegsministeriums ausgegeben 16. September 1867.
	Nr. 152. Betrifft die Gewährung des Haferzuschusses an die von den Kavallerie-Regimentern im Jahre 1867 selbst erkauften Remonten unter 6 Jahren.
	Nr. 153. Betrifft die Anmeldung von Anwärtern zum Montirungs-Depot-Verwaltungs-Dienst.
	Nr. 154. Betrifft die Errichtung einer Unteroffizier-Schule in Bieberich.
	Nr. 155. Betrifft Marsch-Kompetenzen von Mannschaften des Beurlaubtenstandes.
	Nr. 156. Betrifft das Verfahren bei Reparaturen und beim Ersatz künstlicher Gliedmaßen der Invaliden.
	Nr. 157. Betrifft eine Berichtigung des Leitfadens zum Unterricht in der Kenntniß, Behandlung und dem Gebrauche des Zündnadel-Karabiners Nr. 57. Berlin d. 1859.
	Nr. 158. Betrifft Wohlthätigkeit.
	Nr. 159. Betrifft die Recherche nach zwei vermißten Oesterreichischen Soldaten.
	Nr. 160. Betrifft die von der Königlichen Staatsdruckerei zum Gebrauche für die Truppen vorräthig gehaltenen Formulare.
	Nachtrag II. zum Preis-Verzeichniß vom 20. Februar 1866 über die zum Gebrauche für die Truppen bestimmten mit Littr. A bezeichneten Formulare.


	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 16.
	Nr. 161. Betrifft die Bekleidung der Oekonomie-Handwerker bei den Kürassier- und Husaren-Regimentern, ausgegeben 29. September 1867.
	Nr. 162. Betrifft die Uniform der zu den Infanterie-Regimentern Nr. 91, 93, 94, 95 und 96 sowie zu dem Dragoner-Regiment Nr. 19 übertretenden Offiziere.
	Nr. 165. Betrifft die Aufbewahrung der Militair-Kirchenbücher der früheren Preußischen Besatzungen von Rastatt und Luxemburg.
	Nr. 166. Betreffend die Ermittelung eines Oesterreichischen Soldaten.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 17.
	Nr. 167. Betrifft die Uniform der im Dienste der freiwilligen Krankenpflege bei der Armee im Felde und in den Lazarethen thätigen Johanniter-Ritter, ausgegeben 4. Oktober 1867.
	Nr. 168. Betrifft die Bekleidungs-Abzeichen der Truppentheile der 5. Armee-Abtheilung und des 11. Armee-Korps, nebst Ausführungsbestimmungen des Kriegsministeriums ausgegeben 9. Oktober 1867.
	Nr. 172. Betrifft Anträge auf Anrechnung der Zeit, während welcher Offiziere und Beamte in fremdherrlichen Diensten resp. in mittelbarem Staatsdienste gestanden haben, als Dienstzeit.
	Nr. 173. Betrifft die kirchliche Aufbewahrung des Düppeler Sturm-Kreuzes, des Alsen-Kreuzes und des Erinnerungs-Kreuzes für den Feldzug 1866.
	Nr. 174. Betrifft die Servis-Kompetenz der in vakanten Zahlmeisterstellen interimistisch fungirenden Feldwebel.
	Nr. 175. Betrifft die Rekruten-Ueberweisungs-Nationale.
	Nr. 176. Veränderungen im Bestande der Preuißischen Telegraphen-Stationen, den Zeitraum vom 1. Juli bis ultimo September d. J. umfassend.
	Nr. 177. Betrifft die Besetzung der bei der Königlichen Kreis-Kasse in Heiligenstadt im Regierungs-Bezirk Erfurt erledigten Steuer-Exekutor-Stelle, mit einem versorgungsberechtigten Militair-Invaliden.
	Druckfehler-Berichtigung zu Nr. 156.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 18.
	Nr. 178. Verordnung, betreffend die evangelischen militair-kirchlichen Angelegenheiten im XI. Armee-Korps, ausgegeben 23. Oktober 1867.
	Nr. 179. Betrifft die Einführung des Signals: ,,Ruf: fünfte Eskadron."
	Nr. 180. Die Bekleidungs-Abzeichen neuformirter Truppentheile betreffend.
	Nr. 181. Betrifft die Beglaubigung der Spezial-Vollmachten zur Erhebung von Geldern aus Militair-Kassen.
	Nr. 182. Betrifft die Anträge der Truppen auf Zulassung von Soldaten zur Ausbildung, resp. Prüfung als Militair-Büchsenmacher.
	Nr. 183. Betrifft das reglement über die Civil-Versorgung und Civil-Anstellung der Militair-Personen des Heeres und der Marine, vom Feldwebel abwärts.
	Nr. 184. Betrifft die nunmehrigen Realschulen 1. Ordnung zu Wiesbaden und Crefeld.
	Nr. 185. Betrifft das Tragen der Kokarden an den Kopfbedeckungen.
	Nr. 186. Betrifft die Reifezeugnisse zum Portepee-Fähnrich.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 19.
	Nr. 187. Betrifft die anderweite Organisation des Feuerwerks-Personals der Artillerie, ausgegeben 11. November 1867.
	Nr. 188. Betrifft die Umformung der Infanterie-Regimenter Nr. 73, 80 und 86 in Füsilier-Regimenter, die Beilegung von Provinzial-Namen an die nachbezeichneten Truppentheile und die Veränderung der bisherigen Bezeichnung des Brandenburgischen Dragoner-Regiments Nr. 2, ausgegeben 11. November 1867.
	Nr. 189. die Bekleidungs-Abzeichen des Oldenburgischen Dragoner-Regiments Nr. 19 betreffend, ausgegeben 12. November 1867.
	Nr. 190. Die Bekleidungs-Abzeichen des Militair-Pharmazeutischen Personals betreffend, ausgegeben 10. November 1867.
	Nr. 191. Abänderung der Paragraphen 119 und 127 des Geldverpflegungs-Reglements für die Truppen im Frieden, ausgegeben 13. November 1867.
	Nr. 192. Betrifft die Formirung einer ,,Technischen Abtheilung für Artillerie-Angelegenheiten" im Kriegs-Ministerium.
	Nr. 193. Militair-Wittwen-Kassen-Angelegenheit.
	Nr. 194. Betrifft die Ergänzung der Offiziere des stehenden Heeres.
	Nr. 195. Lazareth-Gehülfen betreffend.
	Nr. 196. Betrifft die Ueberweisung von Schießprämien-Medaillen.
	Nr. 197. Betrifft eine Sammlung von Dienstvorschriften der Königlich Preußischen Armee.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 20.
	Nr. 198. Die Bekleidungs-Abzeichen der aus Kontingenten der Norddeutschen Bundesstaaten gebildeten Truppentheile betreffend, ausgegeben 18. November 1867.
	Nr. 199. Betrifft die Reparatur von Fahnen- und Standarten-Stangen.
	Nr. 200. Betrifft die Ausfertigung von Civil-Anstellungsscheinen für diejenigen in heimathlichen Verhältnissen lebenden Unteroffiziere etc., welche durch 12jährige Dienstzeit vor dem 20. Juni d. J.: Aussicht auf Anstellung im Civil-Staatsdienste erlangt haben.
	Nr. 201. Betrifft die Nachweisung der alljährlich zur Civil-Anstellung gelangenden Militair-Anwärter.
	Nr. 202. Betrifft die diesjährige Volkszählung.
	Nr. 203. Betrifft die Berichtigung der Instruktion über die Zündnadel-Wallbüchse. Berlin de 1865.
	Nr. 204. Betrifft den Militair-Meilenanzeiger sowie die Tarife für die Ostbahn.
	Militair-Meilenzeiger für die Königliche Ostbahn.
	Königliche Ostbahn. Tarif für MIlitair-Personen des stehenden Heeres pro Mann und Meile 1 Sgr. - Commandirte auf MIlitair-Blanquets.
	Königliche Ostbahn. Tarif für Militair-Personen des stehenden Heeres pro Mann und Meile 1 Sgr. - Beurlaubte auf Militair-Billets.


	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 21.
	Nr. 205. Betrifft die in den neu erworbenen Landestheilen einschließlich Lauenburgs an die Schulbildung der einjährig Freiwilligen vom Jahre 1871 ab zu stellenden Anforderungen, ausgegeben 23. November 1867.
	Nr. 206. Betrifft die Bezeichnung der aus den Kontingenten der Thüringischen Staaten, des Herzogthums Anhalt und des Großherzogthums Oldenburg gebildeten Formationen und die von denselben zu führenden Dienstsiegel und Stempel, ausgegeben 25. November 1867.
	Nr. 207. Betrifft  die Farbe des Lederzeugs der Provinzial-Landwehr-Bataillone, ausgegeben 29. November 1867.
	Nr. 208. Betrifft die Bekleidungs-Abzeichen der Zöglinge der neu errichteten Kadetten-Anstalt zu Plön und Oranienstein, ausgegeben 1. Dezember 1867.
	Nr. 209. Betrifft die Durchführung der Aenderungen, welche in Folge der neuen Landwehr-Bezirks-Eintheilung bezüglich Zusammensetzung der Landwehr-Offizier-Korps einzutreten haben.
	Nr. 210. Bestimmungen über die Aufnahme der in der Königlichen Militair-Roßarzt-Schule zu Berlin auf Staatskosten zu Militair-Roßärzten auszubildenden Militair-Roßarzt-Eleven.
	Nr. 211. Betrifft die Lazareth-Verpflegung kranker Militairs des Norddeutschen Bundes.
	Nr. 212. Betrifft die Einziehung der Stempelgebühren für Patente.
	Nr. 213. Betrifft die Berechnung der Dienstzeit solcher Mannschaften, welche während ihrer aktiven Dienstzeit Festungsstrafe erlitten haben.
	Nr. 214. Betrifft die Berechnung des Gehalts-Verbesserungs-Abzugs der mit den neuen Landestheilen übernommenen Beamten.
	Nr. 215. Betrifft den Verlag des Reglements über die Natural-Verpflegung der Armee im Frieden.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 22.
	Nr. 216. Gesetz, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienste, nebst Bestimmungen des Kriegsministeriums ausgegeben 25. November 1867.
	Nr. 217. Betrifft die Aufnahme der Söhne von Unterthanen der Staaten des Norddeutschen Bundes und des Großherzogthums Hessen in das Kadetten-Korps, ausgegeben 2. Dezember 1867.
	Nr. 218. Betrifft die Verleihung der Landwehr-Dienst-Auszeichnung auch an die Mannschaften des jüngsten Jahrgangs der mit Ende dieses Jahres zum Landsturm übertretenden beiden Jahrgänge der bisherigen Landwehr zweiten Aufgebots, ausgegeben 6. Dezember 1867.
	Nr. 219. Veränderungen in den Etatspreisen und Tragezeiten der Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke der Truppen betreffend, nebst Bestimmungen des Kriegsministeriums ausgegeben 6. Dezember 1867.
	Uebersicht der vom 1. Januar 1868 an eintretenden Veränderungen in den Etatspreisen und Tragezeiten der Bekleidungs- und Ausrüstungs-Stücke.

	Nr. 220. Betrifft die Hannoversche Wilhelms-Medaille.
	Nr. 221. Betrifft die am 3. Dezember c. stattgehabte Bevölkerungsaufnahme.
	Nr. 222. Betrifft die Vertheilung von 46 Exemplaren der Militair-Literatur-Zeitung des Jahrganges 1868.

	Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 23.
	Nr. 223. Die Ressortverhältnisse des Gouvernements von Mainz betreffend, ausgegeben 13. Dezember 1867.
	Nr. 224. Betrifft den Ersatz für im Dienst verloren gegangene Erinnerungs-Kreuze pro 1868, ausgegeben 15. Dezember 1867.
	Nr. 225. Dienstbetrieb bei der Kavallerie betreffend.
	Nr. 226. Bekleidungs-Abzeichen des 6. Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 95 betreffend, ausgegeben 14. Dezember 1867.
	Nr. 227. Die Liquidirung der Servis-Kompetenzen für Wohnungs-Inhaber betreffend.
	Nr. 228. Betrifft die Real-Schule erster Ordnung zu Lüneburg.
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